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Fair Fuels? Nachhaltige Biokraftstoffe in der europäischen Rechtsordnung

A. Einleitung:  Die  Herausforderung  der  Nachhaltigkeit  von  erneuerbaren

Energien am Beispiel der Biokraftstoffe

Die Verwendung von Energie ist die Grundlage jeder Zivilisation. Den alten Griechen

zufolge war das Feuer ein Privileg der Götter. Der Titan Prometheus, der es sich zu sei-

ner Aufgabe gemacht hatte, sich um die wehrlosen Menschen zu kümmern, hat aus Mit-

leid mit dem menschlichen Elend das Feuer von den Göttern gestohlen und den Men-

schen geschenkt. Mit diesem Aufstand gegen die Götter fängt also die menschliche Ge-

schichte an – der lange Weg der Herrschaft über die Natur und der Überwindung von

Grenzen.

Doch ein Aufstand gegen die Götter kann nicht ohne Folgen bleiben. Prometheus selbst

wurde von Zeus hart bestraft. In diesem Sinne sind auch für den Menschen Katastrophen

oft die Folge seiner Anmaßung, eine göttliche Rolle annehmen zu wollen.

Von menschlicher Hand hervorgerufene Umweltbelastungen als Nebenwirkung der in-

tensiven Energieverwendung und ihre oft verheerenden Auswirkungen sind kein neues

Phänomen. Nicht selten sind ganze Zivilisationen Opfer ihrer eigenen Macht und mitun-

ter durch Umweltkatastrophen vernichtet worden. Heutzutage hat sogar die Verwendung

von Energie die Menschheit zu einem sagenhaften Punkt gebracht und ihr damit auch

die Macht gegeben, die ganze Erde als Ökosystem zu verändern. So wurde Klimawandel

aus menschlichen Einflüssen zu der wichtigsten Gefahr, welche noch vor wenigen Jah-

ren vollkommen unbekannt war. 

Muss also der Mensch für seine Hybris bestraft werden? Gibt es keinen Ausweg? Einen

solchen scheinen erneuerbare Energien (EE) zu bieten. Sie spielen eine führende Rolle

in der globalen Klimapolitik, wie in den unterschiedlichen Übereinkommen der Verein-

ten Nationen dargelegt wird. EE sollen dazu beitragen, Treibhausgasemissionen (THG)

zu reduzieren und dadurch die Folgen der Erderwärmung zu mildern. So ist die Erweite-

rung ihrer Nutzung zum Ziel jeder Klimapolitik geworden. Sie werden im Endeffekt als

ein Instrument dargestellt, mit dem der heutige Energieverbrauch aufrechterhalten, ja so-

gar global ausgeweitet werden kann, ohne gleichzeitig mit katastrophalen Auswirkungen
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auf das Klima, die Umwelt im Allgemeinen und im Endeffekt auf die Menschen rechnen

zu müssen. 

Diese Vorstellung, bei wachsender Entwicklung, ja sogar durch sie, zugleich negative

Auswirkungen für Mensch und Natur einzudämmen, wohnt nicht nur dem Energiebe-

reich inne und kann mit dem heutzutage sehr gängigen Begriff der nachhaltigen Ent-

wicklung zusammengefasst werden. Die nachhaltige Entwicklung ist in der Politik nun

omnipräsent und hat auch ihren Weg in das Recht gefunden, zunächst in das Völkerrecht

aber immer mehr auch auf nationaler sowie regionaler Ebene. Das Europarecht wirkt da-

bei sogar als Vorbild einer Rechtsordnung, welche die nachhaltige Entwicklung verfol-

gen soll. 

Innerhalb  dieser  Konstellation  spielen  Biokraftstoffe,  d.h.  Treibstoffe  aus  Biomasse,

eine besondere Rolle. Der Verkehrssektor erweist sich als eine der größten Herausforde-

rungen für den transformativen Prozess der nachhaltigen Entwicklung, indem hier trotz

Fortschritten – insbesondere im Bereich der Effizienz – der Kraftstoffverbrauch und da-

mit die Emissionen weiter steigen und das Erdöl den Markt noch immer stark dominiert.

In diesem Rahmen bieten Biokraftstoffe eine Hoffnung für einen „grünen“ Verkehr. Ins-

besondere in der Europäischen Union stellen Biokraftstoffe einen wichtigen Bestandteil

der Politik zur EE-Förderung dar, nicht nur als Maßnahme des Umweltschutzes, sondern

auch zur Kraftstoffdiversifizierung sowie zur Erhöhung des ländlichen Einkommens. 

Die große Bedeutung der EE sowie der Biokraftstoffe für die EU-Umweltpolitik zeigt

sich bereits in der Richtlinie (RL) 2009/28/EG (der sogenannten Erneuerbare-Energien

Richtlinie – EE RL). Diese setzt das Ziel, bis zum Jahr 2020 in der gesamten EU einen

Anteil von 20 % des gesamten Energieverbrauchs durch EE zu erreichen. Gleichzeitig

wird von der Richtlinie bezweckt, 10 % des Kraftstoffverbrauchs durch Biokraftstoffe

abzudecken. Beide Ziele sind verbindlich und sollen durch die Förderung von EE und

insbesondere von Biokraftstoffen auf nationaler sowie auf EU-Ebene erreicht werden.

Können aber Biokraftstoffe ihr Versprechen der Nachhaltigkeit halten? Zunächst sind

ihr  Anbau und ihre Verwendung auch mit  Treibhausgasemissionen verbunden.  Nach

James Smith  ist weiterhin „[e]ines der herausragenden Merkmale von Biotreibstoffen

[...] ihr  immenses  Potential,  Lebensgrundlagen,  Muster  des  Rohstoffverbrauchs,  die

Umwelt und die Systeme landwirtschaftlicher Nahrungsmittelproduktion vollständig zu
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verändern.“1 Dementsprechend birgt der verstärkte Einsatz von Biokraftstoffen zahlrei-

che Risiken für die Biodiversität sowie die Gewässer und ist sogar mit sozialen Folgen

verbunden, wie dem Anstieg der Nahrungsmittelpreise. Richtet diese erneuerbare Ener-

giequelle also mehr Schaden als Nutzen an? Lassen sich, wie Lee/Bückmann/Haber zu-

treffend fragen, „der forcierte Anbau von Biomasse [oder hier von Biokraftstoffen] und

ihre Verarbeitung mit den Anforderungen einer wohlverstandenen Umweltvorsorge und

mit dem Nachhaltigkeitsprinzip sowie mit den Intentionen des Boden-, Gewässer- und

Naturschutzes, nicht zuletzt auch des Schutzes gefährdeter Arten und Biotope“2 harmo-

nisieren?

Die vorliegende Untersuchung erörtert die bereits gestellte Frage  in concreto, in EU-

rechtlicher Hinsicht. Das EU-Recht verfügt über ein breites Netz von Normen für die

Förderung von Biokraftstoffen. Neben diesen Förderinstrumenten gelten auch Regeln,

die auf die Nachhaltigkeit der Biokraftstoffförderung ausgerichtet sind und gewährleis-

ten sollen, dass der Anbau und die Verwendung von Biokraftstoffen eine tatsächlich po-

sitive Bilanz für Natur und Mensch bewirken. Dieser Rechtsrahmen von Förder- und

Nachhaltigkeitsregelungen wird hier unter der leitenden Frage dargestellt und bewertet.

Somit soll die Frage beantwortet werden, ob Biokraftstoffe in der EU ein Instrument

bieten, welches tatsächlich den Anforderungen des Nachhaltigkeitsgrundsatzes standhal-

ten kann. 

Der  europäische  Rechtsrahmen  für  die  Biokraftstoffförderung  stellt  eine  sogenannte

Querschnittspolitik dar, indem seine Vorgaben in vielfältigen Regelungsbereichen auf-

tauchen. Dadurch soll eine kohärente Politik in der ganzen Rechtsordnung umgesetzt

werden, Synergien sollen entstehen und mehrere Bereiche gleichzeitig profitieren. Aller-

dings ist, wie bei jeder Querschnittspolitik, auch bei der Biokraftstoffpolitik die Frage zu

stellen, inwieweit sie erfolgreich oder überhaupt möglich ist. Eine besondere Herausfor-

derung bei  der  Eingliederung  der  Biokraftstoffförderung  in die  verschiedenen  Rege-

lungsbereiche sind die vielfältigen und teilweise gegenläufigen Ziele, die dort niederge-

legt sind. Diese Zielkonflikte fließen in die Bewertung des Rechtsrahmens mit ein, um

die Frage zu klären, ob die Integration der Biokraftstoffförderung dabei jeweils als ziel-

führend beurteilt werden kann. 

1J. Smith, Biotreibstoff: Eine Idee wird zum Bumerang, 2012, S. 7.
2Y.H. Lee/W. Bückmann/W. Haber, Bio-Kraftstoff, Nachhaltigkeit, Boden- und Naturschutz, NuR 2008, S.
821 (827).
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Das vorliegende Vorhaben wird versuchen zu zeigen,  dass die europäische Biokraft-

stoffpolitik, trotz beeindruckender Nachhaltigkeitsstandards und einer mehr oder weni-

ger konsequenten Priorisierung des Umweltschutzes, die wichtigsten Probleme nicht ef-

fektiv bekämpft. Das liegt vor allem an ihrem produktbezogenen Charakter im Zusam-

menhang mit einem schwachen Schutzniveau in der allgemeinen Landwirtschaft sowie

mit der Komplexität der in dem Bereich entstehenden Probleme. Diese „Privilegierung“

der Landwirtschaft gegenüber dem Umwelt- und Klimaschutz führt zu Diskrepanzen in

der  Biokraftstoffpolitik  und  hat  eine  mangelhafte  Berücksichtigung  der  Nachhaltig-

keitsprobleme zur Folge. Auch Regelungen, die einen verstärkten Schutz in besonderen

Bereichen gewährleisten sollen (so beispielsweise im Beihilferecht), reichen noch nicht

weit  genug,  um die  genannten  Nachhaltigkeitsdefizite  zu  konterkarieren.  Stattdessen

bringen sie teilweise neue Diskrepanzen und Widersprüche mit sich. 

Die Förderung von EE ist eine Maßnahme, welche weltweit, aber auch in der EU haupt-

sächlich dem Schutz der Umwelt und besonders des Klimas dient. Es kann aber vorkom-

men, dass die Nutzung einer erneuerbaren Energiequelle neben ihren positiven Effekten

auch negative Auswirkungen auf Mensch und Natur hat, sogar bis zu dem Punkt, wo die

Nachteile schwerer wiegen als jegliche Vorteile. In so einem Fall sind für eine fundierte

rechtliche Bewertung des Regelungsrahmens Maßstäbe notwendig, welche einem höhe-

ren Rang in der Normenhierarchie zugehörig sind und mithilfe derer nicht nur politische

Kritik,  sondern  normative  Aussagen  über  die  Biokraftstoffpolitik  formuliert  werden

können. Dabei steht die Frage im Zentrum, ob der bestehende Rechtsrahmen den Anfor-

derungen des primärrechtlich verankerten Nachhaltigkeitsgrundsatzes standhalten kann.

Demzufolge soll gezeigt werden, dass die nachhaltige Entwicklung als Rechtsbegriff des

EU-Rechts – soweit  ihr Inhalt  und ihre Dynamik richtig  interpretiert  und verstanden

werden – für die Kontrolle der Nachhaltigkeit der Biokraftstoffpolitik ergiebig sein kann

und mit ihrer Hilfe auch Fehlentwicklungen festgestellt sowie Korrekturvorschläge for-

muliert werden können.

Zum Zwecke der Darstellung des europäischen Rechtsrahmens für Biokraftstoffe muss

der zu prüfende Rechtsrahmen von anderen Regelungsbereichen und Rechtsregimen ab-

gegrenzt werden. Zunächst betrifft die vorzunehmende Untersuchung ausschließlich das

EU-Recht. Folglich werden keine Regeln des Völkerrechts, vor allem keine WTO-Re-

geln oder völkerrechtlichen Übereinkommen oder Handelsabkommen der EU mit Dritt-

ländern dargestellt und geprüft. Aus dem gleichen Grund sind auch Zollregelungen wie
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Befreiungen oder Präferenzen kein Teil der Untersuchung.3 Die Letzteren betreffen die

Außenbeziehungen der EU und sind nicht dem innereuropäischen Rechtsregime, son-

dern vielmehr dem Völkerrecht zuzuordnen. Auch das nationale Recht ist für die Ziele

dieser Untersuchung wenig relevant,  auch wenn es sich auf die  Umsetzung des EU-

Rechts beschränkt. 

Nach  der  vertikalen  Abgrenzung  des  Biokraftstoff-Rechtsrahmens  soll  auch  eine

horizontale  Abgrenzung vorgenommen werden.  Es  ist  dabei  von einem breiten  Ver-

ständnis des Rechtsrahmen-Begriffs auszugehen. Dementsprechend stehen im Zentrum

der Biokraftstoffpolitik zunächst die von der Union festgelegten Klimaziele, die u. a.

durch die Biokraftstoffförderung zu erfüllen sind: Das sind das 20 %-Ziel für EE, das

10 %-Ziel  für  den Verkehr  sowie  das  Ziel  der  Reduktion  von Treibhausgas  (THG-)

Emissionen um 10 %. Diese Ziele lassen sich durch eine Vielfalt von Maßnahmen erfül-

len, die sich in verschiedenen Bereichen befinden. Das schließt in erster Linie Maßnah-

men ein, die als ihr Hauptziel den Klimaschutz verfolgen. Daneben sind aber auch Maß-

nahmen zu erwähnen, die in anderen Politiken verankert sind und vorrangig andere Ziele

verfolgen. Solche Maßnahmen gehören trotzdem zum Rechtsrahmen für Biokraftstoffe,

entweder weil sie einen biokraftstoffspezifischen Teil haben oder weil sie unmittelbar

die Erzeugung oder die Verwendung von Biokraftstoffen beeinflussen und so auf eine

bestimmte Phase des Lebenszyklus  der Biokraftstoffe  Wirkung entfalten.  Diese Wir-

kung muss nicht notwendig zeitlich mit dem Lebenszyklus zusammenfallen, sondern sie

kann auch vorher eintreten (z. B. die Forschung). Auf jeden Fall muss sie aber mit der

Biokraftstofferzeugung und -verwendung verbunden sein und sich unmittelbar auf diese

auswirken. In diesem Sinne gehört z. B. eine allgemeine Förderung des Ankaufs land-

wirtschaftlicher Ausrüstung nicht zu dem Rechtsrahmen für Biokraftstoffe. Denn solche

Regeln  stehen in  der  Produktionskette  der  Biokraftstofferzeugung auf  einer  früheren

Stufe  und sind  nicht  biokraftstoffbezogen,  sondern  allgemein.  Auch Regeln  wie  die

Bedingungen einer Baugenehmigung für Produktionsanlagen sind hier irrelevant, soweit

sie keine speziellen, biokraftstoffbezogenen Voraussetzungen enthalten.

Im Rechtsrahmen sind wie erwähnt auch Vorschriften enthalten, welche die sogenannte

Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen gewährleisten sollen und in der Tat Nachhaltigkeits-

3Siehe dafür Jull/Redondo/Mosoti et al., Recent trends in the law and policy of bioenergy production, pro-
motion and use, FAO Legal Papers Online 2007, S. 9 f; Schmeichel, Towards Sustainability of Biomass
Importation: An Assessment of the EU Renewable Energy Directive, 2014, S. 225 ff; Petillion, Report on
the Legal Issues Regarding Biofuels for Transport.
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bedingungen der Biokraftstoffförderung darstellen.  Diesen Vorschriften ist  besondere

Aufmerksamkeit zu widmen, weshalb sie in einem speziellen Kapitel behandelt werden.

Dieses Vorgehen hat zwei Gründe: Erstens haben die Nachhaltigkeitsregelungen oft ihre

eigene Systematik. Sie sind nicht immer im gleichen Regelwerk zu finden wie die sich

darauf beziehenden Förderregelungen, sondern sie haben oft eine bereichsübergreifende

Wirkung.  So  verhält  es  sich  beispielsweise  im  Falle  der  wichtigsten

Nachhaltigkeitsregelungen der Biokraftstoffpolitik, der sogenannten Nachhaltigkeitskri-

terien. Diese gelten für zahlreiche Fördermaßnahmen und sind in zwei Richtlinien mit

unterschiedlichen Zielen zu finden. Der wichtigste Grund ist aber, dass die Nachhaltig-

keitsregelungen  für  Biokraftstoffe  den Hauptgegenstand dieser  Untersuchung ausma-

chen. Denn vor allem durch ihre Prüfung soll die Frage beantwortet werden, inwieweit

der Rechtsrahmen für Biokraftstoffe deren Nachhaltigkeit sichert. Eine gesonderte Dar-

stellung scheint für diesen Zweck geeigneter zu sein als ein bloßes Nebeneinander von

Förder- und Nachhaltigkeitsregeln. 

Dem bereits Erwähnten entsprechend wird der Gang der Untersuchung strukturiert. Zu-

nächst werden die Förderregelungen in ihrer Systematik und ihrer Entwicklung behan-

delt (Kapitel C), um einen Überblick über den Rechtsrahmen zu gewährleisten. Danach

sind die Nachhaltigkeitsregelungen im Einzelnen zu analysieren (Kapitel  D). Im An-

schluss an die umfassende Darstellung des Rechtsrahmens muss dessen Vollständigkeit

und Kohärenz geprüft werden (Kapitel E). Schließlich soll eine Bewertung der Biokraft-

stoffpolitik auf Grundlage der nachhaltigen Entwicklung unternommen werden (Kapitel

F).

Der Rechtsrahmen für Biokraftstoffe setzt sich aus vielen Regelwerken zusammen, die

ständig im Wandel sind. Das ist zu erwarten, denn es handelt sich um einen Politikbe-

reich, der den neuen Erkenntnissen der Wissenschaft sowie immer ambitionierteren Zie-

len gerecht werden muss. Die vorliegende Untersuchung befasst sich mit der Ära der EE

RL und dem hiermit verbundenen Regelungsnetz. Bei der Fertigstellung dieser Arbeit

(April 2020) war die EE RL noch in Geltung, sie sollte aber durch die RL 2018/2001

vom 11.  Dezember  2018 zur  Förderung der  Nutzung von Energie  aus  erneuerbaren

Quellen mit Wirkung vom 01.07.2021 ersetzt  werden. Eine Anpassung der sonstigen

EU-Normen, welche mit EE verbunden sind, wie z.B. die Regeln für die Beihilfen hatte

noch  nicht  stattgefunden  und sollte  auch folgen.  Die  neue  Richtlinie  wird  in  dieser

Arbeit nicht behandelt, jedoch werden die wichtigsten Änderungen in einem Nachtrag
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zusammengefasst (Kapitel H), um die Entwicklung der EE- und Biokraftstoffpolitik in

Bezug auf die hier zu behandelnden Problematiken zu beleuchten. 

Die Kurzlebigkeit des Forschungsgegenstands  reduziert  jedoch seine Bedeutung nicht.

Die  EE-RL  stellt  die  Sternstunde  der  europäischen  Biokraftstoffpolitik  dar.  Ihre

Folgerichtlinie markiert eine Wende in Bezug auf EE im Verkehr, eher in die Richtung

der Elektromobilität. Deswegen soll die Untersuchung der EE-RL Ära, die Feststellung

ihrer  Stärken und Schwächen zu  nützlichen Erkenntnissen  führen,  sowohl  allgemein

über die europäische Umweltpolitik, als auch spezifisch über den Verkehrsbereich und

die Biokraftstoffpolitik.  In jedem Fall können die Entwicklungen der EE-Politik nur in

Verbindung mit  ihrer  Vorgeschichte  und die  dort  entstehenden Probleme vollständig

verstanden und bewertet  werden.  Dazu beabsichtigt  das  vorliegenden Vorhaben,  mit

dem  Prinzip  der  Nachhaltigen  Entwicklung  einen  rechtlichen  Maßstab  für  die

Bewertung von EU Politiken über die Biokraftstoffpolitik hinaus zu liefern.  
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B. Einleitendes über die europäische EE- und Biokraftstoffpolitik

        I. Die Genealogie der Förderung von EE im europäischen Recht: Entwick-

lung, Ziele und Maßnahmen

Die Förderung von EE in der Europäischen Gemeinschaft hat ihren Anfang in den 70er-

Jahren und ist mit den Ölkrisen und dem Anstieg der Energiepreise verbunden.4 Dem-

entsprechend spielte zu dieser Zeit  bei der Zielsetzung die Versorgungssicherheit  die

Hauptrolle.5 Der damalige Konsens war, dass die Union zu stark und immer mehr von

Energieimporten abhängig war, und zwar oft unter geopolitisch ungünstigen Bedingun-

gen. Aus diesem Grund hat die damals neu geborene europäische Energiepolitik den

Schwerpunkt darauf gesetzt,  die Energieimportabhängigkeit zu reduzieren.6 In diesem

Rahmen erklärte der Rat erst 19807 und erneut 19868 das Ziel, erneuerbare Energiequel-

len zu entwickeln und ihre Nutzung zu fördern und zu erweitern. Diese Bemühungen ha-

ben sich zwar bereits im Jahr 1986 durch die Senkung der Ölpreise verzögert. Gleichzei-

tig  rückten  allerdings  Erkenntnisse  über  die  energiebedingten  Emissionen und deren

schädliche Folgen sowohl für die Luftqualität als auch für das Klima stärker in das Be-

wusstsein. Zunächst wurden dagegen Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz

und zur  Reduzierung der  Wachstumsraten  von CO2-Emissionen eingeleitet.9 Darüber

hinaus wurde durch die JOULE-Programme die technologische Entwicklung von EE ge-

fördert, während ihre Marktdurchdringung mit dem ALTENER-Programm zur „Förde-

4Entschließung des Rates vom 17. Dezember 1974 für ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft im Bereich
der rationellen Energienutzung, ABl. C 153 vom 09.07.1975, S. 5; J. Grunwald, Das Energierecht der Eu-
ropäischen Gemeinschaften: EGKS-EURATOM-EG, 2003, S. 46 ff.; Damals sind allerdings nur die Was-
serkraft und die Erdwärme als EE in Betracht gekommen und zwar bis 1985 ohne besonderes Wachstums-
potential, siehe A. Opilio, Energierecht aus europäischer Sicht, 2005, S. 41 f. 
5Entschließung des Rates vom 26. November 1986 über eine Orientierung der Gemeinschaft für die Wei-
terentwicklung der neuen und erneuerbaren Energiequellen, ABl. C 316 vom 09.12.1986, S. 1; Allerdings
sind Anliegen über negative Auswirkungen der Energienutzung auf die Umwelt nicht abwesend, siehe
z.B.  Entschließung des  Rates  vom 3.  März  1975 über  Energie  und Umweltschutz,  ABl.  C 168 vom
25.7.1975, S. 2.
6Siehe z.B. die Ziele für 1985, Entschließung des Rates vom 17. Dezember 1974 betreffend Ziele der ge-
meinschaftlichen Energiepolitik für 1985, ABl. C 153 vom 9.7.75, S. 2.
7Entschließung des Rates vom 9. Juni 1980 über die energiepolitischen Ziele der Gemeinschaft für 1990
und die Konvergenz der Politik der Mitgliedstaaten, ABl. C 149 vom 18.6.80, S. 1 (2).
8Entschließung des Rates vom 16. September 1986 über neue energiepolitische Ziele der Gemeinschaft für
1995 und die Konvergenz der Politik der Mitgliedstaaten, ABl. C 241 vom 25.9.1986, S. 1 (3).
9COM (88) 656  final,  16.11.1988, The Greenhouse Effect and the Community, Commission work pro-
gramme concerning the evaluation of policy options to deal with the "greenhouse effect", S. 43 ff.
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rung der erneuerbaren Energieträger in der Gemeinschaft“ vorangetrieben  wurde.10

1995, ein Jahr nach dem vom Europäischen Parlament erklärten „Jahr der Energie“,

nahm sich die Europäische Gemeinschaft unter anderem vor, einen politischen Rahmen

für die Förderung von EE zu setzen11. Das Ziel des Umweltschutzes spielte dabei neben

den  steigenden  Ölpreisen,  der  erhöhten  Nachfrage  und  der  Importabhängigkeit  eine

zentrale Rolle. Insbesondere wurde das Ziel verfolgt, Energiequellen zu entwickeln, die

möglichst  wenige  negative  Auswirkungen  auf  die  Umwelt  haben,12 z.  B.  bezüglich

Abfallproduktion oder Naturschutz. Den wichtigsten Beitrag für den Umweltschutz soll-

ten aber EE im Bereich des Klimaschutzes leisten. Die Gemeinschaft sah das Bedürfnis,

durch den Einsatz von EE die Emissionen von Treibhausgasen zu reduzieren. Dazu ka-

men soziale und wirtschaftliche Anliegen, wie die Armutsbekämpfung und der regionale

Zusammenhalt in Betracht.13 Als Maßnahmen wurden erneut sowohl die Förderung der

Forschung für neue Technologien, als auch der Einsatz von fiskalischen Instrumenten

erwähnt, welche die Markteinführung und Wettbewerbsfähigkeit solcher Technologien

unterstützen könnten.14

1997 legte die Kommission im Rahmen der UN-Klimakonferenz in Kyoto zwei Mittei-

lungen vor,15 in denen verschiedene Maßnahmen erwähnt werden, die zur Bekämpfung

der Klimaänderung beitragen könnten. Die Bereiche, in denen Maßnahmen für den Kli-

maschutz ergriffen werden könnten, waren demnach die Wirtschafts- und Steuerpolitik,

die Energie,  die FTE (Forschung und Technologische Entwicklung) sowie bestimmte

Sektoren wie die Industrie, der Verkehr und die Landwirtschaft. Dort sprach die Kom-

mission unter anderem das Thema der Marktdurchdringung von EE an und schlug das

ambitionierte Ziel vor,16 bis 2010 eine Verdoppelung des Anteils (von 6 % auf 12 %) zu

erreichen.17 

1093/500/EWG, Entscheidung des Rates vom 13. September 1993 zur Förderung der erneuerbaren Ener-
gieträger in der Gemeinschaft (ALTENER-Programm), ABl. L 235 vom 18.09.1993, S. 41 ff.
11COM (94) 659 final, 23.02.1995, For a European Union Energy Policy, Green Paper; KOM(95) 682
endg. vom 13.12.1995, Eine Energiepolitik für die Europäische Union, Weißbuch.
12COM (94) 659 final, 23.02.1995, For a European Union Energy Policy, Green Paper, S. 11 f.
13KOM (95) 682 endg. vom 13.12.1995, Eine Energiepolitik für die Europäische Union, Weißbuch, S. 15.
14KOM (95) 682 endg. S. 26; siehe auch KOM (97) 599 endg. vom 26.11.1997, Energie für die Zukunft:
Erneuerbare Energieträger, Weißbuch für eine Gemeinschaftsstrategie und Aktionsplan, S. 24.
15KOM (97) 196 endg. vom 14.05.1997, Die energiepolitische Dimension der Klimaänderungen; KOM
(97) 481 endg. vom 01.10.1997, Klimaänderungen: das Konzept der EU für Kyoto.
16Ursprünglicher Vorschlag ist im KOM (96) 576 endg. vom 20.11.1996, Energie für die Zukunft: Erneu-
erbare Energiequellen, Grünbuch für eine Gemeinschaftsstrategie, S. 28 ff. zu finden.
17KOM (97) 196 endg. vom 14.05.1997, S. 9.
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Folglich widmete die Gemeinschaft den EE ein Weißbuch, in welchem sie ihre Strategie

vorlegte.18 Dort wird festgestellt, dass trotz erheblicher Potenziale und technologischer

Reife, die mitunter durch Gemeinschaftsprogramme erreicht worden sind, die Verwen-

dung von EE in der Union eher schwach ausgeprägt ist. Das sei mit geringer Wettbe-

werbsfähigkeit  der EE, besonders wegen hoher Anfangsinvestitionskosten verbunden.

Dazu seien im Fall der konventionellen Energieträger deren externe Kosten, d. h. die

Kosten der verursachten Umweltschäden nicht widergespiegelt, was die Konkurrenz ge-

genüber den EE noch weiter verschärft. Deswegen erscheine eine bereichsübergreifende

Strategie zur Förderung von EE, welche ein Gesamtziel für die Erhöhung des EE-An-

teils einschließt, als notwendig, um die Hemmnisse der Marktdurchdringung zu beseiti-

gen und die Verwendung von EE zu verbreiten.19 In Anlehnung an den Vorschlag der

Kommission wird als  Ziel,  von dem die im Weißbuch vorgeschlagenen Maßnahmen

ausgehen, die Erhöhung des EE-Marktanteils auf 12 % bis 2010 festgelegt. Insbesondere

wird für Biomasse mit einer Verdreifachung der Nutzung gerechnet, zusammen mit ei-

ner erheblichen Erhöhung des Beitrags der Windenergie und der thermischen Solarkol-

lektoren. Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung aus EE soll nach dem Weißbuch verdop-

pelt werden. Biokraftstoffe sollen schließlich auch eine wichtige Rolle spielen.20 

Zur Verwirklichung dieses Ziels wurde eine Kampagne „für den Durchbruch erneuerba-

rer Energieträger“21 eingeführt, bei der verschiedene Aktionen für die Verbreitung der

Nutzung von EE vorgestellt werden. Dazu wurde im beiliegenden Aktionsplan eine Rei-

he von Maßnahmen und gesetzlichen Initiativen vorgeschlagen, die „faire Marktchan-

cen für Erneuerbare Energieträger [...]schaffen“22. Es ging dort zunächst um zwingende

Maßnahmen z. B. im Bereich der Elektrizität,  wonach den Netzbetreibern die Pflicht

auferlegt  werden kann, Strom aus Anlagen, die EE nutzen,  den Vorrang zu geben.23

Dazu sollten günstige Finanzierungsbedingungen für EE geschaffen werden, etwa durch

Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung, Beihilfen oder Kredite, Anreize für Verbrau-

cher,  „grüne“  Fonds oder  Staatsanleihen.24 Nach Aufforderung des  Weißbuchs sollte

auch das ALTENER-Programm weitergeführt werden.25 Das festgelegte Ziel der Ver-

18KOM (97) 599 endg. Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energieträger, Weißbuch für eine Gemein-
schaftsstrategie und Aktionsplan, S. 11.
19KOM (97) 599 endg., S. 6 ff.
20KOM (97) 599 endg., S. 13.
21KOM (97) 599 endg., S. 32ff.
22KOM (97) 599 endg., S. 16.
23KOM (97) 599 endg., S.17.
24KOM (97) 599 endg., S. 18f.
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doppelung des EE-Anteils durfte allerdings keine Rechtsverbindlichkeit haben. Es sollte

eher als „politisches Signal“ und „Impuls zum Handeln“ dienen.26 

Im nächsten Jahr wurde die Strategie für EE vom Rat gebilligt27 und wenige Jahre später

wurden verschiedene sektorspezifische Rechtsakte für die Förderung von EE eingeführt.

Da auch vom Weißbuch „Energie für die Zukunft“ die Priorität auf den Elektrizitätsbin-

nenmarkt gesetzt worden ist, wurde zunächst 2001 eine Richtlinie (2001/77/EG) für die

Förderung der Stromerzeugung aus EE verabschiedet.28 Diese Richtlinie unterstrich das

Ziel des Weißbuchs, bis 2010 einen Anteil von 12 % des Energieverbrauchs aus EE zu

stellen, und sie verpflichtete die Mitgliedstaaten, angemessene und an bestimmten Refe-

renzwerten orientierte „nationale Richtziele für den Verbrauch von Strom aus erneuer-

baren Energiequellen festzulegen“.29 Wie der Begriff  „Richtziele“ deutlich zum Aus-

druck bringt, war die Erfüllung jener Ziele nicht verbindlich. Trotzdem sah die Richtli-

nie die Möglichkeit vor, im Falle einer entsprechend festgestellten Notwendigkeit auch

verbindliche  Ziele  zu  setzen.30 Im Jahre  2003 sind  dann  zwei  biokraftstoffbezogene

Richtlinien erlassen worden,31 darunter auch die Richtlinie 2003/30/EG, welche Richt-

ziele für den Verbrauch von Biokraftstoffen festlegte.

Trotz der oben beschriebenen Bemühungen wurde es aufgrund von Entwicklungen wie

der steigenden Energie-Einfuhrabhängigkeit und den Auswirkungen des Klimawandels

deutlich, dass die Richtziele nicht zur effektiven Verbreitung von EE im Markt genüg-

ten.32 Bis zum Jahr 2007 stieg der Anteil von EE nur um 55 %,33 noch sehr weit von ei-

ner Verdoppelung entfernt. Bereits 2004 war gemäß den Fortschrittsberichten der Mit-

gliedstaaten zur Umsetzung der Richtlinie 2001/77/EG klar, dass das 22 %-Ziel für den

2598/352/EG Entscheidung des Rates vom 18. Mai 1998 über ein Mehrjahresprogramm zur Förderung der
erneuerbaren Energieträger in der Gemeinschaft (ALTENER II), ABl L 159 vom 3.6.1998, S. 53.
26KOM (97) 599 endg., S. 11 f.
27Entschließung des Rates vom 8. Juni 1998 über erneuerbare Energieträger, ABl. C 198 vom 24.6.1998,
S. 1.
28RL 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur Förderung der
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt.
29Erwägungsgrund 5, Art. 3 RL 2001/77/EG.
30Erwägungsgrund 7, Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 3 RL 2001/77/EG.
31RL 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Ver-
wendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor; RL 2003/96/EG
des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom.
32C. Jones, Introduction, in: Hodson/Jones/Van Steen (Hrsg.), EU Energy Law, Vol. III – Book One: Re-
newable Energy Law and Policy in the European Union, 2010, Rn. 1.10 ff. 
33KOM (2006) 848 endg. vom 10.1.2007, Fahrplan für erneuerbare Energien, Erneuerbare Energien im 21.
Jahrhundert: Größere Nachhaltigkeit in der Zukunft, S. 4.
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EE-Anteil in der Stromerzeugung um etwa 3 % verfehlt würde.34 Aufgrund dessen er-

schien eine Neuorientierung der europäischen Energiepolitik als geboten.

Die entsprechende Entscheidung ergab sich beim Treffen des Europäischen Rates  in

Hampton Court, Oktober 200535 und wurde zudem in einem Grünbuch der Kommission

aus dem Jahr 2006 konkretisiert und verdeutlicht.36 Die Grundrisse dieser neuen Ener-

giepolitik legte die Kommission in der Folge in ihrer ambitionierten Mitteilung über

eine Energiepolitik für Europa fest.37 Die neue Energiepolitik sollte sogar eine „neue in-

dustrielle  Revolution in  Gang [...]  setzen“38,  die zu einer effizienten und CO2-armen

Wirtschaft führen könnte. Drei Ziele seien dafür besonders prägend: die Nachhaltigkeit,

die Energieversorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit. Konkreter gesagt ver-

folgte die neue Energiepolitik die „Bekämpfung des Klimawandels, Verringerung der

durch die Abhängigkeit von importierten Kohlenwasserstoffen bedingten externen Ver-

wundbarkeit  der  EU  und  Förderung  von  Beschäftigung  und  Wachstum“.39 Dieses

Zieldreieck sei durch eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen zu erreichen, die

bis 2020 für die Industrieländer auf 30 % und für die EU auf 20 % gegenüber dem Stand

von 1990 betragen soll. Das sei unter anderem durch die Förderung von EE zu ermögli-

chen. 

Der EE-bezogene Bestandteil  der neuen europäischen Energiepolitik  ist  mit  dem am

gleichen Datum veröffentlichten Fahrplan für EE konkretisiert worden.40 Dort kritisiert

die Kommission eine Reihe sektorspezifischer Regelungen mit der Aussage, diese seien

„segmentiert“ und „ohne Vision“, was als Ursache für das Verfehlen des 12 % EE-Ziels

einzuordnen sei.41 EE seien trotz der bisherigen Förderung nicht wettbewerbsfähig, und

die bürokratischen Hürden seien immer noch zu hoch. Als Lösung schlägt sie eine kohä-

rente sektorübergreifende Politik vor, die Elektrizität, Biokraftstoffe und Kälte-Wärme-

34KOM (2004) 366 endg. vom 26.5.2004, Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU, Bericht der Kom-
mission gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/77/EG, Bewertung der Auswirkung von Rechtsinstrumenten
und anderen Instrumenten der Gemeinschaftspolitik auf die Entwicklung des Beitrags erneuerbarer Ener-
giequellen in der EU und Vorschläge für konkrete Maßnahmen, S. 5.
35C. Jones, Introduction, in: Hodson/Jones/Van Steen (Hrsg.), EU Energy Law, Vol. III – Book One: Re-
newable Energy Law and Policy in the European Union, 2010, Rn. 1.14. 
36KOM (2006) 105 endg. vom 8.3.2006, Grünbuch: Eine europäische Strategie für nachhaltige, wettbe-
werbsfähige und sichere Energie.
37KOM (2007) 1 endg. vom 10.1.2007, Eine Energiepolitik für Europa.
38KOM (2007) 1 endg., S. 6.
39KOM (2007) 1 endg., S. 5
40KOM (2006) 848 endg vom 10.1.2007, Fahrplan für erneuerbare Energien, Erneuerbare Energien im 21.
Jahrhundert: Größere Nachhaltigkeit in der Zukunft.
41KOM (2007) 1 endg., S. 6, 15.
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erzeugung einschließt und alle drei Energieziele gleichzeitig voranbringen könnte.42 Zu

diesen Zwecken solle  den EE bis 2020 ein Anteil  von 20 % des  Gesamtenergiever-

brauchs eingeräumt werden. Das sei durch neue Richtlinien zu realisieren, die einen sta-

bilen und langfristigen gesetzlichen Rahmen für die Förderung von EE vorsehen und

konkrete Nationalziele festlegen sollen.43 In diesem Zuge sollten insbesondere das EE-

Ziel sowie die sektorspezifischen Ziele in rechtlich verbindlicher Form festgelegt wer-

den. Dadurch soll innerhalb eines vollständigen Rechtsrahmens ein klares und stabiles

Fundament geschaffen werden, das zur langfristigen Planungs- und Investitionssicher-

heit beitragen soll.44 Dazu schlug die Kommission vor, durch geeignete Maßnahmen die

EE-Förderung in viele verschiedene Politiken zu integrieren und gleichzeitig bürokrati-

sche oder andere Hemmnisse abzubauen.45 Dieselben Ziele legte sie in ihrer Mitteilung

für die Begrenzung des Klimawandels fest.46

Nachdem sich der Europäische Rat im März 2007 auf die oben genannten verbindlichen

Ziele geeinigt hat, schlug die Kommission ein Maßnahmenpaket vor, „um Europa für

den Übergang in eine emissionsarme Wirtschaft zu wappnen“47. Dieses Maßnahmenbün-

del wurde dann als eine Reihe von Rechtsakten 2009 verabschiedet, unter dem Namen

„Energie- und Klimapaket“. Die Ziele dieses Pakets waren folgende:

- Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen um 20 % im Vergleich zu 1990,

- die Steigerung des Anteils EE bis auf 20 % und

- die Steigerung der Energieeffizienz um 20 %.

Alle diese Ziele sollen bis 2020 erreicht werden.48 
42KOM (2007) 1 endg., S. 6.
43KOM (2007) 1 endg., S. 27.
44KOM (2006) 848 endg., S. 11.
45KOM (2006) 848 endg., S. 13 ff.
46KOM (2007) 2 endg. vom 10.1.2007, Begrenzung des globalen Klimawandels auf 2 Grad Celsius: Der
Weg in die Zukunft bis 2020 und darüber hinaus.
47KOM (2008) 30 endg. vom 23.1.2008, 20 und 20 bis 2020: Chancen Europas im Klimawandel, S. 3; sie-
he  auch  Lexikon  der  Nachhaltigkeit,  EU  Klima-  und  Energiepakte,  2009,
http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/eu_klima_und_energiepaket_2009_1526.htm, zuletzt abgerufen am
12.6.2017.
48Pressemitteilung IP/09/628 vom 23.4.2009, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-09-628_de.htm?loca-
le=en.  Insbesondere  sind folgende Rechtsakten  erlassen:  Entscheidung Nr. 406/2009/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Re-
duktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfüllung der Verpflichtungen der Gemeinschaft
zur Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2020; RL 2009/29/EG des Europäischen Parlaments und
des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 2003/87/EG zwecks Verbesserung und Aus-
weitung  des  Gemeinschaftssystems  für  den  Handel  mit  Treibhausgasemissionszertifikaten;  RL
2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der Nutzung
von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien
2001/77/EG und 2003/30/EG; RL 2009/31/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April
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Als Umsetzung des 20 %-Ziels für EE wurde die Richtlinie 2009/28/EG (EE RL) verab-

schiedet. Wie geplant, zielt sie auf die Förderung von EE in den Bereichen Strom, Ver-

kehr und Wärme-Kälteerzeugung49 und legt ein verbindliches Ziel  fest,  nach dem im

EU-Durchschnitt ein Anteil von 20 % des gesamten Bruttoendenergieverbrauchs gestellt

werden soll.  Zudem wird bestimmt,  dass  der  Endverbrauch  von Biokraftstoffen  und

flüssigen Brennstoffen im Verkehrssektor ein EU-weites Ziel von 10 % erreichen soll.

Trotz  dieses Fortschrittes  und obwohl mit  dem Lissabon-Vertrag das Zieldreieck der

Energiepolitik im Primärrecht verankert wurde (durch einen speziellen Artikel für die

Energiepolitik, Art. 194 AEUV), sah die Kommission wenig Chancen, alle Ziele sowohl

für 2020 als auch längerfristig zu erreichen.50 Die wirtschaftliche Krise habe zwar zur

Reduzierung des Energieverbrauchs, der Emissionen und der Kosten für die Realisie-

rung des 20 % EE-Ziels beigetragen, weitere Schritte seien jedoch erforderlich.51 Des-

wegen wurde eine neue Strategie skizziert, die „[...]die bislang getroffenen Maßnahmen

konsolidieren und Maßnahmen in Bereichen, in denen sich neue Herausforderungen ab-

zeichnen, beschleunigen“ soll.52 Diese Strategie setzt auf die Steigerung der Energieeffi-

zienz, der Innovation und auf die Schaffung eines gemeinsamen freien Energiemarktes

durch einen vollständigen, transparenten und stabilen Rechtsrahmen und den Aufbau ei-

ner Netzinfrastruktur. Das Erreichen der energiepolitischen Ziele sei aber nicht bis 2020,

sondern nur längerfristig möglich. Deswegen erscheine eine langfristige Planung als er-

forderlich. Als Ergänzung der Strategie für 2020 verpflichtete sich dementsprechend der

Europäische Rat für die fernere Zukunft (bis 2050) zu einer fast kompletten Dekarboni-

sierung (80–95 % der CO2-Emissionen unter dem Niveau von 1990) des Energiever-

brauchs. In dem diesbezüglichen Fahrplan untersuchte die Kommission mögliche Wege

und versuchte, „einen langfristigen, technologieneutralen europäischen Rahmen zu ent-

2009 über die geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur Änderung der Richtlinie 85/337/EWG
des Rates sowie der Richtlinien 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG und 2008/1/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006; RL 2009/30/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG im
Hinblick auf die Spezifikationen für Otto-, Diesel- und Gasölkraftstoffe und die Einführung eines Systems
zur  Überwachung  und  Verringerung  der  Treibhausgasemissionen  sowie  zur  Änderung  der  Richtlinie
1999/32/EG des Rates im Hinblick auf die Spezifikationen für von Binnenschiffen gebrauchte Kraftstoffe
und zur Aufhebung der Richtlinie 93/12/EWG.
49W. Kahl, Alte und neue Kompetenzprobleme im EG-Umweltrecht – Die geplante Richtlinie zur Förde-
rung Erneuerbarer Energien, NwVZ 2009, S. 265.
50KOM (2010) 639 endg. vom 10.11.2010, Energie 2020: Eine Strategie für wettbewerbsfähige, nachhalti-
ge und sichere Energie, S. 3.
51KOM (2010) 265 endg. vom 26.5.2010, Analyse der Optionen zur Verringerung der Treibhausgasemis-
sionen um mehr als 20 % und Bewertung des Risikos der Verlagerung von CO2-Emissionen, S. 3 f.; KOM
(2010) 639 endg., S. 3 f.
52KOM (2010) 639 endg., S. 5.
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wickeln, innerhalb dessen diese Politikansätze eine größere Wirkung entfalten“53. Wenn

das Ziel erreicht wird, soll bis 2050 nach Angabe der Kommission der EE-Anteil auf

55 % des Bruttoendenergieverbrauchs steigen.54 Das setze unter anderem eine „größere

Konvergenz der Fördersysteme“55 voraus. Es benötige eine effektive, aber auch gezielte

und  angemessene  Förderung,  die  mit  den  Regeln  des  Binnenmarktes  und  des  Bei-

hilferechts vereinbar ist.56 Schließlich weist der Fahrplan darauf hin, dass neue Ziele für

2030 rechtzeitig festgelegt werden sollen.57

53KOM (2011) 885 endg. vom 15.12.2011, Energiefahrplan 2050, S. 4.
54KOM (2011) 885 endg., S. 8.
55KOM (2011) 885 endg., S. 11.
56KOM (2011) 885 endg., S. 20.
57KOM (2011) 885 endg., S. 22.
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        II. Biomasse und Biokraftstoffe in der europäischen Politik

                1. Energie aus Biomasse: Definition, Technik und Potenzial

Energie aus Biomasse ist keine neue Energieform. Es sei nur die Verbrennung von Holz

für die Heizung als uraltes Beispiel der energetischen Nutzung von Biomasse genannt.58

Heutzutage existieren neben den traditionellen Methoden auch hochmoderne Umwand-

lungsverfahren. Als Biomasse gelten grundsätzlich alle organischen Stoffe, bevor sie zu

fossilen werden. Das sind nachwachsende Rohstoffe und biogene Reststoffe.  Energie

aus Biomasse stellt im Kern die in Pflanzen durch Fotosynthese gespeicherte Sonnen-

energie dar,59 auch wenn sie von Tieren danach verzehrt wird und sich zu Zoomasse

oder Exkrementen umwandelt.

Das europäische Recht definiert Biomasse in seiner EE-Richtlinie als „den biologisch

abbaubaren Teil von Erzeugnissen, Abfällen und Reststoffen der Landwirtschaft mit bio-

logischem Ursprung (einschließlich pflanzlicher und tierischer Stoffe),  der Forstwirt-

schaft und damit verbundener Wirtschaftszweige einschließlich der Fischerei und der

Aquakultur sowie den biologisch abbaubaren Teil von Abfällen aus Industrie und Haus-

halten“60. Außer Reststoffen von Pflanzen oder Tieren, die explizit in der Definition ent-

halten  sind,  gehören  auch  die  sogenannten  Energiepflanzen  zum energietechnischen

Biomassebegriff.61

Biomasse kann auf unterschiedliche Art und Weise zu Sekundärenergieträgern62 umge-

wandelt werden: Durch Pressung oder Extraktion mithilfe eines Lösemittels (physika-

lisch-chemisches Verfahren) entstehen Pflanzenöle.  Durch thermo-chemische Verede-

lungsverfahren wie Vergasung oder Pyrolyse (thermo-chemische Umwandlung) entste-

hen feste, gasförmige oder flüssige Energieträger. Schließlich kann Biomasse mithilfe

von Mikroorganismen, d. h. durch biologische Prozesse wie alkoholische Gärung bear-

beitet werden (bio-chemische Umwandlung).63 Alle diese Energieträger werden in der

58Ansonsten wird Biomasse auch für die Erzeugung materieller Güter verwendet (stoffliche Nutzung).
59M.  Kaltschmitt,  Biomasse  als  nachwachsender  Energieträger, in:  Kaltschmitt/Hartmann/Hofbauer
(Hrsg.), Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren, 2. Aufl., 2009, S. 1 (2).
60Art. 2 lit, e RL 2009/28/EG.
61M. Rode/C. Schneider/G. Ketelhake et al., Naturschutzverträgliche Erzeugung und Nutzung von Biomas-
se zur Wärme- und Stromgewinnung, 2005, S. 14.
62Sekundärenergieträger ist der Energieträger, der bearbeitet worden ist, siehe  M. Kaltschmitt/D. Thrän,
Biomasse im Energiesystem, in: Kaltschmitt/Hartmann/Hofbauer (Hrsg.), Energie aus Biomasse: Grund-
lagen, Techniken und Verfahren, 2. Aufl., 2009, S. 7 (8).
63Siehe mehr dazu  M. Kaltschmitt, Biomasse  als  nachwachsender  Energieträger, in:  Kaltschmitt/Hart-
mann/Hofbauer (Hrsg.), Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren, 2. Aufl., 2009, S.
1 (6).
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letzten Stufe verbrannt und produzieren damit  Nutzenergie  (Heizung, Bewegung von

Vehikeln usw.).

Heutzutage spielt Energie aus Biomasse weltweit eine große Rolle, insbesondere indem

sie gegenüber der Verknappung und Verteuerung fossiler Energiequellen eine Lösungs-

alternative bietet. Ein Anteil von 10 % der gesamten Primärenergie entstammt aus Bio-

masse.64 In der EU beläuft sich ihr Anteil auf etwa 13,5 %65. Sie wird sowohl für die Er-

zeugung von Wärme und Strom (Verbrennung von Holz,  Biogas durch Verbrennung

von Abfällen der Land- und Forstwirtschaft) als auch für den Transport (Biokraftstoffe)

verwendet.66 Biomasse ist wegen ihrer Transportfähigkeit und Speicherbarkeit besonders

vorteilhaft, indem sie im Fall von Angebots- oder Nachfrageschwankungen von Energie

zum Ausgleich beitragen kann. Ein weiterer Vorteil der Bioenergie ist ihre Erneuerbar-

keit, da sie aus der nach menschlichen Maßstäben unerschöpflichen Energiequelle der

Sonnenstrahlung erzeugt wird.67 Allerdings ist die in einem bestimmten Zeitabschnitt

vorhandene Biomasse in der Natur – im Gegensatz z. B. zur Sonnenenergie – selbstver-

ständlich begrenzt und ihr Aufbau benötigt Zeit und Arbeit. Sie ist schließlich, für sich

betrachtet,  in  Bezug auf  Emissionen klimaneutral:  Während ihres  Wachstums bindet

Biomasse durch Fotosynthese CO2 und setzt Sauerstoff frei. „Im Idealfall“ werden bei

der energetischen Nutzung die schon in der Biomasse während der Fotosynthese absor-

bierten Klimagase in die Luft freigesetzt.68 

Das Potenzial für Biomasse ist mit der Verfügbarkeit von entsprechenden Flächen ver-

bunden.69 Diese ist  wiederum von vielen  Faktoren politischer,  gesellschaftlicher  und

technischer Art abhängig. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln und die Effizienz ihrer

Produktion spielen dabei eine große Rolle. Auch die Agrar- und die Umweltpolitik kön-

nen einen erheblichen Einfluss darauf nehmen, weil sie die Bedingungen des Biomas-

senanbaus bestimmen. Wie  Kaltschmitt  vermutet, könnten strenge Umweltauflagen für

64International Energy Agency (IEA), https://www.iea.org/topics/renewables/subtopics/bioenergy/, zuletzt
abgerufen am 12.6.2017 sowie Energy Statistics division 9/2012.
65Quelle: Eurostat, 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_from_renewable_sources, http://ec.eu-
ropa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports, zuletzt abgerufen am 
12.6.2017
66M.  Kaltschmitt/D.  Thrän,  Biomasse  im  Energiesystem, in:  Kaltschmitt/Hartmann/Hofbauer  (Hrsg.),
Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren, 2. Aufl., 2009, S. 7 (19 ff.).
67M. Kaltschmitt/D. Thrän  in: Kaltschmitt/Hartmann/Hofbauer (Hrsg.), Energie aus Biomasse: Grundla-
gen, Techniken und Verfahren, 2. Aufl., 2009, S. 7 (9).
68F. Ekardt/A. Schmeichel/M. Heering, Europäische und nationale Regulierung der Bioenergie und ihrer
ökologisch-sozialen Ambivalenzen, NuR 2009, S. 222 (223).
69Deswegen sind Länder wie Deutschland, Frankreich, Spanien, Polen und die skandinavischen Länder die
vielversprechendsten.
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die Landwirtschaft das Flächenpotenzial in Europa für 2020 halbieren.70 Demgegenüber

ist das Potenzial  für Rückstände, Nebenprodukte und Abfälle in den nächsten Jahren

eher stabil.

                2. Biomasse in der EU – Stand und Perspektiven

Biomasse stellt in Europa den größten Anteil unter den EE dar.71 Dementsprechend war

sie von Anfang an ein wichtiger Teil der europäischen Politik zur Förderung von EE72

und wurde als sehr vorteilhaft für die Verfolgung ihrer Ziele angesehen: Durch Diversi-

fizierung der Energiequellen und Reduzierung der Importabhängigkeit dient sie zunächst

der Versorgungssicherheit und als erneuerbare und CO2-neutrale Energiequelle trägt sie

zum Klimaschutz bei. Als Teil der neuen Energiepolitik und der EE-Förderung wurde

sie in die Richtlinie 2001/77/EG zur Förderung der Stromerzeugung aus EE einbezogen,

während mit der Richtlinie 2003/30/EG Biokraftstoffen als einer bestimmten Art von

Biomasse besondere Bedeutung geschenkt worden ist. Der erste Koordinierungsversuch

der Biomassenpolitik auf EU-Ebene wurde allerdings erst 2005 unternommen, als die

Kommission einen Gemeinschaftsplan für die Förderung der energetischen Nutzung von

Biomasse  aus  Holz,  Abfällen  und  Nutzpflanzen  festlegte.73 In  diesem  Plan  werden

„Maßnahmen zur Förderung der Biomassenutzung zur Wärme- und Stromerzeugung so-

wie im Verkehr dargelegt und übergreifende Maßnahmen bezüglich der Biomassever-

sorgung und -forschung sowie finanzieller Aspekte beschrieben“.74 Alle drei Bereiche

bergen nach der Kommission bestimmte Vorteile: Die Wärmeerzeugung durch Biomas-

se sei besonders kostengünstig, die Stromerzeugung reduziere die Treibhausgasemissio-

nen am stärksten und Biokraftstoffe  seien als  eine der  wenigen Alternativen  zu her-

kömmlichen Kraftstoffen besonders wichtig für die Energieversorgungssicherheit.75 Es
70M.  Kaltschmitt/D.  Thrän, Biomasse  im  Energiesystem,  in:  Kaltschmitt/Hartmann/Hofbauer  (Hrsg.),
Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren, 2. Aufl., 2009, S. 7 (26 f.).
71M. Rode/C. Schneider/G. Ketelhake et al., Naturschutzverträgliche Erzeugung und Nutzung von Biomas-
se zur Wärme- und Stromgewinnung, 2005, S. 15; Biomasse zusammen mit Abfällen betrug 2010 einen
Anteil von 67,6% der Primärenergieerzeugung von EE (Eurostat)
72Siehe z.B. Art. 2 Abs. 2 Spiegelstrich 2 Verordnung (EWG) Nr. 1302/78 des Rates vom 12. Juni 1978
über die Gewährung einer finanziellen Unterstützung für Vorhaben zur Nutzung alternativer Energiequel-
len, S. 6 ff., wo unter anderem Demonstrationsvorhaben mit „Verflüssigung und Vergasung fester Brenn-
stoffe“ gefördert werden. Ähnliches galt für ihre nachfolgende Verordnung von 1983, die ausdrücklich
Biomasse in ihrem Anwendungsbereich einschloss, siehe Anhang I Nr. 3 Verordnung (EWG) Nr. 1972/83
des Rates vom 11. Juli 1983 zur Gewährung einer finanziellen Unterstützung für Demonstrationsvorhaben
auf dem Gebiet der Nutzung alternativer Energiequellen, der Energieeinsparung und der Substitution von
Kohlenwasserstoffen, S. 6 ff. 
73KOM(2005) 628 endg. vom 7.12.2005, Aktionsplan für Biomasse.
74KOM(2005) 628 endg., S. 5.
75KOM(2005) 628 endg., S. 7.
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werden Maßnahmen zur Förderung der Nutzung von Biomasse vorgeschlagen, sowie

Maßnahmen, die die Verfügbarkeit von Biomasse u. a. im Agrar-, Forst- und Abfallbe-

reich gewährleisten. Schließlich soll nach dem Aktionsplan eine Reihe von finanziellen

Instrumenten wie die Struktur- und Kohäsionsfonds oder von staatlichen Beihilfen zur

Verfügung gestellt werden.

Für die Zukunft  sah der Aktionsplan ein beträchtliches Potenzial für die Entwicklung

von  Biomasse,  welches  zudem  als  ökologisch  unproblematisch  angesehen  wurde.76

Neben Reformen in der Agrarpolitik und Forstwirtschaft sollte auch die Verwertung von

Abfällen eine Rolle spielen.77 Die Biomasseverfügbarkeit und ihre effiziente Nutzung

sollten durch das siebte Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung

und  Demonstration  (2007–2013)  sowie  durch  die  EE-Projektfinanzierung  über  das

Programm  „Intelligente  Energie  –  Europa“  vorangetrieben  werden.78 Bedenken

hinsichtlich der Entstehung einer Konkurrenz zwischen Biomasse und Nahrungsmitteln

in Europa wurden nur für die Zeit  nach 2020 gesehen und diese sollte  durch richtig

funktionierenden internationalen Handel jedenfalls auf 2050 hinausgezögert werden. Die

Umwelt  sei  auch  während  des  Biomassenanbaus  zu  beachten,79 wobei  auf

Landnutzungsänderungen  und  die  Eingrenzung  deren  negativer  Folgen  sowie  auf

Maßnahmen  des  Emissionsschutzes  besondere  Aufmerksamkeit  gerichtet  werden

sollte.80

                3. Potenziale und Problematiken der Biokraftstoffverwendung

Biokraftstoffe stellen eine Form der energetischen Nutzung von Biomasse dar. Sie sind

flüssige und gasförmige Sekundär- sowie Endenergieträger (d. h. verarbeitete Energie-

träger).81 Sie können im Verkehr als Treibstoff, oder stationär zur Produktion von Strom

oder in der Kraft-Wärme-Kopplung eingesetzt  werden.82 Die wichtigste Nutzung von

76Anders  z.B.  vier  Jahre  später  bei  M.  Kaltschmitt/D.  Thrän, Biomasse  im  Energiesystem,  in:
Kaltschmitt/Hartmann/Hofbauer (Hrsg.), Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren,
2. Aufl., 2009, S. 7 (10 ff.); Die Schätzungen für das Biomassepotenzial sind bei verschiedenen Autoren
sehr unterschiedlich.
77KOM(2005) 628 endg. vom 7.12.2005, Aktionsplan für Biomasse, S. 22.
78KOM(2005) 628 endg., S. 45.
79KOM(2005) 628 endg., S. 50.
80KOM(2005) 628 endg., S. 25.
81Kaltschmitt/Hartmann/Hoffbauer (Hrsg.), Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren,
2. Aufl., 2009, S. 5, 21, 28; Primärenergieträger, die auch als Kraftstoffe benutzt werden, wie z.B. Brenn-
holz, bleiben hier außer Betracht.
82WBGU, Welt im Wandel: Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung, 2009, S. 23. 
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Biokraftstoffen liegt  im Transportbereich,  und zwar im Straßenverkehr.  Nach der im

EU-Recht angelegten Definition sind Biokraftstoffe solche Energieträger, die im Ver-

kehr  verwendet  werden.83 Dabei  sind  Bioethanol  und Biodiesel  die  im europäischen

Markt am meisten verbreiteten Arten. Bioethanol ist Ethylalkohol (d. h. Alkohol), der

zur Nutzung als Kraftstoff hergestellt wird. Es wird aus zucker- oder stärkehaltiger Bio-

masse wie Mais, Zuckerrüben oder Getreiden durch Vergärung mit Hefepilzen (Fermen-

tation) produziert.84 Grundsätzlich wird es herkömmlichem Kraftstoff in verschiedenen

Anteilen (E85, E50 oder E10) beigemischt, wodurch es in speziell angepassten Motoren

genutzt werden kann. Biodiesel wird dagegen aus der Umesterung von Pflanzenölen wie

Raps und Sonnenblumen mit Methanol gewonnen. Er kann entweder als reiner Kraft-

stoff in umgerüsteten oder als Beimischung in konventionellen Dieselmotoren genutzt

werden.85 

Heutzutage werden neben den oben erwähnten Biokraftstoffen auch solche der soge-

nannten 2. Generation entwickelt. Die Kriterien der Kategorisierung sind nicht immer

und nicht bei allen Autoren einheitlich.86 In der Regel geht es um Biokraftstoffe, bei

welchen alle Bestandteile der Pflanzen verarbeitet werden, während Biokraftstoffe der

1. Generation nur aus bestimmten Pflanzenteilen wie beispielsweise Stärke und Zucker

für Bioethanol oder Samen für Biodiesel erzeugt werden. Bei Biokraftstoffen der 2. Ge-

neration wird insbesondere die Lignozellulose verwertet, d. h. die verholzten Teile der

Pflanze. Dazu gehören Biomass-to-Liquid (BtL) – Biokraftstoffe, die durch Vergasung

und  katalytische  Hydrierung  (Fischer-Tropsch-Synthese)  erzeugt  werden,  sowie

Bioethanol  aus  Lignozellulose.87 Als  3. Generation  werden  weiterhin  besonders

innovative Biokraftstoffe bezeichnet, die aus Rohstoffen wie gentechnisch modifizierten

Pflanzen oder  Algen hergestellt  werden.  Schließlich  sollen  der  Forschung in diesem

Bereich zufolge sogenannte Biokraftstoffe der 4. Generation entwickelt werden, welche

83Art. 2 lit. h) und i) RL 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden
Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG. Dort werden stationär benutzte flüssige Kraft-
stoffe als Biobrennstoffe definiert.
84M.  Kaltschmitt/D.  Thrän,  Biomasse  im  Energiesystem, in:  Kaltschmitt/Hartmann/Hoffbauer  (Hrsg.),
Energie aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren, 2. Aufl., 2009, S. 7 (21);  SUR, Klima-
schutz durch Biomasse, 2007, S. 22.
85Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V. & Naturschutzbund NABU (Hrsg.), Bioenergie? –
aber natürlich! Nachwachsende Rohstoffe aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes,  2007, S. 15;  M.
Kaltschmitt/D. Thrän, Biomasse im Energiesystem, in: Kaltschmitt/Hartmann/Hoffbauer (Hrsg.), Energie
aus Biomasse: Grundlagen, Techniken und Verfahren, 2. Aufl., 2009, S. 7 (21); SUR, Klimaschutz durch
Biomasse, 2007, S. 22; 
86WBGU, Welt im Wandel: Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung, 2009, S. 160.
87SRU, Klimaschutz durch Biomasse, 2007, S. 23.

20



aus  vollständig  maßgefertigten  Rohstoffen  und  Mikroben  erzeugt  werden  könnten.

Biokraftstoffe der 3. und 4. Generation existieren bisher nur in der Theorie und sind weit

von der Marktreife entfernt.88

Biokraftstoffe können für eine Reihe von Zielen von Vorteil sein. Sie werden aus erneu-

erbaren Rohstoffen hergestellt und sind als Biomasse zunächst klimaneutral. Die Roh-

stoffe werden durch Sonnenstrahlung erzeugt,  und ihr Verbrauch setzt  genauso viele

Klimagase  frei,  wie  die  als  Rohstoffe  genutzten  Energiepflanzen  während  ihres

Wachstums gebunden haben.89 Dazu kann ihr Anbau eine positive Entwicklung für das

zurückgehende  Agrareinkommen  bedeuten.  Ihre  Bearbeitung  ist  im  Vergleich  zu

anderen  Energietechnologien  arbeitsintensiver,90 sodass  sie  auch  einen  Anstieg  der

ländlichen  Entwicklung  und  Wirtschaft  bedeuten  könnte.  Weiterhin  besitzen

Biokraftstoffe  physische und chemische Eigenschaften,  die eine hohe Ähnlichkeit  zu

herkömmlichen  Kraftstoffen  aufweisen.91 Aus  diesem  Grund  können  sie  relativ

kostengünstig  in  die  bestehende  Infrastruktur  integriert  werden.  Ihre  Produktion  in

vielen Kleinanlagen passt überdies, und ganz im Gegenteil  zu Kohle und Atomkraft,

besser  zu  einem  Modell  der  dezentralen  Energieerzeugung,  was  auf  die  regionale

Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt positive Auswirkungen haben kann.92 Als

heimische Energiequelle dienen sie schließlich der Versorgungssicherheit. Auch wenn

zahlreiche Länder Biokraftstoffe oder die Rohstoffe dafür importieren müssen, kommen

die  Importe,  im  Gegensatz  zum Rohöl,  aus  vielen  verschiedenen  Ländern,  was  die

Kraftstoffdiversifizierung  fördert.  Dazu  sind  die  Importländer  für  Biomasse  zurzeit

politisch  stabiler  als  viele  Ölländer  und  haben  bessere  Handelsbeziehungen  mit  der

EU.93 

Allerdings bringt die Nutzung von Biokraftstoffen neben den genannten Vorteilen auch

eine Reihe von Problemen mit sich. Zunächst stellen Biokraftstoffe der 1. Generation

die am wenigsten effiziente Nutzungsform von Biomasse dar, indem nur ein kleiner Teil

88J. Smith, Biotreibstoff: Eine Idee wird zum Bumerang, 2010, S. 27f.
89Eine Reihe von Faktoren, wie der Produktionsprozess und die dort erzeugten Emissionen bleiben da-
durch allerdings außer Betracht. Aus diesem Grund variiert der tatsächliche Beitrag zum Klimaschutz je
nach Rohstoff, Herstellungsverfahren sogar je nach Aufbaugebiet erheblich.
90Siehe D. Kammen/K. Kapadia/M. Fripp, Putting Renewables to Work: How Many Jobs Can the Clean
Energy Industry Generate, report of the Renewable and Appropriate Energy Laboratory, Energy and Re-
sources Group/Goldman School of Public Policy at University of California, Berkeley, 2004.
91D. Rajagopal/D. Zilberman, Review of Environmental, Economic and Policy Aspects of Biofuels, 2007,
S. 7 f.
92F. Ekardt/A. Smeichel/M. Heering,  Europäische  und nationale Regulierung der  Bioenergie und ihrer
ökologisch-sozialen Ambivalenzen, NuR 2009, S. 222 (224).
93WBGU, Welt im Wandel: Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung, 2009, S. 24.
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der Pflanze zur Kraftstofferzeugung verwendet und daraus vergleichsweise wenig Ener-

gie produziert wird.94 Auch der Gewinnungsprozess ist besonders energieaufwendig und

erzeugt  zusätzliche  Treibhausgasemissionen.95 Eine  „Well-to-wheels“-Analyse,  d. h.

eine Untersuchung der Emissionen während des gesamten Lebenszyklus von der Pro-

duktion bis zum Verbrauch, lässt erhebliche Zweifel an der Klimaneutralität von Bio-

kraftstoffen aufkommen. Teilweise werden gewisse Gewinnungsprozesse sogar als kli-

maschädlicher im Vergleich zur Rohölproduktion eingestuft. Weiterhin kann der Anbau

von Biokraftstoffen in der Landwirtschaft verschiedene Auswirkungen aufweisen, ab-

hängig von der vorherigen Funktion der Fläche, der Pflanzenart und dem Anbauverfah-

ren. Bei zuvor degradiertem Land können einerseits  z. B. die Bodenerosion reduziert

und die Biodiversität begünstigt werden. Ein nachhaltiger Anbau kann auch mit einer

geringen Nutzung von Pflanzenschutz- und Düngemitteln erfolgen. Andererseits erhöht

aber die Biokraftstoffproduktion die Nachfrage nach Agrargütern und bedeutet deswe-

gen eine höhere Belastung von Land und Ressourcen.96 

Die  Biokraftstoffherstellung  kann  entweder  auf  bisher  unkultiviertem  Land  (Wald,

Grünland) oder durch die Umwandlung von bereits für andere Zwecke genutzten Flä-

chen  (z. B.  für  die  Erzeugung  von  Nahrungsmitteln)  erfolgen.  Die  erste  Alternative

nimmt mehrere Ressourcen und Naturräume in Anspruch und kann negative Auswirkun-

gen auf den Boden, das Wasser oder die Biodiversität haben.97 Moore und Regenwälder

sind davon bereits besonders betroffen, da ihre Flächen für Rohstoffe von hoher Ener-

gieeffizienz geeignet sind, wie Palmölplantagen zur Produktion von Biodiesel, Zucker-

rohr für Ethanol und Sojabohnen für Biodiesel. Die Umwandlung solcher Flächen stellt

nicht nur einen großen Verlust für die Natur und die Biodiversität dar, sondern sie verur-

sacht eine gewaltige Freisetzung von gespeichertem Kohlendioxid und entzieht der Erde

ihre wichtigsten CO2-Speicher.98 Die zweite Alternative verursacht wiederum Konkur-

94M. Charles/R. Ryan/N. Ryan et al., Public policy and biofuels: The way forward?, Energy Policy 2007,
S. 5737  (5738).
95F. Ekardt/A.  Smeichel/M. Heering,  Europäische und nationale Regulierung der Bioenergie und ihrer
ökologisch-sozialen Ambivalenzen, NuR 2009, S. 222 (223); SRU, Klimaschutz durch Biomasse, 2007, S.
18.
96Mehr dazu in A. Cambell/N. Doswald, The impacts of biofuel production on biodiversity: A review of
the current literature,  2009; Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V. & Naturschutzbund
NABU (Hrsg.), Bioenergie? – aber natürlich! Nachwachsende Rohstoffe aus Sicht des Umwelt- und Na-
turschutzes, 2007, S. 20 ff.
97E. Gawel, E10 – Ist die Klimapolitik mit Agrarkraftstoffen auf dem richtigen Kurs?, ZUR 2011, S. 337
(338).
98Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V. & Naturschutzbund NABU (Hrsg.), Bioenergie? –
aber natürlich! Nachwachsende Rohstoffe aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes, 2007, S. 15; G. Lud-
wig, Energetische Verwendung von Biomasse nur mit Augenmaß vorantreiben, NuR 2009, S. 831.
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renz mit der stofflichen Nutzung sowie mit der Nahrungs- und Futtermittelproduktion,

die, wenn nicht zum Mangel, dann jedenfalls zu einer Preiserhöhung führen kann. Eine

solche Entwicklung könnte die Lage von ärmeren Gesellschaftsschichten oder Staaten

erheblich verschlechtern. Zusätzlich führt die Produktion von Energiepflanzen oftmals

zu großflächigen Monokulturen oder zu einer stärkeren Nutzung von Pestiziden, Dün-

gung usw., da im Vergleich zu der Nahrungsmittelproduktion weniger natur- und ge-

sundheitsschutzrelevante  Bedenken  bestehen99 und  die  Produktion  sich  mehr  an  der

Quantität  orientiert.100 Diese Umstände begünstigen  den industriellen  Anbau und die

großen  landwirtschaftlichen  Betriebe  und  führen  zur  Verdrängung  der  Mittel-  und

Kleinbauern,  was  wiederum  negative  soziale  und  ökologische  Folgen  haben  kann.

Schließlich wird durch die Inanspruchnahme von bereits kultiviertem Land eine Land-

nutzungsänderung nicht immer vermieden, sondern die bisherige Kultur kann einfach

auf  andere  (bisher  ungenutzte)  Flächen  verdrängt  werden.  Besonders  in  den Tropen

führt  das zu einer Belastung des Regenwaldes.  Dieses Phänomen wird als  „indirekte

Landnutzungsänderung“ (indirect  land use change – ILUC) beschrieben und verbirgt

eine Reihe von negativen Auswirkungen, die die Gesamtbilanz für Biokraftstoffe erheb-

lich beeinflussen können.101 

                4. Kurzdarstellung der europäischen Biokraftstoffpolitik

Biokraftstoffe werden in der EU seit den 1990er-Jahren gefördert.102 Sie stellen aller-

dings nur einen kleinen Anteil der benutzten Biomasse dar.103 Hohe Rohstoffpreise ver-

teuern die Produktion erheblich und verhindern die Marktdurchdringung von Biokraft-

stoffen.104 Dazu ist  es,  wie bereits  erwähnt,  vergleichsweise  effizienter  und umwelt-

freundlicher, Biomasse statt für den Verkehr, eher für die Heizung oder die Strompro-

duktion zu benutzen.105 Überdies stellen Biokraftstoffe wegen der begrenzt verfügbaren

99F. Ekardt/A. Smeichel/M. Heering,  Europäische  und nationale Regulierung der  Bioenergie und ihrer
ökologisch-sozialen Ambivalenzen, NUR 2009, S. 222 (223).
100Deutscher Verband für Landschaftspflege (DVL) e.V. & Naturschutzbund NABU (Hrsg.), Bioenergie?
– aber natürlich! Nachwachsende Rohstoffe aus Sicht des Umwelt- und Naturschutzes, 2007, S. 23.
101A. Cambell/N. Doswald, The impacts of biofuel production on biodiversity: A review of the current lite-
rature, 2009, S. 13.
102Ursprünglich im Agrarbereich,  siehe Fagernäs/Johansson/Wilen et  al.  (Hrsg.),  Bioenergy in Europe,
2006, S. 41.
1032002 war er nur 2%, siehe Fagernäs/Johansson/Wilen et al. (Hrsg.), Bioenergy in Europe, 2006, S. 14.
104R. Schnepf, European Union Biofuels Policy and Agriculture: An Overview, 2006, S. 2. 
105Brändle/Düweke/Leimbach (Hrsg.), Biokraftstoffe der Zukunft: Strategien für eine nachhaltige Mobili-
tät, 2006, S. 13.
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Flächen keinen langfristigen Ersatz für Erdöl dar.106 Dennoch ist die Rolle der Biokraft-

stoffe in der Energiepolitik nicht zu unterschätzen: Der Verkehr ist für einen großen Teil

der  CO2-Emissionen107 verantwortlich  und  zeigt  zudem  die  am  stärksten  steigende

Tendenz.108 Darüber hinaus gibt es sehr wenige Alternativen zu den bereits benutzten

Kraftstoffen und Antriebstechnologien.109 Im Jahr 2010 basierte ein Anteil von 94 % der

für  den  Verkehr  genutzten  Energie  noch  auf  Rohöl.110 Das  könnte  in  Krisenzeiten

erhebliche  Probleme  der  Versorgungssicherheit  auslösen.  Deswegen  sei  nach  der

Kommission neben der Senkung des Kraftstoffverbrauchs111 und der Steigerung der Ef-

fizienz112 auch die Kraftstoffdiversifizierung durch Einsatz  alternativer  Kraftstoffe  zu

fördern.113 Biokraftstoffe sind eine der wenigen Alternativen zum Erdöl im Transportbe-

reich, die marktreif sind.114 Sie dienen nicht nur der Kraftstoffdiversifizierung, sondern

sie werden großenteils aus heimischen Rohstoffen produziert, was die Abhängigkeit von

106KOM (2001) 547 endg. vom 7.11.2001, Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parla-
ment, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über alternative Kraftstoffe
für den Straßenverkehr und ein Bündel von Maßnahmen zur Förderung der Verwendung von Biokraftstof-
fen, S. 6.
1072010 war es 31.7% des Endenergieverbrauchs, 2014 war 33,2% (Eurostat), siehe http://ec.europa.eu/eu-
rostat/statistics-explained/index.php/Consumption_of_energy/de, zuletzt abgerufen am 12.6.2017
108KOM (97) 481 endg. vom 01.10.1997, Klimaänderungen: das Konzept der EU für Kyoto, S. 5.
109Alternative Antriebstechnologien sind z.B. Hybridfahrzeuge (also Erdöl und Elektrizität) und alternati-
ve Kraftstoffe sind z.B. Brennstoffzellen, Biokraftstoffe oder Erdgas. 
110Siehe KOM (2013) 17 endg. vom 24.1.2013, Saubere Energie für den Verkehr: Eine europäische Strate-
gie für alternative Kraftstoffe, S. 2.
111Z.B. durch Internalisierung der externen Verkehrskosten d.h. durch die Einschließung im Preis der tat-
sächlichen Kosten (Knappheit von Kraftstoffen, Umweltauswirkungen, Sozialauswirkungen usw.), haupt-
sächlich durch die Besteuerung von Kraftstoffen, was auf die Entscheidungen der Verbraucher Einfluss
nehmen soll, siehe KOM (95) 691 endg. vom 20.12.1995, Faire und effiziente Preise im Verkehr, Politi-
sche Konzepte zur Internalisierung der externen Kosten des Verkehrs in der Europäischen Union, Grün-
buch;  KOM  (2008)  435  endg.  vom 8.08.2008,  Strategie  zur  Internalisierung  externer  Kosten,  KOM
(2011) 169 endg. vom 13.4.2011, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Änderung der Richtlinie
2003/96/EG zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur Besteuerung von Ener-
gieerzeugnissen und elektrischem Strom.
112Die  Verringerung  der  Emissionen  war  bereits  präsent  bei  den  Richtlinien  89/458/EWG  und
91/441/EWG zur Änderung der Richtlinie 70/220/EWG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-
gliedstaaten über Maßnahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen;
In den nächsten Jahren wurde eine Reihe von Regelungen über das Thema verabschiedet, siehe KOM (95)
689 endg. vom 20.12.1995, Eine Strategie der Gemeinschaft zur Minderung der CO2-Emissionen von Per-
sonenkraftwagen und zur Senkung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs;  Richtlinie 2009/33/EG
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23.04.2009 über die Förderung sauberer und energieeffi-
zienter Straßenfahrzeuge; KOM (2010) 186 endg. vom 28.04.2010, Eine europäische Strategie für saubere
und energieeffiziente  Fahrzeuge.  Auch für  den  Luftverkehr  sollen  Maßnahmen  zur  Verringerung  der
Treibhausgasemissionen ergriffen werden, siehe KOM (2005) 459 endg. vom 27.09.2005, Verringerung
der Klimaauswirkungen des Luftverkehrs; für die Seekraftstoffe siehe schließlich KOM (2002) 595 endg.
vom 20.11.2002, Eine Strategie der Europäischen Union zur Reduzierung atmosphärischer Emissionen
von Seeschiffen.
113KOM (95) 682 endg. vom 13.12.1995, Eine Energiepolitik für die Europäische Union, Weißbuch, S. 26;
KOM (2001) 370 endg. vom 12.09.2001, Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen
für die Zukunft, Weißbuch, S.11; KOM (2013) 17 endg. vom 24.1.2013, Saubere Energie für den Ver-
kehr: Eine europäische Strategie für alternative Kraftstoffe, S. 2, 4 f.
114KOM(2005) 628 endg. vom 7.12.2005, Aktionsplan für Biomasse, S. 7.
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Importen reduziert.115 Die Förderung von Biokraftstoffen stellt sich ferner für die Auto-

mobilindustrie als günstiger gegenüber anderen Technologien dar, indem Biokraftstoffe

nur geringe und kostengünstige Anpassungen bei Motoren und Infrastruktur erfordern.116

Die Vorteile der Biokraftstoffe wurden in Europa seit der Öl-Krise erkannt und spielen

seither eine zentrale Rolle innerhalb der Verkehrspolitik.117 Im Grünbuch „Hin zu einer

europäischen Strategie für Energieversorgungssicherheit“118 legte die Kommission das

Ziel fest, bis 2020 allein im Straßenverkehrssektor 20 % der Kraftstoffe aus alternativen

Quellen zum Erdöl bereitzustellen. Dieses ambitionierte Ziel wurde später in der Mittei-

lung der Kommission über alternative Kraftstoffe für den Straßenverkehr konkretisiert,

die u. a. „ein Bündel von Maßnahmen zur Förderung der Verwendung von Biokraftstof-

fen“ vorsah.119 Als Maßnahmen sind dort die Förderung des Non-Food-Sektors in der

Landwirtschaft, die steuerliche Begünstigung der Biokraftstoffe und die Festsetzung ei-

nes Mindestbiokraftstoffanteils für die Gesamtmenge der im Markt verfügbaren Kraft-

stoffe enthalten.120 Dementsprechend legte die Kommission zwei Richtlinienvorschläge

zur Förderung der Verwendung und zur europaweiten Steuerbegünstigung von Biokraft-

stoffen vor, die im Jahr 2003 in leicht geänderter Form verabschiedet worden sind.121 Ei-

nige Jahre später formulierte die Kommission im Rahmen des sogenannten Aktionsplans

für Biomasse die Grundzüge einer EU-Strategie für Biokraftstoffe.122 Ziel dieser Strate-

gie sei eine nachhaltige Förderung von einheimischen sowie von importierten – beson-

115KOM(2005) 628 endg. vom 7.12.2005, S. 29.
116KOM (2001) 547 endg. vom 7.11.2001, Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parla-
ment, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über alternative Kraftstoffe
für den Straßenverkehr und ein Bündel von Maßnahmen zur Förderung der Verwendung von Biokraftstof-
fen, S. 3; WBGU, Welt im Wandel: Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung, 2009, S. 24;
T. Wiesenthal/G. Leduc/P. Christidis, Biofuel support policies in Europe: Lessons learnt for the long way
ahead, Renewable and Sustainable Energy Reviews 2009, S. 789 (790).
117Siehe u.a. KOM (97) 599 endg. vom 26.11.1997, Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energieträger,
Weißbuch  für  eine  Gemeinschaftsstrategie  und  Aktionsplan,  S.  19;  KOM  (2001)  370  endg.  vom
12.09.2001, Die europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft, Weißbuch, S.
92, 101 f.
118KOM (2000) 769 endg. vom 29.11.2000.
119KOM (2001) 547 endg. vom 7.11.2001, Mitteilung der Kommission an den Rat, das Europäische Parla-
ment, den Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen über alternative Kraftstoffe
für den Straßenverkehr und ein Bündel von Maßnahmen zur Förderung der Verwendung von Biokraftstof-
fen, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Verwen-
dung  von  Biokraftstoffen,  Vorschlag  für  eine  Richtlinie  des  Rates  zur  Änderung  der  Richtlinie
92/81/EWG bezüglich der Möglichkeit, auf bestimmte Biokraftstoffe und Biokraftstoffe enthaltende Mi-
neralöle einen ermäßigten Verbrauchsteuersatz anzuwenden.
120KOM (2001) 547 endg. vom 7.11.2001, S. 7.
121RL 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Ver-
wendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor; RL 2003/96/EG
des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmenvorschriften zur
Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom.
122KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, Eine EU-Strategie für Biokraftstoffe.
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ders aus Entwicklungsländern – Biokraftstoffen.123 Dort werden zudem sieben politische

Schwerpunkte für die Förderung der Erzeugung und Anwendung von Biokraftstoffen

festgelegt:

1) Die Nachfrage soll erhöht werden, besonders durch einzelstaatliche Ziele für die Stei-

gerung des Marktanteils von Biokraftstoffen oder durch andere Instrumente wie Steuer-

begünstigungen und Zwangsbeimischung zu herkömmlichen Kraftstoffen oder die För-

derung von Fahrzeugen mit angepassten Motoren, die mit Kraftstoffen von hohem Bio-

kraftstoffanteil betrieben werden.124

2) Die Erzeugung und Anwendung von Biokraftstoffen soll nachhaltig erfolgen, d. h. sie

soll  zum Klimaschutz beitragen sowie den Naturschutz und die Emissionsgrenzwerte

achten. Die Förderung von Biokraftstoffen soll sich an diesen Kriterien orientieren.125

3) Die Raumplanung, die Kohäsionspolitik und die Politik zur Entwicklung des ländli-

chen Raums sollen auch als Instrumente der Biokraftstoffförderung dienen.126

4) Eine breite Palette von Rohstoffen aus der Land- und Forstwirtschaft, der Tierhaltung

oder aus Abfällen soll für die Herstellung von Biokraftstoffen verwendet werden, wozu

entsprechende  Maßnahmen,  besonders  im  Bereich  der  Gemeinsamen  Agrarpolitik

(GAP) beitragen sollen.127

5) Der Handel mit Rohstoffen für die Biokraftstoffproduktion soll weiter erleichtert wer-

den, wobei ein ausgewogener Ansatz zu verfolgen sei, der sowohl die Interessen der hei-

mischen Produzenten als auch diejenigen der Handelspartner beachten soll.128

6) Eine engere, für beide Seiten vorteilhafte Kooperation mit Entwicklungsländern soll

vorangetrieben werden.129

7) Schließlich soll  die  Forschung und Entwicklung im Biokraftstoffbereich  gefördert

werden.130

123KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, S. 5.
124KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, S. 8 ff.
125KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, S. 10 f.
126KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, S. 11 ff.
127KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, S. 13 f.
128KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, S. 15 f.
129KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, S. 16 f.
130KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, S. 17 f.
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Diese Schwerpunkte umfassen alle Bereiche der europäischen Biokraftstoffpolitik und

stellten den Leitfaden für die Ausarbeitung des entsprechenden Rechtsrahmens dar, der

sich seitdem stark entwickelt hat und im Folgenden zu behandeln ist.

        III. Zusammenfassung

Die Förderung von EE stellt in der EU eine relativ neue Politik dar, die sich seit ihrem

Anfang in den 70er Jahren stark entwickelt hat. Sie ist, aus einer Zusammenstellung von

segmentierten, sektorspezifischen Regelungen ohne Verbindlichkeit, welche eher auf die

Energieversorgungssicherheit gezielt haben, zu einer integrierten, einheitlichen Politik

mit normativen Vorgaben geworden, deren Hauptziel der Klimaschutz ist (Kapitel B.I).

Ihr wichtigstes Regelwerk ist die Richtlinie 2009/28/EG (EE RL). Mit dieser Richtlinie

wird mittels marktbasierter Instrumente, Ordnungsrecht und verbindlicher Prozentziele

bezweckt, den EE-Verbrauch in der Union zu erhöhen.

Die Biomassenutzung und darunter insbesondere Biokraftstoffe genießen einen hohen

Stellenwert in der europäischen EE-Politik, als Maßnahme zur Förderung der Versor-

gungssicherheit der EU sowie als klimafreundliche Energiequelle (B.II.2). Trotz ihrer

geringen Effizienz und vielfältiger ökologischer sowie sozialer Nebeneffekte (s. B.II.3)

sind Biokraftstoffe als eine der wenigen Alternativen zu Erdöl im Verkehrssektor unent-

behrlich. Dies zeigt sich unter anderem in der EU-Strategie für Biokraftstoffe, die ambi-

tionierte Ziele setzt und die Grundrisse einer nachhaltigen Biokraftstoffförderung skiz-

ziert (B.II.4).  
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C. Darstellung der Förderregelungen für Biokraftstoffe

        I. Die Maßnahme der Verfolgung von Prozentzielen des Klimaschutzes

Eine  Kernaufgabe  der  europäischen  Vereinigung  war,  verschiedene  Politiken  der

Mitgliedstaaten zu koordinieren und zu harmonisieren. In diesem Rahmen spielen ge-

meinsame Ziele eine große Rolle. Nach dem EGKS-Vertrag stellt es ein wesentliches

Element der Gemeinschaft dar, gemeinsame Ziele zu verfolgen.131 In der Energiepolitik

wurden nach der Krise der 70er Jahre konkrete, zahlenmäßige Ziele, die als „Leitlinien

für die einzelstaatliche Politik und gleichzeitig wichtige Orientierungen für die Energie-

produzenten und -verbraucher der Gemeinschaft“ dienen sollten, für notwendig erach-

tet.132 Das Instrument der gemeinsamen zahlenmäßigen Ziele erweist sich als angemes-

sen für eine Rechtsgemeinschaft von Staaten. Es schafft einen Rahmen für die einzel-

staatlichen Politiken und stellt sicher, dass diese nicht durch ein negatives Gesamtergeb-

nis auf Gemeinschaftsebene zunichtegemacht werden und auch keine Konkurrenznach-

teile  gegenüber  anderen  Mitgliedstaaten  verursachen.  Gleichzeitig  wird eine  gewisse

Flexibilität gewährt, da die gemeinsamen Ziele den Mitgliedstaaten einen großen Spiel-

raum für die Art ihrer Erfüllung überlassen, ohne dabei an Effektivität zu verlieren. Wei-

terhin können solche Ziele die Entschlossenheit der EU und der einzelnen Mitgliedstaa-

ten signalisieren und zur Rechts- und Investitionssicherheit beitragen. Die Methode der

Festlegung  gemeinsamer  Ziele  ist  auch  mit  dem Subsidiaritätsprinzip  (Art. 5  Abs. 3

EUV) vereinbar,  indem die Union nur das Ziel  festlegt und dessen Erreichung über-

wacht, ohne bestimmte Maßnahmen zur Erreichung des Zieles zu diktieren. 

Gemeinsame Ziele werden EU-weit festgelegt. Sie sind aber nicht immer für alle Mit-

gliedstaaten identisch, vielmehr können sie auch als Durchschnittswerte formuliert wer-

den, die das Ergebnis unterschiedlicher nationaler Ziele widerspiegeln. Die Verteilung

dieser Einzelziele erfolgt dabei in einer Weise, in der alle Mitgliedstaaten je nach Stand

131Art. 1 EGKS Vertrag.
132Entschließung des Rates vom 17. September 1974 betreffend eine neue energiepolitische Strategie für
die Gemeinschaft, ABl Nr. C 153 vom 09.07.75, S. 1. Wenige Monate später legte der Rat eine Reihe von
Prozentzielen fest, z.B. sei die Abhängigkeit der Gemeinschaft von Energieeinfuhren bis zum Jahr 1985
auf weniger als 50 % und wenn möglich auf 40 % zu reduzieren, siehe Entschließung des Rates vom 17.
Dezember 1974 betreffend Ziele der gemeinschaftlichen Energiepolitik für 1985,  ABl Nr. C 153 vom
09.07.1975, S. 2. Dazu sind sektorspezifische Ziele festgelegt worden.
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und Potenzial möglichst gleichwertige Anstrengungen unternehmen. Diese Vorgehens-

weise entspricht dem Prinzip der gemeinschaftlichen Solidarität.133 

Die EU hat Anfang der 90er Jahre, nachdem sich die Erkenntnisse zum Treibhauseffekt

verfestigten,134 das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderun-

gen (UNFCCC) unterzeichnet und in diesem Rahmen die ersten gemeinsamen Ziele ei-

ner Klimapolitik formuliert. Die CO2-Emissionen sollten demnach bis 2000 auf das Ni-

veau von 1990 gebracht werden.135 Es handelte sich hierbei jedoch nicht um rechtlich

verbindliche Pflichten der Vertragsstaaten. Vielmehr konstituierten die Ziele des UNFC-

CC allein politische Verpflichtungen. 

Besonders im Bereich der EE wurde eine Gemeinschaftsstrategie mit ehrgeizigen Zielen

als notwendig für die Stärkung ihrer Marktdurchdringung erachtet.136 Mit der Schaffung

des ersten Finanzierungsinstrumentes für EE (des ALTENER-Programms) rief der Rat

die Mitgliedstaaten dazu auf, sich um die Erreichung sogenannter gemeinschaftlicher

Richtwerte zu bemühen, die ebenso nicht zwingend waren. Der 4-prozentige EE-Anteil

am Gesamtenergieverbrauch sollte bis 2005 verdoppelt werden.137 Dazu wurden speziel-

le Ziele für die Bereiche der Elektrizität und der Biokraftstoffe festgelegt. Für Letztere

sollte bis 2005 ein Marktanteil von 5 % erreicht werden.138 Drei Jahre später unterbreite-

te die Kommission mit einem Grünbuch den Vorschlag, ein neues indikatives Ziel über

das Jahr 2005 hinaus anzunehmen. Dieses Ziel sollte ehrgeizig, aber gleichzeitig realis-

tisch sein und als „ein politisches Signal und einen Handlungsimpuls zur Förderung der

erneuerbaren Energieträger“ dienen.139 Deswegen schlug die Kommission vor, bis 2010

einen Anteil von 12 % des Energiebruttoinlandsverbrauchs aus EE zu decken, was eine

Verdoppelung  innerhalb  von  zehn  Jahren  darstellte.140 Dieses  Ziel  war  erneut  nicht

133Entschließung des Rates vom 16. September 1986 über neue energiepolitische Ziele der Gemeinschaft
für 1995 und die Konvergenz der Politik der Mitgliedstaaten, ABl. Nr. C 241 vom 25.9.1986, S. 1 (2). 
134Siehe COM (88) 656 endg. vom 16.11.1988, The Greenhouse Effect and the Community, Commission
work programme concerning the evaluation of policy options to deal with the "greenhouse effect".
135Ein Programm der Europäischen Gemeinschaft  für Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick  auf
eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung, ABl. Nr. C 138 vom 17.5.1993, S. 5 (42 f.).
136KOM (97) 599 endg. vom 26.11.1997, Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energieträger, Weißbuch
für eine Gemeinschaftsstrategie und Aktionsplan, S. 8.
137Art. 1 i.V.m. Anhang I.A 93/500/EWG Entscheidung des Rates vom 13. September 1993 zur Förderung
der erneuerbaren Energieträger in der Gemeinschaft (ALTENER-Programm).
138Anhang I.C 93/500/EWG.
139KOM (96) 576 endg. vom 20.11.1996, Energie für die Zukunft: Erneuerbare Energiequellen, Grünbuch
für eine Gemeinschaftsstrategie, S. 28.
140KOM (96) 576 endg. vom 20.11.1996, S. 30.
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rechtsverbindlich. Im Weißbuch vom nächsten Jahr wurde das Ziel bestätigt, wobei die

Festlegung einzelstaatlicher Ziele den Mitgliedstaaten freigestellt wurde.141 

Damit die Verdoppelung des EE-Energieanteils gezielter erreicht werden kann, hat die

EU einige Jahre später zwei ebenfalls unverbindliche Ziele für 2010 in den Bereichen

Stromerzeugung und Biokraftstoffe festgesetzt: Der EE-Anteil in der Stromerzeugung

sollte von 14 % im Jahr 2000 auf 22 %142 und der Biokraftstoffanteil (zusammen mit an-

deren alternativen Kraftstoffen, die aber ohne erhebliche Bedeutung waren)143 von 0,6 %

im Jahr 2002 auf 5,75 % gesteigert werden.144 Diese Ziele sollten zur „Orientierungshil-

fe für verstärkte Bemühungen“ dienen.145 

Obwohl die Richtlinie für die Förderung von EE in der Stromerzeugung unterschiedli-

che indikative Richtwerte für jeden Mitgliedstaat vorsah, ging die Biokraftstoff-Richtli-

nie von einem einheitlichen (indikativen) Ziel aus. Die Mitgliedstaaten waren verpflich-

tet, dieses Ziel festzulegen.146 Eine Abweichung bei der Festlegung war nur mit einer an-

gemessenen Begründung möglich.147 Dazu waren alle notwendigen Maßnahmen zu er-

lassen, um den Anforderungen der Richtlinie nachzukommen.148 Allerdings enthielt die

Richtlinie – anders als in der RL 2001/77/EG für Strom – keine ausdrückliche Forde-

rung, Maßnahmen zu ergreifen, die „in einem angemessenen Verhältnis zu dem ange-

strebten Ziel stehen“149. Stattdessen wurde abstrakt gefordert, dass die Mitgliedstaaten

„[...] sicherstellen, dass ein Mindestanteil an Biokraftstoffen und anderen erneuerbaren

Kraftstoffen auf ihren Märkten in Verkehr gebracht wird“.150 Das hat nach Ansicht der

Kommission damit zu tun, dass sich die Verwendung von Biokraftstoffen im Vergleich

zum Strombereich noch in einer Anfangsphase befand und deswegen ein schrittweiser

141KOM (97) 599 endg vom 26.11.1997, S. 11 f.
142Anhang der RL 2001/77/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. September 2001 zur
Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen im Elektrizitätsbinnenmarkt.
143Siehe KOM (2006) 845 endg. vom 10.01.2007, Bericht über die Fortschritte bei der Verwendung von
Biokraftstoffen und anderen erneuerbaren Kraftstoffen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, S.
4, Fn. 5.
144Art. 3 RL 2003/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der
Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor.
145Erwägungsgrund 7 RL 2001/77/EG.
146Art. 3 Abs 1 RL 2003/30/EG.
147Art. 4 Abs. 1 Unterabs. 3 RL 2003/30/EG; Die Kommission hat gegen Mitgliedsstaaten, die einen nied-
rigeren Bezugswert  ohne angemessene Begründung festgelegt haben, ein Vertragsverletzungsverfahren
eingeleitet, siehe Pressemitteilung IP/06/41 vom 04.04.2006,  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-06-
41_de.htm, zuletzt abgerufen am 12.6.2017.
148Art. 7 RL 2003/30/EG.
149Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 2 RL 2001/77/EG.
150Art. 3 Abs. 1a RL 2003/30/EG.
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Ansatz erforderlich war.151 Weiterhin waren die Mitgliedstaaten der Kommission gegen-

über  verpflichtet,  regelmäßig über  ihren Fortschritt  in  Bezug auf die  Umsetzung der

Richtlinie Bericht zu erstatten. Insbesondere mussten sie die Kommission über ihre Zwi-

schen- und Endrichtwerte und die zu ihrer Erfüllung getroffenen Maßnahmen informie-

ren.152 Die Kommission legte  anschließend einen Evaluierungsbericht  über  den Fort-

schritt der Mitgliedstaaten dem Parlament und dem Rat vor und machte in diesem Zuge

ggf. Vorschläge zur Änderung der Zielvorgaben. Schließlich hatte die Kommission die

Kompetenz, selbst nationale Ziele festzulegen, die in besonders schwerwiegenden Fällen

sogar verbindlich sein könnten, wenn die Richtwerte, die ein Mitgliedstaat für seinen je-

weiligen Hoheitsbereich festgelegt hatte,  ohne besondere rechtfertigende Gründe ver-

fehlt wurden.153

Im Jahr 2004, kurz nach der Verabschiedung der beiden oben erwähnten Richtlinien, er-

kannte die Kommission, dass die Ziele für 2010 ohne stärkeren politischen Willen nicht

erreicht werden können.154 Die nationalen Richtwerte der Mitgliedstaaten für Biokraft-

stoffe gaben bis 2005 einen Durchschnittsanteil von 1,4 % vor und bereits dieses Ziel

wurde verfehlt. Dementsprechend konnte schnell festgestellt werden, dass das Ziel für

2010 nicht erreichbar war.155 Indikative Ziele, die schon längst als unzureichend kriti-

siert worden sind156, schienen kein hinreichendes Mittel zu sein, um alle Mitgliedstaaten

zu motivieren. Vielmehr haben sie zu einer ungleichmäßigen Entwicklung von EE ge-

führt.157 Für die Erreichung ambitionierter Ziele auf europäischer Ebene waren nach An-

sicht der Kommission Entschlossenheit und eine stärkere Wirksamkeit geboten.158 Auch

das Parlament sah die Notwendigkeit, „einen politischen Prozess zur Festlegung ehrgei-

ziger, mit Fristen versehener Ziele für die Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien

am Endenergieverbrauch zu beginnen“159. So wurde bei der Überprüfung der EU-Ener-

151KOM (2006) 845 endg. vom 10.01.2007, Bericht über die Fortschritte bei der Verwendung von Bio-
kraftstoffen und anderen erneuerbaren Kraftstoffen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, S. 5.
152Art. 4 Abs. 1 RL 2003/30/EG.
153Art. 4 Abs. 1 RL 2003/30/EG.
154KOM (2004) 366 endg. vom 26.5.2004, Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU, Bericht der Kom-
mission gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/77/EG, Bewertung der Auswirkung von Rechtsinstrumenten
und anderen Instrumenten der Gemeinschaftspolitik auf die Entwicklung des Beitrags erneuerbarer Ener-
giequellen in der EU und Vorschläge für konkrete Maßnahmen, S. 37.
155KOM (2006) 845 endg. vom 10.01.2007, Bericht über die Fortschritte bei der Verwendung von Bio-
kraftstoffen und anderen erneuerbaren Kraftstoffen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, S. 6.
156KOM (95) 682 endg. vom 13.12.1995, Eine Energiepolitik für die Europäische Union, Weißbuch, S. 39.
157Siehe COM (2006) 848 final, 10.1.2007, Impact Assessment to the Renewable Energy Road Map, Re-
newable energies in the 21st century: building a more sustainable future.
158KOM (2006) 845 endg. vom 10.01.2007, Bericht über die Fortschritte bei der Verwendung von Bio-
kraftstoffen und anderen erneuerbaren Kraftstoffen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, S. 9.
159KOM (2004) 366 endg. vom 26.5.2004, Der Anteil erneuerbarer Energien in der EU, S. 48.
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giepolitik zwei Jahre später von der Kommission die Festlegung eines Mindestanteils an

„sichere[n] und CO2-arme[n] Energiequellen“ vorgeschlagen.160 Im März 2007 hat sich

auch  der  Europäische  Rat  geeinigt,  „präzise,  rechtsverbindliche  Zielvorgaben“161

einzuführen. Im gleichen Jahr wurde dementsprechend von der Kommission mit dem

sogenannten  Klimapaket  die  Festlegung  der  drei  verbindlichen  20 %-Ziele  bis  2020

(Reduktion der Treibhausgasemissionen, Steigerung der EE und der Energieeffizienz)

vorgeschlagen.162 

Die Festlegung eines Gesamtziels für den EE-Anteil unterstellt zunächst eine Strategie

der einheitlichen Förderung für alle Energiebereiche. Gleichzeitig gewinnt sie an Flexi-

bilität, weil es den Mitgliedstaaten überlassen bleibt, für jeden Bereich bestimmte Ziele

festzulegen. Allerdings kann nach Ansicht der Kommission ein Gesamtziel allein kein

klares Signal an den Markt geben und sei nicht geeignet, eine gleichmäßige Entwicklung

von EE zu bewirken. Es bedürfe vielmehr einer fokussierten Förderung, insbesondere in

denjenigen Bereichen, die für die Energiepolitik von großer Bedeutung und in Bezug auf

die Kosten nicht sehr vorteilhaft sind.163 Biokraftstoffe spielen bei der neuen energiepo-

litischen Zielsetzung vor allem aufgrund ihrer Bedeutung für die Reduzierung der Ab-

hängigkeit des Verkehrssektors vom Erdöl eine zentrale Rolle.164 Gleichzeitig seien sie

wegen hoher Kosten nicht besonders marktfähig.165 Deswegen wurde neben dem Ge-

samtziel ein spezielles 10 %-Ziel für Biokraftstoffe vorgeschlagen.166 Obwohl ein Ziel

von 14 % ebenfalls als möglich angesehen wurde, bevorzugte die Kommission die nied-

rigere Variante, um Bedenken im Hinblick auf mögliche negative Auswirkungen einer

zu raschen Erhöhung des Biokraftstoffanteils auf die Umwelt einerseits und auf die Prei-

se für Agrarprodukte andererseits zu berücksichtigen.167 Dieses Ziel erhielt sodann zu-

160KOM (2006) 105 endg. vom 8.3.2006, Grünbuch: Eine europäische Strategie für nachhaltige, wettbe-
werbsfähige und sichere Energie, S. 11.
161KOM (2008) 30 endg. vom 23.1.2008, 20 und 20 bis 2020: Chancen Europas im Klimawandel, S. 1.
162KOM (2007) 2 endg. vom 10.1.2007, Begrenzung des globalen Klimawandels auf 2 Grad Celsius: Der
Weg in die Zukunft bis 2020 und darüber hinaus, S. 5 f.; Besonders über EE siehe KOM (2006) 848 endg.
vom 10.1.2007, Fahrplan für erneuerbare Energien, Erneuerbare Energien im 21.  Jahrhundert: Größere
Nachhaltigkeit in der Zukunft, S. 11.
163COM (2006) 848 final, 10.1.2007, Impact Assessment to the Renewable Energy Road Map, Renewable
energies in the 21st century: building a more sustainable future, S. 25;  H. van Steen, The determination
and enforceability of national renewable energy targets, in: Hodson/Jones/Van Steen (Hrsg.), EU Energy
Law, Vol. III – Book One: Renewable Energy Law and Policy in the European Union, 2010, S. 43 (53).
164KOM (2006) 848 endg. vom 10.1.2007, Fahrplan für erneuerbare Energien, S. 11, Kapitel 3.3; KOM
(2007) 1 endg. vom 10.1.2007, Eine Energiepolitik für Europa, S. 17.
165COM (2006) 848 final, 10.1.2007, Impact Assessment, S. 26.
166KOM (2006) 848 endg. vom 10.1.2007, Fahrplan für erneuerbare Energien, S. 11, Kapitel 3.3; KOM
(2007) 1 endg. vom 10.1.2007, S. 17 f.
167COM (2006) 848 final, 10.1.2007, Impact Assessment, S. 26 f.
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sammen mit  dem allgemeinen EE-Ziel  in  der  Richtlinie  2009/28/EG normative  Gel-

tung.168 

                1. Die Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen

Die Richtlinie 2009/28/EG (EE RL) ist die Nachfolgerin einer Reihe von Richtlinien; sie

stellt  aber  einen ersten Versuch zur Schaffung eines einheitlichen Rechtsrahmens für

verschiedene Energiebereiche dar,  insbesondere für Strom, Verkehr und Wärme-Käl-

teerzeugung.169 Für diese Bereiche legt sie ein allgemeines 20 %-Ziel fest.170 Dieses sek-

torübergreifende rechtsverbindliche Ziel signalisiert zwar die neue Weichenstellung der

europäischen EE-Politik, weitgehend technologieneutral zu wirken.171 Allerdings wurde

es aus bereits erwähnten Gründen als notwendig erachtet, ein sektorspezifisches Ziel für

den Verkehrssektor festzulegen.172 Deswegen soll nach der Richtlinie jeder Mitgliedstaat

bis 2020 wenigstens 10 % seines Endenergieverbrauchs im Verkehrssektor durch EE de-

cken.173 Die  Richtlinie  erwähnt  als  potenzielle  Energiequellen  neben  Biokraftstoffen

auch Elektrizität und Wasserstoff,174 die allerdings bis zu diesem Zeitpunkt ohne erhebli-

che Bedeutung für den Straßenverkehr waren.175 Aufgrund der unterschiedlichen Aus-

gangslage, des Entwicklungspotenzials und der variierenden ökonomischen Stärke jedes

Mitgliedstaats wurde das 20 %-Ziel unterschiedlich zwischen den Mitgliedstaaten aufge-

teilt.176 Das 10 %-Verkehrsziel gilt dagegen für alle Mitgliedstaaten einheitlich. Das soll

„für Kohärenz bei den Kraftstoffspezifikationen und bei der Verfügbarkeit der Kraftstof-

168RL 2009/28/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Förderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur Änderung und anschließenden Aufhebung der
Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG.
169W. Kahl, Alte und neue Kompetenzprobleme im EG-Umweltrecht – Die geplante Richtlinie zur Förde-
rung Erneuerbarer Energien, NwVZ 2009, 265.
170Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 2 EE RL.
171H.  van  Steen,  The  determination  and  enforceability  of  national  renewable  energy  targets, in:
Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.) EU Energy Law, Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policy
in the European Union, 2010, S. 43 (69).
172Nach dem Europäischen  Wirtschafts-  und Sozialausschuss  stellt  das  10%-Ziel  eine  erhebliche  Ein-
schränkung der Flexibilität dar, siehe Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus-
ses zu dem „Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen“, ABl C 77 vom 31.3.2009, S. 43, Rn. 4.2.
173Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 1 EE RL.
174Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 2 lit. c und Unterabs. 4 EE RL 2009.
175P. Hodson, Renewable Energy in Transport (including biofuels), in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.)
EU Energy Law, Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policiy in the European Union, 2010, S.
173 (175).
176Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 1 i.V.m. Erwägungsgrund 15 EE RL; Über die Methode und die Kriterien der
Aufteilung des 20% - Ziels siehe H. van Steen, The determination and enforceability of national renewa-
ble energy targets, in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.)  EU Energy Law, Vol. III Book One: Renewable
Energy Law and Policy in the European Union, 2010, S. 43 (55 ff.).
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fe“177 sorgen.  Die  Ausgangslage  im  Verkehrsbereich  war  überdies  bei  fast  allen

Mitgliedstaaten  gleichermaßen  niedrig  und  die  notwendigen  Ressourcen  sind  leicht

transportierbar und handelbar.178 

Das 10 %-Ziel soll mithilfe nationaler Förderregelungen erreicht werden, welche dazu

beitragen,  „dass die Kosten dieser Energie gesenkt werden, ihr Verkaufspreis erhöht

wird oder ihre Absatzmenge durch eine Verpflichtung zur Nutzung erneuerbarer Ener-

gie oder auf andere Weise gesteigert wird“.179 Die Richtlinie enthält nur eine indikative

Aufzählung von Förderregelungen. Das Ermessen jedes Mitgliedstaats, über seine natio-

nalen Maßnahmen selbst zu entscheiden, sei von der EU zu respektieren, soweit das eu-

ropäische Recht und insbesondere das Beihilferecht beachtet werden.180

Gleichzeitig  mit  den nationalen  Förderregelungen  sei  die  grenzüberschreitende

Förderung von EE voranzutreiben.181 Dieses Ziel sei durch bestimmte Mechanismen der

Zusammenarbeit  zwischen  Mitgliedstaaten  zu  erreichen,  „in  deren  Rahmen  die  Mit-

gliedstaaten vereinbaren können, in welchem Maße ein Mitgliedstaat die Energieerzeu-

gung in einem anderen Mitgliedstaat fördert und in welchem Umfang die Erzeugung von

Energie aus erneuerbaren Quellen auf die nationalen Gesamtziele des einen oder des

anderen  Mitgliedstaats  angerechnet  wird  “.182 Für  Biokraftstoffe  waren  diese  Maß-

nahmen bis zur Reform der EE RL im Jahr 2015 nicht anwendbar und das 10 %-Ziel

musste dem tatsächlichen Endverbrauch von EE im Verkehr eines Mitgliedstaates ent-

sprechen. Mit der EE RL-Reform ist allerdings der Mechanismus des sogenannten sta-

tistischen Transfers auch für den Verkehrssektor verfügbar geworden. Dadurch darf ein

Mitgliedstaat eine Menge an Energie, die in seinem Hoheitsgebiet tatsächlich verbraucht

wird, nicht für sein 10 %-Ziel anrechnen und kann sie stattdessen durch Vereinbarung

an einen anderen Mitgliedstaat statistisch übertragen.183 Darüber hinaus macht die Richt-

177Erwägungsgrund 16 Richtlinie 2009/28/EG.
178P. Hodson, Renewable Energy in Transport (including biofuels), in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.)
EU Energy Law, Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policiy in the European Union, 2010, S.
173 (174, Rn. 7.6).
179Art. 3 Abs. 3 lit. a i.V.m. Art. 2 lit. k EE RL.
180Siehe z.B. Art. 23 Abs. 8 lit. c Spiegelstrich 2 EE RL. 
181Erwägungsgrund 25 EE RL.
182Erwägungsgrund 25 EE RL.
183Siehe Art. 2 Abs. 4 RL der Richtlinie (EU) 2015/1513 des Europäischen Parlaments und des Rates  vom
9. September 2015 zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstof-
fen und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerba-
ren Quellen.
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linie auch eine freiwillige Koordinierung oder Zusammenlegung der Förderregelungen

zwischen Mitgliedstaaten möglich.184

Das 10 %-Ziel  bezieht  sich auf den Endenergieverbrauch,  d. h. auf den tatsächlichen

Kraftstoffverbrauch durch Fahrzeuge. Somit kann auch die Steigerung der Energieeffizi-

enz zur Erreichung des Ziels beitragen, indem eine Senkung des allgemeinen Kraftstoff-

verbrauchs zu einer Senkung der zu erreichenden Quantität von Biokraftstoffen führt.185

Für die Berechnung des Anteils werden als Gesamtverbrauch (also als Nenner) im Ener-

giesektor  „Ottokraftstoff,  Dieselkraftstoff,  im Straßenverkehr  und im Schienenverkehr

verbrauchter Biokraftstoff und Elektrizität berücksichtigt“.186 Der ganze See- und Luft-

verkehr ist also von der Berechnung ausgenommen. Allerdings ist bei der Berechnung

des  EE-Anteils  (des  Zählers)  der  Verbrauch  von  erneuerbaren  Kraftstoffen  in  allen

Transportsektoren mit eingerechnet,187 was die Erreichung des Ziels noch mehr erleich-

tert.188

Um  zu  gewährleisten,  dass  die  Förderung  von  Biokraftstoffen  möglichst  geringe

negative Auswirkungen auf Mensch und Natur hat, werden sogenannte Nachhaltigkeits-

kriterien festgelegt. Biokraftstoffe, die diese Kriterien nicht erfüllen, dürfen weder ge-

fördert noch für die Erreichung des 10 %-Ziels berücksichtigt werden.189 Diese Kriterien

betreffen die Treibhausgasemissionen des Kraftstoffs, die Anbauflächen für Rohstoffe

sowie die Beachtung von umweltbezogenen Anforderungen des Agrarrechts (siehe D.I).

Dazu sollen bei der Berechnung des EE-Anteils besondere Kategorien von Biokraftstof-

fen, deren Nachhaltigkeit weniger bedenklich ist, doppelt gewichtet werden.190

Zudem  sieht  die  EE RL  spezielle  Vorgaben  vor,  die  die  Mitgliedstaaten  bei der

Verfolgung der nationalen Ziele beachten müssen: Zunächst sind sie verpflichtet, För-

derregelungen festzulegen. Sie können zwar selbst sowohl über ihren Energie-Mix als

auch über die dafür notwendigen Maßnahmen entscheiden. Sie müssen aber nationale

Aktionspläne verabschieden, in denen die für die Erreichung der nationalen Ziele zu er-

184Art. 11 EE RL.
185Erwägungsgrund 18 EE RL.
186Art. 3 Abs. 4 Satz 2 lit. a) EE RL.
187Art. 3 Abs. 4 Satz 2 lit. b) EE RL.
188P. Hodson, Renewable Energy in Transport (including biofuels), in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.)
EU Energy Law, Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policy in the European Union, S. 173
(176, Rn. 7.11).
189Art. 5 Abs. 1 Unterabs. 3 i.V.m. Art. 17 EE RL.
190Die ursprüngliche Regelung der EE RL war in Art. 21 Abs. 2 Richtlinie 2009/28/EG zu finden und be-
traf Biokraftstoffe aus Abfällen, Reststoffen, zellulosehaltigem Non-Food-Material und lignozellulosehal-
tigem Material. Nach der EE RL Reform durch die Richtlinie (EU) 2015/1513 wurde die Liste von fort-
schrittlichen Biokraftstoffen überprüft und konkretisiert, siehe Anhang IX der Richtlinie.
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greifenden Maßnahmen aufgeführt werden.191 In diesen Aktionsplänen müssen sie u. a.

einen Zielpfad für EE angeben, der deren vorgesehene Entwicklung vorzeichnet.192 Die-

ser Zielpfad setzt sich aus sektorspezifischen Zielpfaden (u. a. auch solchen für den Ver-

kehrssektor) zusammen. Seine Erreichung ist zwar nicht verbindlich, jedoch muss ein

Mitgliedstaat im Falle der Verfehlung seiner selbst gesetzten Ziele einen geänderten Ak-

tionsplan mit  neuen Maßnahmen vorlegen,  die wiederum zur Zielerreichung dienlich

sein müssen.193 Weiterhin müssen die Mitgliedstaaten der Kommission während des ge-

samten Zeitraums bis zum Jahr 2020 regelmäßig über die Umsetzung der Richtlinie und

den Fortschritt bei der Förderung und dem Verbrauch von EE Bericht erstatten.194 Die

Kommission überprüft anschließend diese nationalen Aktionspläne und beurteilt, inwie-

weit sie angemessene Maßnahmen zur Erreichung der Ziele enthalten. Sie kann in die-

sem Zuge Empfehlungen an Mitgliedstaaten adressieren.195

Neben den nationalen Fördermaßnahmen soll nach der EE RL zur Erreichung der EE-

Ziele auch die Beteiligung von regionalen oder von lokalen Behörden an der Förderung

von EE unterstützt werden. So können neben den nationalen Zielen auch Zielwerte auf

lokaler oder auf regionaler Ebene festgelegt werden, die über den nationalen Werten lie-

gen.196 Dadurch wird Raum für lokale oder regionale Politiken der EE-Förderung ge-

schaffen, der zur regionalen Entwicklung beitragen kann.

Zusammenfassend stellt die EE RL das Hauptinstrument der europäischen Politik zur

Förderung von EE und somit auch von Biokraftstoffen dar. Sie legt ein EU-weites 10 %-

Ziel für den Verkehrssektor fest, welches unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeits-

kriterien bis 2020 erreicht werden soll.  Die Fördermaßnahmen zur Erreichung dieses

Ziels werden grundsätzlich den Mitgliedstaaten überlassen.

                2. Die Kraftstoffqualitätsrichtlinie und das Treibhausgaseinsparungs-
ziel

Ein weiterer Bestandteil des Klimapakets, welcher Prozentziele enthält, setzt direkt bei

der Verringerung der sogenannten Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) an, wel-

191Art. 4 Abs. 1 EE RL.
192Erwägungsgrund 19, Art. 3 Abs. 2 i.V.m. Anhang I Teil B EE RL.
193Art. 4 Abs. 4 EE RL.
194Art. 22 EE RL.
195 Art. 4 Abs. 4 und 5 EE RL; C. Ringel/C. Bitsch, Die Neuordnung des Rechts der Erneuerbaren Energi-
en in Europa, NVwZ 2009, S. 807 (809).
196Erwägungsgrund 23 EE RL.
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che die Hauptverantwortung für den Klimawandel tragen. In diesem Rahmen wurde das

Ziel festgelegt, die von Kraftstoffen verursachten THG-Emissionen bis 2020 um 10 %

zu  senken.  Dieses  Ziel  wurde  durch  die  Richtlinie  2009/30/EG  zur  Änderung  der

Richtlinie  98/70/EG in  die  Politik  der  Kraftstoffqualitätsverbesserung  integriert.  Die

Förderung von Biokraftstoffen wird dementsprechend zu einer wichtigen Maßnahme für

die Erreichung des Emissionsziels.

Indem Biokraftstoffe konventionellen Kraftstoffen beigemischt werden können, sind sie

seit langer Zeit ein Teil der europäischen Politik für die Verbesserung der Kraftstoffqua-

lität, die wiederum als Hauptziel die Minderung der Luftverschmutzung und der THG-

Emissionen verfolgt. Die grundsätzliche Ausrichtung der europäischen Politik zur Ver-

besserung der Kraftstoffqualität wird bis heute in der Richtlinie 98/70/EG dargelegt.197

Sie führt ein schrittweises Verbot der verbleiten Ottokraftstoffe sowie bestimmte um-

weltbezogene Spezifikationen für Dieselkraftstoffe ein. Sowohl die Richtlinie von 1998

als auch die Richtlinie 2003/17/EG zu ihrer Änderung erkannten die Bedeutung der För-

derung von Biokraftstoffen durch die  Kraftstoffqualitätspolitik  sowie der  Einführung

entsprechender Spezifikationen an.198 Sie enthielten aber noch keine derartigen Regelun-

gen. Ganz im Gegenteil erwiesen sich die dort vorgesehenen Grenzwerte für Kraftstoffe

als Hürde für eine verstärkte Nutzung von Biokraftstoffen.199 

Im Jahr 2007 schlug die Kommission mit ihrem Fahrplan für EE vor, zusammen mit der

Festlegung des 10 %-Ziels für Biokraftstoffe die Richtlinie 98/70/EG zu überprüfen.200

Das Ergebnis dieses Prozesses war die Richtlinie 2009/30/EG zur Förderung der Ver-

wendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssek-

tor.201 Die durch diese Richtlinie geänderte Kraftstoffqualitätsrichtlinie regelt sowohl die

Einführung von gesundheits- und umweltbezogenen technischen Spezifikationen für Ot-

197RL 98/70/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 1998 über die Qualität von
Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 93/12/EWG des Rates.
198Art. 9 Abs. 3 Spiegelstrich 2 RL 98/70/EG; Art. 1 Abs. 6 (über die Fassung des Art. 9 Abs. 1 lit. g)
Richtlinie 2003/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 2003 zur Änderung der
Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen.
199KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, Eine EU-Strategie für Biokraftstoffe, S. 11 Nr. 3.
200KOM (2006) 848 endg. vom 10.1.2007, Fahrplan für erneuerbare Energien, Erneuerbare Energien im
21. Jahrhundert: Größere Nachhaltigkeit in der Zukunft, S. 12.
201RL 2009/30/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der
Richtlinie 98/70/EG im Hinblick auf die Spezifikationen für Otto-, Diesel- und Gasölkraftstoffe und die
Einführung eines Systems zur Überwachung und Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie zur
Änderung der Richtlinie 1999/32/EG des Rates im Hinblick auf die Spezifikationen für von Binnenschif-
fen gebrauchte Kraftstoffe und zur Aufhebung der Richtlinie 93/12/EWG.
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to- und Dieselkraftstoffe202 als auch eine Reduzierung der THG-Emissionen, die wäh-

rend des gesamten Lebenszyklus entstehen, auf 10 %.203 Im Hinblick auf das erste Ziel

sieht  die  Richtlinie  die  Möglichkeit  vor,  Biokraftstoffe  Mineralölderivaten  beizumi-

schen. Der erlaubte Ethanolanteil im Ottokraftstoff erhöht sich auf 10 %,204 wobei je-

doch Übergangsregelungen das Inverkehrbringen von E5 Ottokraftstoff (mit einer 5 %-

igen Ethanolbeimischung)  mindestens  bis  zum Jahr  2013 gewährleisten,  der  für  alte

KFZ-Motoren verträglicher ist.205 Beim Dieselkraftstoff wird das Inverkehrbringen von

Beimischungen mit Fettsäuremethylester wie z. B. Biodiesel vorgesehen. Der grundsätz-

liche  Höchst-Prozentsatz  dafür  beläuft  sich auf 7 %, die  Mitgliedstaaten  dürfen aber

nach oben davon abweichen.206 Weitere Abweichungen sind für Gebiete erlaubt, die sich

als besonders empfindlich in Bezug auf die Umwelt oder die Gesundheit der Bevölke-

rung erweisen.207 

In Bezug auf die 10 %-ige Reduzierung der Lebenszyklustreibhausgasemissionen ent-

spricht dies tatsächlich nur einer 6 %-igen Reduzierung. Den Rest sollen zu 2% die Be-

reitstellung von elektrischer Energie für den Verkehr oder der Einsatz neuer Technologi-

en zur Treibhausgaseinsparung wie die Abscheidung und Speicherung von Kohlendi-

oxid abdecken, sowie eine 2 %-ige Minderung durch Gutschriften, die die Mitgliedstaa-

ten im Rahmen des Emissionshandels für die Durchführung von THG-mindernden Pro-

jekten in Entwicklungsländern erhalten (Joint Implementation oder Clean Development

Mechanism Projekte des Kyoto-Protokolls).208 Für die Erreichung des 6 %-Ziels spielt

neben anderen Energiequellen die Verwendung von Biokraftstoffen eine wichtige Rolle.

Sie werden aber, genauso wie bei den EE-Zielen, nur dann berücksichtigt, wenn sie die-

selben Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, wie sie auch in der EE RL vorgegeben sind.209  

202Die Regelungen betreffen  „Straßenkraftfahrzeuge und mobile Maschinen und Geräte (einschließlich
nicht auf See befindlicher Binnenschiffe) sowie land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen und nicht auf
See befindliche Sportboote“, siehe Art. 1 Richtlinie 98/70/EG. 
203Art. 1 RL 98/70/EG.
204Anhang I RL 98/70/EG.
205Über die Diskussion um die Sicherstellung des Inverkehrbringens von E5 in Deutschland und Europa
siehe A. Scheidler, Das Neunte Gesetz zur Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, NVwZ 2011,
S. 1 (2).
206Art. 4 Abs. 1 und 2 RL 98/70/EG.
207Art. 6 Abs. 1 RL 98/70/EG.
208Art. 7a Abs. 2 RL 98/70/EG; 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+IM-
PRESS+20081208BKG44004+0+DOC+XML+V0//DE#title5 und 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l28012_de.htm, zuletzt abgerufen
am 12.6.2017.
209Art. 7b RL 98/70/EG. 
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                3. Zusammenfassung

Die Festlegung von gemeinsamen Prozentzielen erweist sich als ein sehr passendes In-

strument  der Klimapolitik,  welches der Union ermöglicht,  koordiniert  Ziele  zu errei-

chen, ohne an Flexibilität zu verlieren, denn jeder Mitgliedstaat kann frei über die Art

und Weise der Zielerreichung entscheiden. Es ist sogar möglich, je nach Potenzial unter-

schiedliche nationale Ziele festzulegen. Die gemeinsamen Ziele der europäischen Kli-

mapolitik werden zusehends ambitionierter und sie haben zu weiten Teilen die Qualität

rechtlicher Verbindlichkeit  erlangt (C.I). Im Europarecht legen zwei Regelwerke ver-

bindliche Prozentziele fest, die auch für Biokraftstoffe eine große Bedeutung haben: Zu-

nächst fordert die EE RL die Erreichung eines im europäischen Durchschnitt 20 %-An-

teils von EE am Energieverbrauch sowie eines europaweit homogenen 10 %-Anteils von

Biokraftstoffen am Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2020 (C.I.1). Diese Ziele sollen

vor allem durch die Umsetzung von Förderregelungen erreicht werden. Weiterhin müs-

sen nach der Richtlinie 2009/30/EG innerhalb des gleichen Zeitraums THG-Emissionen

um 10 % reduziert  werden (C.I.2). Biokraftstoffe dürfen nur dann zur Zielerreichung

beitragen, wenn sie bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. 
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        II. Die Besteuerung von Energieerzeugnissen

Ein wichtiges Hemmnis für die Verbreitung und Marktdurchdringung von Biokraftstof-

fen und EE im Allgemeinen stellt die Tatsache dar, dass herkömmliche Energiequellen

kostengünstiger sind. Die daraus resultierende mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der EE

hat auch damit  zu tun, dass nicht alle mit der Erzeugung und Verwendung von her-

kömmlichen Energieträgern verbundenen Kosten in deren Preisen widergespiegelt sind.

Das gilt insbesondere für die umweltbezogenen Kosten, d. h. die Kosten, die mit den

Umweltauswirkungen der Herstellung konventioneller Energieträger verbunden sind.210

Ein Instrument, welches zur Internalisierung dieser sogenannten externen Kosten beitra-

gen kann, ist die Besteuerung der Kraftstoffe. Eine Steuerdifferenzierung von Energie-

trägern, die von deren Umweltauswirkungen abhängig ist, insbesondere eine Steuerbe-

günstigung oder eine Steuerbefreiung von EE, könnte deren Wettbewerbsfähigkeit för-

dern.211 

Eine solche Steuerpolitik zur EE-Förderung nur auf nationaler Ebene umzusetzen, wür-

de  zu  Wettbewerbsverzerrungen  führen.  Deswegen  sei  ein  harmonisierter  Gemein-

schaftsrahmen unverzichtbar,212 was aber durch erhebliche Unterschiede zwischen den

Mitgliedstaaten erschwert werde, welche mit deren Steuerhoheit  verbunden sind. Die

Europäische Union hat im Rahmen ihres Strebens nach der Errichtung und Vollendung

des Binnenmarktes eine Mindestharmonisierung der Besteuerung von Energieerzeugnis-

sen verfolgt.213 Diese werden hauptsächlich mit einer Mehrwertsteuer und einer Ver-

brauchsteuer  belegt.  Dazu kommen oft  zweckgebundene  Abgaben.214 Ein  ermäßigter

Mehrwertsteuersatz darf von den Mitgliedstaaten nur auf bestimmte Energieerzeugnisse

verwendet werden (Erdgas, Elektrizität und Fernwärme),215 unter denen Biokraftstoffe

nicht  genannt  werden.  Weiterhin  stellt  die  Mehrwertsteuer  eine  allgemeine

210Über den Begriff der externen Kosten und ihre Internalisierung im Bereich Verkehr siehe KOM (95)
691 endg. vom 20.12.1995, Grünbuch: Faire und effiziente Preise im Verkehr, Politische Konzepte zur In-
ternalisierung der externen Kosten des Verkehrs in der Europäischen Union.
211Siehe z.B. SEC (1991) 1744  final from 14.10.1991, A Community Strategy to limit Carbon Dioxide
emissions and to improve energy efficiency, S. 7.
212KOM (2000) 769 endg. vom 29.11.2000, Hin zu einer europäischen Strategie für Energieversorgungssi-
cherheit, Grünbuch der Kommission, S. 56, 61.
213J. Grunwald,  Das Energierecht der Europäischen Gemeinschaften:  EGKS-EURATOM-EG, 2003, S.
463.
214KOM(2000) 769 endg. vom 29.11.2000, Hin zu einer europäischen Strategie für Energieversorgungssi-
cherheit, Grünbuch der Kommission, S. 56.
215Art. 102  RL 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuer-
system.
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Verbrauchsteuer dar, die vom Grundsatz der Steuerneutralität geprägt ist. Deswegen ist

sie nach Ansicht der Kommission für die Förderung von bestimmten EE wie Biokraft-

stoffen nicht  geeignet.216 Demgegenüber  erweist  sich die  Verbrauchsteuer,  die  unter-

schiedliche Erzeugnisse oft mit differenzierten Steuersätzen belegt, als ein passendes In-

strument für die Förderung von EE.

                1. Die Richtlinie 2003/96/EG zur Besteuerung von Energieerzeugnissen 

Die Richtlinie 2003/96/EG217 schafft einen Gemeinschaftsrahmen für die Besteuerung

von Heiz-  und Kraftstoffen sowie von Strom. Nicht vom Anwendungsbereich dieser

Richtlinie erfasst sind Energieerzeugnisse und Strom für andere Zwecke als als Heiz-

oder Kraftstoff sowie solche mit zweierlei Verwendungszweck, d. h. wenn sie „sowohl

als Heizstoff als auch für andere Zwecke als als Heiz- oder Kraftstoff verwendet wer-

den“.218 Die Richtlinie  schafft  europaweite  Mindestsätze  für  die  Verbrauchsteuer  auf

Energieerzeugnisse. Die Mindestsätze betreffen alle Steuern kumulativ mit Ausnahme

der Mehrwertsteuer;219 sie sind somit auch auf gestaffelte Steuern anwendbar220 und un-

terscheiden sich sowohl je nach Verwendungszweck (Heiz- oder Kraftstoffe, Strom), als

auch je nach Verwendungsart (gewerblich oder nicht gewerblich). 

Für Biokraftstoffe sieht die Richtlinie eine fakultative Steuerbefreiung oder -ermäßigung

für Pilotprojekte vor.221 Darüber hinaus sieht Art. 16 RL 2003/96/EG die Möglichkeit

der Steuerermäßigung oder -befreiung für Heiz- und Kraftstoffe vor, u. a. für Biokraft-

stoffe  oder  Biokraftstoffbeimischungen.222 Die  Steuerbefreiung  oder  -ermäßigung  für

diese Energieerzeugnisse darf allerdings nicht zu einem niedrigeren Steuerbetrag führen

als demjenigen, der für die in den Erzeugnissen enthaltenen Biokraftstoffe selbst ge-

schuldet würde.223 Die Steuerbegünstigungen des Art. 16 sind zudem nur nach Genehmi-

gung möglich, die eine Geltung von höchstens sechs Jahren hat. Eine Verlängerung der

216Siehe  dazu  MEMO/01/354  vom  07.11.2001,  http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-01-
354_de.htm, zuletzt abgerufen am 12.6.2017.
217RL 2003/96/EG des Rates vom 27. Oktober 2003 zur Restrukturierung der gemeinschaftlichen Rahmen-
vorschriften zur Besteuerung von Energieerzeugnissen und elektrischem Strom.
218Erwägungsgrund 22, Art 2 Abs 4 RL 2003/96/EG.
219Art. 4 Abs. 2 RL 2003/96/EG.
220Art. 5 RL 2003/96/EG.
221Art. 15 Abs. 1 lit. a RL 2003/96/EG.
222Art. 16 Abs. 1 Spiegelstrich 1 und 3 RL 2003/96/EG. H. Lecheler/H. Recknagel, Die Besteuerung von
Energieerzeugnissen und elektrischem Strom, in Dauses (Hrsg.), Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, 40.
Aufl. 2016, M.8 Energierecht, Rn. 269 (275).
223Art. 16 Abs. 2 Unterabs. 1  RL 2003/96/EG.
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Genehmigung ist möglich.224 Schließlich sind Steuerbegünstigungen aus besonderen po-

litischen Erwägungen zu gewähren.225

                2. Zusammenfassung

Eine der wichtigsten  Maßnahmen zur  Förderung der Wettbewerbsfähigkeit  von Bio-

kraftstoffen ist deren Steuerbegünstigung. So gewährt die Richtlinie 2003/96/EG u. a.

die Befreiung oder -ermäßigung der Verbrauchsteuer für Biokraftstoffe und ihre Beimi-

schungen.

224Art. 16 Abs. 5 RL 2003/96/EG.
225Art. 17 Abs. 1 Unterabs. 1 RL 2003/96/EG.
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        III. Die Biokraftstoffförderung in sonstigen Politiken

Neben den oben genannten Instrumenten, die insbesondere auf die Förderung von EE

und Biokraftstoffen zugeschnitten sind, wurden Biokraftstoffe im europäischen Recht in

andere Bereiche integriert, die unterschiedliche Ziele verfolgen und in welchen die Bio-

kraftstoffförderung nur ein Nebenziel darstellt. 

Die Erzeugung von Biomasse und besonders von Biokraftstoffen spielt zunächst eine

Rolle für die Regelungen zur Verwendung tierischer Nebenprodukte, d. h. Tiererzeug-

nisse, die nicht für den menschlichen Verzehr bestimmt oder geeignet sind. Die Beseiti-

gung und Verwendung dieser Produkte wurde nach einer Reihe von Lebens- und Futter-

mittelkrisen in den 90er Jahren diskutiert. Damals wurde festgestellt, dass jene Erzeug-

nisse die Gefahr der Verbreitung von Seuchen bergen, weshalb sie getrennt behandelt

werden und nicht in die Nahrungskette von Menschen und Tieren gelangen sollten. Vor

allem sollte die Verfütterung an Tiere, insbesondere an Artgenossen, vermieden werden.

Die EU hat dementsprechend 2002 mit einer Verordnung reagiert,226 welche Hygiene-

vorschriften für den Umgang mit tierischen Nebenprodukten bestimmte. Die Erzeugnis-

se wurden in drei Kategorien unterteilt und sollten je nach Gefährlichkeit für die öffent-

liche  Gesundheit  (von  Grad 1  (höchstens  bis  3)  jeweils  unterschiedlich  behandelt

werden. Dabei sah die Verordnung u. a. vor, dass Produkte der Kategorien 2 und 3 (d. h.

diejenigen mit niedrigerem Gefährdungspotenzial für die menschliche Gesundheit) für

die Erzeugung von Biogas verwendet werden dürfen,227 welches wiederum nach weiterer

Verarbeitung  zu  Biomethan  umgewandelt  werden  kann.  2005  wurde  zusätzlich  als

alternative  Verarbeitungsmethode  für  tierische  Nebenprodukte  aller  Kategorien  die

Biodieselherstellung aus  tierischem Fett  genehmigt.228 Die  neue Verordnung im Jahr

226VO (EG) Nr. 1774/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht
für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte.
227Siehe Art. 5 Abs. 2 lit. c) ii, lit e) i und iii sowie Art. 6 Abs. 2 lit. f und g VO (EG) Nr. 1774/2002 des
Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr
bestimmte tierische Nebenprodukte.
228Zunächst wurde eine Probephase eingeführt, siehe Art. 1 Abs. 2 und Art. 2 VO (EG) Nr. 92/2005 der
Kommission vom 19. Januar 2005 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Maßnahmen zur Beseitigung oder Verwendung tierischer
Nebenprodukte und zur Änderung des Anhangs VI hinsichtlich der Biogas-Verarbeitung und der Verar-
beitung von ausgelassenen Fetten. Nachdem sichergestellt wurde, dass die Biodieselherstellung unbedenk-
lich für die Gesundheit von Menschen und Tieren ist, wurde sie endgültig genehmigt, siehe VO (EG)
Nr. 2067/2005 der Kommission vom 16. Dezember 2005 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 92/2005
hinsichtlich der Maßnahmen zur Beseitigung oder Verwendung tierischer Nebenprodukte.
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2009229 hat keine tief greifende Änderung des Rechtsrahmens herbeigeführt, sondern ihn

grundsätzlich auf den letzten Stand der Wissenschaft gebracht. 

Nicht nur tierische Nebenprodukte, sondern auch Abfälle im Allgemeinen können zur

Energieerzeugung benutzt werden. Die Abfallrahmenrichtlinie der EU, die den gesamten

Prozess der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen regelt, sieht eine Hierarchie

der Abfallbehandlungsmethoden vor, wobei die energetische Verwertung als vorletzte

der fünf genannten Verwertungsstufen eingeordnet ist:  Auf der ersten Stufe wird die

Vermeidung von Abfällen genannt, gefolgt von der Wiederverwendung auf zweiter Stu-

fe. Als dritte Alternative sollen stoffliche Verwertungsmethoden, d. h. Recycling statt-

finden. Die energetische Nutzung soll demnach nur gegenüber der Beseitigung bevor-

zugt werden.230

Biokraftstoffe spielen selbstverständlich auch in der Energieeffizienzpolitik des Trans-

portsektors eine Rolle. Die Richtlinie 2009/33/EG verpflichtet öffentliche und private

Träger von öffentlichen Personenverkehrsdiensten, „beim Kauf von Straßenfahrzeugen

die Energie- und Umweltauswirkungen, einschließlich des Energieverbrauchs, der CO2-

Emissionen und bestimmter Schadstoffemissionen während der gesamten Lebensdauer,

zu berücksichtigen, um den Markt für saubere und energieeffiziente Fahrzeuge zu för-

dern und zu beleben und den Beitrag des Verkehrssektors zur Umwelt-,  Klima- und

Energiepolitik der Europäischen Union zu verbessern“.231 Von dieser Regelung profitie-

ren auch alternative Kraftstoffe mit geringen Emissionen wie Biodiesel und Bioethanol.

Die Dienstträger dürfen nämlich solchen Kraftstoffen bei dem Kauf von Straßenfahrzeu-

gen den Vorzug geben, „sofern die Energie- und Umweltauswirkungen während der ge-

samten Lebensdauer berücksichtigt werden“232.

229VO (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygie-
nevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhe-
bung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002.
230Art. 4 Abs. 1 lit. d RL 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November
2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien.
231Art. 1 RL 2009/33/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 über die Förde-
rung sauberer und energieeffizienter Straßenfahrzeuge. 
232Erwägungsgrund 28 RL 2009/33/EG.
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Schließlich spielen Biokraftstoffe teilweise im Emissionshandel eine Rolle.233 Der euro-

päische Emissionshandel gehört zwar nicht zu den „sonstigen Politiken“, denn sein Ziel

ist genauso wie bei den anderen biokraftstoffbezogenen Maßnahmen der Klimaschutz.

Allerdings sind Straßenverkehr und Landwirtschaft vom System ausgenommen, und nur

durch den Flugverkehr, der seit 2012 mit vielen Ausnahmen einbezogen wurde,234 sind

Biokraftstoffe vom Emissionshandel betroffen. Aus diesem Grund ist der Beitrag des

Emissionshandels bei der Biokraftstoffförderung eher geringfügig.235 

233Siehe RL 2003/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein Sys-
tem für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Gemeinschaft  und zur Änderung der
Richtlinie 96/61/EG des Rates, geändert durch die Richtlinien 2004/101, 2008/101, 2009/29, sowie durch
die Verordnung 219/2009 und den Vertrag über den Beitritt Kroatiens (2012); Über den Emissionshandel
siehe auch M. Pohlmann, The European Union Emissions Trading Scheme, in: Freestone/Streck (Hrsg.),
Legal Aspects of Carbon Trading: Kyoto, Copenhagen, and beyond, 2009 S. 336; D. Ellerman/B.K. Buch-
ner, The European Union Emissions Trading Scheme: Origins, Allocation, and Early Results, Rev Envi-
ron Econ Policy 2007, S. 66.
234Art 2 Abs 1 i.V.m. Anhang I Nr. 6.
235P. C. de Repentigny, The sustainability of Biofuels: a principled Lifecycle Assessment of the 2009 Eu-
ropean Union Renewable Energy Directive and its framework, 2016, S. 78 f.
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        IV. Klimaschutz und Agrarrecht: Die Biokraftstoffförderung in der Ge-
meinsamen Agrarpolitik (GAP)

Biokraftstoffe sind nicht nur als Energieträger zu betrachten, sondern sie sind zugleich

meist ein Produkt der Landwirtschaft. Als solche sind sie längst ein Teil der Agrarpolitik

und werden auch durch diese gefördert. Bevor auf die entsprechenden Regelungen ein-

gegangen wird, ist eine kurze Darstellung der europäischen Agrarpolitik geboten. Denn

ihre Geschichte, ihre Struktur und Ziele sind für die fundierte Darstellung und Bewer-

tung der Fördermaßnahmen für Biokraftstoffe notwendig.

                1. Von Nahrungsmittelsicherheit zur Wettbewerbsfähigkeit: Die Ge-
schichte der GAP

Die Agrarpolitik war einer der ersten Bereiche, die auf EU-Ebene einheitlich geregelt

worden sind, und stellt bis heute eine Grundsäule der Union dar.236 Ursprünglich wurde

mit der sogenannten Gemeinsamen Agrarpolitik  (GAP) das Ziel  verfolgt,  die damals

mangelhafte Nahrungsmittelsicherheit in Europa zu stärken und eine stabile Grundlage

für die Erhaltung des ländlichen Lebens zu schaffen, die einerseits in angemessenen Ein-

kommensstandards für die Landwirte bestehen und ferner die kleinbäuerliche Struktur

der europäischen Landwirtschaft als solche erhalten sollte.237 Gleichzeitig war die Ver-

gemeinschaftung der Agrarpolitik eine notwendige Voraussetzung für die Schaffung ei-

nes gemeinsamen Marktes in der Industrie.238 Deswegen wurde sie bereits in dem Grün-

dungsvertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahr 1958 als wich-

tiger Politikbereich niedergelegt.239 Ihre Ziele wurden in Art. 39 folgendermaßen defi-

niert:

„a) die Produktivität der Landwirtschaft durch Förderung des technischen Fortschritts,

Rationalisierung  der  landwirtschaftlichen  Erzeugung  und den bestmöglichen  Einsatz

der Produktionsfaktoren, insbesondere der Arbeitskräfte, zu steigern;

236S. Maas/P.M. Schmitz, Gemeinsame Agrarpolitik der EU, Wirtschaftdienst 2007, S. 94.
237A. Fearne, The History and Development of the CAP 1945-1990, in: Ritson/Harvey (Hrsg), The Com-
mon Agricultural Policy, 1997, S. 11 (17).
238A. Fearne, The History and Development of the CAP 1945-1990, in: Ritson/Harvey (Hrsg), The Com-
mon Agricultural Policy, 1997, S. 11 (14);  H. Zobbe, The Economic and Historical Foundation of the
Common Agricultural Policy in Europe, in: Fourth European Historical Economics Society Conference,
Oxford  2001,  S.  4  f.,  verfügbar  unter  http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24212/1/ew010012.pdf,
zuletzt abgerufen am 17.10.2017.
239Art. 38-47 des EWG-Vertrags, Art. 32-38 der letzten gültigen Fassung. Zitiert werden sie mit ihrer ur-
sprünglichen Nummerierung.
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b) auf diese Weise der landwirtschaftlichen Bevölkerung, insbesondere durch Erhöhung

des pro-Kopf-Einkommens der in der Landwirtschaft tätigen Personen, eine angemesse-

ne Lebenshaltung zu gewährleisten;

c) die Märkte zu stabilisieren;

d) die Versorgung sicherzustellen;

e) für die Belieferung der Verbraucher zu angemessenen Preisen Sorge zu tragen.“

Im gleichen Jahr wurden in der Stresa-Konferenz die Grundprinzipien der GAP erarbei-

tet und 1960 von der Kommission240 wie folgt dargelegt:

- Das Prinzip der Einheit der Märkte: Es sollte einen gemeinsamen einheitlichen Markt

mit freiem Verkehr ohne Importtarife für Agrarprodukte in der EWG geben.

- Das Prinzip der Gemeinschaftspräferenz: Dem Verbrauch von heimischen (d. h. EWG-

eigenen) Agrarprodukten wurde Priorität eingeräumt. Importe aus Drittländern sollten

nicht günstiger sein. 

- Das Prinzip der finanziellen Solidarität: Ausgaben der GAP sollten vom eigenen Bud-

get der Gemeinschaft finanziert werden.241

Zusammenfassend war das Ziel  der  GAP, die nationalen Förder- und Schutzsysteme

durch einen gemeinsamen europäischen Markt mit eigenen Institutionen zu ersetzen, in

welchem Agrarprodukte ohne jegliche Einschränkungen vermarktet werden können und

die Agrarproduktion zugleich gefördert und von externer Konkurrenz geschützt werden

kann. Der Mechanismus zur Erreichung dieser Ziele wurde in Art. 40 Abs. 2 EWG-Ver-

trag als „gemeinsame Organisation der Agrarmärkte“ bezeichnet. Sie sollte nach der

vorgenannten Vorschrift „je nach Erzeugnis“ aus folgenden Elementen bestehen:

„a) gemeinsame Wettbewerbsregeln;

b) bindende Koordinierung der verschiedenen einzelstaatlichen Marktordnungen;

c) eine Europäische Marktordnung“.242

240COM (60) 105 final, 30.06.1960, Proposals for the Working Out and Putting into Effect of the Common
Agricultural Policy in Application of Article 43 of the Treaty Establishing the European Economic Com-
munity.
241A. Fearne, The History and Development of the CAP 1945-1990, in: Ritson/Harvey (Hrsg), The Com-
mon Agricultural Policy, S. 11 (19); N. Koning, Lessons to be learned from the Common Agricultural Pol-
icy of the European Union, Forum on Food Sovereignty, Niamey, 2006, S. 5.
242Art. 40 Abs. 2 EWG-Vertrag.
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Die wichtigste Maßnahme der Marktorganisation war das System der  Preisstützung:

Mindestpreise  für  bestimmte  einheimische  Agrarprodukte  (sogenannte  Interventions-

preise) wurden festgelegt, zu denen die Gemeinschaft verpflichtet war, die Produkte zu

kaufen. Dadurch wurde verhindert,  dass die Preise für diese Agrargüter unter ein be-

stimmtes Niveau abfielen. Wenn demgegenüber importierte Agrarprodukte günstiger als

ein festgesetzter Preis (Schwellenpreis) waren, dann sollten auf diesen Importabschöp-

fungen erhoben werden.  Gleichzeitig  wurden die  einheimischen  Produkte  durch  Ex-

portausstattungen  auch  auf  dem  Weltmarkt  konkurrenzfähig,  indem  die  Exporteure

Agrarprodukte zu Weltmarktpreisen ausführen konnten und ihnen die jeweilige Diffe-

renz zum Schwellenpreis von der Gemeinschaft ausgezahlt wurde.243 

Das europäische Modell der Landwirtschaft wurde allerdings kritisiert, da die kleineren

Betriebe trotz Preisstützung nicht in der Lage waren, ein hinreichendes Einkommen aus

ihrer Produktion zu erzielen. Damit die Förderung der Landwirtschaft keine Versteti-

gung dieser Probleme verursachte, wurde neben den Preisstützungsmechanismen eine

Reihe  struktureller Maßnahmen eingeführt.244 Hauptziele dieser Maßnahmen waren

die Vergrößerung und Mechanisierung der Betriebe sowie die Reduzierung der Anzahl

von Landwirten.245

Obwohl die Ziele der Agrarpolitik – insbesondere die Versorgungssicherheit – sehr er-

folgreich und schnell erreicht werden konnten, verursachte das Fördersystem neue Pro-

bleme,  die  mit  großen Überschüssen  an  geförderten  Erzeugnissen  verbunden waren,

welche wiederum einige negative Auswirkungen wirtschaftlicher, sozialer und ökologi-

scher Art mit sich brachten.246 Zur Eindämmung jener negativen Entwicklungen wurde

im Jahr 1984 eine sogenannte Milchquote festgesetzt, um die produzierten Milchmengen

zu beschränken und Überschüsse zu sanktionieren.247 1988 wurde zudem die Stilllegung

landwirtschaftlicher Flächen eingeführt, wobei allerdings die Teilnahme der Landwirte

auf freiwilliger Basis erfolgte.248 Eine tief greifende Änderung der GAP fand erst 1992

243N. Koning, Lessons to be learned from the Common Agricultural Policy of the European Union, in: Fo-
rum on Food Sovereignty, 2006, S. 5; H. Zobbe, The Economic and Historical Foundation of the Common
Agricultural  Policy in Europe,  in: Fourth European Historical  Economics Society Conference,  Oxford
2001, S. 6 f.
244H. Zobbe, S. 6.
245A. Rohwer, Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU – Fluch oder Segen ?, ifo Schnelldienst 2010 (3), S.
27 (28); H. Zobbe, S. 7 f. 
246Organic Research Centre (Hrsg.), EU-CAP reform – the history of the CAP and key issues for the or-
ganic sector, 2010, S. 1.
247Institute for Agriculture and Trade Policy (Hrsg.), The Common Agricultural Policy: A Brief Introduc-
tion, 2007, S.2.
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mit der MacSharry-Reform statt,249 welche den Anfang einer schrittweisen  Entkopp-

lung der Einkommensstützung von der Menge der Agrarproduktion darstellte.250 Bei

bestimmten Erzeugnissen wurden die Preisstützungen reduziert  und durch sogenannte

Direktzahlungen ersetzt, deren Höhe von der Flächengröße abhängig war. Ferner wa-

ren Direktzahlungen an die Bedingung geknüpft, dass ein Teil der Flächen stillgelegt

und die Zahl der Tiere beschränkt würde.251 Gleichzeitig wurde die strukturelle Politik

nicht nur gestärkt, sondern auch durch Umweltmaßnahmen ergänzt. So wurden Beihil-

feregelungen zur Erhaltung der Familienbetriebe, zur Förderung der Niederlassung von

Junglandwirten  und  zum Vorruhestand  eingeführt.  Ebenfalls  mit  Beihilfen  gefördert

werden  konnten  Aufforstungsmaßnahmen  und  die  Einführung  von  umweltgerechten

Produktionsverfahren, wie beispielsweise die Einschränkung des Einsatzes von Dünge-

und Pflanzenschutzmitteln oder die Anwendung biologischer Anbauverfahren.252 

Diese Reformen aus dem Jahr 1992 wurden im Laufe des sich anschließenden Jahrzehn-

tes in gleicher Richtung fortgeführt und fanden einen Höhepunkt in der Agenda 2000

der GAP. Darin wurde ein neues, „europäisches Agrarmodell“ gestaltet, welches eine

multifunktionale  Landwirtschaft  förderte,  d. h.  eine  Landwirtschaft,  die  neben  der

Agrarmittelproduktion anderen Funktionen wie dem Umweltschutz und der ländlichen

Entwicklung dienlich sein sollte.253 Um dieses neue Modell besser in die Praxis umzu-

setzen, wurden die Maßnahmen der strukturellen Politik und des Umweltschutzes unter

einem Dach zusammengeführt, welches „ländliche Entwicklung“ genannt wurde. Die-

se Politik der Entwicklung des ländlichen Raumes fungierte seither als 2. Säule der GAP

neben der Einkommensstützung durch gemeinsame Marktorganisationen und Prämien-

zahlungen (1. Säule).254

248VO  (EWG)  Nr. 1094/88  des  Rates  vom  25.  April  1988  zur  Änderung  der  Verordnungen  (EWG)
Nr. 797/85 und Nr. 1760/87 hinsichtlich der Stilllegung von Ackerflächen und der Extensivierung und
Umstellung der Erzeugung.
249Über die MacSharry Reform siehe 
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/1992-reform/index_en.htm, zuletzt abgerufen am 17.06.2017.
250Organic Research Center (Hrsg.), EU-CAP reform – the history of the CAP and key issues for the or-
ganic sector, 2010, S. 1. 
251A. Rohwer, Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU – Fluch oder Segen ?, ifo Schnelldienst 2010 (3), S.
27 (28).
252M. Cardwell, The European Model of Agriculture, 2004, S. 48 ff.; L. Ribbe, Von den Schwierigkeiten,
Nachhaltigkeit und Landwirtschaft zusammenzubringen oder: die Historie der europäischen Agrarpolitik,
EuroNatur Spezial Nr. 1-2011, S. 20; A. Rohwer, Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU – Fluch oder Se-
gen ?, ifo Schnelldienst 2010 (3), S. 27 (28); Für die so genannten Agrarumweltprogramme siehe VO
(EWG) Nr. 2078 /92 des Rates vom 30. Juni 1992 für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum
schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren, ABl L215 vom 30.07.1992, S. 85 ff.
253L. Ribbe, Von den Schwierigkeiten, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft zusammenzubringen oder: die
Historie der europäischen Agrarpolitik, EuroNatur Spezial Nr. 1-2011, S. 22 f.
254L. Ribbe, S. 23 f.
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Trotz der Reformen stellten die zwar von der Menge abgekoppelten, aber immer noch

an die Art der Erzeugnisse gekoppelten Direktzahlungen ein Hemmnis für eine stärkere

Marktorientierung des Agrarsektors dar. Vor diesem Hintergrund wurde 2003 – während

der Mid-Term Review der Agenda 2000 – mit den sogenannten Luxemburger Beschlüs-

sen die Entkopplung der Einkommensstützung der Landwirte weiter vertieft: Direktzah-

lungen sollten nicht mehr nur flächenbezogen, sondern auch unabhängig von der Art der

Erzeugnisse ausgezahlt werden. Gleichzeitig sollten sie an die Einhaltung einer Reihe

von europarechtlichen Vorschriften gebunden sein, welche zu den Bereichen des Um-

welt-  und Tierschutzes  sowie  der  Lebensmittelsicherheit  gehören  (Cross-Compliance

(CC)).255 Dadurch ist neben der Nahrungsmittelsicherheit und der Wahrung des ländli-

chen Lebens auch die  Landschafts-  und Tierpflege  zum Ziel  und zur Legitimations-

grundlage der GAP geworden. Dementsprechend bekam die 2. Säule langsam eine im-

mer größere Bedeutung. 2005 wurde ein neuer Fonds für die Entwicklung des ländlichen

Raums gegründet256, der u. a. eine Reihe neuer Aufgaben für die GAP finanzieren sollte,

wie z. B. das Netzwerk NATURA 2000 oder die Umsetzung der Wasserrahmenrichtli-

nie.257 Auch durch andere Maßnahmen, wie die Modulation258 und die Neuregelung des

Artikels 69 der VO 1782/2003259 sollte das Geld für die ländliche Entwicklung aufge-

stockt werden.

Die GAP unterlag seither einer Reihe von Reformen. Im Jahr 2008 hat der sogenannte

Gesundheitscheck  stattgefunden.  Die  dort  eingeführten  Änderungen  verfolgten  die

gleichen  Ziele,  die  bereits  mit  der  MacSharry-Reform,  der  Agenda  2000  und  den

Luxemburger  Beschlüssen festgelegt  und gefördert  worden waren:  eine  weitere  Ein-

schränkung der Preisstützung, die Entkopplung der Betriebsprämien von der Produktion,

255L. Ribbe, S. 26 ff. ; A. Rohwer, Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU – Fluch oder Segen ?, ifo Schnell-
dienst 2010 (3), S. 27, (28ff.).
256Art. 2 Abs. 1 lit. b VO (EG) Nr. 1290/2005 des Rates vom 21. Juni 2005 über die Finanzierung der Ge-
meinsamen Agrarpolitik.
257VO (EG) Nr. 1698/2005 des Rates vom 20. September 2005 über die Förderung der Entwicklung des
ländlichen  Raums  durch  den  Europäischen  Landwirtschaftsfonds  für  die  Entwicklung  des  ländlichen
Raums (ELER); L. Ribbe, Von den Schwierigkeiten, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft zusammenzubrin-
gen oder: die Historie der europäischen Agrarpolitik, EuroNatur Spezial Nr. 1-2011, S. 29.
258Modulation heißt die Möglichkeit, Direktzahlungen aus der 1. Säule von den größeren Betrieben zu kür-
zen und der 2. Säule zu widmen.
259VO (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlun-
gen im Rahmen der  Gemeinsamen Agrarpolitik und mit  bestimmten Stützungsregelungen für  Inhaber
landwirtschaftlicher  Betriebe  und  zur  Änderung  der  Verordnungen  (EWG)  Nr. 2019/93,  (EG)
Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG)
Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001. Mit dieser Regelung
durften die Mitgliedstaaten 10 % der Direktzahlungen der 1. Säule einbehalten und für Maßnahmen der 2.
Säule wie Umweltschutzmaßnahmen oder Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität und der Vermark-
tung landwirtschaftlicher Erzeugnisse einsetzen.
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die Erweiterung und Stärkung der 2. Säule. Gleichzeitig wurden Maßnahmen wie die

Milchquote, die Flächenstilllegung und die Energiepflanzenprämie (s. C.IV.3.b) abge-

schafft,  weil sie nicht mehr der aktuellen Struktur der GAP und der Grundidee einer

multifunktionalen Landwirtschaft entsprachen.

                2. Die aktuelle GAP

Die  heutige  GAP  hat  sich  im  Hinblick  auf  ihre  ursprünglichen  Ziele  sehr  stark

entwickelt. Statt der Nahrungsmittelsicherheit wird heutzutage die Schaffung eines wett-

bewerbsfähigen Agrarsektors  verfolgt.  Daneben gewinnen die  Landschaftspflege,  die

Bewahrung der Landkultur, der Natur- und Klimaschutz und im Allgemeinen die Nach-

haltigkeit der Landwirtschaft immer mehr an Bedeutung.260

2013 wurde die GAP für die Zeit 2014–2020 grundlegend reformiert. Vier neue Verord-

nungen enthalten nunmehr der Übersichtlichkeit und Vereinfachung halber fast den gan-

zen Rechtsrahmen. Diese Verordnungen sind auf die zwei Säulen der GAP verteilt: Die

1. Säule enthält  die einheitliche Marktorganisation (Verordnung (EU) Nr. 1308/2013)

und die  Direktzahlungen  an Inhaber  landwirtschaftlicher  Betriebe  (Verordnung (EU)

Nr. 1307/2013). Die 2. Säule stellt die Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums

dar (Verordnung (EU) Nr. 1305/2013). Die zwei Säulen sind sehr eng miteinander ver-

knüpft, um eine integrierte und ganzheitliche Politik zu ermöglichen. Schließlich bein-

haltet die sogenannte „Horizontale Verordnung“ (Verordnung (EU) Nr. 1306/2013) Re-

gelungen über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der GAP.

Die  einheitliche  Marktorganisation  (Gemeinsame  Marktorganisation  –  GMO)261 der

1. Säule  ist  eine  Zusammenstellung  der  bis  2007  erzeugnisspezifischen

Marktorganisationen.  Die Instrumente  der  Marktorganisation  sind im Vergleich  zum

früheren Regelungsrahmen sehr begrenzt und orientieren sich stärker an den Märkten.262

Darüber  hinaus  wurden  die  Direktzahlungen  mittels  einer  neuen  Verordnung  refor-

miert,263 und das 2003 eingeführte System der Entkopplung hat sich zu einem System

der  Zielausrichtung  entwickelt:  Jede  Prämie  ist  an  bestimmte  Ziele  und  Funktionen
260A. Rohwer, Die Gemeinsame Agrarpolitik der EU – Fluch oder Segen?, ifo Schnelldienst 2010 (3), S.
27.
261VO (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine
gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen
(EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007.
262Erste Säule der GAP: I – Die einheitliche gemeinsame Marktorganisation (GMO), Homepage des Euro-
päischen  Parlaments,  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/displayFtu.html?
ftuId=FTU_5.2.4.html, zuletzt abgerufen am 17.06.2017.
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gebunden.264 Die 2003 eingeführte Betriebsprämie wurde nunmehr zur Basisprämie, die

nach wie vor gemäß der Anzahl der „beihilfefähigen Hektarflächen“265 ausgezahlt wird,

sofern die Betreiber bestimmte Verpflichtungen einhalten (CC). Dazu werden Prämien

für die Anwendung von Landbewirtschaftungsmethoden ausgezahlt, welche den Klima-

und Umweltschutz über die CC-Standards hinaus fördern, wie die Anbaudiversifizie-

rung, die Erhaltung von Dauergrünland und die Errichtung von Flächen im Umweltin-

teresse.266 Daneben können Prämien für andere Zwecke ausgezahlt werden: Prämien für

die Unterstützung von Junglandwirten, eine Umverteilungsprämie, wodurch die ersten

Hektarflächen eines Betriebs zusätzliche Zahlungen erhalten und somit eine Umvertei-

lung zugunsten der kleineren Betriebe bewirkt wird, eine Prämie für naturbedingt be-

nachteiligte Gebiete, für Kleinerzeuger sowie manche noch an Produkte gekoppelte Zah-

lungen. 

Die 2. Säule der GAP, d. h. die Politik für die Entwicklung des ländlichen Raums, erhält

fortwährend ein steigendes finanzielles Budget und ihre Tätigkeitsfelder werden erwei-

tert,  was  wiederum die Multifunktionalität  der  Landwirtschaft  untermauert.  Sie  sieht

eine Reihe von Beihilfen vor, die Gemeinwohldienstleistungen wie die Landschaftspfle-

ge belohnen und die Modernisierung der Landwirtschaft sowie die Schaffung neuer Ein-

kommensquellen im Land fördern sollen. Insbesondere setzt die Verordnung 1305/2013

sechs Förderprioritäten: 1) Wissenstransfer und Innovation, 2) Wettbewerbsfähigkeit der

Betriebe, 3) Organisation der Nahrungsmittelkette, 4) Naturschutz, 5) Ressourceneffizi-

enz und Klimaschutz, 6) soziale Inklusion, Armutsbekämpfung und wirtschaftliche Ent-

wicklung.267 Diese Prioritäten sollen „im Rahmen der nachhaltigen Entwicklung und der

Förderung des  Ziels  des  Schutzes  und der  Verbesserung der  Umwelt“ verfolgt  wer-

den.268 Dem Klimaschutz wird dabei eine besondere Bedeutung zugeschrieben.

263VO (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vor-
schriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsrege-
lungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008 des Rates
und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates.
264Die erste Säule der GAP: II – Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe, Homepage des
Europäischen  Parlaments,  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/displayFtu.html?
ftuId=FTU_5.2.5.html,  zuletzt abgerufen am 17.06.2017.
265Art. 32 Abs. 2 VO (EU) 1307/2013.
266Siehe u.a. Erwägungsgrund 37 VO (EU) 1307/2013.
267Art. 5 VO (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Ent-
wicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005.
268Erwägungsgrund 5 VO (EU) Nr. 1305/2013.
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                3. Die Biokraftstoffförderung in der GAP

Die Förderung von Energiepflanzen in der Agrarpolitik wurde als eine Chance erachtet,

verschiedene Probleme gleichzeitig zu bewältigen: Sie hat sich als eine Maßnahme dar-

gestellt, die zur Reduktion der Überproduktion beitragen und gleichzeitig als neue Ein-

kommensquelle für die Landwirte dienen könnte. Dazu wurden Biokraftstoffe als klima-

und umweltfreundlich angesehen. Diesen Vorteilen entsprechend sollten den Landwirten

Zahlungsansprüche im Rahmen der GAP für den Anbau von Energiepflanzen einge-

räumt werden. Die ersten Maßnahmen wurden im Zuge der MacSharry-Reform 1992 in

die GAP integriert.

                        a.     Energiepflanzenanbau auf stillgelegten Flächen

Die Förderung von Energiepflanzen wurde zunächst dadurch ermöglicht, dass ein Anteil

von Agrarflächen aus Gründen der Überproduktion stillgelegt werden sollte. Die Stillle-

gung als Maßnahme der Produktionsextensivierung gab es seit 1987269, sie war aller-

dings bis 1992 als rein fakultative Maßnahme angelegt.270 Bereits im Jahr 1991 sah die

damals  einschlägige  Verordnung  vor,  dass  auf  stillgelegten  Flächen  Rohstoffe  „für

Nichtnahrungsmittelzwecke“ angebaut werden können, darunter auch Biokraftstoffe.271

Diese Regelung unterlag im Laufe der folgenden Jahre einer Reihe von Änderungen. Al-

lerdings wurde die Flächenstilllegung als unvereinbar mit dem System der entkoppelten

Zahlungen angesehen.272 So wurde 2008 mit dem Health Check die endgültige Einstel-

lung der Regelung auf den Weg gebracht.273

                        b.     Energiepflanzenprämie

269Zuerst wurde eine Beihilfe zur Extensivierung bei Überschusserzeugnissen eingeführt, siehe Art. 1 VO
(EWG) Nr. 1760/87 des Rates vom 15. Juni 1987 zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr.  797/85,
(EWG) Nr. 270/79, (EWG) Nr. 1360/78 und (EWG) Nr. 355/77 im Bereich der Agrarstrukturen und zur
Anpassung der  Landwirtschaft  an  die  neuen Marktgegebenheiten  sowie  zur  Erhaltung des  ländlichen
Raums. 1988 wurde dann die Maßnahme ausgedehnt, siehe die VO (EWG) Nr. 1094/88 des Rates vom
25. April 1988 zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 797/85 und Nr. 1760/87 hinsichtlich der Still-
legung von Ackerflächen und der Extensivierung und Umstellung der Erzeugung.
270Art. 2 i.V.m. Art. 7 VO (EWG) Nr. 1765/92 des Rates vom 30. Juni 1992 zur Einführung einer Stüt-
zungsregelung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen.
271Art. 2 Abs. 4 VO (EWG) Nr. 2328/91 des Rates vom 15. Juli 1991 zur Verbesserung der Effizienz der
Agrarstruktur; Art. 7 Abs. 4 VO (EWG) 1765/92 vom 30. Juni 1992 zur Einführung einer Stützungsrege-
lung für Erzeuger bestimmter landwirtschaftlicher Kulturpflanzen.
272Siehe Erwägungsgrund 30 VO (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 mit gemeinsamen Re-
geln für Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsrege-
lungen  für  Inhaber  landwirtschaftlicher  Betriebe  und  zur  Änderung  der  Verordnungen  (EG)
Nr. 1290/2005,  (EG)  Nr. 247/2006,  (EG)  Nr. 378/2007  sowie  zur  Aufhebung  der  Verordnung  (EG)
Nr. 1782/2003.
273Art. 33 Abs. 3 VO (EG) Nr. 73/2009.
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Die im Jahr 2003 eingeführte Entkopplung der Agrarförderung von der Produktion be-

stimmter Erzeugnisse hatte zur Folge, dass Rohstoffe für Nichtnahrungsmittelzwecke,

unter anderem Pflanzen für Biokraftstoffe, wie alle anderen Kulturen durch Direktzah-

lungen  gefördert  werden  konnten.274 Dadurch  wurde  ein  zusätzlicher  Anreiz  für  die

Landwirte geschaffen, ihre Produktion an der Marktnachfrage zu orientieren. Gleichzei-

tig wurde eine besondere Beihilfe für Energiepflanzen „mit dem Ziel einer CO2 Substitu-

tion“ eingeführt.275 Die sogenannte Energiepflanzenprämie wurde bis zum Jahr 2009 ge-

währt. Danach wurde sie abgeschaft, weil sie aufgrund der starken Nachfrage unwirt-

schaftlich geworden war. Überdies erkannte man, dass Maßnahmen zur Förderung von

Biokraftstoffen außerhalb des Agrarbereichs geeigneter sein könnten.276 

                        c.     Biokraftstoffförderung und „Greening“ – Energiepflanzenan-

bau auf ökologischen Vorrangflächen 

Nachdem die  Flächenstilllegung  und die  Energiepflanzenprämie  abgeschafft wurden,

sind mit dem sogenannten „Greening“ der GAP im Jahr 2013 noch einige Möglichkeiten

erhalten  geblieben,  den Energiepflanzenanbau zu fördern.  Die geänderte  Verordnung

von 2013 verpflichtet alle Betriebsinhaber, die Direktzahlungen erhalten wollen, 5 % ih-

rer Flächen als „im Umweltinteresse genutzte Flächen“ auszuweisen. Diese sogenannten

ökologischen Vorrangflächen  dienen  nicht  mehr  hauptsächlich  der  Reduzierung  von

Überproduktion, wie früher bei der Stilllegungspflicht, vielmehr sind sie der Begünsti-

gung von Umweltbelangen wie der Erhaltung der Biodiversität,  des Wasser-, Klima-

und Bodenschutzes gewidmet.277 Als ökologische Vorrangflächen sind sowohl Flächen

ohne Nutzung (z. B. brachliegende Flächen, Terrassen, Landschaftselemente) als auch

Flächen extensiver Nutzung gemeint. Zu der zweiten Kategorie gehören gegebenenfalls

274F. Petillion, Report on the Legal Issues Regarding Biofuels for Transport, 2005, S. 63.
275Erwägungsgrund 41 i.V.m. Art. 88 ff. VO (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 mit
gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimm-
ten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verordnungen
(EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94,
(EG)  Nr. 1251/1999,  (EG)  Nr. 1254/1999,  (EG)  Nr. 1673/2000,  (EWG)  Nr. 2358/71  und  (EG)
Nr. 2529/2001.
276Erwägungsgrund 42 VO (EG) Nr 73/2009; siehe auch die Mitteilung an die Mitglieder des europäischen
Parlaments  vom 30.09.2011 über die Petition 0328/2011 zum Einsatz von Biodiesel in Spanien, unter
http://www.europarl.europa.eu/RegData/commissions/peti/communication/2011/473766/
PETI_CM(2011)473766_DE.pdf, zuletzt abgerufen am 17.06.2017.
277Art. 46 Abs. 5 Unterabs. 3 VO (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im
Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates; Umweltbundesamt/Bun-
desamt für Naturschutz (Hrsg), Ökologische Vorrangflächen—unverzichtbar für die biologische Vielfalt
in der Agrarlandschaft, 2014, S. 3.
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auch Flächen, auf denen Energiepflanzen angebaut werden: Das betrifft Agrarforstsyste-

me und Niederwald mit Kurzumtrieb.278 Diese Vorgaben ermöglichen es Landwirten un-

ter bestimmten Voraussetzungen (extensive Landwirtschaft279, Verzicht auf Düngemittel

oder Pflanzenschutzmittel),  Energiepflanzen auf Flächen anzubauen, die aus ökologi-

schen Gründen grundsätzlich nur eingeschränkt bewirtschaftet werden dürfen.

                        d.     Produktgekoppelte Förderung

Von besonderem Interesse für die  Biokraftstoffproduktion war für eine bestimmte Zeit

die Förderung der Zuckerrüben. Bis 2006 blieb die Zucker-Marktorganisation von der

Entkopplung größtenteils verschont, indem sie „[…] durch ein nach Produktionsquoten

gestaffeltes System von Preis- und Absatzgarantien bestimmt“ wurde.280 Auch vom Still-

legungsausgleich und der Energiepflanzenprämie waren Zuckerrüben ausgenommen.281

Im Jahr 2006 wurden mit der großen Zuckerreform282 die Preisstützung sowie die Pro-

duktionsquoten für Zuckerrüben stark reduziert. Gleichzeitig wurde aber die Förderung

von Energiepflanzen auf diesen Bereich  erweitert,  indem Zuckerrüben für Nichtnah-

rungsmittelzwecke sowohl durch den Stilllegungsausgleich als auch mit der Energie-

pflanzenprämie gefördert werden durften. Überdies waren sie von der Festlegung von

Produktionsquoten ausgenommen.283 

Nicht nur für Zucker, sondern auch für andere Erzeugnisse wurde die Herstellung von

Biokraftstoffen als  weiterer Vermarktungszweig neben dem Nahrungsmittelsektor  zu-

nehmend in Anspruch genommen. Erzeugnisse wie Wein und Getreide aus Interventi-

onsbeständen284 wurden vermehrt zur Erzeugung von Biokraftstoffen verkauft.285 

                        e.     Forstwirtschaft

278Art. 46 Abs. 2 lit. e) und g) VO (EU) Nr. 1307/2013; siehe auch LogistEC (Hrsg), EU legislation and
cooperation for energy crops, S.1.
279Extensive Landwirtschaft ist eine Landwirtschaft mit geringem Kapital- und Arbeitseinsatz, mit gerin-
geren Erträgen, dafür aber umweltbewusster. 
280J.M. Henke/G. Klepper/J. Netzel, Steuerbefreiung für Biokraftstoffe: Ist Bio-Ethanol wirklich eine kli-
mapolitische Option ?, 2002, S. 14.
281Art. 143 Abs. 2 und 24 Abs. 1 VO (EG) Nr. 1973/2004 der Kommission vom 29. Oktober 2004 mit
Durchführungsvorschriften zu der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates hinsichtlich der Stützungs-
regelungen nach Titel IV und IVa der Verordnung und der Verwendung von Stilllegungsflächen für die
Erzeugung von Rohstoffen; siehe auch  F.  Petillion, Report on the Legal Issues Regarding Biofuels for
Transport, 2005, S. 63.
282Siehe VO (EG) Nr. 318/2006 des Rates vom 20. Februar 2006 über die gemeinsame Marktorganisation
für Zucker.
283R. Schnepf, European Union Biofuels Policy and Agriculture: An Overview, 2006, S. 4 f.
284Interventionsbestände sind die Bestände von (überschüssigen) Agrarprodukten, die von der EU zu Inter-
ventionspreisen gekauft worden sind.
285KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, Eine EU-Strategie für Biokraftstoffe, S. 14. 
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Die Förderung der Energieerzeugung gilt schließlich dem Ziel einer multifunktionalen

Forstwirtschaft. In dem 2006 verabschiedeten Forstaktionsplan der Kommission wurde

die Bedeutung der Forstbiomasse für die Energieerzeugung unterstrichen und verschie-

dene regulatorische Ansätze zu ihrer Förderung vorgeschlagen.286 

                4. Zusammenfassung

Die Förderung von Energiepflanzen war nie ein Hauptziel der GAP. Energiepflanzen

gehören auch nicht zu einer GMO. Erstmals wurden sie im Zuge der Agrarreform im

Jahre 1992 durch die Stilllegungsregelung in die GAP integriert, und zwar als eine Maß-

nahme, die gleichzeitig auf die Erhöhung des Agrareinkommens und die Reduzierung

der Überproduktion von Nahrungsmitteln abzielte (C.IV.3.a). Weiterhin hat die Politik

der Entkopplung – der Wettbewerbsfähigkeit zuliebe – eine mengen- und erzeugnisbe-

zogene Förderung durch allgemeine flächenbezogene Direktzahlungen ersetzt (C.IV.2).

Indem Energiepflanzen gute Marktpreise erzielen konnten, kam die Entkopplung ihnen

zugute. Dazu wurden sie aufgrund ihres Beitrags zur Einkommensdiversifizierung und

CO2-Substitution mit einer Prämie gefördert (C.IV.3.b).287 Diese Förderung wurde aber

zunehmend in Anspruch genommen, was die Gesamtausgaben deutlich ansteigen ließ.

Zudem hat der verstärkte Anbau von Energiepflanzen eine Erhöhung der Nahrungsmit-

telpreise mitverursacht. Aus diesen Gründen, sowie wegen der fortschreitenden Liberali-

sierung des Agrarsektors, wurden Direktzahlungen schrittweise reduziert und die spezi-

ellen Regelungen zur Förderung von Energiepflanzen bis 2009 gänzlich abgeschafft. 

Die heutige GAP (C.IV.2) verfügt kaum mehr über Instrumente, die speziell auf die För-

derung von Energiepflanzen ausgerichtet sind. Nunmehr sollen Instrumente aus anderen

Regelungsbereichen eingesetzt werden, wie z. B. Steuerbefreiungen. Allerdings würde

eine Förderung der Nutzung von Biokraftstoffen ohne die zeitgleiche Unterstützung des

heimischen Anbaus der entsprechenden Rohstoffe zu einem Anstieg der Biokraftstoff-

importe führen, weil die meisten europäischen Biokraftstoffe auf dem Weltmarkt nicht

konkurrieren können.288 Deswegen fördert die GAP immer noch gezielt  den Energie-

286KOM (2006) 302 endg. vom 15.6.2006, Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische
Parlament über einen EU-Forstaktionsplan, S. 5 f.; T. Dworak, EU Bioenergy Policies and their effects on
rural areas and agriculture policies (AGRINERGY ) - D3: General Survey- Impacts of agricultural bio-
mass production in the EU, 2008, S. 25.
287D. Treguer, Biofuel policies and the reforms of the Common Agricultural Policy, 2008, S. 90; Nach
Treguer gerät die Energiepflanzenprämie in Konflikt mit dem Entkopplungskonzept. 
288J.M. Henke/G. Klepper/J. Netzel, Steuerbefreiung für Biokraftstoffe: Ist Bio-Ethanol wirklich eine kli-
mapolitische Option?, 2002, S. 16.
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pflanzenanbau,  jedoch  nur  als  Instrument  des  „Greening“,  d. h.  beim  Anbau  auf

sensiblen Gebieten und nur unter strengen ökologischen Vorgaben (C.IV.3.c). Zusam-

menfassend ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass Energiepflanzen eigentlich keinen

besonderen Status in der GAP genießen und über die allgemeinen Direktzahlungen hin-

aus nur eingeschränkt gefördert werden.
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        V. Biokraftstoffförderung durch EU-Finanzinstrumente 

Die Union verfügt über Finanzmittel für Maßnahmen und Projekte, die unter anderem

der  Biokraftstoffförderung  dienlich  sind.  Denn  Investitionen  im  Biokraftstoffbereich

sind nicht nur für die Entwicklung neuer Kraftstoffe und Technologien zu ihrer Anwen-

dung unentbehrlich, sie ermöglichen auch die Etablierung der neuen Energiequellen und

Technologien auf dem Markt.

                1. Fonds

Für die Biokraftstoffförderung spielen zunächst verschiedene Fonds eine zentrale Rolle,

die zur Stärkung des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts gegrün-

det  wurden.289 Der  Landwirtschaftsfonds  für  die  Entwicklung  des  ländlichen  Raums

(ELER)  wurde  bereits  im GAP-Kapitel  (C.IV)  behandelt.  Darüber  hinaus  stellt  die

Entwicklung von EE und besonders von Biomasse einen Bestandteil  der Kohäsions-

politik dar und wird aus diesem Grund durch die dort angelegten drei zentralen Fonds

gefördert:  Als neue Einkommensquelle,  die  zu einer  ausgewogenen Entwicklung der

Union beitragen sowie neue Arbeitsplätze schaffen kann, werden Biokraftstoffe durch

den Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und den Europäischen Sozialfonds (ESF)

gefördert.290 Indem sie zusätzlich für den Umweltschutz im Verkehrsbereich vorteilhaft

sind, können sie durch den Kohäsionsfonds gefördert werden.291 Die Förderung durch

die drei Fonds der Kohäsionspolitik umfasst eine Reihe unterschiedlicher Maßnahmen,

die von Schulungsaktionen bis zu Infrastrukturinvestitionen reichen. Diese Maßnahmen

müssen die thematischen Ziele verfolgen, die für den Zeitraum 2014–2020 gesetzt wor-

den sind, z. B. die Innovation, die Umstellung auf eine CO2-arme Wirtschaft, die Res-

sourceneffizienz.292 Außerdem sind die drei Fonds der Kohäsionspolitik zusammen mit

289Art. 174 ff. AEUV.
290Ziel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung sei „durch Beteiligung an der Entwicklung und
an der strukturellen Anpassung der rückständigen Gebiete und an der Umstellung der Industriegebiete
mit rückläufiger Entwicklung zum Ausgleich der wichtigsten regionalen Ungleichgewichte in der Union
beizutragen“, siehe Art. 176 AEUV; Ziel des Europäischen Sozialfonds sei, „innerhalb der Union die be-
rufliche Verwendbarkeit und die örtliche und berufliche Mobilität der Arbeitskräfte zu fördern sowie die
Anpassung an die industriellen Wandlungsprozesse und an Veränderungen der Produktionssysteme ins-
besondere durch berufliche Bildung und Umschulung zu erleichtern“, siehe Art. 162 AEUV.
291Art. 177 Abs. 2 AEUV.
292Siehe  Europäische  Kommission  (Hrsg),  Einführung  in  die  EU-Kohäsionspolitik  2014-2020,  S.  5,
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/basic/basic_2014_de.pdf, zuletzt abgerufen
am 08.12.2016.
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dem ELER und dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) für die Periode

2014–2020 unter  dem Dach des  Europäischen  Struktur-  und Investitionsfonds  (ESI-

Fonds) zusammengeführt worden. Im Jahr 2013 wurden spezielle Verordnungen für je-

den Fonds293 sowie eine allgemeine Verordnung mit gemeinsamen Regeln294 verabschie-

det.

                2. Rahmenprogramme

Eine komplementäre Rolle295 zu der Finanzierung durch Fonds spielen die sogenannten

Rahmenprogramme.  Dort werden Ziele  und entsprechende Maßnahmen zur Stärkung

der „wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen“ der Union durch die Schaf-

fung eines gemeinsamen Forschungsraums festgelegt und wird das notwendige Geld für

ihre Finanzierung zur Verfügung gestellt.296 Die Entwicklung alternativer Energien stellt

einen  Schwerpunkt  der  Rahmenprogramme  dar,  wobei  besonders  die  Senkung  der

Kosten  und  die  Verwertung  neuer  Rohstoffe  von  Bedeutung  sind.  In  den  letzten

Jahrzehnten  wurde  eine  Reihe  von  Projekten  im  Biokraftstoffbereich  durchgeführt,

wodurch  z. B.  der  Einsatz  bei  konventionellen  Motoren  oder  die  Entwicklung  von

Biokraftstoffen neuerer Generationen untersucht worden sind.297 

Aktuell läuft das Forschungsrahmenprogramm namens „Horizon 2020“,298 welches die

Förderung in verschiedenen Themenbereichen vorantreibt, wie die Forschung nach einer

nachhaltigen Land- und Forstwirtschaft, die Förderung der Biowirtschaft, von CO2-ar-

mer und effizienter  Energie  und insbesondere von alternativen Kraftstoffen,  die Ent-

293VO (EU) Nr. 1301/2013  für den EFRE, VO (EU) Nr. 1304/2013 für den ESF, VO (EU) Nr. 1300/2013
für den KF, VO (EU) Nr. 1299/2013 für den ETZ und VO (EU) Nr. 1305/2013  für den ELER.
294VO  (EU)  Nr. 1303/2013  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom  17.  Dezember  2013
mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäi-
schen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmun-
gen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsi-
onsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung (EG)
Nr. 1083/2006 des Rates.
295Erwägungsgrund 11  Beschluss  Nr. 1639/2006/EG des Europäischen  Parlaments  und des Rates  vom
24. Oktober  2006 zur  Einrichtung eines  Rahmenprogramms  für  Wettbewerbsfähigkeit  und Innovation
(2007-2013); Erwägungsgrund 20  Beschluss 1982/2006/EG des Parlaments und des Rates vom 18. De-
zember 2006 über das siebte Rahmenprogramm der Europäischen Gemeinschaft für Forschung, technolo-
gische Entwicklung und Demonstration (2007-2013). 
296Art. 182 Abs. 1 Unterabs. 2 i.V.m. Art. 179 Abs. 1 und Art. 180 AEUV.
297Siehe KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, Eine EU-Strategie für Biokraftstoffe, S. 18.
298VO (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 über das
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung des Be-
schlusses Nr. 1982/2006/EG.
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wicklung  „grüner“  Fahrzeuge,  Bioraffinerien  usw.299 Unter  dem  Schwerpunkt  „ge-

sellschaftliche Herausforderungen“ werden sichere, saubere und effiziente Energie, in-

telligenter,  umweltfreundlicher  und integrierter  Verkehr sowie Klimaschutz,  Umwelt,

Ressourceneffizienz und Rohstoffe gefördert.300 Das beinhaltet die Förderung von fort-

schrittlichen Biokraftstoffen der 2., 3. oder 4. Generationen.301

                3. Europäische Technologie-Plattformen (ETP)

Damit schließlich auch die wichtigsten Akteure der Gesellschaft Einfluss auf die Aus-

richtung der Forschung nehmen können, werden nach dem Vorschlag der Kommission

seit  2004  sogenannte  Europäische  Technologie-Plattformen  (ETP)  zu  verschiedenen

Themenbereichen gegründet. Diese sind von der Union unabhängige Einheiten von pri-

vaten und öffentlichen Akteuren. Dort haben Industrievertreter,  Wissenschaftler, Ver-

waltung und Bürger die Möglichkeit, sich zu vernetzen und die Entwicklung der For-

schung im europäischen Raum,  unter  anderem auch die  Arbeitsprogramme der  For-

schungsrahmenprogramme mitzubestimmen bzw. zu beeinflussen.302 Für Biokraftstoffe

gibt es eine spezielle Technologie- und Innovationsplattform, die dem Ziel dient, durch

Forschung und Innovation die Entwicklung einer wettbewerbsfähigen Wertschöpfungs-

kette, die Schaffung einer lebensfähigen Biokraftstoffindustrie und die Beschleunigung

der nachhaltigen Nutzung von Biokraftstoffen zu unterstützen.303 Darüber hinaus gibt es

andere ETP, die für die Förderung von Biokraftstoffen hilfreich sein können, wie die

„Pflanzen für die Zukunft“, „Holzerzeugnisse“ und „Nachhaltige Chemie“.304

                4. Zusammenfassung

Über die GAP hinaus verfügt die EU über andere zweckgebundene Fördermittel,  die

Biokraftstoffen zugutekommen können. Diese sind zunächst die EU-Fonds zur Stärkung

299Siehe EU-Kommission (Hrsg.), Horizon 2020:The EU Framework Programme for Research and Inno-
vation,  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections, zuletzt abgerufen am 08.12.2016.
300Anhang I Teil III VO (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezem-
ber 2013 über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur
Aufhebung des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG.
301T. Schleker, Goals of biofuel R & D funding : the European viewpoint, in: Neue Biokraftstoffe 2015,
Berlin 2015, S. 17.
302Über ETP siehe http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=etp, zuletzt abgerufen 
am 17.06.2017; http://www.forschungsrahmenprogramm.de/etp.htm; http://www.fona.de/de/9926, zuletzt 
abgerufen am 08.12.2016.
303Siehe http://www.etipbioenergy.eu/, zuletzt abgerufen am 17.06.2017.
304KOM (2006) 34 endg. vom 8.2.2006, Eine EU-Strategie für Biokraftstoffe, S. 18.
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des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, namentlich der Fonds

für regionale Entwicklung (EFRE), der Europäische Sozialfonds (ESF) sowie der Kohä-

sionsfonds (C.V.1). Weiterhin spielen Rahmenprogramme eine Rolle, die ihre Schwer-

punkte weitgehend auf Forschung und Innovation setzen (C.V.2). Schließlich werden

Biokraftstoffe durch Zusammenschlüsse von privaten und öffentlichen Akteuren, die so-

genannten Europäischen Technologie-Plattformen (C.V.3), gefördert. 
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        VI. Die Biokraftstoffförderung durch staatliche Beihilfen 

Die EU-Mitgliedstaaten verwenden, wie die EU selbst, nicht nur verbindliche rechtliche

Maßnahmen, um ihre politischen Ziele zu verfolgen. Oftmals haben sich Instrumente,

welche (wirtschaftliche) Anreize für die Marktteilnehmer schaffen, als flexibler und effi-

zienter herausgestellt. Diese sogenannten marktbasierten Instrumente dienen dazu, Un-

ternehmen und Bürger zu einem bestimmten Verhalten zu motivieren, welches den Zwe-

cken einer Politik  dient.  Eine Form dieser Instrumente ist  die Gewährung staatlicher

Beihilfen.  Diese umfassen jegliche Art von Unterstützung vonseiten eines Staates an

Wirtschaftsakteure oder Zuwendungen ohne angemessene oder marktübliche Gegenleis-

tung.305 Um  die  Ziele  der  Biokraftstoffpolitik  (Klimaschutz,  Versorgungssicherheit,

ländliche Entwicklung) zu fördern, die ambitionierten Klimaziele der EU zu erreichen

und Biokraftstoffen zur Marktreife zu verhelfen, setzen die Mitgliedstaaten diese markt-

basierten Instrumente ein. Die Art und Weise der Ausgestaltung dieser Beihilfen könnte

allerdings Vorteile für gewisse Akteure schaffen, die wiederum zu Wettbewerbsverzer-

rungen innerhalb der Union führen können. Aus diesem Grund ist nach EU-Recht die

Gewährung  staatlicher  Beihilfen,  welche  bestimmte  Unternehmen  oder  Produktions-

zweige selektiv (oft wegen Staatsangehörigkeit) begünstigen und dadurch den Wettbe-

werb verfälschen können, nur dann erlaubt, wenn sie den Handel zwischen Mitgliedstaa-

ten nicht beeinträchtigt.306 

Die Förderung durch Beihilfen stellt eine nationale Maßnahme dar, welche nicht immer

mit der Umsetzung europarechtlicher Vorgaben (wie z. B. einer Richtlinie) verbunden

ist oder der Erfüllung von EU-Zielen dient. Dementsprechend handelt es sich nicht um

europäisches Recht im engeren Sinne. Allerdings sind die Voraussetzungen der Gewäh-

rung von Beihilfen so detailliert vom europäischen Recht geregelt, dass sie für eine voll-

ständige Darstellung des europäischen Rechtsrahmens für die Förderung von Biokraft-

stoffen unentbehrlich sind.  Auch wenn das EU-Recht eigene Fördermaßnahmen vor-

sieht, die Beihilfen aus EU-Mitteln darstellen (wie bei den genannten Fonds, s. C.V.1),

sind sie von der beihilferechtlichen Kontrolle nicht befreit.307 Denn oft verfügen die Mit-

gliedstaaten über ein relativ  breites Ermessen bei der Gewährung solcher  EU-Mittel.

305W. Cremer in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 107 AEUV, Rn. 10 m.w.N.; J.
Kühling in: Streinz, EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 107 AEUV, Rn. 28. m.w.N. 
306Art. 107 AEUV.
307Siehe z.B. Art. 26 Abs. 2 RL 2003/96/EG.
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Nur wenn sie vom EU-Recht vollständig gebunden und ohne jegliches Ermessen han-

deln, wäre ein Verstoß gegen das Beihilferecht ausgeschlossen.308 

Im Folgenden werden diejenigen Rechtsquellen des europäischen Rechts behandelt, die

für die Förderung von Biokraftstoffen durch Beihilfen eine Rolle spielen. Diese Rechts-

quellen sind auf allen Stufen der Normenhierarchie zu finden, von den europäischen

Verträgen, den sekundärrechtlichen Regeln wie Verordnungen bis zu Rechtsakten der

Kommission. Dementsprechend werden zunächst die relevanten Artikel des AEUV dar-

gestellt (C.VI.1). Danach werden die sekundärrechtlichen Rechtsakte behandelt, die Kri-

terien der beihilferechtlichen Kontrolle der Kommission festlegen (C.VI.2). Schließlich

wird die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) untersucht, die bestimm-

te Gruppen von Beihilfen von der Anmeldepflicht freistellt (C.VI.2.e.i). Die in diesen

Rechtsakten verankerten Möglichkeiten zur Biokraftstoffförderung werden ggf. mit Bei-

spielen zu einzelnen nationalen Beihilfen sowie zur Praxis der beihilferechtlichen Kon-

trolle veranschaulicht. Auf ausführliche Analysen bezüglich des Verfahrens zur Kontrol-

le von Beihilfen sowie auf Behandlungen der wichtigsten Begriffe und Klauseln des

Beihilferechts wird angesichts der hierzu bereits bestehenden fundierten Literatur ver-

zichtet.309 

                1. Primärrecht

Die für die Biokraftstoffförderung bedeutsamen Regelungen des europäischen Beihilfe-

rechts sind zunächst im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu fin-

den. Art. 107 Abs. 1 AEUV schreibt ein grundsätzliches Verbot für solche staatlichen

Beihilfen vor, die a) bestimmte Unternehmen oder Unternehmenszweige begünstigen, b)

den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen und c) den Handel zwischen

Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Beihilfen, die diesen Tatbestandsmerkmalen nicht ent-

sprechen, werden nicht als wettbewerbsverzerrend angesehen und unterliegen nicht den

Einschränkungen  des  Beihilferechts.310 Das  Gleiche  gilt, wie  bereits  erwähnt,  für

308EuG, T-351/02 vom 05.04.2006 (Deutsche Bahn gegen Kommission), Slg. 2006, II-01047.
309Siehe statt vielen Birnstiel/Bungenberg/Heinrich (Hrsg.), Europäisches Beihilferecht, 2013; Heidenhain
(Hrsg.), Handbuch des Europäischen Beihilfenrechts. 2003;  Rodi, Die Subventionsrechtsordnung, 2000
sowie Europäische Kommission (Hrsg.), Vademekum EG-Beihilferecht, 2008.
310Mehr dazu siehe Europäische Kommission: Generaldirektion Wettbewerb (Hrsg.),  Vademekum EG-
Beihilferecht, 2008, S. 5.
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Beihilfen,  die  aus  EU-Mitteln  finanziert  werden311,  vorausgesetzt,  dass  die  Mitglied-

staaten über keinen Entscheidungsspielraum hinsichtlich der Mittelzuteilung verfügen.312

Innerhalb des Anwendungsbereichs des Beihilferechts gilt also ein grundsätzliches Ver-

bot ebenjener. Die Beihilfen, welche die oben (unter a bis c) genannten Tatbestands-

merkmale des Art. 107 Abs. 1 AEUV erfüllen, sind nur insoweit zulässig, als sie den

Ausnahmevorschriften der Abs. 2 und 3 im gleichen Artikel zugeordnet werden können.

Zwar enthalten diese Ausnahmen keinen direkten Bezug zu Biokraftstoffen, und auch

die  Ziele  der  europäischen  Biokraftstoffpolitik  (Klimaschutz,  Versorgungssicherheit,

ländliche Entwicklung) sind nicht in den Ausnahmevorschriften ausdrücklich erwähnt.

Allerdings wird durch mehrere Tatbestandsmerkmale  des Art. 107 Abs. 3 AEUV die

Möglichkeit eingeräumt, Biokraftstoffe durch die Gewährung von staatlichen Beihilfen

zu  fördern.  Diese  Tatbestandsmerkmale  stellen  jedoch  im  Gegensatz  zu  Abs. 2  nur

potenzielle  Ausnahmen  vom Beihilfeverbot  dar,  da  die  endgültige  Entscheidung  im

Ermessen der Kommission liegt.313 

Zunächst könnte Art. 107 Abs. 3 lit. a AEUV (Beihilfen für benachteiligte Gebiete) als

Ausnahmetatbestand für Beihilfen zur Förderung von Biokraftstoffen in bestimmten Re-

gionen dienen. In solchen benachteiligten Gebieten ist die Landwirtschaft oft eine be-

deutende Einkommensquelle. Zusammen mit dem Art. 107 Abs. 3 lit. c 2. Alt. AEUV

(Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftsgebiete) stellen diese Vorschriften die

Grundlagen der sogenannten Regionalbeihilfen dar.314 Diese sollen Anreize für Investi-

tionen schaffen, die sonst wegen der örtlichen Benachteiligung unwirtschaftlich wären.

Dadurch sollen sie den Zusammenhalt  innerhalb der Union stärken. Im Vergleich zu

Abs. 3 lit. c 2. Alt. AEUV sind die Voraussetzungen für die Gewährung von Regional-

beihilfen nach Abs. 3 lit. a AEUV strenger, sie weisen aber gleichzeitig eine höhere Bei-

hilfeintensität auf (d. h. eine höhere Förderung).315 Insbesondere ist die Ausnahme des

Abs. 3 lit. a nur in solchen Regionen anwendbar, in denen „die wirtschaftliche Lage im

Vergleich  zur  gesamten  Gemeinschaft  äußerst  ungünstig  ist“,  während  Abs. 3  lit. c

311Auch die sogenannten Unionsbeihilfen sind allerdings an Voraussetzungen gebunden, siehe W. Cremer
in: Callies/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 107 AEUV, Rn. 82.
312A. Bartosch, EU-Beihilfenrecht, 2. Aufl. 2016, S. 9; siehe auch State aid – N 434/2008 – Poland - Aid
scheme for the construction of installations for the production of biocomponents and liquid biofuels, Rn.
58.
313V. Behlau/J. Lutz/M. Schütt, Klimaschutz durch Beihilfen, 2012, S. 99.
314A. Birnstiel in: Birnstiel/Bungenberg/Heinrich (Hrsg.), Europäisches Beihilferecht, 2013, Rn. 1069.
315Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-2020, ABl. C 209 vom 23.7.2013, Rn. 171 ff.; W. Cremer in: Cal-
lies/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 107 AEUV, Rn. 63.
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2. Alt. all jenen Gebieten eines Mitgliedstaates zugutekommen kann, die „im Vergleich

zur durchschnittlichen wirtschaftlichen Lage in diesem Staat benachteiligt sind“.316

Weiterhin  könnte  Art. 107  Abs. 3  lit. b  1. Alt.  AEUV  (Beihilfen  zur  Förderung

wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse) für Biokraftstoffe

relevant sein. Unter den Begriff „Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse“

fallen solche Vorhaben, die den Zielen der Union dienen, wie sie in Art. 3 EUV veran-

kert sind, und die gleichzeitig ehrgeizig genug sind, um eine europäische Dimension

aufzuweisen.  Das  bedeutet,  dass  das  Vorhaben  durch  eine  Kooperation  mehrerer

Mitgliedstaaten verwirklicht werden und positive Effekte für mehrere Mitgliedstaaten

oder sogar für ganz Europa haben soll.317 Auch die Bekämpfung einer gemeinsamen

Gefahr, wie die Umweltverschmutzung, kann dazu gehören.318 Dementsprechend hat die

Kommission in den Siebziger- und Achtzigerjahren auf dieser Grundlage die Förderung

von Umweltschutzvorhaben genehmigt. Heutzutage werden auf diesem Weg stattdessen

Forschungs-  und  Entwicklungsvorhaben  finanziert.319 Die  Förderung  von  EE  und

insbesondere von Biokraftstoffen könnte folglich dem Begriff „wichtiges Vorhaben von

gemeinsamem europäischem Interesse“ zugeordnet werden,320 wie sich zudem aus der

Festlegung der Ziele für Biokraftstoffe im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ und des

Energie- und Klimapakets herleiten lässt. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass das

Vorhaben  über  einen  passenden  Inhalt  verfügt  und  ambitioniert  genug  ist,  um  ein

„gemeinsames europäisches Interesse“ zu verfolgen.321

Die weitaus wichtigste Freistellungsklausel für staatliche Beihilfen ist in Art. 107 Abs. 3

lit. c AEUV zu finden, worin die Förderung der Entwicklung gewisser Wirtschaftszwei-

ge  oder  Wirtschaftsgebiete  niedergelegt  ist.  Sie  räumt  den Mitgliedstaaten  eine  sehr

weitgehende Befugnis ein, unterschiedliche Arten von Beihilfen zu gewähren. Die auf

diese Klausel gestützten Beihilfen lassen sich zunächst in Regionalbeihilfen (d. h. auf

316EuGH, C-248/84 vom 14.10.1987 (Deutschland/Kommission), Rn. 19.
317Mitteilung der Kommission: Kriterien für die Würdigung der Vereinbarkeit von staatlichen Beihilfen
zur  Förderung wichtiger  Vorhaben  von gemeinsamem europäischem Interesse  mit  dem Binnenmarkt,
ABl. C 188 vom 20.6.2014, S. 4, Rn. 16, 17; H. Heinrich in: Birnstiel/Bungenberg/Heinrich (Hrsg.), Eu-
ropäisches Beihilferecht, Rn. 1168 ff.
318EuGH, C-62/87 vom 8.3.1988(Exécutif régional wallon und SA Glaverbel gegen Kommission der Eu-
ropäischen Gemeinschaften), Slg. 1988, I-1573 (Rn. 22).
319V. Behlau/J. Lutz/M. Schütt, Klimaschutz durch Beihilfen, 2012, S. 102 f.
320W. Cremer in: Callies/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 107 Abs. 3 lit. b 1. Alt AEUV,
Rn. 56 f.; F. Petillion, Report on the Legal Issues Regarding Biofuels for Transport, S. 10
321Siehe auch Mitteilung der Kommission: Kriterien für die Würdigung der Vereinbarkeit von staatlichen
Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse mit dem Binnen-
markt, ABl. C 188 vom 20.6.2014, S. 4, Rn. 23.
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einzelne Wirtschaftsregionen bezogene, s. oben) und in sektorale (auf bestimmte Wirt-

schaftszweige bezogene) Beihilfen kategorisieren. Obwohl nicht ausdrücklich erwähnt,

werden in der Praxis auch die sogenannten horizontalen Beihilfen auf die Klausel des

Art. 107 Abs. 3 lit. c AEUV gestützt. Diese sind sektorübergreifende Beihilfen, die be-

stimmte Ziele verfolgen.322 Die Förderung von Biokraftstoffen könnte auf alle diese Ka-

tegorien des Art. 107 Abs. 3 lit. c AEUV gestützt werden: Zunächst findet die Produkti-

on von Biokraftstoffen, wie erwähnt, oft in benachteiligten Gebieten statt und könnte für

deren  Entwicklung  vorteilhaft  sein.  Daneben  wäre  die  Förderung  des  Energie-,  des

Agrar- oder des Verkehrssektors durch Beihilfen für Biokraftstoffe möglich. Abschlie-

ßend sind horizontale Beihilfen die häufigsten Mittel der Biokraftstoffförderung, indem

Biokraftstoffe einen Beitrag zum Klimaschutz leisten können.323

                2. Sekundärrecht – Rechtsakte der Kommission über die Kriterien der 
beihilferechtlichen Kontrolle (Leitlinien, Gemeinschaftsrahmen, Mitteilungen)

Die oben genannten primärrechtlichen Grundlagen des Beihilferechts stellen nur abs-

trakte Freistellungsklauseln dar, deren allgemein formulierte Ziele per se keine Rechtssi-

cherheit für die Mitgliedstaaten schaffen. Es liegt mithin an der Europäischen Kommis-

sion, als „Hüterin der Verträge“, diese Vorgaben zu konkretisieren und das Kontrollver-

fahren für Beihilfen festzulegen.324 Diese Zuständigkeit ergibt sich aus dem AEUV, ins-

besondere aus Art. 108. Damit dieses Verfahren unter fairen, transparenten und a priori

festgelegten Bedingungen für alle  Mitgliedstaaten stattfindet,  erlässt  die Kommission

Rechtsakte mit Kriterien, gemäß denen sie über die Vereinbarkeit bestimmter Kategori-

en von Beihilfen mit dem Binnenmarkt entscheidet. Durch diese Rechtsakte werden so-

wohl die allgemeinen Voraussetzungen der Freistellung im Hinblick auf jede Beihilfeka-

tegorie konkretisiert als auch zusätzliche, spezielle Kriterien festgelegt. All diese Krite-

rien sind aus der Entscheidungspraxis der Kommission entstanden und werden oft als

Verordnungen, Mitteilungen, Gemeinschaftsrahmen oder Leitlinien erlassen.325 Obwohl

322W. Cremer in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV 5. Auflage 2016, Art. 107 AEUV, Rn. 59; J. Heit-
hecker  in: Birnstiel/Bungengberg/Heinrich (Hrsg.), Europäisches Beihilferecht, 2013, Rn. 1462. Es gibt
im AEUV keine direkte Grundlage, die horizontale Beihilfen erlaubt. Dennoch sind sie in der Praxis ver-
breitet. Der EuGH hat Art. 107 Abs. 3 lit. c AEUV als Grundlage für die Existenz der horizontalen Beihil-
fen akzeptiert, siehe EuGH, C-730/79 vom 17.09.1980 (Philip Morris/Kommission), Rn. 22; EuGH, C-
102/87 vom 13.07.1988 (Frankreich/Kommission), Rn. 7. Siehe B. Bär-Bouyssierre in: Schwarze (Hrsg.),
EU Kommentar, 3. Aufl. 2012, Art. 107 AEUV, § 73.
323Über horizontale Beihilfen siehe Schwarze, EU Kommentar, 3. Aufl. 2012, Art. 107 AEUV, §73 sowie
weiter unten.
324V. Behlau/J. Lutz/M. Schütt, Klimaschutz durch Beihilfe, 2012, S. 105 f.
325Europäische Kommission (Hrsg.), Vademekum EG-Beihilferecht, 2008, S. 7.
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einige dieser Rechtsaktkategorien in Art. 288 AEUV nicht ausdrücklich erwähnt wer-

den, sind sie trotzdem als Rechtsquellen des europäischen Rechts anerkannt.326 Weiter-

hin kommt ihnen zwar kein verbindlicher Charakter im engeren Sinne zu, sie können

aber wohl eine Selbstbindung der Kommission bewirken.327 Dementsprechend wird ih-

nen eine begrenzte Bindungswirkung zuerkannt.328  

Im Folgenden werden die wichtigsten dieser Rechtsakte mit besonderem Fokus auf ihre

Bedeutung für Biokraftstoffe sowie ggf. auf die speziellen Voraussetzungen ihrer Ge-

währung präsentiert. Zuvor sind aber die  allgemeinen Voraussetzungen  der Freistel-

lung von Beihilfen zusammenzufassen,  wie sie in den Leitlinien erläutert  und weiter

konkretisiert werden. So müssen Beihilfen tatsächlich und konkret zur Verfolgung eines

Ziels von gemeinsamem Interesse und zur Behebung von Marktversagen beitragen. Sie

müssen ferner  zur  Erfüllung  dieser  Zwecke geeignet  sein  und dürfen  keine  anderen

Maßnahmen aufheben oder neutralisieren. Darüber hinaus müssen Beeinträchtigungen

des Wettbewerbs weitestgehend verhindert und die Begünstigten zu einer Verhaltensän-

derung motiviert werden, welche ohne die jeweiligen Beihilfen nicht möglich wäre (An-

reizeffekt). Der gewährte Betrag muss zudem angemessen sein und sich auf das Not-

wendige beschränken. Die positiven Auswirkungen der Beihilfe müssen etwaige negati-

ve Auswirkungen auf Wettbewerb und Handel deutlich überwiegen. Schließlich hat der

ganze Prozess der Beihilfegewährung in einer transparenten Weise zu erfolgen.

                        a.     Energie- und Umweltschutzbeihilfen

Die meisten Beihilfen für Biokraftstoffe lassen sich in die Kategorie der sogenannten

Umweltschutzbeihilfen einordnen. Sie stellen horizontale Beihilfen dar, indem sie Ziele

verfolgen, die in vielen Wirtschaftsbereichen verankert sind und einen Querschnittscha-

rakter haben – von daher sind sie Art. 107 Abs. 3 lit. c AEUV zuzuordnen – und als ihr

Ziel die Erhöhung des Umweltschutzes angegeben wird. Eines der zentralen Prinzipien

des Umweltrechts ist das Verursacherprinzip, nach welchem Umweltkosten grundsätz-

326Siehe dazu V. Behlau/J. Lutz/M. Schütt, Klimaschutz durch Beihilfe, 2012, S. 106 ff.
327EuGH, C-288/96 vom 05.10.2000 (Deutschland/Kommission), Slg. 2000, I-8237 (Rn. 62); M. Bonn/N.
Heitmann/G. Reichert et al., Entwurf der Leitlinien der Europäischen Kommission für staatliche Umwelt-
und Energiebeihilfen 2014-2020, 2014, S. 6; P. Maurer, Umweltbeihilfen und Europarecht: Eine Untersu-
chung am Beispiel der Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien in Europa, 2006, S. 139.
328Siehe u.a. EuGH, C-288/96 vom 05.10.2000 (Deutschland/Kommission), Slg. 2000, I-8237 (Rn. 62); V.
Behlau/J. Lutz/M.  Schütt, Klimaschutz durch Beihilfen, 2012, S. 114 f.;  W.  Cremer  in: Calliess/Ruffert
(Hrsg), EUV/AEUV, Art. 107 AEUV, 5. Aufl. 2016, Rn. 4; W. Frenz, Mitteilungen, Bekanntmachungen
und Leitlinien nach dem Vertrag von Lissabon, Wettbewerb in Recht und Praxis 2010, S. 224 (224 ff.); S.
Thomas,  Die Bindungswirkung von Bekanntmachungen und Leitlinien der Europäischen Kommission,
EuR 2009, S. 423, (424 ff.). 
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lich vom Verursacher zu tragen sind. Anders ausgedrückt  müssen die Umweltkosten

„internalisiert“ werden. Allerdings ist ihre volle Zuordnung wegen der Natur der Sache

sowie aufgrund der Existenz bestimmter Marktversagen unmöglich. Somit besteht oft

für  Wirtschaftsakteure  kein  Anreiz,  die  Umweltverträglichkeit  ihrer  Tätigkeiten  zu

verbessern. Bis zu einem bestimmten Niveau können sie durch staatliche Regelungen

dazu verpflichtet werden. Darüber hinaus können Beihilfen jedoch eine positive Wir-

kung für den Umweltschutz entfalten, indem sie einen Anreizeffekt bewirken und die

Träger der Wirtschaft dabei unterstützen, ein Schutzniveau über die gesetzlichen Stan-

dards hinaus zu verfolgen.329 Diese positive Anreizsetzung spielt besonders im Bereich

der EE-Förderung eine zentrale Rolle. Beihilfen, die dieser Förderung dienen, z. B. weil

in ihnen vorübergehende Befreiungen oder Ermäßigungen von neu eingeführten Um-

weltsteuern auf Energieerzeugnisse vorgesehen werden, sind durchaus notwendig, damit

die dafür notwendigen Investitionen tragfähig sein können. Solche Beihilfen ermögli-

chen sogar die Einführung von Umweltsteuern, welche herkömmliche Energiequellen

mit einer schlechten CO2-Bilanz am stärksten belasten und dadurch positive Effekte auf

die Umwelt haben.330

Seit 1974 erlässt die Kommission Leitlinien für Umweltschutzbeihilfen. 2014 hat sie in

ihren Leitlinien für den Zeitraum 2014–2020 erstmals auch die Gruppe der Energiebei-

hilfen eingeschlossen.331 Diese Leitlinien sollen die Mitgliedstaaten bei der Erreichung

der Klimapaket-Ziele in einer effizienten Weise unterstützen und gleichzeitig Wettbe-

werbsverzerrungen abwenden. Auch im Fall des Energiesektors sei das bekannte Ziel-

Dreieck zu verfolgen: Nachhaltigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und Versorgungssicherheit

innerhalb eines gemeinsamen Energiemarktes.332 Die Leitlinien haben einen sehr breiten

Anwendungsbereich und umfassen beinahe alle Umweltschutz- und Energiebeihilfen.333

Als „generelle“ Leitlinien gelten sie auch für Bereiche, die speziell geregelt sind, wie die

Land- und Forstwirtschaft oder den Verkehr, soweit in diesen speziellen Rechtsakten

nichts anderes vorgesehen ist.334 Andererseits werden einige Bereiche gänzlich ausge-

nommen und durch andere Vorschriften geregelt, wie z. B. die auch für Biokraftstoffe

329Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfe, ABl. C 37 vom 3.2.2001, S. 3, 5, Rn. 17 f.
330Gemeinschaftsrahmen für staatliche Umweltschutzbeihilfe, ABl. C 37 vom 3.2.2001, S. 3, Rn. 23.
331Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, ABl. C 200 vom 28.6.2014, S.
1.
332Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, Rn. 30.
333Für die Beihilfemaßnahmen,  die unter  den Leitlinien fallen,  siehe  Leitlinien für  staatliche  Umwelt-
schutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, Rn. 18.
334Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, Rn. 13 f.
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relevanten  Beihilfen  für  Forschung,  Entwicklung  und  Innovation,  welche  nach  dem

gleichnamigen Unionsrahmen geprüft werden.335

Die Umweltschutz- und Energiebeihilfen, welche auf die Förderung von Biokraftstoffen

abzielen, werden grundsätzlich als Beihilfen zur Förderung von EE gewährt und von der

Kommission nach dem entsprechenden Kapitel 3.3 der Leitlinien geprüft. Nach diesen

speziellen Vorschriften werden sowohl Betriebs- als auch Investitionsbeihilfen gewährt.

Zunächst wird für Betriebsbeihilfen eine Anmeldeschwelle im Voraus festgelegt. Dem-

nach müssen Betriebsbeihilfen nur dann angemeldet werden, wenn sie „für Anlagen zur

Erzeugung von Biokraftstoff an Standorten mit einer Produktionskapazität von mehr als

150 000 Tonnen („t“) jährlich gewährt werden“ und für diese Gewährung keine Aus-

schreibung stattgefunden hat.336 Sie sollen weiterhin neben den allgemeinen Vorausset-

zungen des Beihilferechts auch die speziellen Voraussetzungen für EE erfüllen: Insbe-

sondere dürfen sie nur die Differenz zwischen den Gesamtgestehungskosten (soweit sie

über dem Marktpreis liegen) und dem Marktpreis ausgleichen und werden grundsätzlich

„bis zur vollständigen Abschreibung der Anlage nach den üblichen Rechnungslegungs-

standards gewährt“. Die Höhe der Gesamtgestehungskosten muss regelmäßig aktuali-

siert  werden.337 Investitionsbeihilfen müssen demgegenüber  lediglich  die  allgemeinen

Voraussetzungen erfüllen, wie sie in den Leitlinien konkretisiert werden.

Eine sehr häufige Art von Beihilfen zur Förderung von Biokraftstoffen ist deren steuerli-

che Begünstigung. In den Leitlinien für Umweltschutz-  und Energiebeihilfen werden

zwar Beihilfen in Form von Umweltsteuerermäßigungen oder -befreiungen in einem be-

sonderen Kapitel geregelt.338 Allerdings wird dieses Kapitel nicht auf Steuerermäßigun-

gen für Biokraftstoffe zum Schutz der Umwelt angewendet. Im Entwurf der Leitlinien

von 2014 wurde diese Eingrenzung explizit formuliert: Der Abschnitt über Beihilfen in

Form von Umweltsteuerermäßigungen sollte demnach nicht für „umweltfreundliche In-

vestitionen“ angewendet werden, „die in anderen Abschnitten dieser Leitlinien behan-

delt werden“.339 Dadurch soll eine Gleichbehandlung von Beihilfen, die das gleiche Ziel

verfolgen, besser gewährleistet werden.340 Durch diese Vorgaben erhielt der Abschnitt

335Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, Rn. 15.
336Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, Rn. 20, lit. c.
337Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, Rn. 131.
338Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, Abschnitt 3.7. 
339Entwurf der Leitlinien für staatliche Umwelt- und Energiebeihilfen 2014-2020, Rn. 170, http://ec.euro-
pa.eu/competition/consultations/2013_state_aid_environment/draft_guidelines_de.pdf,  zuletzt  abgerufen
am 09.12.2016.
340Environmental and Energy Aid Guidelines 2014 - 2020 Consultation Paper, 11.3.2013, Rn. 72 
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über Beihilfen zur EE-Förderung im Verhältnis zu den Umweltsteuerermäßigungen den

Charakter der Sonderregelung und ist dementsprechend vorrangig anzuwenden. Zwar ist

diese Klarstellung nicht in die endgültige Version der Leitlinien aufgenommen worden,

jedoch ändert dies nichts an der Tatsache des Verhältnisses zwischen beiden Bestim-

mungen. Des Weiteren sind bei solchen Beihilfen neben den Bedingungen des Beihilfe-

rechts auch das Sekundärrecht und insbesondere die Richtlinie 2003/96/EG zur Besteue-

rung von Energieerzeugnissen zu beachten.

Die Leitlinien befassen sich schließlich mit dem Fall der Kombination von Beihilfen

und der Quotenverpflichtung. Die Kumulierung beider Maßnahmen für eine bestimmte

Menge von Biokraftstoffen wird von den Leitlinien als unzulässig eingestuft. Dies be-

gründet die Kommission damit,  dass  es nicht zweckdienlich sei, finanzielle Förderung

für bestimmte Biokraftstoffe zu gewähren, die durch eine gesetzliche Verpflichtung in

Verkehr gebracht werden. Eine Ausnahme gilt allerdings für besonders fortschrittliche

und nachhaltige Biokraftstoffe, die „zu teuer sind, als dass sie nur mit einer Liefer- oder

Beimischverpflichtung auf den Markt kommen würden“.341

                        b.     Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation

Die Förderung der Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEuI) ist ein wichtiges In-

strument für die Schaffung eines gemeinsamen Marktes in Europa. Dementsprechend

wird  über  die  Unionsfonds und Forschungsrahmenprogramme hinaus  auch den Mit-

gliedstaaten gestattet, mit von ihnen gewährten Beihilfen zur Beseitigung von Marktver-

sagen und zur Schaffung eines europäischen Raums der Forschung beizutragen.342 For-

schung und Innovation können mitunter erheblich zur Verbesserung der Effizienz, der

Marktfähigkeit sowie der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen beitragen und können aus

diesem Grund durch entsprechende Beihilfen gefördert werden. Speziell zu ihrer Würdi-

gung hat die Kommission einen Unionsrahmen erlassen, wobei Innovationsprojekte erst

in der letzten Fassung aus dem Jahr 2014 eingeschlossen worden sind.343 Der Rahmen

macht, genauso wie die Leitlinien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen, eine allge-

meine Zuständigkeit für FuEuI-Beihilfen in allen Sektoren geltend. Nur durch spezielle

341Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, Rn. 114; siehe auch Staatlich
Beihilfe N 579/06 vom 20.12.2006 – Deutschland Steuerbegünstigung für Biokraftstoffe, Rn. 19 ff.
342Unionsrahmen  für  staatliche  Beihilfen  zur  Förderung  von Forschung,  Entwicklung und Innovation,
ABl. C 198 vom 27.6.2014, S. 1, Rn. 4.
343Unionsrahmen  für  staatliche  Beihilfen  zur  Förderung  von Forschung,  Entwicklung und Innovation,
ABl. C 198 vom 27.6.2014, S. 1.
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Vorschriften wird davon abgewichen.344 Er betrifft Beihilfen für Grundlagenforschung

sowie für angewandte Forschung, für Forschungsinfrastrukturen und für Innovations-

maßnahmen, wie z. B. die Erlangung von Patenten.345

                        c.     Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsa-

mem europäischem Interesse

FuEuI-Beihilfen  sowie  Umweltschutz-  und  Energiebeihilfen  werden  neben  Art. 107

Abs. 3 lit. c AEUV auch auf der Grundlage von Art. 107 Abs. 3 lit. b AEUV gewährt,

wenn sie wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse fördern. Solche

Maßnahmen wurden früher gemäß dem entsprechenden Unionsrahmen für FuE-Beihil-

fen346 oder den Leitlinien für Umweltschutzbeihilfen347 geprüft. Seit 2014 sind sie nun

den speziell für die Förderung solcher Vorhaben formulierten Kriterien zugeordnet.348

Neben den allgemeinen Voraussetzungen müssen FuEuI-Beihilfen „von bedeutender in-

novativer Natur sein oder einen wichtigen Mehrwert für FuEuI unter Berücksichtigung

des Stands der Technik in dem betreffenden Sektor darstellen“. Wenn die Vorhaben eine

industrielle Nutzung haben sollen, müssen sie neue Produkte, Dienstleistungen und Pro-

duktionsprozesse von besonders innovativer Natur erwarten lassen.349 Geförderte Um-

welt-, Energie- oder Verkehrsvorhaben „müssen entweder von großer Bedeutung für die

Umwelt,  die  Energie  (einschließlich  der  Energieversorgungssicherheit)  oder  für  die

Verkehrsstrategie der Union sein oder aber erheblich einen signifikanten Beitrag zum

Binnenmarkt leisten“.350

                        d.     Regionalbeihilfen

344Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation, Rn.
8.
345Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation, Rn.
12.
346Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen für Forschung, Entwicklung und Innovation, ABl. C 323
vom 30.12.2006, S. 1.
347Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen, ABl. C 82 vom 1.4.2008, S. 1.
348Kriterien für die Würdigung der Vereinbarkeit von staatlichen Beihilfen zur Förderung wichtiger Vor-
haben von gemeinsamem europäischem Interesse mit dem Binnenmarkt, ABl. C 188 vom 20.6.2014, S. 1;
siehe auch Unionsrahmen für staatliche Beihilfen zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innova-
tion, Fn. 5.
349Kriterien für die Würdigung der Vereinbarkeit von staatlichen Beihilfen zur Förderung wichtiger Vor-
haben von gemeinsamem europäischem Interesse mit dem Binnenmarkt, ABl. C 188 vom 20.6.2014, Rn.
21 f.
350Kriterien für die Würdigung der Vereinbarkeit von staatlichen Beihilfen zur Förderung wichtiger Vor-
haben von gemeinsamem europäischem Interesse mit dem Binnenmarkt, ABl. C 188 vom 20.6.2014, Rn.
23.

71



Die Kommission erlässt auch für Regionalbeihilfen besondere Leitlinien.351 Diese gelten

für alle Sektoren mit Ausnahme der Landwirtschaft und ähnlicher Bereiche (Aquakultur,

Fischerei)  sowie des Verkehrs- und des Energiewesens, die nach ihren sektorspezifi-

schen Rechtsakten geprüft werden.352 Das bedeutet, dass die Regionalbeihilfen-Leitlini-

en auf biokraftstoffbezogene Beihilfen nicht angewendet werden. Ihre Vorgänger-Leitli-

nien sahen aber keinen solchen Ausschluss des Energiewesens vor.353 Dementsprechend

wurden Regionalbeihilfen für die Biokraftstoffförderung früher gemäß den Regionalbei-

hilfen-Leitlinien geprüft. Ein solches Beispiel ist die Beihilfe N 434/2008, mit welcher

Polen den Aufbau von Infrastruktur für die Biokraftstoffproduktion fördern wollte. Die-

se Beihilfe war Teil eines operationellen Programms für Infrastruktur und Umwelt, wel-

ches auch vom Struktur- und Kohäsionsfonds der Union gefördert worden ist und so-

wohl die regionale Entwicklung als auch den Umweltschutz verfolgte. Dieses Programm

war  auf  das  ganze  Land  anwendbar,  das  als  benachteiligtes  Gebiet  im  Sinne  vom

Art. 107 Abs. 3 lit. a AEUV (damals Art. 87 Abs. 3 lit. a EGV) galt. Seinem Hauptziel

entsprechend war diese Beihilfe als Regionalbeihilfe nach Art. 107 Abs. 3 lit. a AEUV

(damals Art. 87 Abs. 3 lit. a EGV) anzusehen und nach den Leitlinien für Beihilfen mit

regionaler Zielsetzung von 2006 zu prüfen.354 Heutzutage wären für eine solche Beihilfe

die Leitlinien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen anwendbar. Diese lassen ohnehin

einen  möglichen  regionalen  Charakter  von  Energie-,  Umwelt-  und  FuEuI-Beihilfen

nicht außer Acht. Denn wenn Umwelt-, Energie- oder FuEuI-Beihilfen „Unternehmen

gewährt werden, die in benachteiligten Gebieten ansässig sind, sind in bestimmten Fäl-

len höhere Beihilfeintensitäten zulässig, um den spezifischen Problemen der Unterneh-

men in diesen Gebieten Rechnung zu tragen“.355 Solche „regionale Aufschläge“ ändern

allerdings nichts an der Zuordnung der Beihilfen.356

Während der Verhandlungen über die neuen Leitlinien für Umweltschutz- und Energie-

beihilfen hat die norwegische Regierung den Ausschluss des Energiesektors von den

Leitlinien für Regionalbeihilfen stark kritisiert.  Nach ihrer Ansicht bedeutet der Aus-

schluss des Energiesektors – und damit auch der Biokraftstoffförderung – nicht, dass die

Leitlinien  für Regionalbeihilfen auf  solche Maßnahmen überhaupt  keine Anwendung
351Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-2020, ABl. C 209 vom 23.7.2013, S. 1.
352Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-2020, Rn. 10 f.
353Siehe z.B. die Leitlinien für staatliche Beihilfen mit regionaler Zielsetzung 2007-2013, ABl. C 54 vom
4.3.2006, S. 13.
354N 434/2008 – Poland-Aid scheme for the construction of installations for the production of biocompo-
nents and liquid biofuels, Rn. 65.
355Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-2020, Rn. 4. 
356Leitlinien für Regionalbeihilfen 2014-2020, Fn. 2.
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mehr finden. Eher sei die Ausnahmeklausel so zu interpretieren, dass nur sektorspezifi-

sche Regionalbeihilfen (des Energiesektors) darunter fallen,  während horizontale  und

sektorübergreifende Maßnahmen der regionalen Entwicklung, die unter anderem auch

den Energiesektor fördern, weiterhin gemäß den Leitlinien für Regionalbeihilfen zu be-

werten seien.357 Wäre das anders zu interpretieren, so die norwegische Regierung, würde

die unterschiedliche Behandlung des energiebezogenen Teils einer sektorübergreifenden

Regionalbeihilfe den Energiesektor im Vergleich zu anderen geförderten Vorhaben mit

zusätzlichen Umweltauflagen belasten und somit die Effizienz der Beihilfe gefährden.358

Außerdem werde in den Leitlinien zwischen sektorspezifischen und sektorübergreifen-

den Regionalbeihilfen unterschieden, was dafür spreche, dass sich die Ausschlussklausel

nur auf die Ersten bezieht.

Diese Position der norwegischen Regierung ist nicht vertretbar, denn sie ermöglicht die

beliebige Zuordnung einer Regionalbeihilfe je nachdem, ob sie speziell für den Energie-

sektor gewährt wird oder zu einer breiteren,  sektorübergreifenden Maßnahme gehört.

Nicht die Form, sondern lediglich der Inhalt der Maßnahme darf eine Rolle bei der Zu-

ordnung spielen. Deswegen erscheint es richtig, auch im Fall einer sektorübergreifenden

Regionalbeihilfe,  die  dem Energiesektor  zugutekommt,  die  entsprechenden  Fälle  im

Lichte der Leitlinien für Umweltschutz- und Energiebeihilfen zu prüfen. Diese „Tren-

nung“ war früher üblich, wenn eine Beihilfe, welche nicht als Agrarbeihilfe einzustufen

war, auch Agrarprodukte des Anhangs I AEUV fördern könnte (s. C.VI.2.f). Diese Lö-

sung benachteiligt ferner den Energiesektor nicht gegenüber anderen, ggf. durch diesel-

be Beihilfe geförderten Sektoren, denn die Beihilfeintensität von Energiebeihilfen kann

durch „regionale Aufschläge“ erhöht werden. Ansonsten wäre eine vollständige Tren-

nung der energiebezogenen Maßnahme von der sektorübergreifenden Regionalbeihilfe

als Lösung ergiebig.

                        e.     Gruppenfreistellungsverordnungen

Nach Art. 108 Abs. 3 AEUV muss die Kommission vor der Einführung oder Umgestal-

tung einer Beihilfe informiert werden. Allerdings darf der Rat der Verwaltungsvereinfa-

chung halber gemäß Art. 109 AEUV Verordnungen zur Durchführung der Art. 107 und

108 AEUV erlassen und „insbesondere die Bedingungen für die Anwendung des Arti-

357Royal Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Consultation on Community Guidelines on
State Aid for Environmental Protection – Comments from the Norwegian Government, 2014, S. 6 ff.
358Royal Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries, Consultation on Community Guidelines on
State Aid for Environmental Protection – Comments from the Norwegian Government, 2014, S. 7.
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kels 108  Absatz 3  sowie  diejenigen  Arten  von  Beihilfen  festlegen,  die  von  diesem

Verfahren  ausgenommen  sind“.  Zu  diesem  Zweck  wurde  die  Verordnung  (EG)

Nr. 994/98 des Rates von 07.05.1998 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 (vor-

mals  Artikel 92 und 93) des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft

(heute Art. 107 und 108 AEUV) auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen erlas-

sen.359 Die Verordnung ermächtigt die Kommission, durch den Erlass von Verordnungen

zu erklären, dass bestimmte Beihilfen ohne weitere Prüfung mit dem Binnenmarkt ver-

einbar sind und nicht der Anmeldepflicht des Art. 108 Abs. 3 AEUV unterliegen.360 Die

wichtigsten dieser sogenannten „Freistellungsverordnungen“, die auch für die Förderung

von Biokraftstoffen einschlägig sind, sind die Allgemeine Gruppenfreistellungsverord-

nung (AGVO) und die Verordnung über De-Minimis-Beihilfen.

i. Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnungen

Gestützt  auf  die  Ermächtigung  der  VO (EG)  Nr. 994/98  sowie  auf  Art. 108  Abs. 4

AEUV hat die Kommission regelmäßig sogenannte Allgemeine Gruppenfreistellungs-

verordnungen (AGVO) verabschiedet, wodurch mehrere Kategorien von Beihilfen als

mit dem Binnenmarkt vereinbar erklärt und von der Anmeldepflicht freigestellt werden.

2014 wurde die letzte AGVO erlassen.361 Zusammen mit den allgemeinen Voraussetzun-

gen (Beachtung von Schwellenwerten, Transparenz, Anreizeffekt) werden in einzelnen

Abschnitten die besonderen Voraussetzungen für verschiedene Kategorien von Beihilfen

(z. B. Regionalbeihilfen, Beihilfen für KMU, für FuEuI sowie Umweltschutzbeihilfen)

aufgelistet. 

Viele von den in der AGVO erwähnten Beihilfegruppen sind für Biokraftstoffe irrele-

vant, bei anderen wie Regionalbeihilfen wird ihre Anwendung im Energiebereich aus-

drücklich ausgeschlossen, während einige für Biokraftstoffe von Interesse sein könnten,

auch wenn sie keine biokraftstoffspezifischen Voraussetzungen enthalten (Beihilfen für

KMU, für FuEuI usw.) Die Förderung von Biokraftstoffen wird ausdrücklich in Ab-

schnitt 7 über die Freistellung von Umweltschutzbeihilfen geregelt.  Zunächst konzen-

359ABl. L 142 vom 14.5.1998. Die Verordnung wurde 2013 geändert und neue Gruppe von Beihilfen wur-
den hinzugefügt, siehe VO (EU) Nr. 733/2013 des Rates vom 22.07.2013 zur Änderung der Verordnung
(EG) Nr. 994/98 über die Anwendung der Artikel 92 und 93 des Vertrags zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizontaler Beihilfen, ABl. L 2013 vom 31.7.2013, S. 11.
360Art. 1 Abs. 1 lit. a) iii VO (EG) Nr. 994/98 des Rates von 07.05.1998 über die Anwendung der Artikel
92 und 93 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft auf bestimmte Gruppen horizonta-
ler Beihilfen, ABl. L 142 vom 14.5.98.
361VO (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17.06.2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter
Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über
die Arbeitsweise der Europäischen Union.
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triert  sich Art. 41 AGVO auf Beihilfen  zur Förderung von EE.  Die dort  enthaltenen

Regeln  über  Biokraftstoffe  weisen  viele  Ähnlichkeiten  mit  den  oben  dargestellten

Leitlinien für Umwelt- und Energiebeihilfen auf (C.VI.2.a). Allerdings werden hier nur

Investitions-  und keine Betriebsbeihilfen  erwähnt.  Erstere  werden für die Produktion

von Biokraftstoffen nur dann von der Anmeldepflicht freigestellt, wenn die zu produzie-

renden Biokraftstoffe  die  Nachhaltigkeitskriterien  der  Richtlinie  2009/28/EG (s.  D.I)

beachten und dazu nicht aus Nahrungsmittelpflanzen gewonnen werden.362 EE-Beihilfen

werden nach der AGVO nur für neue Anlagen gewährt.363 Eine entsprechende Umrüs-

tung von bestehenden Anlagen kann jedoch ebenso freigestellt werden, wenn sie einen

beachtlichen  Beitrag  zu  der  Produktion  von  fortschrittlichen  Biokraftstoffen  leisten

kann.364 Finanziert wird ein Anteil der Investitionsmehrkosten.365 Dazu dürfen keine Bei-

hilfen  für  Biokraftstoffe  freigestellt  werden,  wenn  für  sie  eine  Liefer-  oder  Beimi-

schungspflicht gilt.366 

Unterschiedliche Regeln sieht Art. 43 AGVO für die Betriebsbeihilfen für die Förderung

von EE in kleinen Anlagen (weniger als 50.000 t/Jahr) vor: Zwar gelten die gleichen

Nachhaltigkeitsvoraussetzungen, allerdings werden auch bereits existierende (vor dem

31.12.2013) Anlagen zur  Erzeugung von Biokraftstoffen  aus Nahrungsmittelpflanzen

freigestellt.367 Auch für solche Anlagen sind Beihilfen nicht mit einer Liefer- oder Bei-

mischungspflicht vereinbar.368 Die Beihilfe darf dabei maximal in Höhe der Differenz

zwischen den Gesamtgestehungskosten und dem Marktpreis gewährt werden.369 

ii. De-minimis-Beihilfen

De-Minimis-Beihilfen  stellen  Beihilfemaßnahmen  dar,  deren  Auswirkungen  für  den

Wettbewerb und den Handel zwischen Mitgliedstaaten als geringfügig angesehen wer-

den. Das liegt vor allem an der relativ niedrigen Höhe der Beihilfen.370 Solche Beihilfen

erfüllen  nach  Ansicht  der  Kommission  nicht  alle  Tatbestandsmerkmale  des  Art. 107

Abs. 1 AEUV und sind daher von der Anmeldepflicht ausgenommen. Die Kommission

362Art. 41 Abs. 2 Unterabs. 1 VO (EU) Nr. 651/2014.
363Art. 41 Abs. 5 VO (EU) Nr. 651/2014.
364Art. 41 Abs. 2 Unterabs. 2 VO (EU) Nr. 651/2014.
365Art. 41 Abs. 6 VO (EU) Nr. 651/2014.
366Art. 41 Abs. 3 VO (EU) Nr. 651/2014.
367Art. 43 Abs. 3 VO (EU) Nr. 651/2014.
368Art. 43 Abs. 4 VO (EU) Nr. 651/2014.
369Art. 43 Abs. 5 VO (EU) Nr. 651/2014.
370Erwägungsgrund 3 i.V.m. Art. 3 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 über
die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf
De-minimis-Beihilfen.
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hat vier Verordnungen über De-Minimis-Beihilfen erlassen: die allgemeine De-Mini-

mis-Beihilfen Verordnung,371 die Agrar-De-Minimis-Beihilfen-Verordnung,372 die Fisch-

De-Minimis-Beihilfen-Verordnung373 sowie  schließlich  die  DAWI  (Dienstleistungen

von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse) De-Minimis-Beihilfen Verordnung374. Jede

Verordnung  bestimmt  unterschiedliche  Schwellenwerte  für  die  jeweiligen  Beihilfen.

Nach der allgemeinen Verordnung liegt der Höchstbetrag für eine De-Minimis-Beihilfe

bei 200.000 € je Unternehmen innerhalb von drei Steuerjahren. Weitere, spezielle Rege-

lungen in Bezug auf Biokraftstoffe sind nicht enthalten. 

                        f.     Beihilfen für den Agrarsektor und für ländliche Gebiete

Die  oben  bereits  beschriebene  besondere  Bedeutung  der  Agrarpolitik  in  der  Union

(C.IV) spiegelt sich auch im Primärrecht wider: Nach Art. 38 Abs. 2 AEUV finden für

die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der GAP (im Anhang I des AEUV sind diese auf-

gelistet, auch Rohstoffe für die Biokraftstoffherstellung sind darunter zu finden375) die

Regeln über den Binnenmarkt nur Anwendung, „soweit in den Artikeln 39 bis 44 nicht

etwas anderes bestimmt ist.“ Diese Sonderstellung der GAP beeinflusst unter anderem

auch das Beihilferecht. Obwohl die hiermit beabsichtigte Ausnahme (die Anwendung

der  Wettbewerbsregeln)  in  der  Praxis  zur  Regel  geworden ist,376 müssen sogenannte

Agrarbeihilfen als Teil der GAP angesehen werden. Demnach müssen sie mit den dort

niedergelegten Regeln vereinbar sein und die dort angelegten Ziele verfolgen.377 Um die

teilweise schwierigen Zuordnungen der nationalen Beihilfen zu diesen Bereichen zu klä-

ren und zu vereinheitlichen, hat die Kommission spezielle Rechtsakte für die Kontrolle

von staatlichen Beihilfen im Agrarsektor verabschiedet. Zunächst sind die Kriterien der

Vereinbarkeit von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit

371VO (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen.
372VO (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. 12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsek-
tor.
373VO (EU) 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 über die Anwendung der Artikel 107 und 108
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei und
Aquakultursektor.
374VO (EU) Nr. 360/2012 der Kommission vom 25. April 2012 über die Anwendung der Artikel 107 und
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen an Unterneh-
men, die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse erbringen.
375Wie Getreide, tierische und pflanzliche Öle, Äthylalkohol und Sprit. 
376Siehe C. Bittner in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 3. Auflage 2012, Art. 42 AEUV, Rn. 3.
377Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 5; J. Paha/A. Zwerenz, Staatliche Beihilfen und Beihilfenkontrolle im
Agrarsektor, Wirtschaftsdienst 2013 (1), S. 46.
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dem Binnenmarkt in einer Rahmenregelung festgelegt worden.378 Zusätzlich wurde eine

Gruppenfreistellungsverordnung379 sowie eine De-Minimis-Beihilfen-Verordnung380 für

eben jene Sektoren verabschiedet.

Die  Rahmenregelung für Agrarbeihilfen findet Anwendung „auf staatliche Beihilfen

für die landwirtschaftliche Primärproduktion, die Verarbeitung landwirtschaftlicher Er-

zeugnisse zu anderen landwirtschaftlichen Erzeugnissen und die Vermarktung landwirt-

schaftlicher Erzeugnisse“.381 Sie billigt die Gewährung von sektoralen Beihilfen (für den

Agrar- und Forstsektor) sowie von regionalen Beihilfen (für Unternehmen in ländlichen

Gebieten). Die Rahmenregelung ist trotz ihrer Besonderheiten nicht von den allgemei-

nen Vorschriften für Beihilfen abgekoppelt. Die Leitlinien für FuEuI- sowie für Um-

weltschutz- und Energiebeihilfen finden daneben Anwendung, soweit von der Rahmen-

regelung nichts anderes bestimmt ist.382 Beihilfen der Biokraftstoffförderung sind grund-

sätzlich ausgenommen. Als einzige Ausnahme gelten Investitionsbeihilfen für die Er-

zeugung von Biokraftstoffen zum eigenen Verbrauch eines Betriebs.383 Voraussetzung

ist dabei jedoch die Einhaltung von Mindestnormen für Energieeffizienz in den Anla-

gen384,  von Höchstwerten  „für  die  Anteile  an  Getreide  und sonstigen  stärkehaltigen

Pflanzen, Zuckerpflanzen und Ölpflanzen“ – d. h. von Nahrungsmittelpflanzen –, die für

die Herstellung von Biokraftstoffen benutzt werden, sowie die Einhaltung der Nachhal-

tigkeitskriterien der EE RL (D.I)385. Weiterhin werden Investitionsbeihilfen für die Ver-

arbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse gewährt, die allerdings nur

fortschrittliche und nicht aus Nahrungsmittelpflanzen hergestellte Biokraftstoffe abde-

378Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, ABl. C 204 vom 1.7.2014, S. 1.
379VO (EU) Nr. 702/2014 der Kommission vom 25. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimm-
ter Arten von Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in ländlichen Gebieten mit dem Binnenmarkt in
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
380VO (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrages
über die Arbeitsweise der Europäischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor.
381Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 20.
382Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 31 ff.; Siehe auch Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Ener-
giebeihilfen 2014-2020, Rn. 14.
383Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 32 i.V.m Rn. 137 lit. a.
384Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 139.
385Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 141.
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cken.386 Schließlich werden auch spezielle Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen für

den Agrar- sowie den Forstsektor gewährt.387

Die Agrar-Gruppenfreistellungsverordnung betrifft Beihilfen für kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) des Agrarsektors, für aus dem Landwirtschaftsfonds (ELER) kofi-

nanzierte Tätigkeiten sowie bestimmte spezielle Beihilfen.388 Unter gewissen allgemei-

nen389 und besonderen Voraussetzungen werden bestimmte Beihilfenkategorien von der

Anmeldepflicht  freigestellt.  In  Bezug  auf  Biokraftstoffe  werden  ebenso  wie  bei  der

Agrar-Rahmenregelung Investitionsbeihilfen für die Primärproduktion von Biokraftstof-

fen freigestellt, soweit sie zum eigenen Verbrauch produziert werden und die Nachhal-

tigkeitsvoraussetzungen (Energieeffizienz, begrenzte Nutzung von Nahrungsmittelpflan-

zen und Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien) (D.I) erfüllen.390 Darüber hinaus wer-

den Investitionsbeihilfen für die Verarbeitung und Vermarktung fortschrittlicher  Bio-

kraftstoffe gewährt.391 

Die Agrar-De-Minimis-Beihilfen-Verordnung betrifft Beihilfen für die Förderung der

Primärerzeugung  landwirtschaftlicher  Produkte.  Hier  ist  allerdings  der  Höchstbetrag

weitaus geringer als bei der allgemeinen De-Minimis-Verordnung, da nach Ansicht der

Kommission im Agrarbereich schon bei niedrigeren Beträgen die Gefahr von Wettbe-

werbsverzerrungen besteht.392

                3. Zusammenfassung

Neben den im EU-Sekundärrecht angelegten und von den Mitgliedstaaten umzusetzen-

den EU-Förderregelungen spielt das EU-Recht auch für nationale Fördermaßnahmen in-

soweit eine Rolle, als dass die Ausnahmen vom allgemeinen Beihilfeverbot den Rahmen

für  die  Biokraftstoffpolitik  mitbestimmen.  Diese Ausnahmen werden in  Grundzügen

durch primärrechtliche Vorschriften im AEUV geregelt, vor allem in Art. 107 (C.VI.1).

Da aber die vertraglichen Regelungen abstrakt sind und nicht für Transparenz und Ho-

386Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 165 f.
387Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Abschnitte 1.3.6 und 2.9.1.
388Art. 1 Abs. 1 VO (EU) Nr. 702/2014.
389Für die allgemeine  Voraussetzungen der  Agrar-Gruppenfreistellungsverordnung siehe  Art.  3 ff.  VO
(EU) Nr. 702/2014.
390Art. 14 Abs. 4 Unterabs. 7 VO (EU) Nr. 702/2014.
391Erwägungsgrund 49 i.V.m. Art. 17 Abs. 3 VO (EU) Nr. 702/2014.
392Siehe Erwägungsgrund 6 VO (EU) Nr. 1407/2013.
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mogenität  bei  der  Entscheidungsfindung  der  Kommission  sorgen,  finden sie  weitere

Konkretisierung in sekundärrechtlichen Rechtsakten,  in welchen die Kommission die

von ihr bei der beihilferechtlichen Kontrolle verwendeten Kriterien formuliert (Leitlini-

en usw.) und sich für daran gebunden erklärt (C.VI.2). Aus diesem System entsteht eine

Vielzahl von Fördermöglichkeiten für Biokraftstoffe, welche die Mitgliedstaaten in An-

spruch nehmen können. Als Hauptrechtfertigungsgrund der Beihilfegewährung für Bio-

kraftstoffe wird der Umwelt- und Klimaschutz angeführt, somit finden die Leitlinien für

Energie- und Umweltschutzbeihilfen Anwendung (C.VI.2.a). Gleichzeitig gibt es auch

andere Optionen, wie die Förderung der Forschung und Innovation (C.VI.2.b), die För-

derung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (C.VI.2.c), die

Förderung benachteiligter Regionen (C.VI.2.d) oder des Agrarsektors (C.VI.2.f).  
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        VII. Die Förderregelungen: Zusammenfassung

Biokraftstoffe werden im EU-Recht durch eine Vielfalt von Förderregelungen gefördert.

Diese Regelungen werden in mehreren Politikbereichen erlassen und verfolgen unter-

schiedliche Zwecke. Die führende Rolle hat selbstverständlich der Umweltschutz und

besonders der Klimaschutz. Gleichzeitig finden sich aber Förderregelungen in Bereichen

wie der Regionalpolitik oder der Agrarpolitik, sogar bei der Förderung der Forschung

und Innovation.

Im Bereich der Umwelt- und Klimapolitik legen die Richtlinien 2009/28/EG (EE RL)

und 2009/30/EG sogenannte Prozentziele für die Mitgliedstaaten fest (C.I). Letztere sol-

len bis zum Jahr 2020 einen bestimmten Anteil an EE und insbesondere an Biokraftstof-

fen in ihrem Energiemix erreichen, sowie eine gewisse Reduzierung der THG-Emissio-

nen. Um diese Ziele zu erfüllen, sind die Mitgliedstaaten gehalten, nationale Förderrege-

lungen für EE zu erlassen. Eine der wichtigsten ist die Steuerbegünstigung (C.II). Für

diese sieht die Richtlinie 2003/96/EG koordinierte Steuerregeln vor, welche den Mit-

gliedstaaten eine Begünstigung von Biokraftstoffen ermöglichen. 

Über die Steuererleichterung hinaus ist die Biokraftstoffförderung durch die Gewährung

von staatlichen Beihilfen möglich (C.VI). Dafür soll allerdings das allgemeine Beihilfe-

verbot der europäischen Rechtsordnung beachtet werden, sowie seine Ausnahmen, wel-

che in Art. 107 AEUV niedergelegt sind. Derselbe Artikel wird durch Rechtsakte der

Europäischen Kommission konkretisiert, wodurch diese ihre Praxis der Kontrolle kano-

nisiert  hat.  So bestehen unterschiedliche  Voraussetzungen  der  Beihilfegewährung,  je

nach Art, Ziel und Intensität der zu gewährenden Beihilfe.

Schließlich sind Förderregeln in sonstigen Politiken enthalten, wie die Verwendung tie-

rischer Produkte oder die Abfallpolitik (C.III), wobei die Förderung von Beihilfen nur

eine nachrangige Rolle hat. 

Neben Förderungen für Biokraftstoffe, welche von der EU diktiert werden und von den

Mitgliedstaaten durchzuführen sind, bestehen auch solche, die von der EU selbst umge-

setzt und aus EU-Mitteln finanziert werden. Für diese direkte Förderung durch die EU

spielt insbesondere die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) eine zentrale Rolle (C.IV). Ob-

wohl die GAP ihre eigenen Zwecke verfolgt, vor allem die Förderung der europäischen

Landwirte und die Schaffung eines gemeinsamen europäischen Agrarmarktes,  gibt es
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auch für Biokraftstoffe einige Fördermöglichkeiten. Die meisten der früheren gekoppel-

ten Förderungen, welche auch für Energiepflanzen günstig waren, sind inzwischen abge-

schafft worden (s. C.IV.3.a und C.IV.3.b). Nunmehr profitiert der Anbau von Energie-

pflanzen vor allem durch die allgemeine, für jede Anbauart vorgesehene und flächenbe-

zogene Förderung der Direktzahlungen an Landwirte (C.IV.2). Daneben kommen Bio-

kraftstoffen die speziellen Maßnahmen des „Greening“ zugute, welche eine nachhaltige

Landwirtschaft durch die Erhaltung von ökologischen Vorrangflächen fördern. 

Schließlich werden Biokraftstoffe durch die Europäischen Fonds der Kohäsionspolitik

aber auch als Bereich der Forschung und Innovation durch die entsprechenden Rahmen-

programme gefördert (C.V). 
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D. Die Regelungen zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen

Im Folgenden sind die sogenannten Nachhaltigkeitsregelungen darzustellen, welche die

Bedingungen der Biokraftstoffförderung bestimmen und die  Nachhaltigkeit  von Bio-

kraftstoffen gewährleisten sollen. Die wichtigsten sind dabei die Nachhaltigkeitskriteri-

en393 der EE RL und der Kraftstoffqualitätsrichtlinie (D.I), die für alle biokraftstoffspezi-

fischen Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele gelten sollen. Ebenfalls von großer

Relevanz sind die Regelungen des Agrarrechts (D.II), deren Einhaltung als Vorausset-

zung für die dort geltenden Fördermaßnahmen ist.  Schließlich wird die Geltung von

Nachhaltigkeitsregelungen innerhalb der Finanzinstrumente der Union (Forschungsrah-

menprogramme, Fonds, D.III) sowie im europäischen Beihilferecht (D.IV) untersucht.

393Vereinfachungshalber  werden  als Nachhaltigkeitskriterien nur die in den zwei  Richtlinien (EE- und
Kraftstoffqualitätsrichtlinie) ausdrücklich erhaltenen Vorschriften benannt. Der Oberbegriff „Nachhaltig-
keitsregelung“ betrifft neben den Nachhaltigkeitskriterien auch alle andere Regelungen des EU-Rechts,
welche für die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen von Bedeutung sind. 
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        I.  Förderung unter Bedingungen: Die Nachhaltigkeitskriterien der EE-
und der Kraftstoffqualitätsrichtlinie

Wie erwähnt (unter B.II), sind mit der Förderung von Biokraftstoffen nicht nur Vorteile,

sondern auch viele Gefahren für das Klima, die Umwelt und die Lebensbedingungen der

Menschen verbunden. Aus diesem Grund ist die Biokraftstoffförderung für die EU nur

dann  akzeptabel,  wenn  sowohl  einheimische  als  auch  importierte  Biokraftstoffe  auf

nachhaltige Weise hergestellt  werden.394 Auch die  Klimaziele  (C.I)  dürfen nur durch

nachhaltig erzeugte Biokraftstoffe erreicht werden, damit sie einen tatsächlichen Beitrag

zum Umwelt- und Klimaschutz leisten. Dementsprechend wurden gleichzeitig mit dem

Klima- und Energiepaket und den entsprechenden Regelungen zur Förderung von Bio-

kraftstoffen die sogenannten Nachhaltigkeitskriterien eingeführt. Diese Kriterien sind in

identischer Formulierung sowohl in der EE RL als auch in der Richtlinie 2009/30/EG

über Kraftstoffqualität niedergelegt. 

Rechtsfolgen knüpfen die Förderregelungen zunächst dadurch an die Nachhaltigkeitskri-

terien, dass deren Berücksichtigung Voraussetzung dafür ist, dass die produzierten Bio-

kraftstoffe  zur Erfüllung des 10 %-Biokraftstoff-Ziels,  des nationalen EE-Ziels  sowie

des 6 %-Ziels der Minderung von Lebenszyklustreibhausgasemissionen pro Energieein-

heit eingerechnet werden.395 Weiterhin bestimmt Art. 17 Abs. 1 lit. b und c EE RL, dass

die Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien eine notwendige Voraussetzung für die Zwe-

cke  der  „Bewertung  der  Einhaltung  der  Verpflichtungen  zur  Nutzung  erneuerbarer

Energie“ und der „Möglichkeit der finanziellen Förderung für den Verbrauch von Bio-

kraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen“ darstellt.396 

Der  erste  Zweck bezieht  sich auf  Fördersysteme,  die  zur  Nutzung einer  bestimmten

Menge an Biokraftstoffen verpflichten, wie Liefer- oder Beimischungspflichten, mithin

betrifft dies die sogenannten Quotensysteme. Der zweite Zweck liegt darin, dass Anbie-

ter einen besseren Preis für „nachhaltige“ Biokraftstoffe im Vergleich zu den „nicht-

nachhaltigen“ erhalten sollen, was wiederum das Verhalten von Marktteilnehmern ver-

ändern und zur Erreichung der Biokraftstoff-Ziele beitragen soll.397 Der Begriff „finanzi-

394Erwägungsgrund  9 EE RL;  G. Ludwig,  Nachhaltigkeitsanforderungen  beim Anbau nachwachsender
Rohstoffe im europäischen Recht, ZUR 2009, S. 317.
395Art. 17 Abs. 1 lit. a EE RL und Art. 7b Abs. 1 RL 98/70/EG.
396Art. 17 Abs. 1 lit. b und c EE RL.
397Erwägungsgrund 16 RL 2009/30/EG.
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elle Förderung“ ist dabei weit auszulegen: Er schließt zunächst die staatlichen Beihilfen

ein, die gemäß den Ausnahmen des Art. 107 AEUV zugelassen sind. Darüber hinaus

sind  als  finanzielle  Förderung  jegliche  staatlichen  Leistungen  ohne  entsprechende

Gegenleistung zu verstehen, welche die Tatbestandsmerkmale des Beihilferechts nicht

erfüllen und deswegen außerhalb des Beihilferechts stehen, weil sie beispielsweise nicht

aus staatlichen Mitteln finanziert werden.398 Außerdem fällt der Emissionshandel unter

den Begriff der finanziellen Förderung.399 Schließlich ist mit dem Begriff „finanzielle

Förderung“ nicht nur die staatliche,  sondern auch die Förderung aus EU-Mitteln ge-

meint, wie z. B. aus den verschiedenen EU-Fonds oder aus der Agrarpolitik. Zusammen-

fassend ist unter diesem Begriff mithin jegliche Art der finanziellen Förderung zu ver-

stehen, unabhängig davon, ob sie aus dem staatlichen oder aus dem EU-Haushalt kommt

oder nicht, oder ob sie als staatliche Beihilfe einzustufen ist oder nicht.

Die oben erwähnten Folgen der Einhaltung der Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstof-

fe machen deutlich, dass daraus weder ein Nutzungs- noch ein Importverbot für nicht

konforme Biokraftstoffe herzuleiten ist.400 Letztere sind lediglich als nicht förderfähig

eingestuft und werden bei der Erfüllung der oben erwähnten Ziele nicht berücksichtigt.

Gleichzeitig dürfen die Mitgliedstaaten durch Einführung strengerer Anforderungen die

mit den Nachhaltigkeitskriterien konformen Biokraftstoffe nicht von der Förderung oder

der Anrechnung auf ihre Prozentziele ausschließen.401 Sie haben lediglich die Möglich-

keit, bei der Verabschiedung ihrer Förderregelungen eine erhöhte Förderung für beson-

ders nachhaltige Biokraftstoffe zu gewähren, soweit diese Förderung höheren Herstel-

lungskosten entspricht.402

Im Folgenden werden die verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien im Einzelnen darge-

stellt.403

398Für solche Beihilfen, die den Beihilfetatbestand des europäischen Rechts überhaupt nicht erfüllen siehe
EuGH, C-379/98 (Preussen-Elektra).
399Siehe Erwägungsgrund 2 VO (EU) Nr. 601/2012 der Kommission vom 21. Juni 2012 über die Überwa-
chung von und die Berichterstattung über Treibhausgasemissionen gemäß der Richtlinie 2003/87/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates 
400P. Hodson, Renewable Energy in Transport (including biofuels), in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.)
EU Energy Law, Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policy in the European Union, S. 173
(180, Rn. 7.25).
401Art. 17 Abs. 8 EE RL und Art. 7b Abs. 8 RL 2009/30/EG. 
402Erwägungsgrund 89 und 95 EE RL.
403Vereinfachungshalber werden für die Nachhaltigkeitskriterien nur ihre Stelle in der EE RL erwähnt und
nicht in der Kraftstoffqualitätsrichtlinie.
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                1. Treibhausgaseinsparungsziele für die Emissionen der Biokraftstoffe

Das erste Kriterium, welches für alle  Biokraftstoffarten gilt,  ist  die Erreichung eines

Mindestgrads  an  Treibhausgasemissionseinsparung  gegenüber  den  konventionellen

Kraftstoffen, die sie ersetzen. Der Grundwert beträgt 35 % und soll ab dem 1. Januar

2018 auf 50 % erhöht werden. Gleichzeitig müssen Anlagen, die nach dem 5. Oktober

2015 in Betrieb gesetzt worden sind, eine Treibhausgasminderung von mindestens 60 %

erzielen. Für die Berechnung der Einsparung wird der gesamte Lebenszyklus der Bio-

kraftstoffe  (Well-to-Wheels  Analyse)  berücksichtigt,  sodass  alle  Emissionen aus  den

Phasen der Gewinnung, des Anbaus, der Verarbeitung,  des Transports  und Vertriebs

sowie  schließlich  der  Nutzung  in  die  Berechnung  der  Treibhausgasbilanz  einfließen

müssen.404 Mitgliedstaaten  haben  die  Möglichkeit,  sich  entweder  auf  die  im

entsprechenden  Anhang  angegebenen  Standardwerte  für  Treibhausgasemissionen  zu

stützen  oder  die  tatsächlichen  Emissionen  durch  eine  bestimmte  Methode  zu

berechnen.405 Die  im Anhang  genannten  Standardwerte  sind  sowohl  für  den  ganzen

Lebenszyklus als auch getrennt für den Anbau, die Verarbeitung sowie den Transport

und  Vertrieb  (disaggregierte  Standardwerte)  einzeln  spezifiziert.  So  haben  die

Mitgliedstaaten  zudem  die  Möglichkeit,  eine  Mischung  von  (disaggregierten)

Standardwerten und tatsächlichen Werten zu nutzen.406

                2. Flächenbezogene Nachhaltigkeitskriterien (biologische Vielfalt, ho-
her Kohlenstoffbestand)

Die  weiteren  Nachhaltigkeitskriterien  beziehen  sich  auf  die  Flächen,  welche  für  die

Rohstoffproduktion für Biokraftstoffe  genutzt  werden. Dementsprechend gelten diese

Kriterien nicht für Abfälle und Reststoffe, „mit Ausnahme von land- und forstwirtschaft-

lichen Reststoffen und Reststoffen aus der Aquakultur und Fischerei“.407 Zunächst gilt

ein absoluter Ausschluss von Flächen, die eine besondere biologische Vielfalt aufwei-

sen. Dazu gehören folgende Kategorien:

- Primärwald und Wälder, wo kein erheblicher menschlicher Eingriff stattgefunden hat

404Anhang  V  Teil  C  EE  RL;  P.  Hodson,  Renewable  Energy  in  Transport  (including  biofuels), in:
Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.) EU Energy Law, Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policy
in the European Union, S. 173 (183, Rn. 7.34).
405Art. 19 Abs. 1 i.V.m. Anhang V EE RL.
406Mehr über die Berechnung von Treibhausgasemissionen in den Nachhaltigkeitskriterien in P. Hodson,
Renewable Energy in Transport (including biofuels), in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.) EU Energy Law,
Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policy in the European Union, S. 173 (183 ff., Rn. 7.34
ff.).
407Art. 17 Abs. 1 Unterabs. 2 EE RL.
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- Flächen unter Natur- und Artenschutz, „sofern nicht nachgewiesen wird, dass die Ge-

winnung des Rohstoffs den genannten Naturschutzzwecken nicht zuwiderläuft“408

- natürliches und künstlich geschaffenes Grünland mit großer biologischer Vielfalt.

Neben der biologischen Vielfalt sind auch Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand nicht

für die Biokraftstoffherstellung in Anspruch zu nehmen: Feuchtgebiete, kontinuierlich

bewaldete  Flächen  (Überschirmungsgrad  über  30 %)  und  dünn  bewaldete  Flächen

(Überschirmungsgrad zwischen 10 % und 30 %) mit erhöhtem Kohlenstoffbestand ste-

hen unter Schutz, soweit sie ihren Status als solche im Januar 2008 hatten und inzwi-

schen verloren haben, was bedeutet, dass die Rohstoffgewinnung zu einer Umwandlung

des Charakters der Flächen geführt hat. Weiterhin muss Torfmoor, in welchem bisher

keine Entwässerung stattgefunden hat, vor jeglicher Rohstoffgewinnung geschützt wer-

den, wenn diese eine Entwässerung erforderlich machen würde. Auch hier gilt die Vor-

aussetzung, dass die betroffenen Flächen im Januar 2008 als Torfmoor eingeordnet wer-

den konnten.

                3. Die Beachtung der Auflagen der Cross-Compliance (CC)

Besonders für landwirtschaftliche Rohstoffe, die in der Europäischen Union angebaut

werden, müssen bestimmte Nachhaltigkeitsregelungen des europäischen Agrarrechts be-

rücksichtigt werden. Diese Regelungen sind Teil des sogenannten Cross-Compliance-

Systems, welches Subventionen der GAP von der Einhaltung von Regeln des Agrar-

rechts abhängig macht.409 Bei der Biokraftstoffförderung geht es insbesondere um die

Einhaltung von Umweltauflagen. Andere Regeln der CC, die sich auf den Tierschutz

oder  auf  den  Schutz  der  menschlichen  Gesundheit  beziehen,  sind  hier  grundsätzlich

nicht einschlägig. Einzelheiten zur CC, ihrer Natur und ihrem Charakter werden im fol-

408Art. 17 Abs. 3 lit. b EE RL.
409In der Richtlinie wird verwiesen auf die VO (EG) 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 mit gemein-
samen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stüt-
zungsregelungen für  Inhaber  landwirtschaftlicher  Betriebe und zur Änderung der  Verordnungen (EG)
Nr. 1290/2005,  (EG)  Nr. 247/2006,  (EG)  Nr. 378/2007  sowie  zur  Aufhebung  der  Verordnung  (EG)
Nr. 1782/2003. Diese Verordnung wurde aufgehoben und der Verweis gilt nunmehr für die Verordnung
(EU) Nr. 1306/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finan-
zierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der
Verordnungen  (EWG)  Nr. 352/78,  (EG)  Nr. 165/94,  (EG)  Nr. 2799/98,  (EG)  Nr. 814/2000,  (EG)
Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates, siehe Art 72 Abs 2 Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen
an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen von Stützungsregelungen der Gemeinsamen Agrar-
politik  und zur  Aufhebung  der  Verordnung  (EG)  Nr. 637/2008 des  Rates  und der  Verordnung  (EG)
Nr. 73/2009 des Rates. 
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genden Kapitel über das Agrarrecht gezeigt (D.II.1). Hier werden lediglich jene Regeln

zusammenfassend  aufgelistet,  welche  die  Biokraftstoffförderung  betreffen.  Diese

umfassen europäische Richtlinien, die bestimmte Grundanforderungen an die Betriebs-

führung  der  Landwirtschaft  vorschreiben,  sowie  Standards  für  die  Erhaltung  von

Flächen  in gutem landwirtschaftlichen  und ökologischen  Zustand,  die  auf  nationaler

Ebene durchgeführt werden sollen.410 Sie betreffen den Schutz des Wassers, des Bodens,

der Biodiversität, der Landschaft und die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln.

                        a.     Wasser

- Art. 4 und 5 der RL 91/676/EWG zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigung durch

Nitrat  aus landwirtschaftlichen Quellen (Nitratrichtlinie): Nitrat  aus landwirtschaftli-

chen Quellen stellt  einen der zentralen Verursacher der Verschmutzung europäischer

Gewässer dar. Die Richtlinie fordert zunächst von den Mitgliedstaaten, freiwillige Re-

geln der guten fachlichen Praxis in der Landwirtschaft zum allgemeinen Schutz von Ge-

wässern einzuführen. Diese Regeln betreffen das Ausbringen von Düngemitteln, die La-

gerung von Dung, die Bodenbewirtschaftung, die Behandlung von Wasser in Bewässe-

rungssystemen  zur  Verhinderung der  Gewässerverunreinigung  und weitere  Handlun-

gen.411 Sie  sind  im Rahmen  der  Nitratrichtlinie  zwar  auf  freiwilliger  Basis  von den

Landwirten anzuwenden, über den Verweis auf sie in Art. 17 Abs. 6 EE RL erhalten sie

jedoch einen verbindlichen Charakter, indem sie als notwendige Voraussetzung für die

Biokraftstoffförderung erwähnt werden. Zudem sollen für gefährdete Gebiete Aktions-

programme mit bestimmten Maßnahmen verabschiedet werden. Diese Maßnahmen ge-

hen über die Regeln der guten fachlichen Praxis hinaus (die für gefährdete Gebiete obli-

gatorisch sind) und betreffen die zeitliche oder die quantitative Begrenzung des Ausbrin-

gens bestimmter Düngemittel, das Fassungsvermögen von Behältern zur Lagerung von

Dung sowie die Festsetzung einer Höchstmenge des Dunges, der pro Jahr und Hektar

ausgebracht werden darf.412 

- Schaffung von Pufferzonen entlang von Wasserläufen, bei welchen mindestens die ent-

sprechenden Regeln der guten fachlichen Praxis gelten, die nach der Nitratrichtlinie von

den Mitgliedstaaten eingeführt worden sind.

410Art. 93 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1306/2013.
411Art. 4 Abs. 1 lit. a i.V.m. Anhang II RL 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz
der Gewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen.
412Art. 5  i.V.m. Anhang III RL 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewäs-
ser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen.
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- Einhaltung eines Genehmigungsverfahrens für die Verwendung von Wasser zur Be-

wässerung, soweit ein solches vorgesehen ist.

- Maßnahmen zum Schutz des Grundwassers gegen gefährliche Stoffe.

                        b.     Boden und Kohlenstoffbestand

- Mindestanforderungen an die Bodendeckung.

- Mindestpraktiken der Bodenbearbeitung zur Begrenzung der Bodenerosion.

- Maßnahmen zur Erhaltung der organischen Substanz im Boden.

                        c.     Biodiversität-Netz „Natura 2000“

- Artikel 3 Abs. 1, Artikel 3 Abs. 2 lit. b, Artikel 4 Abs. 1, 2 und 4 RL 2009/147/EG

über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten in der Union (Vogelschutzrichtlinie):

Diese Regeln betreffen Maßnahmen, welche die Mitgliedstaaten zur Erhaltung oder zur

Wiederherstellung von Lebensräumen für wilde Vogelarten ergreifen müssen. Zunächst

ist ein allgemeiner Schutz für alle Vogelarten zu gewährleisten. Hierfür müssen die Le-

bensräume eine ausreichende Vielfalt  und Größe aufweisen,  gepflegt  und ökologisch

richtig gestaltet werden.413 Eine solche Pflege beinhaltet in der Regel die Erhaltung von

Landschaftselementen  oder  den Schutz  von Biotopen.414 Darüber  hinaus  müssen das

Überleben und die Vermehrung von gefährdeten und empfindlichen Vogelarten durch

zusätzliche Maßnahmen sichergestellt werden. Zu diesem Zweck werden auch besonde-

re Schutzgebiete  erklärt.415 Für bestimmte Zugvogelarten wird besonderer Schutz ge-

währt, auch wenn sie nicht als gefährdet gelten. Für diese Vogelarten müssen Maßnah-

men zum Schutz ihrer „Vermehrungs-, Mauser- und Überwinterungsgebiete sowie der

Rastplätze in ihren Wanderungsgebieten“416 getroffen werden, wobei den Feuchtgebie-

ten  besondere  Aufmerksamkeit  gewidmet  werden  muss.  Schließlich  muss  die  Ver-

schmutzung oder sonstige Beeinträchtigung der Lebensräume innerhalb und außerhalb

der Schutzgebiete sowie die Belästigung der Vögel von besonderem Status verhindert

werden.
413Art. 3 Abs. 1 und 2 lit. b RL 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Novem-
ber 2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten.
414Für mehr Details über Maßnahmen zum Schutz von wildlebenden Vogelarten nach der Vogelschutz-
richtlinie siehe  Informationsbroschüre  für  die  Empfänger  von Direktzahlungen und Zuwendungen  für
Maßnahmen zur Förderung des ländlichen Raumes über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei Cross
Compliance 2016, Stand: 01.12.2015,  https://www.landwirtschaftskammer.de/foerderung/pdf/cc-infobro-
schuere.pdf. Die Broschüre wird jährlich aktualisiert, zuletzt abgerufen am 17.12.2016, S. 16 f.
415Art. 4 Abs. 1 RL 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009
über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten.
416Art. 4 Abs. 2 RL 2009/147/EG.
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- Artikel 6 Abs. 1 und 2 RL 92/43/EWG zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume so-

wie  der  wildlebenden  Tiere  und  Pflanzen  (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie):  Diese

schützt einerseits bestimmte Gebiete, die eine besondere Bedeutung für die Erhaltung

der Biodiversität haben (Lebensräume), andererseits verschiedene Tier- und Pflanzenar-

ten, indem sie Flächen zu ihrer Erhaltung anerkennt (Habitate) oder auch flächenunab-

hängig. In den Schutzgebieten müssen die Rohstofferzeuger die von den Mitgliedstaaten

verabschiedeten Erhaltungsmaßnahmen, welche je nach Lebensraum oder Art geeignet

sind,  sowie die Maßnahmen zur Vermeidung der Verschlechterung der Lebensräume

oder der Störung von Arten berücksichtigen.

Die besonderen Schutzgebiete der Vogelschutzrichtlinie und der Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie stellen das „kohärente europäische ökologische Netz Natura 2000“ dar. Die

Erzeuger von Rohstoffen zur Biokraftstoffproduktion innerhalb eines Natura-2000-Ge-

biets müssen daraufhin die Regeln für dessen Erhaltung und Schutz insgesamt berück-

sichtigen, damit ihr Produkt als nachhaltig eingestuft wird.

                        d.     Landschaft

- Die Landschaft muss während des Anbaus geschützt werden. Vor allem dürfen be-

stimmte Elemente wie Bäume, Teiche oder Terrassen nicht beseitigt werden. Dazu gilt

ein Schnittverbot für Hecken und Bäume während der Brut- und Nistzeit.  Schließlich

müssen sogenannte invasive Pflanzenarten bekämpft werden.

                        e.     Pflanzenschutzmittel

- Art. 55 Sätze 1 und 2 VO (EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflan-

zenschutzmitteln: Nach dieser Verordnung dürfen bestimmte Pflanzenschutzmittel nur

mit einer Zulassung benutzt werden. Damit wird sichergestellt, dass sie für die Pflanzen-

erzeugung nützlich sind und zugleich keine „schädlichen Auswirkungen auf die Gesund-

heit von Mensch oder Tier oder unannehmbare Folgen für die Umwelt haben“417. Land-

wirte müssen darüber hinaus Pflanzenschutzmittel sachgemäß anwenden. Das bedeutet

zunächst, dass die Bedingungen der Zulassung zu beachten sind, damit „eine akzeptable

Wirkung mit der geringsten erforderlichen Menge erzielt wird, unter Berücksichtigung

lokaler Bedingungen und der Möglichkeit einer Bekämpfung mittels geeigneter Anbau-

methoden und biologischer  Mittel“418.  Zudem müssen die  Vorschriften der Richtlinie
417Erwägungsgrund  10  VO  (EG)  Nr. 1107/2009  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
21.10.2009 über  das  Inverkehrbringen  von Pflanzenschutzmitteln  und zur  Aufhebung  der  Richtlinien
79/117/EWG und 91/414/EWG des Rates.
418Art. 3 Nr. 18 VO (EG) Nr. 1107/2009.
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2009/128/EG bezüglich einer nachhaltigen Verwendung von Pestiziden berücksichtigt

werden. Das beinhaltet z. B. das Verbot (mit Ausnahmen) von Spritzen oder Sprühen

mit Luftfahrzeugen, Maßnahmen zum Schutz der aquatischen Umwelt und des Trink-

wassers, die Einschränkung von Pestiziden in bestimmten Gebieten,  die Handhabung

und Lagerung von Pestiziden sowie die Behandlung ihrer Verpackungen und Restmen-

gen. Schließlich muss die Bekämpfung von Schädlingen nach den Grundsätzen eines in-

tegrierten Pflanzenschutzes stattfinden. Das bedeutet, dass als Erstes alternative Metho-

den angewendet werden müssen, wie beispielsweise geeignete Kultivierungsverfahren

oder der Schutz und die Förderung von Nutzorganismen. Wenn die Anwendung von

Pflanzenschutzmitteln jedoch notwendig ist, dann sind nichtchemische Methoden vorzu-

ziehen. Wenn schließlich Pestizide nicht zu vermeiden sind, dann müssen sie möglichst

zielartenspezifisch sein und die geringsten Auswirkungen auf Mensch und Natur auf-

weisen. Sie dürfen nur in dem absolut notwendigen Maß eingesetzt werden, und das Ri-

siko der Entstehung einer Pestizidresistenz muss möglichst vermieden werden.419

                        f.     Ausstehende Regelwerke

In den Nachhaltigkeitskriterien werden zwei Richtlinien nicht vollständig berücksichtigt,

die für Biokraftstoffe von Bedeutung sein könnten. Dies ist zum einen die Richtlinie

2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft

im Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie) und zum anderen die Richtli-

nie 2009/128/EG über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Ver-

wendung von Pestiziden. Teile dieser Richtlinien sind in die CC durch Maßnahmen

zum Schutz des Grundwassers bzw. zum Pflanzenmittelschutz integriert (s. D.I.3.a über

den Wasserschutz und D.I.3.e über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln).

Allerdings  sind  die  beiden  Richtlinien  von  den  Mitgliedstaaten  nicht  vollständig  in

nationales Recht umgesetzt worden, weshalb die unmittelbaren Verpflichtungen für die

Landwirte noch nicht konkretisiert worden sind. Aus diesem Grund steht auch ihre Inte-

gration in die CC noch aus.420

                        g.     Schlussbemerkungen über die CC als 

Nachhaltigkeitskriterien
419Art.  14  i.V.m.  Anhang  III  RL  2009/128/EG  des  Europäischen  Parlaments  und  des  Rates  vom
21.10.2009 über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden.
420Siehe Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Cross-Compliance, An-
ganh zur VO (EU) Nr. 1306/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur
Aufhebung  der  Verordnungen  (EWG)  Nr. 352/78,  (EG)  Nr. 165/94,  (EG)  Nr. 2799/98,  (EG)
Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates.
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Wie nach der bereits erfolgten Darstellung ersichtlich, stellen die meisten Regeln der

CC, die für Biokraftstoffe relevant sind, Richtlinien des europäischen Rechts dar. Die

dort niedergelegten Vorgaben sind zudem nicht direkt an die Landwirte gerichtet, son-

dern sie stellen oft sehr abstrakte Forderungen dar, welche sich lediglich auf das Gebot

einer Rahmensetzung beschränken und einer Konkretisierung durch die Mitgliedstaaten

bedürfen. Deswegen sind die tatsächlichen Regeln der CC, die eingehalten werden müs-

sen, im nationalen Recht zu finden,421 was zudem bedeutet, dass sie im Gegensatz zu den

Nachhaltigkeitskriterien  der  EE RL je  nach Mitgliedstaat  relativ  unterschiedlich  sein

können.

Wie erwähnt (D.I), gelten Nachhaltigkeitskriterien sowohl für einheimische als auch für

importierte Rohstoffe, die zur Herstellung von Biokraftstoffen verwendet werden sollen.

Art. 17 Abs. 6 EE RL ist allerdings, anders als die weiteren Vorgaben, ausnahmsweise

nur auf solche Rohstoffe anwendbar, die aus der EU-eigenen Landwirtschaft stammen.

Grund dafür ist die Tatsache, dass die EU für den Anbau außerhalb ihres Hoheitsgebie-

tes keine Rechtsetzungskompetenz hat, d. h. es ist nicht möglich, durch EU-Recht An-

forderungen an die Landwirtschaft außerhalb der Union zu stellen. Zudem enthalten die

CC-Regeln wie erwähnt sehr abstrakt gefasste Ziele und Vorgaben, die einer Spezifizie-

rung sowie einer Quantifizierung durch nationales Recht bedürfen.422 Aus diesen Grün-

den sind die agrarrechtlichen Regelungen der CC nicht auf globaler Ebene anwendbar. 

 

                4. Soziale Folgen und indirekte Landnutzungsänderungen (ILUC)

Innerhalb der Nachhaltigkeitskriterien gibt es eine Reihe von Vorgaben für den Anbau

von Biokraftstoffen, die nicht zwingender Natur sind und dementsprechend bei der Zer-

tifizierung und Förderung von Biokraftstoffen keine Rolle spielen. Das sind zunächst die

sozialen  Folgen eines  verstärkten  Anbaus sowie  insbesondere  der  Einfluss  auf  Nah-

rungsmittelpreise und Landnutzungsrechte. Vor allem in Entwicklungsländern könnten

solche Folgen besonders schwerwiegend sein. Über diese Gefahren muss die Kommissi-

on regelmäßig berichten und ggf. entsprechende Vorschläge vorlegen.423 Auch die Pro-

421Art. 93 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1306/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember
2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und
zur  Aufhebung  der  Verordnungen  (EWG)  Nr. 352/78,  (EG)  Nr. 165/94,  (EG)  Nr. 2799/98,  (EG)
Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates;  J.H. Danielsen, EU Agricultural
Law, 2013, S. 145; 
422P. Hodson, Renewable Energy in Transport (including biofuels), in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.)
EU Energy Law, Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policy in the European Union, S. 173
( Rn. 7.67 f. und 7.73).
423Art. 17 Abs. 7 Unterabs. 2 EE RL.
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duzenten sind verpflichtet, Information über Maßnahmen zur Bekämpfung von sozialen

Folgen der Biokraftstoffherstellung zur Verfügung zu stellen.424 

Weiterhin sind die indirekten Landnutzungsänderungen (ILUC, s. B.3 sowie D.6) wegen

des Anbaus von Biokraftstoffen ein Problembereich, dessen jeweilige konkrete Folgen

schwer zu berechnen sind, weil sich eine direkte Verbindung zwischen dem Anbau und

der Belastung anderer Flächen schwer feststellen lässt.425 Auch zu diesem Bereich muss-

te die Kommission berichten und insbesondere „eine konkrete Methodologie zur Be-

rücksichtigung der  Emissionen aus  Kohlenstoffbestandsänderungen  infolge  indirekter

Landnutzungsänderungen“426 ausarbeiten.427

                5. Die Kontrollmechanismen der Nachhaltigkeit

Für eine angemessene Effektivität der Nachhaltigkeitskriterien muss deren Einhaltung

nicht nur vorgeschrieben, sondern auch nachweis- und kontrollierbar sein. Für die Erfül-

lung der CC-Regelungen und die Erhaltung der Flächen in gutem landwirtschaftlichen

und ökologischen Zustand wird diese Kontrolle grundsätzlich durch Vor-Ort-Kontrollen

der  zuständigen  Behörden  ausgeführt  werden.428 Im  Hinblick  auf  die

Nachhaltigkeitskriterien,  die keinen Bezug zur GAP haben, sind demgegenüber neue

Kontrollmechanismen  vorgesehen.  Für  den  Nachweis  der  Nachhaltigkeit  von

Biokraftstoffen  sind  zunächst  die  Wirtschaftsteilnehmer  verantwortlich.  Sie  sind

verpflichtet,  durch ein Massenbilanzsystem die Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien

über Treibhausgasemissionseinsparung, den Schutz von Flächen mit hoher biologischer

Vielfalt  und  hohem  Kohlenstoffbestand  sowie  von  Torfmooren  zu  zertifizieren.  Im

424Art. 18 Abs. 3 Unterabs. 2 EE RL.
425G.  Ludwig,  Nachhaltigkeitsanforderungen  beim Anbau  nachwachsender  Rohstoffe  im  europäischen
Recht, ZUR 2009, S. 317 (320).
426Art. 19 Abs. 6 Unterabs. 1 EE RL 2009. Der Bericht über ILUC wurde 2010 erstellt, siehe KOM (2010)
811 endg. vom 22.12.2010, Bericht der Kommission über indirekte Landnutzungsänderungen im Zusam-
menhang  mit  Biokraftstoffen  und  flüssigen  Biobrennstoffen.  Durch  die  ILUC  Reform  der  RL  (EU)
2015/1513 wurde der Art. 19 Abs. 6 abgeschafft.
427Für eine übersichtliche tabellarische Abbildung der Verpflichtungen der verschiedenen Akteure in Be-
zug auf die Nachhaltigkeitskriterien siehe J. Wreesmann/C. Moser, Nachhaltigkeitszertifizierung von Bio-
kraftstoffen in der EU, in:  Böttcher/Hampl/Kügemann/Lüdeke-Freund (Hrsg.),  Biokraftstoffe und Bio-
kraftstoffprojekte, 2014, S. 213 (217).
428Art. 22 VO (EG) Nr. 73/2009 des Rates vom 19. Januar 2009 mit gemeinsamen Regeln für Direktzah-
lungen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber
landwirtschaftlicher  Betriebe  und  zur  Änderung  der  Verordnungen  (EG)  Nr. 1290/2005,  (EG)
Nr. 247/2006, (EG) Nr. 378/2007 sowie zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003; Siehe auch
P. Hodson, Renewable Energy in Transport (including biofuels), in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.) EU
Energy Law, Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policy in the European Union, S. 173 (197,
Rn. 7.72).
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Massenbilanzsystem  werden  nachhaltige  Biokraftstoffe  zertifiziert  und  können

daraufhin  mit  nicht-zertifizierten  Mengen  gemischt  werden.  Derlei  Gemische  von

Biokraftstoffen können nur in der Höhe des ursprünglichen reinen Biokraftstoffes als

nachhaltig zertifiziert werden.429 Ein solches System gewährleistet, dass jede von einem

Gemisch entnommene Lieferung „dieselben Nachhaltigkeitseigenschaften in denselben

Mengen  hat  wie  die  Summe  sämtlicher  Lieferungen,  die  dem  Gemisch  zugefügt

werden“.430 Weiterhin  verpflichten  die  Mitgliedstaaten  die  Wirtschaftsteilnehmer,  in

zuverlässiger  Weise  Informationen  über  die  folgenden  Themen  zur  Verfügung  zu

stellen: 

- die Einhaltung der in Artikel 17 Absätze 2 bis 5 EE RL genannten Nachhaltigkeitskri-

terien.

- „Maßnahmen, die zum Schutz von Boden, Wasser und Luft, zur Sanierung von degra-

dierten Flächen und zur Vermeidung eines übermäßigen Wasserverbrauchs in Gebieten

mit Wasserknappheit getroffen wurden.“

- Maßnahmen zur Bekämpfung von sozialen Folgen des Anbaus von Rohstoffen für

Biokraftstoffe.431

Zum Nachweis der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen kann die Union schließlich Über-

einkünfte mit Drittländern abschließen, wodurch sich diese zur Erfüllung von entspre-

chenden Vorgaben für die Biokraftstoffherstellung im eigenen Gebiet  verpflichten.432

Zum gleichen Zweck kann die Kommission freiwillige nationale oder internationale Re-

gelungen anerkennen, „in denen Normen für die Herstellung von Biomasseerzeugnissen

vorgegeben werden“. Solche Systeme können auch für die Messung der Treibhausgas-

emissionseinsparung anerkannt werden.433

                6. Das Problem der indirekten Landnutzungsänderungen (ILUC) und 
die Reform der Biokraftstoff-Ziele

Wie bereits erwähnt, erfassen die Nachhaltigkeitskriterien nur ein Teil der ggf. von Bio-

kraftstoffen verursachten ökologischen und sozialen Probleme. Besonders brisant und

429Mehr über das Massenbilanzsystem und alternative Systeme siehe  P. Hodson, Renewable Energy in
Transport (including biofuels), in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.) EU Energy Law, Vol. III Book One:
Renewable Energy Law and Policy in the European Union, S. 173 (200 f.).
430Art. 18 Abs. 1 lit. c EE RL.
431Art. 18 Abs. 3 Unterabs. 2 EE RL.
432Art. 18 Abs. 4 Unterabs. 1 EE RL.
433Art. 18 Abs. 4 Unterabs. 2 und 3 EE RL.
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schwierig zu behandeln – neben der Nutzungskonkurrenz mit der Nahrungsmittelpro-

duktion – ist vor allem das Problem der durch den Rohstoffanbau ausgelösten ILUC.434

Wie beauftragt, hat die Kommission im Jahr 2010 einen Bericht vorgelegt, in welchem

die  mit  diesem  Phänomen  zusammenhängenden  Treibhausgasemissionen  dargestellt

wurden.435 Der  Bericht  zeigt,  dass  indirekte  Landnutzungsänderungen  das

Treibhausgaseinsparpotenzial von Biokraftstoffen erheblich mindern können. Nach der

Kommission  stellt  es  zwar  eine  komplexe  Aufgabe  dar,  alle  Faktoren  bei  der

Einschätzung  dieser  Folgen  zu  berücksichtigen  und  die  genauen  Auswirkungen  zu

berechnen, weshalb noch Recherchebedarf bestehe. Bis zum Abschluss dieser weiteren

Untersuchungen  sei  es  noch  nicht  möglich,  eine  „konkrete  Methodologie  zur

Berücksichtigung der Emissionen aus Kohlenstoffbestandsänderungen infolge indirekter

Landnutzungsänderungen“436 auszuarbeiten. Die Union müsse jedoch mit Blick auf die

Verpflichtungen,  die  sich  aus  dem  Vorsorgeprinzip  ergeben,  trotz  verbleibender

Unsicherheiten tätig werden. Dementsprechend verpflichtete sich die Kommission, ei-

nen Vorschlag zu Änderung der EE RL vorzulegen.437

Dieser Vorschlag wurde zwei Jahre später vorgelegt.438 Obwohl er im Vergleich zu dem

ursprünglichen Entwurf der  Kommission in sehr abgeschwächter  Form veröffentlicht

worden war,439 ist er auf Kritik und Zögern gestoßen. Erst Ende 2015 und nach harten

Verhandlungen440 haben der  Rat  und das Parlament  eine neue Richtlinie  verabschie-

det.441

Bei der Berechnung der aus ILUC verursachten THG-Emissionen wurden in der neuen

Richtlinie wenige Fortschritte erzielt: Sie legt „geschätzte“ Emissionen aus ILUC fest,

434K. Naumann/S. Majer, Erläuterung und Kommentierung des Vorschlags der Europäischen Kommission
zur  Anpassung  der  EU-Biokraftstoffpolitik  vom  17.  Oktober  2012,  DBFZ  Deutsches  Biomassefor-
schungszentrum, 2013, S. 5.
435KOM (2010) 811 endg. vom 22.12.2010, Bericht der Kommission über indirekte Landnutzungsände-
rungen im Zusammenhang mit Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen.
436Art. 19 Abs. 6 EE RL. 
437KOM (2010) 811 endg. vom 22.12.2010, S 16.
438KOM (2012) 595 endg. vom 17.10.2012, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen
und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen.
439F. Huebner, Die EU-Agrarkraftstoffpolitik als Hegemonieprojekt – Akteure und ihre Strategien am Bei-
spiel der ILUC-Kontroverse in: Biokraftstoffe zwischen Sackgasse und Energiewende, 2014, S. 41, (48).
440Über  die  Verhandlungen  siehe  F.  Huebner,  Die  EU-Agrarkraftstoffpolitik  als  Hegemonieprojekt  –
Akteure und ihre Strategien am Beispiel der ILUC-Kontroverse in: Biokraftstoffe zwischen Sackgasse
und Energiewende, 2014, S. 41 (48 f.).
441RL (EU) 2015/1513 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 zur Änderung
der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtli-
nie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen.
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die keinen Einfluss auf die Erreichung der THG-Einsparungsziele haben sollen, sondern

lediglich im Rahmen der Berichtspflichten der Mitgliedstaaten442 und der Kommission443

mitzuberücksichtigen sind.

Das Problem der ILUC soll wiederum durch einen anderen Ansatz gelöst werden: Als

Hauptmaßnahme wird eine Deckelung für den Verbrauch sogenannter konventioneller

Biokraftstoffe eingeführt. Das 10 %-Ziel für den Verkehrssektor bleibt zwar bestehen,

die Biokraftstoffe, die am häufigsten einen Auslöser für ILUC darstellen, sollen jedoch

höchstens einen Anteil von 7 % des Endenergieverbrauchs abdecken. Dieser 7 %-De-

ckel stellt nur eine Obergrenze dar, und die Mitgliedstaaten können sich für eine noch

stärkere Begrenzung entscheiden. Seine Erfüllung ist allerdings zwingend.444 Gleichzei-

tig bleibt es den Mitgliedstaaten überlassen, eine identische Maßnahme in Bezug auf das

Ziel der THG-Emissionseinsparung einzuführen,445 was aber von geringerer Bedeutung

ist, weil der Deckel in der EE RL ohnehin auf das 6 %-THG-Einsparungsziel der Kraft-

stoffqualitätsrichtlinie 98/70/EG einwirkt. 

Der Grenzwert von 7 % gilt für zwei Kategorien von Biokraftstoffen, die hier als kon-

ventionell erwähnt werden. Zunächst werden Biokraftstoffe aus „Getreide und sonstigen

Kulturpflanzen  mit  hohem  Stärkegehalt  [Getreide,  Knollen-  und  Wurzelfrüchte],

Zuckerpflanzen,  Ölpflanzen“  erfasst,  wie  es  im  Vorschlag  der  Kommission  bereits

vorgesehen war. Hinzugefügt wurde jedoch eine zweite Kategorie von Biokraftstoffen,

die  „aus  als  Hauptkulturen  vorrangig  für  die  Energiegewinnung  auf  land-

wirtschaftlichen Flächen angebauten Pflanzen“ hergestellt werden.446 Hierdurch werden

alle Rohstoffe einbezogen, die landwirtschaftliche Flächen stark in Anspruch nehmen.

Auf diese Weise ist die Inanspruchnahme von Flächen durch die Biokraftstoffprodukti-

on zu  begrenzen und die  Konkurrenz zur  Nahrungsmittelproduktion  sowie  ILUC zu

mindern. 

Die restlichen 3 % bis 10 % des Verkehrsziels sollen die Mitgliedstaaten mit anderen

Energiequellen  wie  Elektrizität  sowie  mithilfe  von  Biokraftstoffen  erfüllen,  die  die

Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen und keine erhebliche Flächennutzungskonkur-

renz verursachen. Als fakultative Ausnahme wurde den Mitgliedstaaten zusätzlich die

Möglichkeit eingeräumt, konventionelle Biokraftstoffe bei der Erreichung des 7 %-De-
442Art. 7a Abs. 7 i.V.m. Anhang V RL 98/70/EG.
443Art. 23 Abs. 4 i.V.m. Anhang VIII EE RL.
444Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 2 i.V.m. Abs. 4 lit. d EE RL 2015.
445Art. 7a Abs. 2 Unterabs. 2 RL 78/90/EG.
446Art. 1 Abs. 2 lit. b und Art. 2 Abs. 2 lit. b RL (EU) 2015/1513.
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ckels  nicht  anzurechnen,  wohl  aber  bei  der  Erreichung des  10 %-Ziels  und dadurch

uneingeschränkt zu fördern, soweit sie a) die Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigen,

b) auf stark degradierten oder verschmutzten Flächen angebaut werden und c) ein be-

stimmtes Treibhausgasminderungspotenzial aufweisen.447 

Eine besondere Bedeutung erkennt die neue Richtlinie bestimmten fortschrittlichen Bio-

kraftstoffen  aus Rohstoffen zu,  die  in einem zweiteiligen  Anhang aufgelistet  sind.448

Teil A umfasst zunächst Reststoffe aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen oder holzar-

tige Pflanzenteile.  Daneben sind andere Abfälle  oder Reststoffe wie Gülle und Klär-

schlamm erwähnt. Weiterhin werden solche Biokraftstoffe aufgelistet, die mithilfe neuer

Technologien  hergestellt  werden,  wie  Biokraftstoffe  aus  Algen  und  Bakterien  oder

durch Abscheidung und Nutzung von CO2 für Verkehrszwecke sowie „im Verkehrssek-

tor  eingesetzte  flüssige  oder  gasförmige  erneuerbare  Kraftstoffe  nicht  biogenen  Ur-

sprungs“, wie z. B. Biogas aus Elektrizität oder Geothermie. In Teil B des Anhangs sind

gebrauchtes Speiseöl und tierische Fette genannt. Zur Erreichung des 10 %-Ziels werden

die vom Anhang umfassten Rohstoffe und Kraftstoffe „mit dem Doppelten ihres Ener-

giegehalts  angerechnet“.449 Zusätzlich  sind die  Mitgliedstaaten  verpflichtet,  ein  nicht

zwingendes nationales Ziel für den Verbrauch der Biokraftstoffe in Teil A des Anhangs

festzulegen, welches als Richtwert 0,5 % betragen soll.450 Zur Erfüllung dieses nationa-

len Ziels können neben den in Teil A aufgelisteten Biokraftstoffen auch andere Biokraft-

stoffe angerechnet werden, soweit sie vor Verabschiedung der neuen Richtlinie als Ab-

fälle, Reststoffe, zellulosehaltiges Non-Food-Material oder lignozellulosehaltiges Mate-

rial eingestuft und in existierenden Anlagen verwendet worden sind.451 

Die Änderung der EE RL aus 2015 hat neben den bereits genannten Neuerungen keine

neuen Nachhaltigkeitskriterien eingeführt.  Diese Zögerlichkeit  insbesondere in Bezug

auf die THG-Emissionen aus ILUC liegt  daran,  dass ihre genaue Berechnung bisher

nicht in einer zuverlässigen Weise möglich war.452 Als einzige Änderung der Nachhal-

tigkeitskriterien  wurden  die  THG-Mindesteinsparungswerte  für  Anlagen  reformiert

(D.I.1). So sollen alte Anlagen eine THG-Minderung von 35 % aufweisen, die nach dem

447Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 2 lit. d Unterabs. 3 EE RL.
448Anhang IX der EE RL.
449Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 2 lit. d sowie Unterabs. 2 lit. f EE RL.
450Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 2 lit. e EE RL.
451Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 2 lit. e EE RL.
452SWD (2012) 343 final, 17.10.2012, Folgenabschätzung für den Vorschlag der Kommission für eine
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die
Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (COM (2012) 595 final), S. 16.
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01.01.2018 auf 50 % erhöht werden soll. Nach der Verabschiedung der neuen Richtlinie

am  05.10.2015  in  Betrieb  kommende  Anlagen  müssen  mit  50 % anfangen  und  bis

01.01.2018 60 % erreichen. Dadurch sollen die Mindestziele für alte Anlagen nicht er-

höht werden, obwohl die EE RL 2009 eine solche Möglichkeit  zur Bekämpfung von

ILUC vorsah.453 Allerdings sind die Vorgaben für neue Anlagen strenger geworden, in-

dem schon ab dem 05.10.2015 in Betrieb  genommene  Anlagen eine  Mindesteinspa-

rungsquote in Höhe von 60 % aufweisen mussten. 

Über die ILUC hinaus werden andere negative Auswirkungen von Biokraftstoffen mit

einer gewissen Zurückhaltung behandelt: Die verschiedenen Herausforderungen werden

zwar erwähnt, durch die Reform werden aber keine konkreten Maßnahmen ergriffen;

vielmehr beschränkt sich die Richtlinie auf abstrakte Klauseln und eine Vielzahl von

Berichtspflichten. Das gilt zunächst für die Nutzung von Abfällen, wo besondere Nach-

haltigkeitsprobleme dadurch entstehen können, dass ihre energetische Verwertung im

Vergleich zur stofflichen Nutzung keine umweltfreundliche Lösung darstellt. In diesem

Zusammenhang  werden  Mitgliedstaaten  aufgefordert,  bei  der  energetischen  Nutzung

von Abfällen die „in Artikel 4 der Richtlinie 2008/98/EG festgelegte Abfallhierarchie

[(s. C.3)] sowie ihre Bestimmungen zum Lebenszykluskonzept hinsichtlich der allgemei-

nen Auswirkungen der Erzeugung und Bewirtschaftung der verschiedenen Abfallströme“

zu berücksichtigen.454 In ähnlicher Weise muss bei der Nutzung von Biomasse die soge-

nannte Kaskadennutzung berücksichtigt werden, die erfordert, dass Rohstoffe erst stoff-

lich und dann energetisch zu verwerten sind.455 Dadurch soll vermieden werden, dass die

Förderung von Biokraftstoffen Umweltbelastungen verursacht, indem die Prinzipien der

nachhaltigen Behandlung von Abfällen bzw. von Biomasse umgangen werden. Denn

eine starke Förderung der energetischen Nutzung birgt stets die Gefahr, dass Potenziale

der stofflichen Nutzung übersprungen werden und so keine effiziente Nutzung der Res-

sourcen gesichert ist.

Auch zur Problematik der Nahrungssicherheit sieht die Änderungsrichtlinie keine ver-

bindlichen Maßnahmen vor. Stattdessen beschränkt sich die Richtlinie darauf, Bedin-

gungen für die Mitgliedstaaten festzulegen, falls diese entsprechende Maßnahmen ein-

453Art. 19 Abs. 6 Unterabs. 2 EE RL 2009; Biokraftstoffanlagen, die bis Ende 2013 in Betrieb waren und
eine Treibhausgaseinsparung von 45% bis Ende 2012 erreicht haben, sollten von einer Erhöhung der Ein-
sparungsziele wegen indirekter Landnutzungsänderung nicht erfasst werden; siehe auch P. Hodson, Rene-
wable Energy in Transport (including biofuels), in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.) EU Energy Law, Vol.
III Book One: Renewable Energy Law and Policy in the European Union, S. 173  (Rn. 7.28).
454Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 2 lit. e)  iii EE RL i.V.m. Erwägungsgrund 15 Richtlinie (EU) 2015/1513.
455Art. 22 Abs. 1 Unterabsatz 2 lit i EE RL.
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führen wollen. Demnach sollte „auf allen Ebenen unbedingt auf die verantwortungsvolle

Verwaltung und einen auf Rechte — einschließlich aller Menschenrechte — gestützten

Ansatz geachtet werden“.456 

Besondere Achtung schenkt die neue Richtlinie schließlich der Zertifizierung und Kon-

trolle der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen, auch in Bezug auf ILUC. Nationale und

andere  freiwillige  Systeme  werden  von  der  Kommission  geprüft  und  bewilligt.  Die

Kraftstoffanbieter müssen die Biokraftstoffmengen und -herstellungswege sowie die Le-

benszyklustreibhausgasemissionen  pro  Energieeinheit  einschließlich  der  geschätzten

Emissionen aus ILUC melden.457 Biokraftstoffe sollen während ihres gesamten Lebens-

zyklus geprüft und Betrug soll vermieden werden.458 Die Zertifizierungssysteme müssen

transparent  sein  und regelmäßig  überwacht  werden.459 Über  ihr  Funktionieren  sowie

über mögliche Verbesserungs- und Anpassungsmöglichkeiten besonders in Bezug auf

ILUC muss ebenfalls Bericht erstattet werden.460

456Erwägungsgrund 26 Richtlinie (EU) 2015/1513; Insbesondere „sollten die Mitgliedstaaten die vom Aus-
schuss für Welternährungssicherheit (CFS) der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation im Oktober
2014 gebilligten Prinzipien für verantwortliche  Investitionen in die Landwirtschaft  und Nahrungsmit-
telsysteme achten. Die Mitgliedstaaten werden ferner aufgefordert, die Umsetzung der vom CFS im Okto-
ber 2013 angenommenen freiwilligen Leitlinien für die verantwortungsvolle Regelung der Nutzungs- und
Besitzrechte an Land, Fischgründen und Wäldern im Kontext der nationalen Ernährungssicherheit zu un-
terstützen“.
457Art. 7a Abs. 7 RL 90/78/EG.
458Art. 3 Abs. 5, Art. 18 EE RL i.V.m. Erwägungsgrund 24 RL (EU) 2015/1513.
459Art. 7c Abs. 5 RL 90/78/EG.
460Art. 3 Abs. 2 Unterabs. 1 lit. d i.V.m. Erwägungsgrund 27 RL (EU) 2015/1513.
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                7. Zusammenfassung

Die Nachhaltigkeitskriterien stellen das Hauptinstrument zur Sicherung der Nachhaltig-

keit in der Biokraftstoffherstellung dar. Sie sind ein relativ neues, besonders auf Bio-

kraftstoffe  zugeschnittenes  System.  Sie  gelten,  mit  Ausnahme der  Auflagen der  CC

(D.I.3), sowohl für einheimische als auch für importierte Biokraftstoffe und enthalten

hauptsächlich Umweltauflagen zum Klima- und Naturschutz. Sie sollen gewährleisten,

dass nur solche Biokraftstoffe zur Erreichung der Umweltziele berücksichtigt und ent-

sprechend gefördert werden, die diese Mindeststandards erfüllen. 

Unter den Nachhaltigkeitskriterien sind sowohl allgemeine (THG-Mindesteinsparung, s.

D.I.1) als auch rohstoffspezifische Regelungen zu finden (Nachhaltigkeitskriterien über

Landnutzungsänderungen für landwirtschaftliche Rohstoffe, s. D.I.2, besondere Rege-

lungen für Abfälle usw.). Über die ökologischen Gesichtspunkte hinaus werden auch so-

ziale Anliegen berücksichtigt, allerdings lediglich durch Berichtspflichten und Verbesse-

rungsvorschläge (D.I.4). 

Die Behandlung der ILUC durch Nachhaltigkeitskriterien war aufgrund der Komplexität

der damit verbundenen Sachverhalte mit Schwierigkeiten verbunden. Aus diesem Grund

versuchte die EE RL-Reform aus dem Jahr 2015, das Problem durch die mengenmäßige

Fördereinschränkung von konventionellen Biokraftstoffen einzudämmen (D.I.6). Statt-

dessen  sollen  sogenannte  fortschrittliche  Biokraftstoffe  besonders  gefördert  werden,

welche keine Agrarflächen zu ihrem Anbau in Anspruch nehmen. 
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        II. Nachhaltigkeitsregelungen für die Biokraftstoffförderung im Agrar-
recht

Im EU-Agrarrecht  sind  viele  Nachhaltigkeitsregelungen  niedergelegt,  welche  für  die

Biokraftstoffförderung relevant sind. Die Regeln der CC (D.II.1) spielen dabei die wich-

tigste Rolle. Darüber hinaus sind besondere Umweltauflagen für die „Ökologisierungs-

komponente“  der  Direktzahlungen  an  landwirtschaftliche  Betriebe  gerichtet  (D.II.2).

Schließlich sind in der 2. Säule der GAP für die ländliche Entwicklung interessante Re-

gelungen zu finden, die einen Bezug zur Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen aufweisen

(D.II.2 und D.II.3). 

                1. Das System der Cross-Compliance (CC) als Nachhaltigkeitsregelung 
der GAP

CC stellt seit 2005461 ein Konzept des europäischen Agrarrechts dar. Sie ist in der Praxis

eine Verknüpfung von Beihilfen mit Auflagen, welche die Landnutzung sowie die land-

wirtschaftliche Tätigkeit betreffen und für die Umwelt, die Menschen, Tiere und Pflan-

zen förderlich sind.462 Nach der entsprechenden Regelung463 wird den Empfängern von

Agrarbeihilfen für den Fall, dass diese Auflagen nicht beachtet werden, eine Verwal-

tungssanktion auferlegt und Beihilfen werden entsprechend gekürzt. Ziel des Systems ist

die Förderung einer nachhaltigen Landwirtschaft, die im Einklang mit anderen Politiken

der Union steht. Dadurch soll auch der Förderung von Landwirten im Rahmen der GAP

eine zusätzliche Legitimation verliehen werden, indem sie nur unter bestimmten Nach-

haltigkeitsbedingungen erfolgen darf.

Die Regeln der CC sind in zwei Kategorien von Maßnahmen unterteilt: Die sogenannten

„Grundanforderungen an die Betriebsführung“ (GAB) stellen geltende Vorschriften des

europäischen Rechts wie Richtlinien und Verordnungen dar, die Teil des sogenannten

landwirtschaftlichen Fachrechts ausmachen. Sie enthalten Vorgaben mit Verpflichtun-

gen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes für die Landwirte und ihre Verletzung führt

461J. Martinez, Das Greening der Gemeinsamen Agrarpolitik, NuR 2013, S. 690 (692).
462Erwägungsgrund 53 VO (EU) Nr. 1306/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG)
Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates; H. Nitsch/B. Osterburg, Umsetzung
von Cross-Compliance in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten, 2007, S. 5.
463Cross Compliance wird geregelt in Art. 91ff. i.V.m. Anhang II VO (EU) Nr. 1306/2013.
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auch unabhängig  von der  CC zu bestimmten  Rechtsfolgen,  wie z. B.  zur  Einleitung

eines Ordnungswidrigkeits- bzw. Strafverfahrens. Über die CC werden diese Regeln nun

mit  den  Agrarbeihilfen  verknüpft.  Darüber  hinaus  sind  als  zweite  Kategorie  die

„Standards  für  die  Erhaltung  von  Flächen  in  gutem  landwirtschaftlichen  und

ökologischen Zustand“ (GLÖZ) keine CC-Regeln im engeren Sinne, indem sie nicht an

andere EU-Regeln anknüpfen, sondern neue, eigenständige,  im Rahmen der GAP für

das Ziel der Auflagenbindung eingeführte EU-Normen darstellen,464 auch wenn sie sich

mit Vorschriften des nationalen Rechts gelegentlich überschneiden. 

Im Rahmen der GAP stellt die Erfüllung der CC-Regeln zunächst eine Voraussetzung

für die Gewährung von Direktzahlungen  an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe dar,

d. h. sowohl von der Basisprämie als auch von den anderen Prämien der Verordnung

(EU)  Nr. 1307/2013.  Auch  für  bestimmte  „gekoppelte“  Zahlungen  der  einheitlichen

Marktorganisation, nämlich für die Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen

sowie für Grüne Weinlese ist die Berücksichtigung der CC notwendig. Darüber hinaus

ist sie eine Auflage für Zahlungen der 2. Säule, insbesondere für Investitionen zugunsten

von Wäldern, Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, sowie für die Förderung des biolo-

gischen Landbaus, Zahlungen im Rahmen von Natura 2000 und der Wasserrahmenricht-

linie, und ferner solchen, die dem Tierschutz gewidmet sind.465 

Als Auflagen des Agrarrechts spielen CC-Regeln bereits bei der Biokraftstoffförderung

durch Agrarbeihilfen eine wichtige Rolle. Vor allem Direktzahlungen an Biokraftstoff-

produzenten  sind  von  der  Einhaltung  der  CC  abhängig.  Durch  die

Nachhaltigkeitskriterien  wird  darüber  hinaus  die  Geltung  eines  Teils  der  CC (siehe

D.I.3)  auch auf  biokraftstoffspezifische  Förderregelungen  erweitert.  Demnach führen

Verstöße gegen die in Art. 17 Abs. 6 EE RL erwähnten CC-Auflagen zum Ausfall bzw.

zur Kürzung nicht nur der Direktzahlungen, sondern auch der restlichen Biokraftstoff-

förderung. Dadurch wird ein Schutzregime geschaffen, welches bestimmte Regeln des

landwirtschaftlichen Fachrechts in mehrere Förderrahmen integriert und einen einheitli-

chen,  konsequenten  und  vollständigen  Schutz  der  Umwelt  und  der  Gesundheit  be-

zweckt. 

464S. Möckel/W. Köck/C. Rutz, Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der
Landwirtschaft, 2014, S. 127.
465Art. 92 Satz 1 VO (EU) Nr. 1306/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember
2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und
zur  Aufhebung  der  Verordnungen  (EWG)  Nr. 352/78,  (EG)  Nr. 165/94,  (EG)  Nr. 2799/98,  (EG)
Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates.
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                2. Umweltauflagen der Direktzahlungen für dem Klima- und Umwelt-
schutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden 

Nach der Entkopplung der Förderung von der Produktion bestimmter Erzeugnisse im

Rahmen der GAP konnten Landwirte, die Energiepflanzen anbauen, ebenso wie alle an-

deren von den Direktzahlungen der ersten Säule profitieren. Diese Direktzahlungen sind

zunächst an die Einhaltung der CC-Vorschriften gebunden. Darüber hinaus kann es aber

zusätzliche Voraussetzungen für die Gewährung agrarrechtlicher Beihilfen geben. Wie

erwähnt (siehe C.IV.2), setzen sich die Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher

Betriebe aus verschiedenen Prämien zusammen, die zu unterschiedlichen Zwecken ge-

währt werden. Neben der Basisprämie wird die „Ökologisierungskomponente“ der Di-

rektzahlungen für die  Beachtung von verbindlichen,  „dem Klima- und Umweltschutz

förderliche[n] Landbewirtschaftungsmethoden“  gewährt.  Hierbei  handelt  es  sich  um

„einfache,  allgemeine,  nicht  vertragliche,  jährliche Maßnahmen, die  über die  Cross-

Compliance hinausgehen“.466 Diese Komponente macht 30 % der Finanzierung für Di-

rektzahlungen  aus.  Die  Nicht-Einhaltung  dieser  Landbewirtschaftungsmethoden  kann

allerdings Strafen nach sich ziehen, die über diesen Prozentsatz hinausgehen.467 

Diese  sogenannten  „dem  Klima-  und  Umweltschutz  förderliche[n] Landbewirtschaf-

tungsmethoden“ werden in Art. 43 ff. der Verordnung (EU) Nr. 1307/2013 geregelt und

sind die folgenden:

- Anbaudiversifizierung: Um Monokulturen möglichst zu vermeiden, fordert die Verord-

nung, dass je nach Größe der Fläche eines Landwirts mindestens zwei oder drei ver-

schiedene Kulturen angebaut werden müssen. Die Hauptkultur darf dabei nicht mehr als

75 % der Flächen einnehmen und die zwei größten Kulturen dürfen gemeinsam nicht

mehr als 95 % der Flächen belegen. Zudem gelten bestimmte Ausnahmen für den Nass-

anbau, für Grünfutterpflanzen, für brachliegende Flächen, für Dauergrünland und ande-

re.

466Erwägungsgrund 37 VO (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen
von  Stützungsregelungen  der  Gemeinsamen  Agrarpolitik  und  zur  Aufhebung  der  Verordnung  (EG)
Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates.
467Siehe  http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.5.html,  zu-
letzt abgerufen 21.12.2016.
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- Erhaltung von Dauergrünland: Die Landwirte dürfen kein Dauergrünland umwandeln

oder pflügen. Die betroffenen Flächen werden von den Mitgliedstaaten in Natura-2000-

Gebieten sowie in anderen sensiblen Gebieten ausgewiesen.

- Flächennutzung im Umweltinteresse: Jeder landwirtschaftliche Betrieb muss gewähr-

leisten, dass mindestens 5 % seiner Ackerflächen folgenden Status bekommen bzw. er-

halten:

 Brachliegende Flächen

 Terrassen

 Landschaftselemente

 Pufferstreifen

 Agrarforstsysteme,  d. h.  Landnutzungssysteme,  auf  denen  Bäume  gewachsen

sind und die gleichzeitig in extensiver Weise landwirtschaftlich genutzt werden

 Streifen von beihilfefähigen Hektarflächen an Waldrändern

 Flächen mit Niederwald mit Kurzumtrieb, auf denen keine mineralischen Dünge-

mittel und/oder Pflanzenschutzmittel verwendet werden

 Aufforstungsflächen 

 Flächen mit Zwischenfruchtanbau oder durch Pflanzung und Keimung von Sa-

men gebildete Begrünung

 Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen.

Wie zuvor erwähnt (unter C.IV.3), kann der Energiepflanzenanbau in einige dieser Ka-

tegorien eingeordnet werden. 

Neben den oben genannten Methoden können auch andere Bewirtschaftungsformen an-

gewendet werden, soweit sie einen „gleichwertigen oder höheren Klima- und Umwelt-

nutzen […] erbringen“468. Auch die Betreiber, die die Auflagen für Natura-2000-Gebiete

bzw. für die biologische Landwirtschaft erfüllen, gelten als Zahlungsberechtigte. 

                3. Extensiver Energiepflanzenanbau als Flächennutzung im Umweltin-

468Art. 43 Abs. 3 i.V.m. Anhang IX VO (EU) Nr. 1307/2013.
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teresse

Wie erwähnt, ist eine der Voraussetzungen für Direktzahlungen an Landwirte, dass sie

mindestens 5 % ihrer Flächen als „im Umweltinteresse genutzte Fläche“ ausweisen.469

Auf diesen Flächen können unter anderem Energiepflanzen angebaut werden. Da aber

ihre Erhaltung das Ziel verfolgt, „die biologische Vielfalt in Betrieben zu schützen und

zu verbessern“,470 ist auch der Anbau von Energiepflanzen nur eingeschränkt möglich.

Insbesondere dürfen Energiepflanzen nur als extensive Landwirtschaft angebaut werden,

insbesondere  in  Agrarforstsystemen  bzw.  auf  Flächen  mit  Niederwald  aus  Kurzum-

triebsgehölz, auf welchen „keine mineralischen Düngemittel und/oder Pflanzenschutz-

mittel verwendet werden“471.

                4. Förderung der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen in der 2. Säule

Hauptziel der 2. Säule der GAP ist die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums.

Aus diesem Grund sieht die entsprechende EU-Verordnung nicht nur Maßnahmen zur

Förderung der Biokraftstofferzeugung vor (s. C.IV.3), sondern sie enthält zusätzliche In-

strumente, welche die Nachhaltigkeit der Erzeugung von Biokraftstoffen fördern kön-

nen. Es gehört ohnehin zu den Zielen der ländlichen Entwicklung, eine nachhaltige Be-

wirtschaftung der natürlichen Ressourcen sowie den Klimaschutz zu gewährleisten. So

beziehen sich viele Maßnahmen der 2. Säule unmittelbar auf die Nachhaltigkeit: die För-

derung der Forschung und Innovation zum Zweck eines besseren Umweltmanagements

und einer besseren Umweltleistung, die „Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesse-

rung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme“ und insbesondere

der Schutz der Biodiversität, des Wassers und des Bodens, die Förderung der Ressour-

ceneffizienz sowie der sozialen Inklusion und Armutsbekämpfung.472 

Über diese Nachhaltigkeitsmaßnahmen hinaus gelten  in der 2. Säule unterschiedliche

Voraussetzungen, die einen Rahmen der Nachhaltigkeit gewährleisten sollen. So muss

der betroffene Mitgliedstaat, schon bevor ein nationales Programm zur ländlichen Ent-

wicklung genehmigt und von dem ELER finanziert wird, eine Reihe von ex-ante Kon-

ditionalitäten erfüllt haben, die geeignete administrative Rahmenbedingungen für die

Umsetzung des Programms schaffen. Insbesondere in Bezug auf den Schutz von Öko-

469Art. 46 VO (EU) Nr. 1307/2013.
470Erwägungsgrund 44 VO (EU) 1307/2013.
471Art. 46 Abs. 2 lit. g VO (EU) 1307/2013.
472Art. 5 VO (EU) Nr. 1305/2013.
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systemen muss der Mitgliedstaat die Standards für den guten landwirtschaftlichen und

ökologischen Zustand (Die GLÖZ der CC, s.  D.II.1),  Mindestanforderungen für den

Einsatz von Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln sowie sonstige nationale Standards

festgelegt haben. Dazu wird für Maßnahmen der Ressourceneffizienz ein umsichtiges

Umgehen mit Wasser gefordert, indem die tatsächlichen Kosten der Wassernutzung von

den Benutzern getragen werden und diese dazu motivieren, mit Wasser sparsam umzu-

gehen.473 Weiterhin  wird  die  Nachhaltigkeit  von Vorhaben der  2. Säule  dadurch  ge-

währt, dass ihre Auswirkungen auf die Umwelt im Vorhinein geprüft werden müssen.

Das gilt besonders für aus dem ELER geförderte Investitionen. Die Bewertung muss

„gemäß dem für diese Investitionsart geltenden Recht“ stattfinden.474

473Art. 9 i.V.m. Anhang V VO (EU) Nr. 1305/2013.
474Art. 45 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1305/2013.
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        III. Nachhaltigkeitsbedingungen bei den EU-Fonds und -Forschungsrah-
menprogrammen

Wie bereits unter C.V erwähnt, ist die Förderung von Biokraftstoffen Gegenstand ver-

schiedener Finanzinstrumente der EU. Es ist daher für die Frage der Nachhaltigkeit von

Biokraftstoffen bedeutsam, zu prüfen, ob diese europäischen Förderungsmechanismen

mit Nachhaltigkeitsbedingungen verknüpft sind.

Wie bereits  aus der Auseinandersetzung mit den Fonds ersichtlich,  spielt  der Klima-

schutz auch in diesem Bereich eine große Rolle und kann als Grundlage für die Bio-

kraftstoffförderung dienen. Im Allgemeinen sollen die Fonds zur Erreichung der Ziele

der Strategie Europa 2020 für ein intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum

beitragen.475 Diese  Strategie  schließt  unter  anderem  den  Themenbereich

Klimaschutz/Energie und die Ziele der Minderung von Treibhausgasemissionen sowie

der  Erhöhung des EE-Anteils  ein.  Die Fonds verfolgen insbesondere elf  thematische

Ziele, wovon drei mit dem Klimaschutz verbunden sind, eins darunter insbesondere mit

der Nachhaltigkeit im Verkehr.476 

Biokraftstoffe  können  weiterhin  neben  dem  Klimaschutz  im  Rahmen  anderer  Ziele

gefördert werden, wie z. B. der regionalen Entwicklung. Auch bei der Verfolgung sol-

cher Ziele spielen der Klimaschutz und die Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle.477 Auch

in  den speziellen  Verordnungen jedes  Fonds  wird immer  wieder  die  Bedeutung der

nachhaltigen Entwicklung hervorgehoben. 

All  diese  Klauseln  müssen  so  interpretiert  werden,  dass  sie  die  Förderung  von

Biokraftstoffen  nur  insoweit  erlauben,  als  dass diese die  Nachhaltigkeitskriterien  der

EE RL erfüllen. Denn es wäre höchst widersprüchlich, wenn die Union von den Mit-
475Art. 10 Abs. 1 VO (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember
2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Eu-
ropäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwick-
lung des ländlichen Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Be-
stimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates.
476Art.  9 VO (EU) Nr. 1303/2013.
477 Siehe Art. 8 Satz 1 VO (EU) Nr. 1303/2013,  wonach die Ziele des Fonds „gemäß dem Prinzip der
nachhaltigen Entwicklung und der Förderung des Ziels der Erhaltung, des Schutzes der Umwelt und der
Verbesserung ihrer Qualität durch die Union gemäß Artikel 11 und Artikel 191 Absatz 1 AEUV [...] ver-
folgt“ werden. Weiterhin müssen alle Programme und Partnerschaftsvereinbarungen im Rahmen der ESI-
Fonds unabhängig vom thematischen Ziel bei ihrer Vorbereitung und Umsetzung gewisse „Anforderun-
gen an Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel, biologische
Vielfalt [...]“ erfüllen, s. Art. 8 Satz 2 VO (EU) Nr. 1303/2013.
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gliedstaaten die ausschließliche Förderung nachhaltiger Biokraftstoffe verlangt, während

sie  bei  der  Gewährung  von  europäischen  Mitteln  eben  jene  Nachhaltigkeitskriterien

ignoriert.  Dies wird zudem in Art. 6 der ESI-Fonds-Verordnung deutlich, wonach die

„aus den ESI-Fonds geförderten Vorhaben [...] dem Unionsrecht und dem in Bezug auf

dessen Umsetzung einschlägigen nationalen Recht [...] entsprechen“ müssen. Die Nach-

haltigkeitskriterien für Biokraftstoffe stellen als Teil  der EE RL Unionsrecht dar und

dürfen somit bei den geförderten Vorhaben nicht außer Acht gelassen werden.

Für das Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020 sind die nachhaltige Entwicklung

und der Klimawandel ebenfalls als Schwerpunkt der Förderung benannt. Die geförderten

Tätigkeiten sollen insbesondere „darauf abzielen, aus dem Vorsprung Europas im Wett-

lauf um die Entwicklung neuer Prozesse und Technologien zur Förderung eines nach-

haltigen Wachstums im weitesten Sinne und zur Bekämpfung des Klimawandels Nutzen

zu ziehen“478. Auch im Programm „Horizont 2020“ wird dieses Ziel horizontal umge-

setzt und in allen Schwerpunkten berücksichtigt. Die Frage der Geltung der Nachhaltig-

keitskriterien für Biokraftstoffe im Forschungsrahmenprogramm ist aber ohnehin einfa-

cher zu bejahen, weil das Programm auf Forschung und Innovation ausgerichtet ist und

dementsprechend nur fortschrittliche Biokraftstoffe unterstützt,  die zur Steigerung der

heutigen Effizienz und Nachhaltigkeit beitragen sollen. Konventionelle (aus Nahrungs-

mittelpflanzen),  geschweige denn nicht-nachhaltige  Biokraftstoffe  dürfen im Rahmen

des Horizont 2020 nicht gefördert werden.479 

478Anhang I VO (EU) Nr. 1291/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013
über das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation Horizont 2020 (2014-2020) und zur Aufhebung
des Beschlusses Nr. 1982/2006/EG.
479T. Schleker, Goals of biofuel R & D funding: the European viewpoint in: Neue  Biokraftstoffe 2015,
Berlin 2015, S. 13, 17.
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        IV. Nachhaltigkeitsregelungen für die Biokraftstoffförderung im Beihil-
ferecht

Staatliche Beihilfen stellen das am meisten benutzte Instrument der Biokraftstoffförde-

rung dar. Aus diesem Grund ist es für die vorliegende Untersuchung besonders wichtig,

zu prüfen, inwieweit der Rechtsrahmen für die Gewährung staatlicher Beihilfen (darge-

stellt in C.VI) die Nachhaltigkeit der Biokraftstoffe sichert. 

Zunächst gewährleistet die EE RL, dass die Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe

bei  der  Gewährung  von  nationalen  Beihilfen  berücksichtigt  werden,  indem  Art. 17

Abs. 1 lit. c ihre Einhaltung zur Voraussetzung jeglicher finanzieller Förderung des Ver-

brauchs von Biokraftstoffen macht.480 Diese Klausel der EE RL sichert eine sektorüber-

greifende Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien und schließt mögliche Lücken in den

besonderen Bereichen. Dadurch gelten die Nachhaltigkeitskriterien für alle Beihilfen der

Biokraftstoffförderung, unabhängig davon, unter welchen Leitlinien die Kommission sie

prüft oder ob sie sogar als ad hoc Beihilfen durch eine Einzelfallkontrolle zu würdigen

sind. 

Ein gutes Beispiel der umfassenden Geltung von Nachhaltigkeitskriterien ist die Ener-

giesteuerrichtlinie  (2003/96/EG),  die  für  die  Gewährung von Beihilfen  in  Form von

Steueranreizen eine zentrale Rolle spielt. Diese Richtlinie enthält keine Nachhaltigkeits-

bedingungen für die zu fördernden Biokraftstoffe. Der Vorschlag zu ihrer Änderung im

Jahr 2011, der die Beachtung von Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe ausdrück-

lich  als  Voraussetzung  ihrer  steuerlichen  Begünstigung  vorsah,  hatte  keinen  Erfolg.

Trotzdem gelten  die  Nachhaltigkeitskriterien  aufgrund der  Klausel  in  Art. 17  Abs. 1

lit. c EE RL auch für die Verbrauchsteuerbegünstigung. 

Ein anderes Beispiel sind die Leitlinien des Beihilferechts. Aus dem gleichen Grund wie

bei der Energiesteuerrichtlinie ist die Erwähnung der Nachhaltigkeitskriterien in diesen

Leitlinien überflüssig. Die Nachhaltigkeitskriterien sind sogar in den Leitlinien für Um-

weltschutz- und Energiebeihilfen nicht zu finden. Die einzige Ausnahme ist die Rah-

menregelung für Agrarbeihilfen.  Dort  beschränkt  sich aber  die  Berücksichtigung der

Nachhaltigkeitskriterien nicht auf Beihilfen für Biokraftstoffe, sondern sie gilt als Vor-

480P. Hodson, Renewable Energy in Transport (including biofuels), in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.)
EU Energy Law, Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policy in the European Union, 2010, S.
173, (Rn. 7.25).
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aussetzung  jedes  Bioenergievorhabens,  d. h.  ihre  Anwendung wird  auf  jede  Art  der

Bioenergie erweitert.481 

Die Art und Weise, wie die Nachhaltigkeitskriterien allgemein Anwendung auf Beihil-

fen  finden,  wird  in  der  Maßnahme N 434/2008 deutlich  (siehe  auch unter  C.VI.2.d

Regionalbeihilfen).482 Dort  geht  es  um  Beihilfen  für  Infrastrukturmaßnahmen  zum

Zweck der Biokraftstofferzeugung. Die Beihilfen wurden nach den damaligen Leitlinien

für Regionalbeihilfen gewährt, die auf keine Weise die Nachhaltigkeitskriterien für Bio-

kraftstoffe  erwähnten und dies  auch nicht  konnten,  denn die  Nachhaltigkeitskriterien

sind erst 2009 verabschiedet worden. Trotzdem merkt die Kommission an, dass es bei

den neuen Anlagen um die Produktion nachhaltiger Biokraftstoffe gehen soll.483

Über die Nachhaltigkeitskriterien hinaus enthalten die Leitlinien  spezielle,  verstärkte

Nachhaltigkeitsvoraussetzungen für  die  Gewährung  bestimmter  Beihilfen  für  Bio-

kraftstoffe, die in Anlehnung an die neue ILUC-Richtlinie (s. D.I.6) die Förderung von

konventionellen, aus Nahrungsmittelpflanzen hergestellten Biokraftstoffen einzuschrän-

ken beabsichtigen.

Zunächst erlauben die Umwelt- und Energieleitlinien in Bezug auf Investitionsbeihilfen

grundsätzlich keine Förderung von Biokraftstoffen aus Nahrungsmittelpflanzen, sondern

sie begünstigen ausschließlich die sogenannten „fortschrittlichen“ Biokraftstoffe. Auch

Betriebsbeihilfen für konventionelle Biokraftstoffe werden nur für ältere Anlagen ge-

währt (Betriebsaufnahme bis einschließlich 2013), und zwar „bis die Anlage vollständig

abgeschrieben ist, längstens jedoch bis 2020“484. Dadurch wird eine Übergangsregelung

geschaffen,  welche  die  vollständige  Beendigung  der  Förderung von  konventionellen

Biokraftstoffen vorbereitet. 

In der „Rahmenregelung für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor und in länd-

lichen  Gebieten  2014–2020“  sind  ähnliche  Regeln  zu  finden:  Für  Beihilfen  für

Investitionen in materielle  und immaterielle  Vermögenswerte  im Zusammenhang mit

der Erzeugung von Bioenergie (einschließlich Biokraftstoffen zum Eigenverbrauch) sind

die Mitgliedstaaten verpflichtet, Höchstwerte für die Verwendung von Nahrungsmittel-

pflanzen (Getreide und sonstige stärkehaltige Pflanzen, Zuckerpflanzen und Ölpflanzen)

481Siehe z.B. Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar- und Forstsektor
und in ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 141.
482State aid N 434/2008 (Poland), Aid scheme for the construction of installations for the production of
biocomponents and liquid biofuels.
483State aid N 434/2008, Rn. 72.
484Leitlinien für staatliche Umweltschutz- und Energiebeihilfen 2014-2020, Rn. 113.

109



festzulegen.485 Dazu müssen die  auf  nationaler  Ebene geltenden „Mindestnormen für

Energieeffizienz“ auch auf Anlagen Anwendung finden, die EE produzieren oder ver-

wenden.486 Bei den Beihilfen für Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung von

Biokraftstoffen sind Nahrungsmittelpflanzen vollständig ausgeschlossen.487 Schließlich

werden nach der  AGVO grundsätzlich keine EE-Beihilfen für die Förderung von Bio-

kraftstoffen aus Nahrungsmittelpflanzen freigestellt. Ausnahmen werden in einigen Fäl-

len  vorgesehen,  die  vielmehr  als  Übergangsregelungen  von konventionellen  zu  fort-

schrittlichen Biokraftstoffen eingeordnet werden können. Hierunter fallen Investitions-

beihilfen für die Umrüstung von Anlagen zur Herstellung fortschrittlicher Biokraftstof-

fe, „sofern die Erzeugung von Biokraftstoffen aus Nahrungsmittelpflanzen proportional

zur neuen Kapazität zurückgefahren wird“.488 Weiterhin gilt – genauso wie bei den Um-

weltschutz- und Energieleitlinien – eine Freistellung der Betriebsbeihilfen für (kleine)

Anlagen zur  Erzeugung von Biokraftstoffen  aus Nahrungsmittelpflanzen,  welche  vor

dem 31.12.2013 ihren Betrieb aufgenommen haben und noch nicht abgeschrieben sind,

spätestens bis 2020.489

Wie aus den Definitionen in den jeweiligen Rechtsakten ersichtlich, sind unter dem Be-

griff  „Biokraftstoffe  aus  Nahrungsmittelpflanzen“  die  „aus  Getreide  und  sonstigen

Pflanzen mit hohem Stärkegehalt,  Zuckerpflanzen und Ölpflanzen hergestellte[n] Bio-

kraftstoffe“490 zu verstehen. Der Begriff sowie die Strategie zur stufenweisen Begren-

zung der Förderung von fortschrittlichen Biokraftstoffen stammt aus dem Vorschlag zur

Änderung der EE RL (s. D.I.6)491 und verfolgt das dort festgelegte Ziel: Die Begrenzung

der  Förderung  von  konventionellen  Kraftstoffen  zugunsten  von  Biokraftstoffen  der

2. Generation, deren Herstellung nicht mit der Erzeugung von Nahrungsmitteln durch

die Landwirtschaft konkurriert. Bereits mehr als ein Jahr vor Ende der Verhandlungen

zur Annahme des Vorschlags versuchte die Kommission, durch das Beihilferecht das

neue Regime teilweise einzuführen, indem Beihilfen für Biokraftstoffe aus Nahrungs-

mittelpflanzen nicht mehr bzw. nur übergangsweise gewährt wurden. 

485Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 141.
486Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 139.
487Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 166.
488Art. 41 Abs. 2 VO (EU) 651/2014.
489Art. 43 Abs. 3 VO (EU) 651/2014.
490Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 35 Nr. 49. 
491KOM (2012) 595 endg. vom 17.10.2012.
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Die Regeln über den verstärkten Schutz sind zwar in den Leitlinien für Umweltschutz-

und Energiebeihilfen und der Rahmenregelung für Agrarbeihilfen zu finden. Sie finden

allerdings über den Anwendungsbereich dieser Leitlinien hinaus immer dann Anwen-

dung, wenn staatliche Beihilfen auf die Biokraftstoffförderung ausgerichtet sind, auch

wenn sie unter anderen Leitlinien gewürdigt werden. Dies ergibt sich daraus, dass die

Kommission bei der Prüfung der staatlichen Beihilfen stets den  Gleichbehandlungs-

grundsatz zu wahren hat. Aufgrund dieses Prinzips darf die Gewährung staatlicher Bei-

hilfen nicht unter unterschiedlichen Voraussetzungen erfolgen, es sei denn, dass für die

ungleiche Behandlung sachliche Gründe bestehen492. Im Rahmen der einheitlich zu be-

wertenden Systematik der Biokraftstoffförderung sind keine sachlichen Gründe ersicht-

lich, warum für bestimmte Fälle die Einschränkungen für Biokraftstoffe aus Nahrungs-

mittelpflanzen außer Acht zu lassen sind. Deshalb scheint es sachgemäß, dass ihre Be-

rücksichtigung als Voraussetzung jeglicher Gewährung von staatlichen Beihilfen in Be-

zug auf Biokraftstoffe gilt. 

492Siehe auch M. Bungenberg/M. Motzkus in: Birnstiel/Bungenberg/Heinrich (Hrsg.), Europäisches Beihil-
fenrecht, 2013, S. 1262, Rn. 20 f.

111



        V. Die Nachhaltigkeitsregelungen: Zusammenfassung

Neben den vielfältigen Förderregelungen der europäischen Rechtsordnung existiert ein

breites  Schutznetz  von sogenannten  Nachhaltigkeitsregelungen,  welche  die  Biokraft-

stoffförderung  mit  gewissen  ökologischen  sowie  einigen  sozialen  Bedingungen  ver-

knüpfen.  Im Herzen dieses  Regimes  liegen  die  sogenannten  Nachhaltigkeitskriterien

(D.I), Auflagen des Umwelt- und Sozialschutzes, die als Voraussetzungen der Förde-

rung von Biokraftstoffen und zur  Erreichung der Klimaziele qualifiziert sind. 

Weiterhin zeigen auch EU-Förderinstrumente für andere Zwecke, dass die Biokraftstof-

ferzeugung und -nutzung nicht bedingungslos gefördert  werden darf.  So gilt  im EU-

Agrarrecht eine Vielzahl von Auflagen für jegliche Förderregelungen, wie die CC für

Direktzahlungen aber auch weitere agrarrechtliche Vorgaben (D.II). Fonds und Rahmen-

programme dürfen weiterhin nur nachhaltige Biokraftstoffe fördern  (D.III). Oft gelten

sogar  die  Nachhaltigkeitskriterien  dabei  als  Mindeststandards  und die  Förderung aus

EU-Mitteln soll die Entwicklung fortschrittlicher Biokraftstoffe verfolgen, welche von

einer verstärkten Nachhaltigkeit geprägt sind. 

Im EU-Beihilferecht gelten schließlich mehrere Nachhaltigkeitsvoraussetzungen für die

Gewährung staatlicher Beihilfen zur Biokraftstoffförderung (D.IV).. Zunächst sind die

Nachhaltigkeitskriterien  der  Biokraftstoffpolitik  (D.I)  bei  jeder  Förderregelung  anzu-

wenden, u. a. für staatliche Beihilfen. Darüber hinaus wurde aufgrund der ILUC-Proble-

matik mit den neuen Umwelt- und Energieleitlinien ein verstärktes Schutzregime einge-

führt, das die Förderung konventioneller Biokraftstoffe einschränkt und stattdessen fort-

schrittliche Varianten fördert. 
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E.  Ein vollständiger und kohärenter Schutz? Bewertung des europäischen 
Rechtsrahmens für die Förderung von Biokraftstoffen

        I. Vorwort: Methodische Bemerkungen über den europäischen Rechtsrahmen
für Biokraftstoffe

 

Die Eingrenzung des Rechtsrahmens für Biokraftstoffe wurde bereits einleitend gezeigt

(s. Kapitel A), allerdings nur auf abstrakter Ebene. Es ist an dieser Stelle zusätzlich sinn-

voll, die Auswahl der darzustellenden Maßnahmen zu reflektieren.

Der europäische Rechtsrahmen für die Förderung von Biokraftstoffen weist zusammen-

fassend einen besonderen Querschnittsansatz auf, indem er in unterschiedlichen Unions-

politiken zu verorten ist und sich sowohl aus biokraftstoffspezifischen als auch aus all-

gemeinen (rohstoff- oder produktions- oder produktunabhängigen) Regelungen zusam-

mensetzt.  

Wie bereits erwähnt, stehen die Klimaziele (EE-Ziel, Transportziel, THG-Ziel) im Zen-

trum des Rechtsrahmens für die Biokraftstoffförderung (s. C.I). Sie sind in erster Linie

im Zuge nationaler  Förderregelungen zu erreichen,  sie werden aber  durch EU-Recht

mehr  oder  weniger  einheitlich  geregelt.  Solche  Regelungen  des  EU-Rechts  sind  zu-

nächst Maßnahmen zur Verfolgung des Klimaschutzes per se, wie die Steuerbegünsti-

gung und die Kraftstoffbeimischungsspezifikationen (C.II). Auch der Emissionshandel

spielt  dabei durch den Einbezug des Flugverkehrs eine gewisse (jedoch nachrangige)

Rolle.  Neben Klimaschutzmaßnahmen sind Regelungen aus anderen Politiken für die

Biokraftstoffförderung relevant,  welche nur nebenbei den Klimaschutz verfolgen, wie

die Verwendung von tierischen Nebenprodukten und Abfällen oder die Förderung ener-

gieeffizienter  Straßenfahrzeuge  (C.III).  Allerdings  beschränkt  sich  der  europäische

Rechtsrahmen für Biokraftstoffe nicht auf die Koordination nationaler Regelungen, da-

neben werden auch EU-Mittel für die Biokraftstoffförderung gewährt (C.V). Diese wer-

den aus mehreren Töpfen, z.B. Fonds und  Forschungsrahmenprogramme, ausgezahlt

und verfolgen sowohl den Klimaschutz als auch andere Ziele, wie die Innovation oder

die regionale Entwicklung.  

Bei der Darstellung des Rechtsrahmens für die Biokraftstoffförderung wurde der GAP

eine besondere Stelle vorbehalten (C.IV). In diesem Rahmen und in Übereinstimmung
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mit den methodischen Vorbemerkungen wurden, über die wenigen spezifischen Agrar-

maßnahmen der Biokraftstoffförderung hinaus, vor allem die Direktzahlungen für Land-

wirte erwähnt (C.IV.2). Obwohl diese auf den ersten Blick keine Verbindung zu Bio-

kraftstoffen  aufweisen  und  eine  flächenbezogene  und  erzeugnisunabhängige  Ein-

kommensstützung für Landwirte bieten, werden sie auch für den Anbau von konventio-

nellen Biokraftstoffen gewährt und sind wegen ihrer direkten Wirkung auf den Lebens-

zyklus von Biokraftstoffen als Teil des Förderrahmens zu sehen. Die Verknüpfung der

Biokraftstoffförderung mit der CC durch die EE RL und die Kraftstoffqualitätsrichtlinie

macht diese Tatsache noch deutlicher.

Unentbehrlich  für  eine  vollständige  Darstellung  des  Biokraftstoffrechtsrahmens  war

schließlich ein Überblick über die Möglichkeiten und die Voraussetzungen der Gewäh-

rung staatlicher Beihilfen (C.VI). Denn viele Förderregelungen werden von den Mit-

gliedstaaten  in  Form von Beihilfen  erlassen und unterliegen deswegen dem europäi-

schen Beihilferecht.

In  ähnlicher  Weise  wie  die  Förderregelungen  wurden  die  Nachhaltigkeitsregeln  be-

schrieben: Zunächst die Nachhaltigkeitskriterien, welche spezielle Nachhaltigkeitsvor-

schriften für Biokraftstoffe darstellen und sektorübergreifend für jegliche Biokraftstoff-

förderung gelten (D.I). Darüber hinaus wurden Nachhaltigkeitsvorschriften erwähnt, die

in besonderen Bereichen Geltung beanspruchen und ggf. auch für die Biokraftstoffförde-

rung relevant sind, wie die Regeln des Agrarrechts (D.II), der Fonds und Forschungsrah-

menprogramme (D.III)  sowie des Beihilferechts  (D.IV).  Somit wurde eine möglichst

umfassende Darstellung des Förder- (Kapitel C) sowie des Nachhaltigkeitsrahmens (Ka-

pitel D) für Biokraftstoffe vorgenommen. 

Nachdem der Rechtsrahmen für die Biokraftstoffförderung sowie seine Nachhaltigkeits-

regelungen ausführlich erörtert worden sind, ist im Folgenden zu überprüfen, ob diese

über verschiedene Rechtsgebiete verteilten Regelungen einen vollständigen und kohä-

renten Rahmen bilden, der die nachhaltige Erzeugung von Biokraftstoffen vorantreibt. 

114



        II. Die Nachhaltigkeitslücken der Nachhaltigkeitskriterien

                1. Der eingeschränkte Anwendungsbereich der Nachhaltigkeitskriteri-

en

Der europäische Rechtsrahmen für die Biokraftstoffförderung weist eine beeindrucken-

de Breite auf. Biokraftstoffe werden in mehreren Phasen ihres Lebenszyklus auf vieler-

lei Art gefördert.493 Die Erzeugung ihrer Rohstoffe wird vor allem durch die GAP sub-

ventioniert (s. C.IV). Bei der Verarbeitung der Rohstoffe zu Biokraftstoffen gilt darüber

hinaus  in vielen Mitgliedstaaten  eine Quotenregelung,  die  die  Kraftstoffanbieter  ver-

pflichtet, herkömmlichen Kraftstoffen einen bestimmten Anteil an Biokraftstoffen bei-

zumischen (s. C.I).494 Dadurch wird für Biokraftstoffe ein Absatzmarkt gesichert.  Die

zusätzlichen Kosten, die für die Anbieter entstehen, weil sie die im Vergleich zu her-

kömmlichen Kraftstoffen teuren Biokraftstoffe ankaufen müssen, werden dann an die

Verbraucher umgelegt. Für die Biokraftstoffmenge, die nicht aufgrund einer Quotenre-

gelung in Verkehr gebracht worden ist, kann ferner auf der Stufe der Verteilung eine

Steuerbegünstigung greifen (C.II), entweder beim Verkauf oder nachträglich durch ei-

nen entsprechenden Antrag auf Steuerrückzahlung bei der zuständigen Behörde. Weiter-

hin gibt es Fördermaßnahmen, die entweder auf allen Stufen des Lebenszyklus Anwen-

dung finden können (Fonds, Beihilfen) oder Biokraftstoffe bereits vor der Erzeugung

fördern (Forschungsrahmenprogramme, Forschungs- und Innovationsbeihilfen, Investi-

tionsbeihilfen). 

Um diesen vielfältigen Rechtsrahmen der Biokraftstoffförderung mit einheitlichen Auf-

lagen zu versehen, welche die gewünschte Klimawirkung von Biokraftstoffen sichern

und gleichzeitig negative Nebeneffekte auf Mensch und Natur möglichst gering halten,

hat die EU die sogenannten Nachhaltigkeitskriterien verabschiedet (s. D.I). Diese stellen

eine Regelung mit Querschnittscharakter dar, wirken maßnahmen- und sektorübergrei-

fend und sind mit  der Erreichung der Klimaziele  und der Förderungswürdigkeit  von

493F. Ekardt/B.E. Hennig,  Darstellung der Biokraftstoffregulierung in der EU und Deutschland, in: Bött-
cher/Hampl/Kügemann  et  al.  (Hrsg.),  Biokraftstoffe  und  Biokraftstoffprojekte,  2014,  S.  3  (15);  F.
Ekardt/A.  Schmeichel,  Erneuerbare  Energien,  Warenverkehrsfreiheit  und  Beihilfenrecht  –  Nationale
Klimaschutzmaßnahmen im EG-Recht, ZEuS 2009, S. 171 (174).
494Siehe z.B. für Spanien A.A. Alvaro, Promotion of Biofuels and EU State aid rules: the case of Spain, in:
Kreiser/Sterling/Herrera et al. (Hrsg.), Green Taxation and Environmental Sustainability, 2012, S. 41 (43
ff.).
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Biokraftstoffen verbunden. Dementsprechend umfasst ihr Anwendungsbereich alle bio-

kraftstoffspezifischen Förderregelungen. 

Wie  aus  der  Definition  ersichtlich,  sind  als  Förderregelungen  ganz  unterschiedliche

Maßnahmen zu verstehen,  unabhängig davon, ob sie unter  den Beihilfebegriff  fallen

oder nicht.495 Die Nachhaltigkeitskriterien gelten also zunächst bei Quotenverpflichtun-

gen. Sie gelten weiterhin bei Steueranreizen, auch wenn in der Richtlinie 2003/96/EG

zur Besteuerung von Energieerzeugnissen (D.II) nichts darüber erwähnt wird. Sie gelten

auch – soweit relevant – für die Förderung der energetischen Nutzung von Abfällen und

Reststoffen.

Trotz ihres sektorübergreifenden Charakters weist allerdings die Anwendung der Nach-

haltigkeitskriterien gewisse Lücken auf,  die ihrem medienbezogenen Charakter  zuzu-

schreiben sind. Wie bereits  erwähnt (D.I), gelten die Nachhaltigkeitskriterien nur für

(flüssige und gasförmige) Biokraftstoffe sowie für flüssige Brennstoffe und nicht für so-

lide  Biomasse  oder  für  Biomasse,  die  nicht  als  Kraftstoff  oder  Brennstoff  benutzt

wird.496 Erst recht gelten sie nicht für den landwirtschaftlichen Anbau im Allgemeinen.

Daraus folgt, dass die Nachhaltigkeitskriterien keine Voraussetzung der abgekoppelten

GAP-Förderung durch  Direktzahlungen darstellen,  d. h.,  Biokraftstoffe  werden durch

Direktzahlungen gefördert,  auch wenn sie  die  Nachhaltigkeitskriterien  nicht  erfüllen.

Diese Lücke wird von den CC-Regeln als  Voraussetzung der  Direktzahlungen  nicht

vollständig geschlossen. Zwar stellen die CC-Vorschriften als umweltrechtliche Min-

deststandards der landwirtschaftlichen Tätigkeit  einen wichtigen Teil  der Nachhaltig-

keitskriterien dar. Letztere enthalten jedoch zusätzliche Auflagen, die die Treibhausgas-

einsparung  und  die  (direkte)  Landnutzungsänderung  betreffen.  Diese  Problematiken

werden von den CC-Vorschriften nur teilweise erfasst. Dort sind zwar Maßnahmen zu

finden, die für die Landnutzung von Bedeutung sind; diese sind aber eher auf den Natur-

schutz und die Biodiversität ausgerichtet und betreffen den Klimaschutz nicht. Das gilt

vor allem:

- für Maßnahmen wie die Erhaltung von Lebensräumen für wilde Vogelarten und Zug-

vogelarten  (Vogelschutzrichtlinie)  sowie  für  wildlebende  Tiere  und  Pflanzen  (FFH-

Richtlinie)

495Anders bei  A. Schmeichel,  Towards Sustainability of Biomass Importation: An Assessment of the EU
Renewable Energy Directive, 2014, S. 54 ff.
496F. Ekardt/B.E. Hennig, Darstellung der Biokraftstoffregulierung in der EU und Deutschland, in: Bött-
cher/Hampl/Kügemann (Hrsg), Biokraftstoffe und Biokraftstoffprojekte, 2014, S. 3 (13).
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- für die Erhaltung des Dauergrünlands, die eine Voraussetzung für die Gewährung des

„Ökologisierungskomponents“ der Direktzahlungen darstellt497 und bis 2016 auch zur

Cross-Compliance gehörte498

- für die Pflegemaßnahmen für den Boden (Bodenerosion, Humusgehalt, Bodenstruk-

tur), die in den Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichem

und ökologischem Zustand (GLÖZ) zu finden sind.

Gegenüber den bereits erwähnten Regeln der CC enthalten Nachhaltigkeitskriterien zu-

sätzliche Auflagen, die sowohl die Biodiversität (Schutz von Grünland mit großer biolo-

gischer Vielfalt) als auch das Klima (kein Umbruch von Flächen mit hohem Kohlen-

stoffbestand) schützen. Im Verordnungsentwurf über die Finanzierung, die Verwaltung

und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik waren solche Maßnahmen unter

CC zwar vorgesehen, sie wurden aber in der Endfassung nicht angenommen.499 Eine

systematische und direkte Regelung des Verhältnisses zwischen Klima und Landnut-

zung fehlt  sogar  im EU-Recht  gänzlich  und könnte  wohl  nur  mithilfe  einer  Boden-

schutzpolitik realisiert werden.500 

Im Rahmen des 6. Umweltaktionsprogramms und der daraus entwickelten Strategie für

den Bodenschutz hat die Kommission 2006 ihren Vorschlag für eine Richtlinie  „zur

Schaffung eines Ordnungsrahmens für den Bodenschutz“ eingereicht.501 Der Vorschlag

erkannte u. a. die Funktion des Bodens als Kohlenstoffspeicher an und forderte von den

Landnutzern sowie von den Mitgliedstaaten, Maßnahmen zur Erhaltung dieser Funktion

zu ergreifen. Nach harten Verhandlungen und mehreren Entwürfen hat allerdings die

Kommission im Mai 2014 ihren Vorschlag zurückgezogen. Aus diesem Grund finden

solche Anliegen keinen normativen Niederschlag, sodass es bei einer Ansammlung ein-

497Art. 43 Abs. 2 lit. b VO (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. De-
zember 2013 mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe im Rahmen
von  Stützungsregelungen  der  Gemeinsamen  Agrarpolitik  und  zur  Aufhebung  der  Verordnung  (EG)
Nr. 637/2008 des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates.
498Art. 93 Abs. 3 VO (EU) Nr. 1306/2013 des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember
2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und
zur  Aufhebung  der  Verordnungen  (EWG)  Nr. 352/78,  (EG)  Nr. 165/94,  (EG)  Nr. 2799/98,  (EG)
Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates.
499S. Möckel/W. Köck/C. Rutz, Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der
Landwirtschaft, 2014, S. 381.
500C. Schrader, Bodenschutz, Landwirtschaft und Klimaschutz – Zur Einbeziehung der Landwirtschaft in
den Emissionshandel –, NuR 2009, S. 747 (748f.).
501KOM (2006) 231 endg. vom 22. 9. 2006, Thematische Strategie für den Bodenschutz; KOM (2006) 232
endg. vom 22. 9. 2006, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur
Schaffung eines Ordnungsrahmens für den Bodenschutz und zur Änderung der Richtlinie 2004/35/EG;
Y.H. Lee/W. Bückmann, Europäischer Bodenschutz und Nachhaltige Entwicklung, 2008, S. 16 f.
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zelner  relevanter  Regelungen bleibt,  die  jedoch unsystematisch  in den verschiedenen

Regelungsbereichen des EU-Rechts verstreut sind und nur einen zusammenhangslosen

und unvollständigen Schutz liefern. 

Zusammenfassend folgt aus dieser Analyse, dass das Ziel der Nachhaltigkeitskriterien,

mithilfe sektorübergreifender Regelungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg ei-

nen bestimmten Nachhaltigkeitsstandard für Biokraftstoffe zu sichern, nicht immer er-

reicht  wird.  Insbesondere  sind  die  Nachhaltigkeitsvoraussetzungen  für  Biokraftstoffe

(Nachhaltigkeitskriterien) nicht identisch mit jenen für die Landwirtschaft im Allgemei-

nen (CC) und das kann dazu führen, dass auch nicht-nachhaltige Biokraftstoffe, insbe-

sondere solche, die das THG-Einsparungsziel nicht erreichen bzw. unerwünschte Land-

nutzungsänderungen verursachen,  durch die  GAP trotzdem gefördert  werden.  Dieses

Problem kann neben der GAP auch bei jeder Fördermaßnahme entstehen, welche nicht

als Förderregelung für Biokraftstoffe im Sinne der EE RL einzustufen ist. Diese Diskre-

panz resultiert offensichtlich aus der Tatsache, dass sich die Nachhaltigkeitskriterien auf

bestimmte Erzeugnisse beziehen, während andere Fördermaßnahmen wie die Direktzah-

lungen auch unabhängig vom Erzeugnis angewendet werden oder sich auf die Fläche

beziehen, wie es in der GAP der Fall ist. Dadurch werden sie von den Nachhaltigkeits-

kriterien nicht immer erfasst. 

Es mag als eine erste Lösung zu dem bereits erwähnten Problem erscheinen, durch Ein-

führung einer Klausel die Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien auf die biokraftstoff-

bezogenen Fälle jeglicher Fördermaßnahmen zu erweitern. Allerdings könnte eine sol-

che Erweiterung zu einer unangemessenen Benachteiligung der Biokraftstoffproduzen-

ten  gegenüber  den anderen  Landwirten  führen.  Einige  Nachhaltigkeitsprobleme  sind

nicht mit einem bestimmten Endprodukt verbunden und entstehen auf allen Stufen des

Lebenszyklus. Andere betreffen wiederum Rohstoffe (wie z. B. Mais), die für verschie-

dene Zwecke verwendet werden (Nahrungs- und Futtermittel, Biomasse und Biokraft-

stoffe).502 Solche Fälle können nicht mit produktbezogenen Maßnahmen wie den Nach-

haltigkeitskriterien angegangen werden. Stattdessen müsste das Nachhaltigkeitsmosaik

aus zersplitterten Auflagen bei der Förderung von EE und Agrarrohstoffen durch ein

einheitliches Nachhaltigkeitskonzept für die Landwirtschaft ersetzt werden.503 

502S. Schlegel/T. Kaphengst, European Union Policy on Bioenergy and the Role of Sustainability Criteria
and Certification Systems, Journal of Agricultural & Food Industrial Organization 2007, Issue 2, Article
7, S. 9.
503F. Ekardt/A. Schmeichel/M. Heering, Europäische und nationale Regulierung der Bioenergie und ihrer
ökologisch-sozialen Ambivalenzen, NuR 2009, S. 222 (225).
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Es würde weiterhin nicht den Tatsachen entsprechen, Nachhaltigkeitskriterien für Bio-

kraftstoffe als besondere Umweltleistungen anzusehen, die über die Mindestnormen hin-

ausgehen und deswegen als Voraussetzungen einer zusätzlichen Subvention neben Di-

rektzahlungen gelten, wie etwa der Ökolandbau504 oder die Agrarumweltmaßnahmen (s.

D.II.2). Denn die Biokraftstoffpolitik stellt keinen Teilbereich der GAP dar, sondern ge-

hört vielmehr zur EE-Politik und ist entsprechend von unterschiedlichen Prinzipien ge-

prägt. Zudem geht es bei der EE-Politik in erster Linie um den Klimaschutz, während

bei der GAP die Förderung des Agrareinkommens im Mittelpunkt steht. Aus diesem

Grund sind in  der  Agrarpolitik  besondere,  über  die  Mindeststandards  hinausgehende

Umweltleistungen zusätzlich zu belohnen. Die in den Nachhaltigkeitskriterien enthalte-

nen Standards stellen demgegenüber weder besondere Umweltleistungen noch eine zu-

sätzliche Umweltpflege im Sinne der GAP dar, sondern sie sind Mindestanforderun-

gen der Nachhaltigkeit und ihre Erfüllung ist erforderlich, damit die Biokraftstoffför-

derung tatsächlich ihr Klimaziel erreichen kann, ohne zugleich die Umwelt an anderen

Stellen zu schädigen. 

In dieser Inkohärenz des EU-Nachhaltigkeitsregimes im Bereich der Agrarproduktion ist

auch die Ursache der ILUC-Problematik zu finden. Die Kombination der wachsenden

Nachfrage nach Flächen für die Biokraftstoffherstellung mit dem Fehlen eines einheitli-

chen Nachhaltigkeitskonzepts für die Landwirtschaft erhöht den Druck auf empfindliche

Habitate. Durch die Einführung strengerer Landnutzungsregeln für Biokraftstoffe wer-

den Letztere zwar auf den „richtigen“ Flächen angebaut, dafür verlagern sie aber andere

Kulturen. Oft findet diese Verlagerung auf Flächen statt, die ökologisch wertvoll sind

und von den Nachhaltigkeitskriterien geschützt werden (deswegen werden dort keine

Rohstoffe zur Biokraftstoffherstellung angebaut),  nicht aber vom sonstigen Fachrecht

(deswegen sind dort andere Kulturen erlaubt), wie z. B. auf Kohlenstoffspeichern. Dabei

entfallen sogar die Direktzahlungen nicht, vorausgesetzt, dass die neuen Kulturen sich

an die CC halten, die aber, wie bereits in diesem Kapitel erwähnt, kaum den Klima-

schutz beachten. In dieser Weise wird der medienbezogene Schutz der Nachhaltigkeits-

kriterien im Endeffekt umgangen. Die ILUC-Richtlinie aus dem Jahr 2015 konnte das

Problem auch nicht angehen, weil sie nicht in der Lage war, neue, biokraftstoffbezogene

Nachhaltigkeitskriterien für die Einschränkung der ILUC zu verabschieden. Sie versucht

504VO (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 über die ökologische/biologische Produktion und
die  Kennzeichnung  von ökologischen/biologischen  Erzeugnissen  und zur  Aufhebung  der  Verordnung
(EWG) Nr. 2092/91.
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stattdessen, durch Maßnahmen wie dem 7 %-Deckel und im Endeffekt mit der Einstel-

lung der Förderung von konventionellen Biokraftstoffen die indirekten Landnutzungsän-

derungen einzuschränken. 

                2. Die CC-Regeln in ihrer Funktion als Nachhaltigkeitskriterien: Lücke

und Diskrepanzen

Die Diskussion über den Charakter der CC ist sehr breit und kontrovers.505 Als zutref-

fend kann an dieser Stelle festgestellt werden, dass das System der CC eine Auflagen-

bindung in Form einer Bindung des Agrarbeihilferechts an Bestimmungen des landwirt-

schaftlichen Fachrechts zum Umwelt-, Tier- und Gesundheitsschutz darstellt. In diesem

Sinne soll sie „zu einer besseren Integration von Zielen des Umwelt-, Tier- und Ver-

braucherschutzes in die Gemeinsame Agrarpolitik beitragen“.506 

Nach  Henschke haben die Bereiche des Beihilfe- und des Fachrechts zunächst nichts

miteinander zu tun.507 Diese Ansicht scheint jedoch ein wenig überzeichnet. Neben Maß-

nahmen, die hauptsächlich das Ziel des Umweltschutzes verfolgen, dient die Integration

von Umweltbelangen in Politiken  mit  anderer  Zielsetzung einer  Harmonisierung des

Rechts und der von ihm verfolgten Ziele. Dies gilt auch für die CC, die den Umwelt-

schutz und die Agrarpolitik als EU-Ziele gleichzeitig und in harmonisierter Form voran-

treiben soll. In diesem Sinne wäre die Weitergewährung von Direktzahlungen der GAP

trotz Verstößen gegen das landwirtschaftliche Fachrecht widersprüchlich, sie würde den

agrarrechtlichen Umweltschutz unterlaufen und der Akzeptanz der Direktzahlungen er-

heblich  schaden.508 Außerdem  lässt  sich  der  Umweltschutz  oft  effektiver  als  Quer-

schnittsaufgabe fördern, was nicht zuletzt Art. 11 AEUV unterstreicht. Ein solcher An-

satz entspricht schließlich dem Sinn und Zweck einer nachhaltigen Landwirtschaft, der

505Siehe u.a. C. Henschke, Sinnvoll und wirksam? Cross Compliance – eine Zwischenbilanz, Der Kritische
Agrarbericht 2011, S. 136; C. Meyer-Bolte, Agrarrechtliche Cross Compliance als Steuerungsinstrument
im Europäischen Verwaltungsverbund, 2007, S. 203 ff.; S. Möckel/W. Köck/C. Rutz, Rechtliche und ande-
re Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 2014, S. 48, 378; R. Norer, Rechtsfra-
gen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 2003: Einheitliche Betriebsprämie und Cross Compliance
in europa-, verfassungs- verwaltungs- und zivilrechtlicher Analyse, 2007, S. 105; F.J. Peine, Verknüpfung
der Beihilfen mit der Einhaltung von Umweltstandards – Konsequenzen, 2005, S. 2 f.; B. Schulz, Cross-
Compliance als Instrument einer  multifunkionalen Landwirtschaft,  in:  Martinez (Hrsg.),  Der ländliche
Raum als Wirtschaftsstandort, 2011, S. 129 ff.
506H. Nitsch/B. Osterburg, Umsetzung von Cross Compliance in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten, 2007,
S. 6.
507C. Henschke, Sinnvoll und wirksam? Cross Compliance – eine Zwischenbilanz, Der Kritische Agrarbe-
richt 2011, S. 136.
508H. Nitsch/B. Osterburg, Umsetzung von Cross Compliance in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten, 2007,
S. 6.
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sich in der Entwicklung der GAP bis heute herausgebildet hat.509 Vor diesem Hinter-

grund ist auch den Direktzahlungen ein gewisser Umweltschutzcharakter inhärent, der

nicht zu missachten ist.

Ihrem Charakter entsprechend stellt die CC ein Integrationsinstrument einer Politik in

eine andere dar. Sie führt keine wirklich neuen, eigenständigen Standards ein. So beton-

te  die  Kommission  in  ihrer  Antwort  auf  den  Sonderbericht  des  Europäischen Rech-

nungshofes über die CC: „Es war [mit der CC] nicht geplant, einen neuen Rahmen für

Anforderungen aufzunehmen, der sich von den Verpflichtungen unterscheidet, die sich

auf  betrieblicher  Ebene aus der Umsetzung der gemeinschaftlichen Rechtsakte  erge-

ben“.510 Die meisten Maßnahmen der CC waren bereits Teil der europäischen Rechts-

ordnung und die GLÖZ-Standards entsprechen großenteils der im nationalen Recht ver-

ankerten guten landwirtschaftlichen Praxis.  Ein Verstoß gegen all  diese Vorschriften

wird bereits durch das Ordnungsrecht sanktioniert. Sie erlangen also nicht erst mit der

CC eine normative Geltung. 

Allerdings soll die bisher defizitäre Umsetzung des landwirtschaftlichen Fachrechts in

der EU durch die CC verstärkt werden.511 Mit der CC wird neben dem Ordnungsrecht

ein „paralleles Sanktionssystem“512 mit eigenen Kontrollmechanismen geschaffen, wel-

ches die Beachtung des landwirtschaftlichen Fachrechts seitens der Betreiber sicherstel-

len soll. Daraus folgt zudem, dass die Kritik an der CC, sie sei ein System der Überkom-

pensation und sollte keine bereits geltenden Mindeststandards, sondern eher übergesetz-

liche Leistungen der Landwirtschaft belohnen,513 nicht zutrifft. Denn wie gezeigt werden

Direktzahlungen in erster Linie nicht dafür gewährt, um die Erfüllung der Mindestanfor-

derungen der CC zu entgelten, sondern um das Agrareinkommen zu fördern. Das gilt

509Über die Berücksichtigung von Umweltbelangen in der GAP siehe A. Epiney/D. Furger/J. Heuck, Zur
Berücksichtigung umweltpolitischer Belange bei der landwirtschaftlichen Produktion in der EU und in der
Schweiz, 2009, S. 11 ff.; L. Ribbe, Von den Schwierigkeiten, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft zusam-
menzubringen oder: die Historie der europäischen Agrarpolitik, 2011.
510Europäischer Rechnungshof (Hrsg), Sonderbericht Nr. 8/2008 (gemäß Artikel 248 Absatz 4 Unterabsatz
2  des  EG-Vertrags)  Ist  die  Cross-Compliance-Regelung wirksam? zusammen mit  den  Antworten  der
Kommission, S. 7 der Antwort der Kommission.
511R. Norer, Rechtsfragen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 2003: Einheitliche Betriebsprämie
und Cross Compliance in europa-, verfassungs- verwaltungs- und zivilrechtlicher Analyse, 2007, S. 105;
F.J. Peine, Verknüpfung der Beihilfen mit der Einhaltung von Umweltstandards – Konsequenzen, 2005,
S. 2.
512H. Nitsch/B. Osterburg, Umsetzung von Cross Compliance in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten, 2007,
S. 9.
513So G. Queisner,  Rahmenbedingungen  für  eine  umweltverträgliche  Landwirtschaft  im  Europarecht,
2013, S. 217 f., der die Auffassung vertritt, CC sei aus diesem Grund mit dem Verursacherprinzip unver-
einbar. Trotzdem erkennt er den Direktzahlungen nur einen geringfügigen Umweltcharakter zu und sieht
den Schwerpunkt in agrarpolitische Zielsetzungen, siehe auch S. 263 ff.; siehe auch H. Nitsch/B. Oster-
burg, Umsetzung von Cross Compliance in verschiedenen EU-Mitgliedstaaten, 2007, S. 8.
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vor allem für die Basisprämie. Sie dient zwar zusätzlich dem Umweltschutz, indem ihre

Auszahlung von der Einhaltung der CC abhängig geworden ist,514 das wirkt aber eher als

Querschnittsklausel und bedeutet nicht, dass die Prämie aufgrund ihres Umweltschutz-

charakters oder zum Zweck der sogenannten „Bereitstellung öffentlicher Güter“ gewährt

wird.515 Demgegenüber wird die sogenannte Ökologisierungskomponente, d. h. die Zah-

lung für dem Klima- und Umweltschutz förderliche Landbewirtschaftungsmethoden,516

nicht für die Einhaltung von Mindeststandards, sondern für Umweltleistungen gewährt,

die über die CC hinausgehen.

Durch die Nachhaltigkeitskriterien wird die CC nunmehr in die Biokraftstoffpolitik inte-

griert.  Diese Miteinbeziehung erweitert  den Anwendungsbereich der CC auf die Bio-

kraftstoffförderung  und  leistet  somit  einen  verstärkten  Beitrag  zur  Verfolgung  einer

nachhaltigen Landwirtschaft. Hierdurch soll gewährleistet werden, dass bei der Biokraft-

stoffproduktion die  Mindeststandards  des landwirtschaftlichen Fachrechts  nicht  miss-

achtet werden. Anders gesagt sollen bei Nicht-Einhaltung der CC-Regeln nicht nur die

Agrarbeihilfen,  sondern auch die  Biokraftstoffförderung entfallen.  Im Umkehrschluss

wird die Biokraftstoffförderung zu einem Anreiz für Landwirte, welche Rohstoffe für

die Biokraftstoffproduktion anbauen, die CC-Regeln einzuhalten, denn durch einen Ver-

stoß gefährden sie nicht nur ihren Anspruch auf Direktzahlungen der GAP, sondern auch

auf die Zahlungen für Biokraftstoffe. Das heißt, dass nicht nur die CC in die Biokraft-

stoffpolitik,  sondern auch umgekehrt  die Biokraftstoffpolitik in die Agrarpolitik inte-

griert wird.

Auch wenn diese Integration der CC in die Biokraftstoffpolitik  als positiv betrachtet

werden kann, bestehen erhebliche Diskrepanzen, was vor allem daran liegt, dass die Na-

tur der zwei Regelungsbereiche unterschiedlich ist. Zwar wirken die Nachhaltigkeitskri-

terien genauso wie die CC als Auflagenbindung, in diesem Fall einer Beihilfepolitik wie

der Biokraftstoffförderung mit Regelungen für den Klima- und Naturschutz.517 Aller-

514EuGH, C-61/09 vom 14.10.2010, Rn. 39.
515G. Queisner, Rahmenbedingungen für eine umweltverträgliche Landwirtschaft im Europarecht, 2013, S.
263 ff.
516Kapitel 3 VO (EU) Nr. 1307/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013
mit Vorschriften über Direktzahlungen an Inhaber landwirtschaftlicher  Betriebe im Rahmen von Stüt-
zungsregelungen der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 637/2008
des Rates und der Verordnung (EG) Nr. 73/2009 des Rates.
517Die Biokraftstoffpolitik verfolgt zwar im Gegensatz zu der GAP in erster Linie den Umweltschutz und
besonders den Klimaschutz. Das ändert aber nichts an dem Querschnittscharakter der Nachhaltigkeitskri-
terien und ihrer Auflagenbindungsfunktion. Denn sie agieren, genauso wie die CC, als  Hemmnis für die
Biokraftstoffförderung, entweder zuliebe anderer Umweltbereiche wie die Biodiversität oder selbst des
Klimaschutzes.
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dings  stellen  die  Nachhaltigkeitskriterien  kein  Sanktionssystem518 dar,  sondern  sie

wirken lediglich als  Voraussetzungen der Biokraftstoffförderung. Weiterhin legen sie

(mit Ausnahme der CC) keine Verknüpfung mit anderen Regeln fest, sondern enthalten

neue, eigenständige Standards, die oft über das geltende landwirtschaftliche Fachrecht

hinausgehen und einen verstärkten Schutz gegenüber dem konventionellen Anbau anbie-

ten.  Daraus wird ersichtlich,  dass  die  Regelungen der CC als  Teil  der  EE RL keine

Nachhaltigkeitskriterien im engeren Sinne darstellen, sondern eher die Herstellung einer

Verknüpfung bereits  bestehender  Regeln des landwirtschaftlichen Fachrechts  mit  der

Biokraftstoffförderung durch Sanktionsmechanismen.

Wegen ihrer besonderen Rechtsnatur findet die Anwendung der CC auf Biokraftstoffe

im Vergleich zu den Nachhaltigkeitskriterien nur in eingeschränktem Umfang statt. Zu-

nächst muss die Einhaltung der CC-Regelungen nicht wie die anderen Nachhaltigkeits-

kriterien zertifiziert werden, sondern sie wird durch die Kontrollmechanismen der GAP

sichergestellt, insbesondere durch stichprobenartige Kontrollen.519 Zudem sind Kleiner-

zeuger von der CC ausgenommen.520 Weiterhin finden CC-Regelungen nur auf Biokraft-

stoffe Anwendung, die innerhalb der Union angebaut werden.521 Grund dafür ist vor al-

lem die fehlende Rechtssetzungskompetenz der EU für die außereuropäischen Anbauge-

biete.  Diese Nachhaltigkeitslücke wird auch durch die  bilateralen oder multilateralen

Übereinkünfte der EU mit Drittländern nach Art. 18 Abs. 4 EE RL nicht vollständig ge-

schlossen. Denn diese Übereinkünfte müssen zunächst nur die Nachhaltigkeitskriterien

des Art. 17 Abs. 2 bis 5 EE RL und nicht die in Abs. 6 enthaltenen CC-Regelungen be-

rücksichtigen, um als Beweis der Nachhaltigkeit zu gelten. 

Dazu fordert die EE RL, dass beim Abschluss der bilateralen oder internationalen Über-

einkünfte bzw. der freiwilligen Regelungen solchen Maßnahmen besondere Aufmerk-

samkeit gewidmet werden soll, „die zur Erhaltung von Flächen, die in kritischen Situa-

tionen grundlegende Schutzfunktionen von Ökosystemen erfüllen (wie etwa Schutz von

Wassereinzugsgebieten und Erosionsschutz), zum Schutz von Boden, Wasser und Luft,

518Über  den  Sanktionscharakter  der  CC siehe  C. Meyer-Bolte,  Agrarrechtliche  Cross  Compliance  als
Steuerungsinstrument im Europäischen Verwaltungsverbund, 2007, S. 235 ff. sowie  G.  Queisner, Rah-
menbedingungen für eine umweltverträgliche Landwirtschaft im Europarecht, 2013, S. 243 ff.
519P. Hodson, Renewable Energy in Transport (including biofuels), in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.)
EU Energy Law, Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policy in the European Union, 2010, S.
173 (Rn. 7.72).
520Erwägungsgrund 57 i.V.m. Art. 92 Unterabs. 2 VO (EU) Nr. 1306/2013 des europäischen Parlaments
und des Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Verwaltung und das Kontrollsystem der
Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94,
(EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates.
521Art. 17 Abs. 6 EE RL.
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zu indirekten Landnutzungsänderungen, zur Sanierung von degradierten Flächen und

zur Vermeidung eines übermäßigen Wasserverbrauchs in Gebieten mit Wasserknappheit

getroffen wurden“.522 Dieser Ansatz ist grundlegend schwächer als der Vorschlag des

Ausschusses  des  Europäischen  Parlaments  für  Landwirtschaft  und  ländliche  Ent-

wicklung, zertifizierbare Mindeststandards für eine „ökologisch nachhaltige“ Produkti-

on von Biokraftstoffen einzuführen, die auf globaler Ebene anwendbar wären.523 Zwar

scheinen die mit den Übereinkünften bzw. mit den freiwilligen Regelungen zu verab-

schiedenden Maßnahmen u. a.  auf dieselben Schutzgüter  wie die  CC konzentriert  zu

sein. Allerdings stellt ihre Verabschiedung keine Pflicht dar, erst recht müssen sie nicht

gänzlich deckungsgleich mit den CC-Regeln sein. 

Eine weitere Einschränkung der Integration von CC in die Biokraftstoffpolitik stellt die

Tatsache  dar,  dass  die  Biokraftstoffförderung  im Gegensatz  zu  den Direktzahlungen

nicht gestrichen wird, wenn die Verstöße Produktionsbereiche oder Betriebsstätten be-

treffen,  die  mit  der Biokraftstoffherstellung nicht  verbunden sind.524 Das  gleiche  gilt

auch, wenn der Verstoß gegen CC keinen bestimmten Rohstoffen zugewiesen werden

kann.525 So wird die Biokraftstoffförderung von Verstößen in anderen Bereichen des Be-

triebes nicht gefährdet. Dadurch wird sie im Endeffekt von der landwirtschaftlichen Pra-

xis im ganzen Betrieb abgekoppelt, und kann keine Motivation für die Einhaltung der

CC im ganzen Betrieb darstellen. 

Wegen der Sonderstellung der CC in der Biokraftstoffpolitik ist weiterhin ihre Einhal-

tung nicht  in  den entsprechenden Berichtspflichten  der  EE RL einzuschließen.  Auch

hieraus wird deutlich, dass die Beachtung der CC eigentlich weder zu den Nachhaltig-

keitskriterien gehört, noch als solches verstanden wird. Dieser Ausschluss der CC aus

der  Berichterstattung  über  Biokraftstoffe  bestätigt  und  verstärkt  die  getrennte

Behandlung  der  Nachhaltigkeitsfragen  in  der  Landwirtschaft  und  in  der

Biokraftstoffpolitik.  Dadurch  werden  besondere,  im  Hinblick  auf  die

Biokraftstoffherstellung  entstandene  Nachhaltigkeitsprobleme  der  Landwirtschaft

522Art. 18 Abs. 4 EE RL.
523Y.H. Lee/W. Bückmann/W. Haber, Bio-Kraftstoff, Nachhaltigkeit, Boden- und Naturschutz, NuR 2008,
S. 821 (830).
524Für CC gilt ein gesamtbetrieblicher Ansatz, siehe  C. Meyer-Bolte, Agrarrechtliche Cross Compliance
als Steuerungsinstrument im Europäischen Verwaltungsverbund, 2007, S. 38.
525P. Hodson,  Renewable Energy in Transport (including biofuels),  in: Hodson/Jones/van Steen (Hrsg.)
EU Energy Law, Vol. III Book One: Renewable Energy Law and Policy in the European Union, 2010, S.
173 (196f, Par 7.69).
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schwer erkennbar, und deswegen sind sie für Reformen nicht so leicht zu fassen und zu

handhaben wie die anderen Nachhaltigkeitskriterien.526 

Unabhängig von diesen genannten Unterschieden zu den Nachhaltigkeitskriterien zeigt

die CC an sich weitere Schwächen, die auf die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen ein-

wirken. Zunächst umfasst sie nicht alle für die landwirtschaftliche Erzeugung bedeutsa-

men Anforderungen. Über die Regelungen der CC hinaus besteht eine Reihe von Vor-

schriften des landwirtschaftlichen Fachrechts, die ebenfalls eine Rolle für die Art und

Weise der Biokraftstoffherstellung spielen. Dies sind solche Regelungen, die der land-

wirtschaftlichen Produktion Grenzen setzen. Sogar die von der CC erfassten Regelwerke

werden, bis auf vereinzelte Artikel, nicht vollständig verknüpft. Das führt dazu, dass ein

Verstoß gegen diese ordnungsrechtlichen Vorschriften zwar die dort jeweils vorgesehe-

nen Rechtsfolgen auslöst, während die Biokraftstoffförderung einschließlich Direktzah-

lungen von jenem Verstoß unberührt und damit aufrecht erhalten bleibt. Die CC ist also

kein Instrument, welches einen allumfassenden Schutz der Umwelt und Gesundheit zu

bieten  vermag,  vielmehr  dient  sie  dem  Zweck,  dem  landwirtschaftlichen  Betrieb

„grundlegende Anforderungen“527 aufzuerlegen.528 Sogar vom ursprünglichen, viel brei-

ter angelegten und mehrere Sektoren umfassenden Vorschlag der Kommission über die

CC wurde stark abgewichen.529 

Dieser eingeschränkte Anwendungsbereich der CC kann mehrere Gründe haben: Zu-

nächst beziehen sich nicht alle Anforderungen des landwirtschaftlichen Fachrechts di-

rekt auf landwirtschaftliche Tätigkeiten, sondern sie richten sich oft an die Mitgliedstaa-

ten (wie z. B. die Erklärung von Schutzgebieten und die Bestimmung von Pflegemaß-

nahmen) oder an alle Bürger (wie z. B. das Jagd- bzw. das Tötungsverbot von Vögeln).

Andere Anforderungen sind mittels der CC nur schwer kontrollierbar. Bereits nach den

aktuellen Standards werden Betriebe stichprobenartig und nur im Hinblick auf einige der

526A. Schmeichel, Towards Sustainability of Biomass Importation: An Assessment of the EU Renewable
Energy Directive, 2014, S. 36.
527Erwägungsgrund  2  VO  (EG)  Nr. 1782/2003  des  Rates  vom  29.  September  2003
mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit be-
stimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verord-
nungen  (EWG)  Nr. 2019/93,  (EG)  Nr. 1452/2001,  (EG)  Nr. 1453/2001,  (EG)  Nr. 1454/2001,  (EG)
Nr. 1868/94,  (EG) Nr. 1251/1999,  (EG) Nr. 1254/1999,  (EG) Nr. 1673/2000,  (EWG) Nr. 2358/71 und
(EG) Nr. 2529/2001.
528Europäischer Rechnungshof (Hrsg.), Sonderbericht Nr. 8/2008 (gemäß Artikel 248 Absatz 4 Unterab-
satz 2 des EG-Vertrags) Ist die Cross-Compliance-Regelung wirksam? zusammen mit den Antworten der
Kommission, S. 6 der Antwort der Kommission.
529Vgl. Anhang III Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln für
Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und Förderregeln für Erzeuger bestimmter
Kulturpflanzen, KOM (2003) 23 endg. vom 21.1.2003,
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CC-Regelungen kontrolliert.530 Viele Anforderungen sind zu abstrakt, um daraus über-

prüfbare Maßstäbe herzuleiten. Aus solchen Gründen, die sich oft auf die „administrati-

ve Umsetzung“531 beziehen, sind in der Vergangenheit Regelwerke während der Refor-

men von der CC ausgenommen worden, wie die Klärschlamm-Richtlinie oder Anforde-

rungen aus der FFH-Richtlinie532. Schließlich sind die in der CC enthaltenen Regeln na-

türlich auch das Ergebnis eines politischen Kompromisses.533 Mit Blick auf diese ge-

nannten Defizite wird sogar kritisiert, die CC sei insgesamt ein für den Umweltschutz

unzureichendes Regelwerk, indem ihre Effektivität an die „kurzfristig und politisch be-

einflussten“ Direktzahlungen und deren Höhe gebunden sei.534 Auch wenn dieses Argu-

ment im Fall von Biokraftstoffen wegen der besonderen Förderung nur eingeschränkt

zutrifft, macht es die grundsätzlichen Schutzdefizite der CC deutlich.

Eine letzte Problematik entsteht aus der Tatsache, dass die Anforderungen der CC oft

sehr abstrakt formuliert sind. Die für die Biokraftstoffpolitik relevanten Grundanforde-

rungen an die Betriebsführung sind, mit Ausnahme der Verordnung über das Inverkehr-

bringen von Pflanzenschutzmitteln, in Richtlinien zu finden. Richtlinien stellen kein di-

rekt umsetzbares Recht dar und überlassen den Mitgliedstaaten oft einen weiten Spiel-

raum bei der Umsetzung in nationale Vorschriften. So sind beispielsweise das Gebot der

Natura-2000-Richtlinien, Lebensräume zu pflegen und ökologisch zu gestalten oder die

Anforderung der Nitratrichtlinie,  Regeln der guten fachlichen Praxis zum Schutz von

Gewässern einzuführen und Aktionsprogramme für gefährdete Gebiete zu verabschie-

den, sehr allgemein formuliert und erlauben verschiedene Interpretationen und Schutz-

standards. Sogar die Anforderung der sachgemäßen Verwendung von Pflanzenschutz-

mitteln  aus  der  entsprechenden  Verordnung enthält  keine  ausführlichen  Details,  wie

„sachgemäße Verwendung“ zu definieren ist und verweist stattdessen auf andere Richt-

linien  und auf  die  Grundsätze  der  guten  Pflanzenschutzpraxis.  Wie  der  Europäische

530S. Möckel/W. Köck/C. Rutz, Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der
Landwirtschaft,  2014, S.  144. Über weitere  Probleme bei  der  Umsetzung von CC siehe Europäischer
Rechnungshof (Hrsg), Sonderbericht Nr. 8/2008 (gemäß Artikel 248 Absatz 4 Unterabsatz 2 des EG-Ver-
trags) Ist die Cross-Compliance-Regelung wirksam?
531C. Meyer-Bolte, Agrarrechtliche Cross Compliance als Steuerungsinstrument im Europäischen Verwal-
tungsverbund, 2007, S.  39.
532Für mehrere Beispiele von Anforderungen, die nicht mehr Teil der CC sind obwohl sie weiter als Fach-
recht bestehen, siehe Informationsbroschüre für die Empfänger von Direktzahlungen und Zuwendungen
für Maßnahmen zur Förderung des ländlichen Raumes über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei Cross
Compliance 2015,  Ausgabe der Landwirtschaftskammer NRW, S. 7; S. Möckel/W. Köck/C. Rutz, Rechtli-
che und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der Landwirtschaft, 2014, S. 381.
533R. Norer, Rechtsfragen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 2003: Einheitliche Betriebsprämie
und Cross Compliance in europa-, verfassungs- verwaltungs- und zivilrechtlicher Analyse, 2007, S. 102.
534C. Meyer-Bolte, Agrarrechtliche Cross Compliance als Steuerungsinstrument im Europäischen Verwal-
tungsverbund, 2007, S.  277.
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Rechnungshof in seinem Bericht über die Wirksamkeit der CC betont, sind diese Anfor-

derungen  „nicht  im  Cross-Compliance-Zusammenhang  erstellt“  worden.535 Bei  den

Standards für die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologi-

schen Zustand (GLÖZ) geht es oft um noch abstraktere Anforderungen, die sich „nicht

direkt auf betrieblicher Ebene umsetzen lassen“536 und den Mitgliedstaaten ein noch grö-

ßeres Ermessen einräumen. Daraus können in den jeweiligen Mitgliedstaaten sehr unter-

schiedliche Standards entstehen, die sich nicht immer durch geografische Besonderhei-

ten rechtfertigen lassen.537 

Um solche Diskrepanzen zu behandeln und gleichzeitig die Mitgliedstaaten nicht davon

zurückzuhalten, höhere Standards in nationales Recht einzuführen und dadurch die CC-

Kontrolle für Landwirte zu verschärfen, hat die Kommission klargestellt, dass im Rah-

men der CC nur die EU-Mindeststandards und keine Regeln des verstärkten Schutzes zu

prüfen sind, soweit aus den Ersten konkrete Standards herzuleiten sind.538 Abgesehen

davon, dass eine solche Praxis eine Harmonisierung der CC-Anforderungen nach unten

bedeutet  und darin resultiert,  dass  die  verschiedenen Kontrollsysteme (CC und Ord-

nungsrecht)  unterschiedliche  Prüfungsstandards  anwenden  müssen  (EU-Mindeststan-

dards  und  nationales  Fachrecht),  und  so  zu  Verwirrung,  sprich  Rechtsunsicherheit

führen kann, wird mit dieser Klarstellung das Problem immer noch nicht gelöst.539 Denn

wie erwähnt, erlauben die oft sehr abstrakten CC-Anforderungen n jedem Mitgliedstaat

unterschiedliche Umsetzungsweisen, die nicht über die CC hinausgehen, sondern sich

innerhalb der sogenannten EU-Mindeststandards bewegen.540 

535Siehe Europäischer Rechnungshof (Hrsg), Sonderbericht Nr. 8/2008 (gemäß Artikel 248 Absatz 4 Un-
terabsatz 2 des EG-Vertrags) Ist die Cross-Compliance-Regelung wirksam? zusammen mit den Antworten
der Kommission, S.  17. Nach dem Europäischen Rechnungshof ist  CC nicht nach dem so genannten
SMART-Ansantz gestaltet, der vorsieht, dass „politische Ziele konkret, messbar, erreichbar, sachgerecht
und mit einem Datum versehen sein sollten“.
536Siehe Europäischer Rechnungshof (Hrsg), Sonderbericht Nr. 8/2008 (gemäß Artikel 248 Absatz 4 Un-
terabsatz 2 des EG-Vertrags) Ist die Cross-Compliance-Regelung wirksam? zusammen mit den Antworten
der Kommission, S. 17.
537Siehe auch  C. Meyer-Bolte, Agrarrechtliche Cross Compliance als Steuerungsinstrument im Europäi-
schen Verwaltungsverbund, 2007, S. 137 ff.; Nach  Meyer-Bolte könnte sogar diese Tatsache zu einem
Verstoß gegen das Diskriminierungsverbot nach Art 40 AEUV führen. 
538Siehe Europäischer Rechnungshof (Hrsg), Sonderbericht Nr. 8/2008 (gemäß Artikel 248 Absatz 4 Un-
terabsatz 2 des EG-Vertrags) Ist die Cross-Compliance-Regelung wirksam? zusammen mit den Antworten
der Kommission, S. 23; C. Meyer-Bolte, Agrarrechtliche Cross Compliance als Steuerungsinstrument im
Europäischen Verwaltungsverbund, 2007, S.  41 ff.
539Für zusätzliche dogmatische Probleme in Bezug auf das Vorgehen der Kommission mit CC siehe  C.
Meyer-Bolte, Agrarrechtliche Cross Compliance als Steuerungsinstrument im Europäischen Verwaltungs-
verbund, 2007, S. 44 f.
540Siehe  C. Meyer-Bolte,  Agrarrechtliche Cross Compliance als Steuerungsinstrument im Europäischen
Verwaltungsverbund,  2007,  S.  42  f.;   G. Queisner,  Rahmenbedingungen  für  eine  umweltverträgliche
Landwirtschaft im Europarecht, 2013, S. 232 ff.; solche Abweichungen sind europarechtlich unproblema-
tisch, siehe EuGH, C-428/07 vom 16.07.2009 (Horvath), Rn. 25.

127



Ein Beispiel  ist beim Vergleich zwischen den Informationen über die einzuhaltenden

CC-Verpflichtungen im Jahr 2015 in Deutschland und in Griechenland zu finden: Nach

der deutschen Regelung ist bei der Ausbringung von Düngemitteln mit wesentlichem

Stickstoffgehalt ein 3 m-Abstand vom Oberflächengewässer zu halten, während bei der

griechischen der Abstand nur 2 m beträgt. Auch für stark geneigte Ackerflächen beste-

hen sehr unterschiedliche Regelungen. Dies betrifft bereits die Definition des Begriffes:

In Deutschland sind stark geneigte Ackerflächen „solche, die innerhalb eines Abstands

von 20 m zu Gewässern eine durchschnittliche Hangneigung von mehr als 10 % zum

Gewässer aufweisen“  während Hänge in Griechenland erst ab einer Hangneigung von

8 % als solche zu bezeichnen sind.541 Diese Unterschiede machen deutlich, dass der abs-

trakte Charakter der CC-Anforderungen den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eröffnet,

geringe Standards festzulegen, und so die Gefahr der Streichung von Direktzahlungen

für Landwirte zu reduzieren.542 

All diese oben erwähnten Schwächen der CC, ihre Inkompatibilitäten mit den Nachhal-

tigkeitskriterien sowie die damit verbundene eingeschränkte Integration in die Biokraft-

stoffpolitik machen deutlich, dass die CC nicht als Nachhaltigkeitskriterium im engeren

Sinne angesehen und behandelt werden kann. Dementsprechend spielt sie für die Nach-

haltigkeit von Biokraftstoffen nur eine geringfügige Rolle. Trotzdem stellt die Verknüp-

fung der CC-Regeln mit der Biokraftstoffförderung einen ersten Schritt der Harmonisie-

rung der Biokraftstoffpolitik mit der allgemeinen Agrarpolitik dar und sie ist zugleich

unentbehrlicher Teil einer nachhaltigen Biokraftstoffpolitik. Aus diesen Gründen ist sie

tendenziell positiv zu bewerten.

                3. Das Ermessen des Gesetzgebers bei der Festlegung des Schutzni-

veaus und die damit verbundenen Probleme 

541Vgl. Informationsbroschüre für die Empfänger von Direktzahlungen und Zuwendungen für Maßnahmen
zur Förderung des ländlichen Raumes über die einzuhaltenden Verpflichtungen bei Cross Compliance
2015,  Ausgabe der Landwirtschaftskammer NRW, S. 14; Πολλαπλη Συμμορφωση 2015 : Εγκυκλιος -
Εγχειριδιο Διαδικασιων Ελεγχου, Αρ. Πρωτ.: 87834, Αθήνα, 31/07/2015, S. 2.
542C. Meyer-Bolte, Agrarrechtliche Cross Compliance als Steuerungsinstrument im Europäischen Verwal-
tungsverbund, 2007, S. 42; Für mehrere Beispiele einer lückenhafte Umsetzung und Überprüfung der CC-
Standards siehe Europäischer Rechnungshof (Hrsg), Sonderbericht Nr. 8/2008 (gemäß Artikel 248 Absatz
4 Unterabsatz 2 des EG-Vertrags) Ist die Cross-Compliance-Regelung wirksam? zusammen mit den Ant-
worten der Kommission, S. 18 f.;  G. Queisner, Rahmenbedingungen für eine umweltverträgliche Land-
wirtschaft im Europarecht, 2013, S. 206 f.
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Die Biokraftstoffpolitik der EU soll, wie mehrmals betont, in erster Linie den Umwelt-

schutz verfolgen. Mit dieser Forderung allein sind jedoch nicht alle damit verbundenen

Fragen geklärt. Denn unmittelbar schließt sich die Frage des erwünschten Schutzniveaus

an. Die Antwort hierauf kann allerdings nicht automatisch und in einer objektiven Weise

z. B. durch die Wissenschaft bestimmt werden, sondern sie unterliegt – innerhalb gewis-

ser Grenzen – dem Ermessen der Politik. Genauso wie der Gesetzgeber sich dafür ent-

schieden hat, den Umweltschutz zu verfolgen, darf er diesen Schutz konkretisieren und

sein Niveau genauer bestimmen. Dabei muss er oft aus politischen Gründen Kompro-

misse eingehen.

Die Biokraftstoffpolitik ist stark von solchen Entscheidungen und Kompromissen ge-

prägt. Zunächst ist selbst das 10 %-Ziel für Biokraftstoffe (C.I) sowie das neue 7 %-Ziel

für konventionelle Biokraftstoffe (D.I.6) das Ergebnis solcher Prozesse. Das gleiche gilt

für die Nachhaltigkeitskriterien (D.I): Die Prozentziele für die Treibhausgaseinsparung

in Art. 17 Abs. 2 EE RL sind das Ergebnis solcher politischen Kompromissfindungen.

Der Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie des Europäischen Parlaments hatte

während der Verhandlungen eine Quote von 45 % statt 35 % vorgeschlagen.543 Dieser

Vorschlag wurde nicht angenommen. Weiterhin sind die Werte für die Treibhausgasein-

sparung, die jeder Biokraftstoff erzielt, weder transparent noch sachlich festgelegt: An-

fänglich waren sie durch die sogenannte JEC Forschungszusammenarbeit544 geregelt, da-

nach hat die Kommission die Werte mit der Rechtfertigung erhöht, dass die Herstellung

von Biokraftstoffen inzwischen effizienter geworden ist.545 Dadurch erzielten die meis-

ten Biokraftstoffe per definitionem eine Treibhausgaseinsparung, die bereits über den

Mindestwerten lag. 

Das Ermessen des Gesetzgebers, das erwünschte Schutzniveau zu bestimmen, kann oft

zu Diskrepanzen führen, wenn er sich in anderen Fällen anders entschieden hat.  Die

Nachhaltigkeitskriterien sind dieser Gefahr besonders ausgesetzt, indem sie Regeln dar-

stellen, die eine breite Vielfalt von Schutzgütern erfassen (Luft, Boden, Wasser, Flora

und Fauna usw.). Was zunächst den Schutz ausgewiesener Flächen betrifft, scheint das

543G.  Ludwig,  Nachhaltigkeitsanforderungen  beim Anbau  nachwachsender  Rohstoffe  im  europäischen
Recht, ZUR 2009, S. 317 (318).
544Die JEC ist der Name für die Zusammenarbeit zwischen Joint Research Centre of the European Com-
mission (IET institute), EUCAR (European Council for Automotive R&D) und CONCAWE (Oil Compa-
nies’ European Organisation for Environment, Health and Safety).
545Mehr dazu unter European Federation for Transport and Environment (Hrsg), Biofuels in Europe: An
analysis of the new EU targets and sustainability requirements with recommendations for future policy,
2009, S. 10.
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Regime trotz Kritik546 kohärent zu sein, indem alle Flächen, die für Naturschutzzwecke

bzw. für den Artenschutz anerkannt sind, auch von den Nachhaltigkeitskriterien erfasst

werden. Beim Waldschutz wird die Sache aber komplizierter. Denn die EU verfügt we-

der über eine gemeinsame Forstpolitik noch über eine gemeinsame Definition des Wal-

des.547 

Nach der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO)

ist als Wald eine Fläche von mindestens 0,5 Hektar mit Überschirmungsgrad über 10 %

anzusehen.548 Diese Definition wurde auch von der EU übernommen.549 Demgegenüber

schaffen die Nachhaltigkeitskriterien ein besonderes Schutzregime für Wälder, welches

teilweise von dieser Definition abweicht. Zum Schutz der Biodiversität werden demnach

nur Wälder in Betracht gezogen, „in denen es kein deutlich sichtbares Anzeichen für

menschliche  Aktivität  gibt  und  die  ökologischen  Prozesse  nicht  wesentlich  gestört

sind“550.  Hiermit wird die Definition der FAO aufgegriffen.  Allerdings sind Klauseln

wie „sichtbar“ in der Definition abstrakt und schwer bestimmbar. Zudem wird im Ge-

gensatz zu Grünland kein Verfahren vorgesehen, durch welches die Kommission rele-

vante Kriterien oder Gebiete bestimmen kann.551 

Der Waldbegriff der EE RL wird im Zusammenhang mit der Vorschrift zum Schutz von

Wäldern als Kohlenstoffspeicher deutlicher. Zunächst wird dort die geschützte Mindest-

fläche auf 1 Hektar festgelegt, sodass dieser Mindestwert doppelt so groß ist wie in der

Definition der FAO (0,5 Hektar). Zudem unterscheidet die Richtlinie zwischen einem

Überschirmungsgrad von über 30 %, wofür ein absoluter Schutz gilt, und einem Grad

von 10 % bis 30 %, bei welchem eine Umwandlung zum Zweck der Biokraftstoffpro-

duktion stattfinden darf, soweit diese keine erhebliche Freisetzung von Kohlenstoff ver-

ursacht.  Diese gegenüber der FAO-Definition differenzierende Einordnung erleichtert

die Umwandlung von Wald zugunsten der Biokraftstoffherstellung. 

546European Federation for Transport and Environment (Hrsg), Biofuels in Europe: An analysis of the new
EU targets and sustainability requirements with recommendations for future policy, 2009, S. 11.
547Siehe z.B. die Antwort der Kommission auf eine parlamentarische Anfrage Az. E-3641/2003, verfügbar
unter  http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2003-3641&language=DE, zu-
letzt abgerufen am 30.12.2016.
548http://www.fao.org/docrep/006/ad665e/ad665e06.htm, zuletzt abgerufen am 30.12.2016.
549Art. 3 lit. a VO (EG) Nr. 2152/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. November
2003 für das Monitoring von Wäldern und Umweltwechselwirkungen in der Gemeinschaft (Forest Focus).
550Art. 17 Abs. 3 lit. a EE RL.
551A. Schmeichel, Towards Sustainability of Biomass Importation: An Assessment of the EU Renewable
Energy Directive, 2014, S. 102.
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Diese Fälle  machen deutlich,  dass die  Biokraftstoffpolitik  stark von politischen Ent-

scheidungen und dazugehörenden Kompromissen beeinflusst ist, die ihr Schutzniveau

im Vergleich zu den ursprünglichen Ambitionen geschwächt haben. Obwohl diese Tat-

sache in der Umweltpolitik im Allgemeinen keine Seltenheit darstellt, scheint sie beson-

ders bei den Nachhaltigkeitskriterien zu Diskrepanzen gegenüber anderen Politiken zu

führen, indem Schutzgüter wie der Wald unterschiedlich zu anderen Bereichen definiert

werden. 

                4. Keine „sozialen“ Nachhaltigkeitskriterien

Probleme sozialer Natur, die durch die Biokraftstoffherstellung verursacht oder intensi-

viert werden, spielen bei der Zertifizierung der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen keine

Rolle. Die Biokraftstoff-Richtlinien sehen in diesem Zusammenhang nur vor, dass die

Kommission über folgende Aspekte regelmäßig zu berichten hat:

- die soziale Tragbarkeit einer erhöhten Nachfrage nach Biokraftstoffen,

- die Folgen der Biokraftstoffpolitik für die Nahrungsmittelpreise, insbesondere für Ent-

wicklungsländer,

- andere entwicklungspolitische Aspekte, wie die Auswirkungen auf Landnutzungsrech-

te,

- die Ratifizierung und Umsetzung von Übereinkommen der Internationalen Arbeitsor-

ganisation, die sich mit grundlegenden Problemen der Arbeitnehmer beschäftigen; damit

sind insbesondere Übereinkommen über Zwangs- und Kinderarbeit, kollektive Arbeits-

rechte und Diskriminierung bei der Arbeit gemeint.552

Darüber hinaus besteht, im Gegensatz zu den umweltbezogenen Berichtspflichten der

Kommission, bei sozialen Aspekten keine Pflicht, Änderungen des Rechtsrahmens vor-

zuschlagen.553 Einzige Ausnahme stellt die Konkurrenz zu Nahrungsmitteln dar. 

Die Kommission hat bei ihrer Berichterstattung in Bezug auf soziale Themen eine Reihe

von  Ungewissheiten  und  Umsetzungsdefiziten  festgestellt  und  sich  verpflichtet,  hier

weitere  Beobachtungen  zu  unternehmen.554 Allerdings  wurden  mit  der  Reform  der

552Art. 17 Abs. 7 sowie Art. 23 Abs. 1 EE RL, 
553Art. 17 Abs. 7 sowie Art. 23 Abs. 8 lit. b) iii EE RL; A. Schmeichel, Towards Sustainability of Biomass
Importation: An Assessment of the EU Renewable Energy Directive, 2014, S. 38.
554Siehe KOM (2013) 175 endg. vom 27.3.2013, Fortschrittsbericht „Erneuerbare Energien“, S. 18 ff.
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EE RL im Jahr 2015 keine entsprechenden Maßnahmen ergriffen und die Problematik

bleibt trotz Anerkennung des Problems bestehen. Große soziale Anliegen – wie die Ar-

mut oder den Anstieg der Nahrungsmittelpreise – der Biokraftstoffherstellung oder so-

gar einer bestimmten Menge von Biokraftstoffen zuzuweisen, erscheint fast unmöglich.

Die Berücksichtigung von arbeitsrechtlichen Vorschriften im Betrieb dürfte zwar etwas

leichter umsetzbar sein, sie hat aber bisher weder in der Biokraftstoffförderung noch in

der CC eine Rolle gespielt. Im ursprünglichen Vorschlag der Kommission zur Einfüh-

rung der  Direktzahlungen und der hiermit  verbundenen CC-Regelungen war der Ar-

beitsschutz ein Teil der sogenannten anderweitigen Verpflichtungen. Die Vorschriften,

die zu diesem Zweck Teil der CC werden sollten, betrafen hauptsächlich Maßnahmen

der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes für Arbeitnehmer sowie solche des Jugend-

arbeitsschutzes.555 Die endgültige Fassung der entsprechenden Richtlinie für Direktzah-

lungen erhielt allerdings eine sehr abgeschwächte Form von CC, in welcher der Arbeits-

schutz nicht aufgenommen war.556

                5. Umweltschutz oder Binnenmarkt? Die Kompetenzgrundlagen der 

Nachhaltigkeitskriterien und ihre Folgen  

Wie mehrmals betont, stellt die Biokraftstoffpolitik einen Teil der Klimapolitik dar und

als solche verfolgt sie in erster Linie die Umweltziele  des AEUV. Dementsprechend

dient der Bereich Umwelt mit seinem Art. 192 Abs. 1 AEUV als Kompetenzgrundlage

sowohl für die EE RL als auch für die THG-Einsparungsziele der Kraftstoffqualitäts-

richtlinie 2009/30/EG. Die Nachhaltigkeitskriterien, die in beiden Richtlinien zu finden

sind, stellen ebenso eine Maßnahme der Biokraftstoffpolitik dar. Ihre Formulierung ist

in den beiden Richtlinien identisch, „[u]m einen kohärenten Ansatz zwischen der Ener-

gie- und der Umweltpolitik sicherzustellen und zusätzliche Kosten für Unternehmen und

eine hinsichtlich der Umweltstandards uneinheitliche Lage im Zusammenhang mit einer

555Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Anhang III Vorschlag für eine Verordnung des Rates zur Festlegung von Gemein-
schaftsregeln  für  Direktzahlungen  im  Rahmen  der  Gemeinsamen  Agrarpolitik  und  Förderregeln  für
Erzeuger bestimmter Kulturpflanzen, KOM (2003) 23 endg. vom 21.1.2003.
556Anhang  III  VO  (EG)  Nr. 1782/2003  des  Rates  vom  29.  September  2003
mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit be-
stimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verord-
nungen  (EWG)  Nr. 2019/93,  (EG)  Nr. 1452/2001,  (EG)  Nr. 1453/2001,  (EG)  Nr. 1454/2001,  (EG)
Nr. 1868/94,  (EG) Nr. 1251/1999,  (EG) Nr. 1254/1999,  (EG) Nr. 1673/2000,  (EWG) Nr. 2358/71 und
(EG) Nr. 2529/2001; R. Norer, Rechtsfragen der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik 2003: Einheitli-
che  Betriebsprämie  und Cross Compliance  in europa-,  verfassungs-,  verwaltungs-  und zivilrechtlicher
Analyse, 2007, S. 102.
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inkohärenten  Herangehensweise  zu  vermeiden“557.  Sie  sollen  gewährleisten,  dass  die

Herstellung von Biokraftstoffen,  die zur Erreichung der Klimaziele  gefördert  werden

(10 % Biokraftstoffe – 10 % THG-Einsparung) nachhaltig erfolgt.558 Das bedeutet, dass

die zu fördernden Biokraftstoffe tatsächlich zur Minderung der THG-Emissionen beitra-

gen und dabei keine erheblichen Natur- und Biodiversitätsschäden verursachen sollen.

Die Nachhaltigkeitskriterien dienen dementsprechend zunächst der Erfüllung von Um-

weltzielen, genauso wie die EE RL insgesamt und wie die THG-Einsparungsziele. Da

sie aber gleichzeitig „sich auch auf das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken und

so […] den Handel mit Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen, die diese Bedin-

gungen erfüllen, zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern“559, stützen sie sich nicht auf

den Umweltartikel (Art. 192 Abs. 1 AEUV), sondern auf den Art. 114 AEUV, der für

Maßnahmen der Rechtsangleichung zur Errichtung eines europäischen Binnenmarktes

anzuwenden ist.560 Diese gesonderte Abstützung einiger Richtlinienartikel stellte damals

sogar eine neue Variante der Doppelabstützung eines Regelwerks dar, denn bis dahin

bezog sich eine Doppelabstützung, wenn sie überhaupt vorkam, meist auf den Rechtsakt

als Ganzes.561 Es ist allerdings fraglich, ob dies die richtige Herangehensweise war und

welche rechtlichen Implikationen sich daraus ergeben.

Die primärrechtlichen Grundlagen im EU-Recht spielen eine besondere Rolle, vor allem

weil sie die Kompetenzen der Union gemäß dem Prinzip der begrenzten Einzelermächti-

gung bestimmen.562 Da die Union keine allgemeine Gesetzgebungskompetenz hat, muss

jeder Rechtsakt auf einen der Politikbereiche der Verträge zurückgeführt werden und

eine  bestimmte  Kompetenznorm im Primärrecht  finden  (begrenzte  Einzelermächti-

gung). Jede Maßnahme muss außerdem so interpretiert werden, dass sie die in dem ent-

sprechenden Regelungsbereich primärrechtlich festgelegten Ziele am besten fördert (ef-

fet utile).563 Zudem müssen die für die unterschiedlichen Politikbereiche oft divergieren-

den  Rechtsetzungsverfahren beachtet  werden. Das ist  teilweise auch zwischen dem

557Erwägungsgrund 10 RL 2009/30/EG.
558Erwägungsgrund 65 EE RL sowie Erwägungsgründe 10 und 23 RL 2009/30/EG.
559Erwägungsgrund 94 EE RL sowie Erwägungsgrund 23 RL 2009/30/EG.
560Weil beide in Frage kommenden Rechtsgrundlagen im Lissabon Vertrag ihre Formulierung behalten ha-
ben und sich nur einer Umnummerierung unterzogen worden sind, werden sie der Einfachheit zuliebe nur
mit den aktuellen Artikelnummern erwähnt.
561W. Kahl, Alte und neue Kompetenzprobleme im EG-Umweltrecht – Die geplante Richtlinie zur Förde-
rung Erneuerbarer Energien, NVwZ 2009, S. 265 (267).
562D. Granas, Die primärrechtlichen Grundlagen für die Förderung von Erneuerbaren Energien im Euro-
parecht, EuR 2013, S. 619.
563W. Frenz, Handbuch Europarecht, Bd. 5, 2010, Rn. 659; Siehe auch D. Granas, Die primärrechtlichen
Grundlagen für die Förderung von Erneuerbaren Energien im Europarecht, EuR 2013, S. 619.

133



Umweltschutz-  und  dem Binnenmarktartikel  der  Fall:564 Zwar  gilt  für  beide  Artikel

(Art. 191 Abs. 2 und Art. 114 AEUV) das ordentliche Gesetzgebungsverfahren, die Zu-

sammensetzung des Rates ist allerdings je nach Bereich unterschiedlich, denn dieser be-

steht nach Art. 16 Abs. 2 EUV aus den jeweils zuständigen Ministern. Weiterhin muss

nach der Umweltkompetenznorm nicht nur der Wirtschafts- und Sozialausschuss – wie

bei der Binnenmarktkompetenznorm –, sondern zusätzlich der Ausschuss der Regionen

angehört werden. 

Wichtiger noch sind aber die Unterschiede bei den Voraussetzungen eines sogenannten

nationalen Alleingangs: Nach dem Umweltartikel (Art. 193 AEUV) werden die Mit-

gliedstaaten nahezu ermutigt, verstärkte Maßnahmen für den Umweltschutz zu ergrei-

fen. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass diese Maßnahmen nicht vertragswidrig sind

und dass die Kommission notifiziert wird. Ihre Geltung kommt dabei nicht durch die

Notifizierung zustande, sondern bereits mit dem Inkrafttreten nach nationalem Recht,

und sie können nur nachträglich von der Kommission geprüft werden. Anders sieht es

bei  der  Binnenmarktkompetenznorm aus,  wo nach Art. 114 Abs. 4–7 AEUV strenge

Voraussetzungen für die Beibehaltung oder die Neueinführung sogenannter einzelstaat-

licher Bestimmungen gelten: Die beizubehaltende Maßnahme muss insbesondere entwe-

der eine im Sinne des Art. 36 AEUV gerechtfertigte Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkung

oder eine Schutzregelung für den Umwelt- oder den Arbeitsschutz darstellen. Die Ein-

führung einer neuen Maßnahme muss ihrerseits auf wissenschaftlichen Erkenntnisse ba-

sieren und überdies  dem Umwelt-  oder  Arbeitsschutz  dienen.  Dazu muss  es  um ein

staatsspezifisches Problem gehen, welches nach der Harmonisierung entstanden ist. So-

wohl neue als auch beizubehaltende Maßnahmen müssen der Kommission mit der ent-

sprechenden Begründung mitgeteilt werden. Die Kommission prüft diese Maßnahmen

und entscheidet, „ob sie ein Mittel zur willkürlichen Diskriminierung und eine verschlei-

erte Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen und ob sie das

Funktionieren des Binnenmarkts behindern“565. Schließlich darf sie Anpassungen vor-

schlagen. 

564Der Energieartikel gab es während dieser Zeit nicht, und käme ohnehin für die Abstützung weder der
EE RL noch der Nachhaltigkeitskriterien in Betracht, siehe D. Granas, Die primärrechtlichen Grundlagen
für die Förderung von Erneuerbaren Energien im Europarecht, EuR 2013, S. 619 sowie  A. Schmeichel,
Towards Sustainability of Biomass Importation: An Assessment of the EU Renewable Energy Directive,
2014, S. 204.
565Art. 114 Abs. 6 AEUV.
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In der Biokraftstoffpolitik war der entscheidende Faktor für die Auswahl der Grundlage

der  Nachhaltigkeitskriterien  genau  diese  Möglichkeit,  nationale  Alleingänge  zu  er-

schweren. Denn die Biokraftstoffe sind im Vergleich zu anderen Energiequellen leichter

transportier- und handelbar, weshalb der Aufbau eines europaweiten Marktes gefördert

wird. So sollen nach Ansicht der Kommission die Nachhaltigkeitskriterien eine „voll-

ständige Harmonisierung“ bezwecken, „um sicherzustellen, dass kein von einem Mit-

gliedstaat allein beschlossenes Kriterium den Handel zwischen den Mitgliedstaaten er-

schwert“.566 Aus diesem Grund wurde die Entscheidung getroffen, die Nachhaltigkeits-

kriterien vornehmlich als Harmonisierungsmaßnahmen zu behandeln und auf den Bin-

nenmarktartikel zu stützen. Es ist sogar nach den beiden Richtlinien ausdrücklich verbo-

ten,  Biokraftstoffe  auf  der  Grundlage  zusätzlicher  nationaler  Nachhaltigkeitskriterien

nicht zu berücksichtigen bzw. nicht zu fördern.567

Die Wahl der primärrechtlichen Grundlagen eines Rechtsakts ist freilich nicht dem Be-

lieben des Gesetzgebers überlassen. Aufgrund ihrer Bedeutung muss sie vielmehr nach

objektiven und transparenten Kriterien erfolgen, die der Kontrolle des EuGH unterlie-

gen.568 Nach ständiger Rechtsprechung sind die erheblichen Kriterien der Grundlagezu-

ordnung  das  Ziel und  der  Inhalt des  Rechtsaktes.569 Dementsprechend  muss  jeder

Rechtsakt zunächst auf eine Rechtsgrundlage gestützt werden. Nur für den Fall, „dass

mit dem Rechtsakt gleichzeitig mehrere Ziele verfolgt werden, die untrennbar miteinan-

der verbunden sind, ohne dass das eine im Verhältnis zum anderen zweitrangig ist und

mittelbaren Charakter hat“, kann der Rechtsakt auf zwei Grundlagen gestützt werden,

vorausgesetzt, dass die beiden Gesetzgebungsverfahren übereinstimmen570. 

Bei den Art. 192 Abs. 1 und Art. 114 AEUV stimmen zwar die Gesetzgebungsverfahren

überein, allerdings gibt es, wie oben gezeigt, Unterschiede bei der Zusammensetzung

des Rates und bei den anzuhörenden Ausschüssen. Dieses Problem wurde zwar durch

die Doppelabstützung mit artikelweiser Zuordnung gelöst, die den Art. 114 AEUV be-

sonders für die Nachhaltigkeitskriterien als Grundlage festlegt und somit die notwendige
566KOM (2008) 19 endg. vom 23.1.2008, Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und
des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, S. 10.
567Art. 17 Abs. 8 EE RL sowie Art. 7b Abs. 8 der aktuellen RL 98/70/EG.
568Siehe u.a. EuGH, C-491/01 vom 10.12.2002 (British American Tobacco), Slg. 1997, I-2405 (Rn 12). 
569Gutachten  2/00 des  Gerichthofes  vom 6.12.2001;  EuGH,  C-300/89 11.06.1991 (Titan-Dioxid),  Slg.
1991,  I-287  (Rn. 10);  EuGH, C-268/94 vom 03.12.1996 (Portugal/Rat),  Slg.  1996, I-6177 (Rn.  22);
EuGH, C-233/94 vom 13.05.1997 (Deutschland/Rat) Slg. 1997, I-2405 (Rn. 12). Es wird davon ausgegan-
gen, dass sich die zwei Artikel nicht in einem speziell-generell Verhältnis befinden, sondern zwei unab-
hängige und eigenständige Rechtsgrundlagen darstellen, siehe auch A. Schmeichel, Towards Sustainability
of Biomass Importation: An Assessment of the EU Renewable Energy Directive, 2014, S. 207.
570EuGH Rs C-300/89 vom 11.6.1991 (Titan-Dioxid), Rn. 18 ff.
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Rechtssicherheit über die Frage schafft, welches Gesetzgebungsverfahren für den jewei-

ligen Abschnitt der EE RL einschlägig ist. Diese Methode darf allerdings nicht zu einer

Umgehung der oben beschriebenen Schwerpunktprüfung führen, indem sie die Prüfung

statt auf den ganzen Rechtsakt nun auf einzige Artikel verschiebt.571 Eher soll eine Dop-

pelabstützung mit artikelweiser Zuordnung nur dann in Anspruch genommen werden,

wenn der Rechtsakt als Ganzes zwei gleichrangige Ziele verfolgt.

Im Fall der EE RL ist es offensichtlich, dass die Richtlinie fast ausschließlich den Kli-

maschutz verfolgt. Die Nachhaltigkeitskriterien sind nur eine von mehreren Maßnahmen

der Richtlinie, und sie dienen auf jeden Fall nicht nur der Rechtsangleichung, sondern

auch dem Umweltschutz. Aus diesem Grund ist ihre Harmonisierungsfunktion in Bezug

auf den ganzen Rechtsakt deutlich zweitrangig.572

Bei der Kraftstoffqualitätsrichtlinie sieht es etwas anders aus. Zwar stützt sich die ur-

sprüngliche Richtlinie 98/70/EG auf die Binnenmarktkompetenznorm, weil sie homoge-

ne Kraftstoffspezifikationen festzulegen beabsichtigt.573 Die Reform im Jahr 2009 führte

allerdings THG-Emissionseinsparungsziele ein, die besondere Umweltmaßnahmen dar-

stellen und sich als solche auf den Art. 192 Abs. 1 AEUV stützen lassen. Dadurch be-

kommt die Richtlinie ein zusätzliches, gleichrangiges Ziel. Ohnehin hatte die Politik der

Kraftstoffqualität immer eine starke Umweltkomponente, insbesondere in Bezug auf das

Ziel der Bekämpfung der Luftverschmutzung. Aus diesem Grund ist eine Stützung der

Kraftstoffqualitätsrichtlinie auf beide Kompetenznormen, wie in der RL 2009/30/EG ge-

schehen, als richtig zu bewerten. Allerdings sollte die Abstützung auf den Umweltartikel

auch die Nachhaltigkeitskriterien einschließen, da sich diese auf den umwelt-, und nicht

auf den binnenmarktbezogenen Teil der Richtlinie beziehen. 

Die Nachhaltigkeitskriterien sind, wie bereits gezeigt, eine spezielle Maßnahme, welche

bereichsübergreifende Geltung beansprucht. Sie müssen für die Ziele sowohl der EE RL

als auch der Kraftstoffqualitätsrichtlinie berücksichtigt werden und finden Anwendung

auf  alle  biokraftstoffspezifischen  Fördermaßnahmen,  inklusive  solcher,  die  wie  bei-

spielsweise  Steueranreize  in  gesonderten  Rechtsakten  geregelt  werden.  Aus  diesem

571D. Granas, Die primärrechtlichen Grundlagen für die Förderung von Erneuerbaren Energien im Euro-
parecht, EuR 2013, S. 619 (624). Siehe auch C. Schwarz, Die Wahl der Rechtsgrundlage im Recht der Eu-
ropäischen Union, 2012, S. 223, die eine solche Abstützung wegen des Prinzips der Untrennbarkeit der
Regelungen ablehnt. 
572Siehe auch W. Kahl, Alte und neue Kompetenzprobleme im EG-Umweltrecht – Die geplante Richtlinie
zur Förderung Erneuerbarer Energien, NvwZ 2009, S. 265 (266).
573Erwägungsgrund 1 RL 98/70/EG.
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Grund könnte auch die Ansicht  vertreten  werden, sie seien doch von der jeweiligen

Richtlinie abgrenzbar und müssten, wenn sie nicht durch einen besonderen Rechtsakt er-

lassen werden, dann wenigstens in Bezug auf ihren eigenen Schwerpunkt gesondert ge-

prüft und durch Doppelabstützung einer speziellen Rechtsgrundlage zugeordnet werden.

Weiterhin wird argumentiert, dass der Gesetzgeber über ein Ermessen verfügt, zwischen

zwei relevanten und gleichwertigen Grundlagen zu wählen, weshalb er sich im Fall der

Nachhaltigkeitskriterien für den Binnenmarktartikel habe entscheiden können.574 Diese

Ansicht verweist zudem auf die bisherige Praxis, solche harmonisierten Beschränkungen

auf den Binnenmarktartikel zu stützen.575 Einen Umweltbezug dürfen – ja sogar müssen

– diese Maßnahmen nach der Querschnittsklausel des Art. 114 Abs. 3 AEUV ohnehin

haben. Schließlich sollte im Prinzip dem europäischen Gesetzgeber die Möglichkeit ein-

geräumt  werden,  ein  europaweit  homogenes  System von  Nachhaltigkeitskriterien  zu

schaffen, wovon grundsätzlich nicht abgewichen werden darf. So können Wettbewerbs-

verzerrungen aufgrund von nationalen Schutzregimen vermieden werden. 

Dieser Ansicht ist jedoch nicht zuzustimmen. Zunächst würde eine a priori Zuordnung

jeglicher Rechtsangleichungsmaßnahmen zum Binnenmarktartikel im Widerspruch mit

der Gleichwertigkeit der Vertragsziele stehen.576 Denn jede Maßnahme muss nach ihrem

Ziel,  Inhalt  und  Zusammenhang  gesondert  geprüft  werden,  damit  sie  dem richtigen

Kompetenzbereich zugeordnet wird. Dabei stimmt es, wie auch in den beiden Richtlini-

en erwähnt, dass die Nachhaltigkeitskriterien an sich betrachtet  als Harmonisierungs-

maßnahme einen Einfluss auf den Binnenmarkt haben und den Handel mit zertifizierten

Biokraftstoffen erleichtern.577 Bei näherer Betrachtung ist aber der Bezug zum Binnen-

markt eher schwach. Nach den entsprechenden Erwägungsgründen der beiden Richtlini-

en sollen Nachhaltigkeitskriterien hauptsächlich die nachhaltige Herstellung von Bio-

kraftstoffen sichern. Nirgendwo ist die Rede von einem Harmonisierungsbedürfnis oder

von einem Binnenmarkt für Biokraftstoffe. Zur Begründung der Stützung auf den Bin-

nenmarktartikel wird nur eine „Auswirkung“ auf den Binnenmarkt und seine „Förde-

574S.  Frerichs,  Die  rechtliche  Dimension  einer  nachhaltigen  Entwicklung in der  Europäischen  Union,
2003, S. 39; A. Schmeichel, Towards Sustainability of Biomass Importation: An Assessment of the EU
Renewable Energy Directive, 2014, S. 208. Nicht überzeugend vertritt C. Schwarz, Die Wahl der Rechts-
grundlage im Recht der Europäischen Union, 2012,  S. 75 f., dass es nur eine objektiv richtige Grundlage
geben kann.
575S.  Frerichs,  Die  rechtliche  Dimension  einer  nachhaltigen  Entwicklung in der  Europäischen  Union,
2003, S. 39.
576Siehe dazu C. Schwarz, Die Wahl der Rechtsgrundlage im Recht der Europäischen Union, 2012, S. 89.
577Erwägungsgrund 94 EE RL sowie 23 RL 2009/30/EG.
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rung“ sowie eine „Erleichterung“ des Handels erwähnt,578 was eher darauf hinweist, dass

dies als Nebenziel einzuordnen ist. 

Außerdem fehlt eine Auseinandersetzung mit der Frage, ob es einen Binnenmarkt für

Biokraftstoffe gibt und inwieweit dieser harmonisiert ist579. Nur indirekt durch die Be-

gründung des europaweiten 10 %-Biokraftstoffziels („um Kohärenz bei den Kraftstoffs-

pezifikationen und bei der Verfügbarkeit  der Kraftstoffe zu gewährleisten“) lässt sich

eine solche Schlussfolgerung ziehen.580 

Weiterhin wird weder eine konkrete Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen durch nicht-

homogenisierte  Nachhaltigkeitskriterien  begründet,  noch  wird  (mit  Ausnahme  einer

schwachen Formulierung  im EE-Richtlinienvorschlag)  die  Stützung auf  den Binnen-

marktartikel als eine Maßnahme zur Vermeidung solcher Gefahren dargestellt.581 Nach

der Rechtsprechung des EuGH muss aber das Entstehen von Wettbewerbsverzerrungen

„wahrscheinlich sein“582 und sich nicht als bloß abstrakte und künftige Gefahr darstel-

len, die nebenbei erwähnt wird.

Dementsprechend erscheint auch bei einer gesonderten Schwerpunktprüfung der Nach-

haltigkeitskriterien deren Abstützung auf den Binnenmarktartikel jedenfalls mangelhaft

begründet zu sein. Eine Abstützung auf Art. 192 Abs. 1 AEUV entspricht vielmehr dem

Inhalt,  den Zielen und dem Schwerpunkt der Nachhaltigkeitskriterien,  wie sie in den

Richtlinien erörtert werden. Sie wäre auch geeigneter, um die Ziele der Biokraftstoffpo-

litik zu erreichen. Das bedeutet aber nicht, dass Anliegen im Zusammenhang mit dem

Biokraftstoffhandel missachtet werden sollen. Denn jede Maßnahme, auch wenn sie zur

Verfolgung des Umweltschutzes verabschiedet worden ist, muss die Grundfreiheiten re-

spektieren und darf keine ungerechtfertigte und unangemessene Beschränkung des Wa-

renverkehrs (Art. 34–35 AEUV) verursachen.583 

578Erwägungsgrund 94 EE RL sowie 23 RL 2009/30/EG.
579Siehe dazu F. Ekardt/A. Schmeichel, Erneuerbare Energien, Warenverkehrsfreiheit und Beihilfenrecht –
Nationale Klimaschutzmaßnahmen im EG-Recht, ZeuS 2009, S. 171, (181 ff.).
580Erwägungsgrund 16 EE RL.
581„So wird mit der Richtlinie eine vollständige Harmonisierung der Nachhaltigkeitskriterien für Biokraft-
stoffe angestrebt, um sicherzustellen, dass kein von einem Mitgliedstaat allein beschlossenes Kriterium
den Handel zwischen den Mitgliedstaaten erschwert.“, KOM (2008) 19 endg. vom 23.1.2008, Vorschlag
für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Förderung der Nutzung von Energie
aus erneuerbaren Quellen, S. 10. 
582EuGH, Rs C-376/98 vom 5.10.2000 (Tabakwerbeverbot I), Rn. 86.
583Siehe  dazu  Ekardt/Schmeichel,  Erneuerbare  Energien,  Warenverkehrsfreiheit  und  Beihilfenrecht  –
Nationale Klimaschutzmaßnahmen im EG-Recht, ZeuS 2009, S. 171 (178 ff.).
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Die ILUC-Reform mit  dem Deckel  für  die  Förderung konventioneller  Biokraftstoffe

schafft zudem ein Regime, welches sich noch weiter von einem harmonisierten Binnen-

markt entfernt. Jeder Mitgliedstaat wird nämlich verpflichtet, die Förderung konventio-

neller Biokraftstoffe nach einem bestimmten Punkt einzustellen. Diesen Punkt dürfen

sogar die Mitgliedstaaten unterhalb von 7 % des Energieverbrauchs im Verkehrssektor

festsetzen. Diese Regelung ändert zwar nichts an den einheitlichen Nachhaltigkeitskrite-

rien, sie schafft aber in der Praxis die homogenen Voraussetzungen für die Biokraftstoff-

förderung ab. Denn durch Erfüllung des von ihnen festgelegten Deckels für konventio-

nelle  Biokraftstoffe  können Mitgliedstaaten  die  Förderung  bestimmter  Biokraftstoffe

einstellen und diejenige für andere Formen von Biokraftstoffen privilegieren. Diese Ein-

stellung gilt zwar für alle konventionellen Biokraftstoffe unabhängig von ihrer Herkunft,

was für eine gewisse Homogenität sorgt. Dazu betrifft die Privilegierung nur besonders

fortschrittliche Biokraftstoffe. Allerdings fördert die Biokraftstoffpolitik nach der ILUC-

Reform noch stärker einen „Wettbewerb“ nach oben, d. h.  für eine stärkere Nachhal-

tigkeit und verlässt die Forderungen nach einem Binnenmarkt mit einheitlichen, „nach

unten“ harmonisierten Regeln für Biokraftstoffe. Diese Tendenz wird durch die Leitlini-

en über Beihilfen und ihre eigenen verstärkten Schutzregelungen (s. D.IV) noch weiter

erhöht,  und  das  Regime  wird  vielfältiger  und  unübersichtlicher.  Die

Nachhaltigkeitskriterien und die Frage ihrer primärrechtlichen Grundlage dürfen nicht

von diesen Entwicklungen isoliert geprüft werden.

Zusammenfassend zeigen die Nachhaltigkeitskriterien sowohl an sich betrachtet als auch

im Rahmen ihrer Regelwerke eine vornehmlich ökologische Funktion und sollten sich

auf den entsprechenden Artikel des AEUV stützen. Der Bezug zum Binnenmarkt ist nur

geringfügig und deswegen steht die Absicht des Gesetzgebers,  nationale  Alleingänge

durch die Zuordnung der Nachhaltigkeitskriterien unter dem Binnenmarktartikel einzu-

schränken, im Widerspruch zu dem Charakter der Biokraftstoffpolitik und der Nachhal-

tigkeitskriterien selbst.

Was  schließlich  die  Verbote  der  Art. 17  Abs. 8  EE RL  und  Art. 7b  Abs. 8  der  RL

98/70/EG  betrifft,  nach  denen  Biokraftstoffe  nicht  aufgrund  zusätzlicher

Nachhaltigkeitsgründe von den nationalen Förderregeln ausgenommen werden dürfen,

sind diese als Sekundärrecht ohnehin dem Vertragsrecht der Union untergeordnet und

können deswegen nicht so interpretiert werden, dass sie den Inhalt des Art. 193 AEUV
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oder  auch  des  Art. 114  Abs. 4–7  AEUV  nichtig  machen.584 Die  Einführung  oder

Beibehaltung von zusätzlichen Nachhaltigkeitsregelungen auf nationaler Ebene ist also

unter beiden Rechtsgrundlagen möglich, soweit sie die entsprechenden Voraussetzungen

erfüllt. 

                6. Ergebnis

Nach dieser Auseinandersetzung mit den Nachhaltigkeitskriterien wird deutlich, dass sie

Defizite im Hinblick auf eine effektive Gewährleistung der Nachhaltigkeit von Biokraft-

stoffen aufweisen: Zunächst gelten sie nur für die biokraftstoffspezifische Förderung,

und finden in anderen Bereichen wie dem landwirtschaftlichen Beihilferecht keine bzw.

nur  teilweise  Anwendung  (E.II.1).  In  diesen  Bereichen  wird  Förderung  unabhängig

davon gewährt, ob das Endprodukt Biokraftstoff die Nachhaltigkeitskriterien erfüllt oder

nicht. Besonders im Agrarbereich werden nur die Vorschriften der CC als Vorausset-

zung  für  Direktzahlungen  festgelegt  (E.II.2).  Diese  gewährleisten  nur  einen  einge-

schränkten Schutz der Umwelt und der Gesundheit in der Landwirtschaft und hiermit

auch bei der Herstellung von Biokraftstoffen. Denn die CC-Regelungen decken nur be-

stimmte Anforderungen des landwirtschaftlichen Fachrechts ab, die zudem derart abs-

trakt formuliert sind, dass große Abweichungen zwischen Mitgliedstaaten möglich sind.

Ohnehin gelten sie nur für in der Union angebaute Rohstoffe. Die Biokraftstoffförde-

rung für importierte Rohstoffe wird an keine zwingenden agrarrechtlichen Standards ge-

bunden. Stattdessen wird die Möglichkeit vorgesehen, durch Übereinkommen entspre-

chende Regeln zu verabschieden.  Diese Milde bei importierten Rohstoffen mag gute

praktische Gründe haben, sie eröffnet aber Raum für Dumping-Effekte und den Import

von günstigeren und umweltschädlicheren Biokraftstoffen. 

Über die agrarrechtlichen Vorgaben hinaus bleiben weitere Anliegen von den Nachhal-

tigkeitskriterien unberücksichtigt.  So gelten keine Nachhaltigkeitskriterien  für soziale

Aspekte der  Biokraftstoffherstellung (E.II.4).  Das betrifft  sowohl spezifische  arbeits-

rechtliche Standards in den Betrieben als auch die Berücksichtigung komplexer Zusam-

menhänge wie den Einfluss auf Nahrungsmittelpreise. 

584A. Epiney,  Biomassenutzung im Völker- und Europarecht,  in:  Schulze-Fielitz/Müller (Hrsg),  Klima-
schutz durch Bioenergie:  das Recht der Biomassennutzung zwischen Klimaschutz und Nachhaltigkeit,
2010, S. 29 (63).
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Die Ausgestaltung der Nachhaltigkeitskriterien und ihres Anwendungsbereiches im Ein-

zelnen ist im Kern eine politische Entscheidung. Das betrifft zudem die Definition der

dort erwähnten Schutzgüter. Was den Wald anbelangt scheint allerdings die Definition

der Nachhaltigkeitskriterien nicht mit dem im EU-Recht üblichen Waldbegriff überein-

zustimmen. Obwohl die EU nicht an eine Definition gebunden ist, wird durch die engere

Definition ein schwächerer Schutz der Wälder vor der Biokraftstoffherstellung gewähr-

leistet (E.II.3).

Schließlich hat auch die Stützung der Nachhaltigkeitskriterien auf den Binnenmarktarti-

kel des AEUV gewisse Folgen für ihre Wirksamkeit (E.II.5). Insbesondere wird dadurch

die Funktion der Harmonisierung hervorgehoben und die Möglichkeit  eines national-

staatlichen  verstärkten  Schutzes  erschwert,  sogar  ausdrücklich  durch  Art. 17  Abs. 8

EE RL ausgeschlossen.  Dieses  Vorgehen  verstößt  gegen  die  Umweltkompetenznorm

des AEUV, welche die richtige Kompetenzgrundlage für die Nachhaltigkeitskriterien

darstellt.
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        III. Nachhaltigkeitsdiskrepanzen in der beihilferechtlichen Praxis der 
Kommission

Ein weiterer Problemkreis im Bereich des Nachhaltigkeitsregimes für Biokraftstoffe be-

steht in der Praxis der EU-Kommission zur Würdigung staatlicher Beihilfen. Insbeson-

dere zeigt der mit den Leitlinien eingeführte verstärkte Schutz Widersprüche gegenüber

den Nachhaltigkeitskriterien. Wie in Kapitel B.IV.4. erwähnt, gelten für Umweltschutz-

und Energiebeihilfen starke Einschränkungen für die Förderung von Biokraftstoffen aus

Nahrungsmittelpflanzen: Bei Investitionsbeihilfen ist eine solche Förderung fast ausge-

schlossen und für Betriebsbeihilfen ist sie nur für ältere Anlagen bis Abschreibung mög-

lich. Auch für Agrarbeihilfen in Bezug auf Biokraftstoffe gelten ähnliche Einschränkun-

gen. Dieser verstärkte Schutz muss vor dem Hintergrund der Skepsis gegenüber konven-

tionellen Biokraftstoffen betrachtet werden, die durch die neue ILUC-Richtlinie einen

normativen Ausdruck fand. Zwar wurde zur Zeit der Festlegung der neuen Umweltleitli-

nien sowie der Rahmenregelung für Agrarbeihilfen durch die Kommission noch über die

ILUC-Richtlinie verhandelt, jedoch hat die Kommission durch ihre Leitlinien ein Re-

gime des verstärkten Schutzes eingeführt. Diese frühzeitige Ausrichtung auf mögliche

künftige Nachhaltigkeitsvorschriften für Biokraftstoffe ist nicht einmalig. Auch mit den

2008 verabschiedeten Leitlinien hat die Kommission nur die Förderung solcher Bio-

kraftstoffe für zulässig erklärt, welche die in dem damaligen EE RL-Entwurf festgeleg-

ten Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigten.585 Dieses Vorgehen ist zu Recht auf Kritik

gestoßen, denn solche Probleme der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen sind durch se-

kundärrechtliche Vorschriften zu behandeln,  die speziell  zu diesem Zweck konzipiert

worden sind, und nicht durch die Regeln über staatliche Beihilfen.586 Die Kommission

verfügt zwar über ein breites Ermessen bei der Würdigung von staatlichen Beihilfen,

dieses Ermessen muss sich aber am europäischen Primär- und Sekundärrecht orientie-

ren, und nicht umgekehrt.587 Dementsprechend können Leitlinien nur insoweit Geltung

beanspruchen, als sie nicht in Konflikt mit dem bestehenden EU-Recht kommen, bzw.

sie das geltende Recht lediglich konkretisieren.588 Die EU hat sich dafür entschieden, die

585Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Umweltschutzbeihilfen, Rn. 49.
586Swedish Bioenergy Association (Hrsg), Svebio’s view on EU State aid regulation, Consultation on state
aid regulation, 2014, S. 3.
587N. Grabmayr/H. Münchmeyer/F. Pause et al., Förderung erneuerbarer Energien und EU-Beihilferah-
men, 2014, S. 71.
588W. Frenz, Mitteilungen, Bekanntmachungen und Leitlinien nach dem Vertrag von Lissabon, Wettbe-
werb  in  Recht  und  Praxis  2010,  S.  224,  (224  f.,  228);  EuGH,  C-288/96  vom  05.10.2000
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Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe durch Sekundärrecht zu regeln. Aus diesem

Grund muss sich die Kommission an die von dieser Richtlinie festgelegten Kriterien hal-

ten und darf keine eigenständige,  vom jeweiligen Sekundärrecht abweichende Politik

betreiben.

Das Vorgehen der Kommission, trotz der Nachhaltigkeitskriterien zusätzliche Voraus-

setzungen durch die Leitlinien festzulegen, schafft einen inkohärenten Förderungsrah-

men und sorgt für Rechtsunsicherheit. Als die neue ILUC-Richtlinie noch nicht in Kraft

getreten war, unterschied sich die Regelung der neuen Leitlinien in Bezug auf die Förde-

rung konventioneller Biokraftstoffe erheblich von der damaligen EE RL. Denn Regelun-

gen zur Einschränkung von deren Förderung waren in der EE RL 2009 nicht zu finden.

Dazu standen die neuen Leitlinien in Konflikt mit Art. 17 Abs. 8 EE RL. Nach dieser

Vorschrift dürfen die Mitgliedstaaten solchen Biokraftstoffen, die gemäß den Nachhal-

tigkeitskriterien hergestellt worden sind, eine Förderung nicht verwehren. Soweit diese

Regelung mit dem Primärrecht vereinbar ist (siehe B.V.1.e.), hat sie gegenüber den Leit-

linien Vorrang, sodass die Einschränkung der Förderung konventioneller Biokraftstoffe

durch  die  Leitlinien  dementsprechend  rechtswidrig  war.  Das Problem konnte  jedoch

auch durch die Einführung der neuen ILUC-Richtlinie nicht vollständig gelöst werden.

Nunmehr  kann  zwar  behauptet  werden,  dass  die  neuen  Leitlinien  der  reformierten

EE RL 2015 nicht widersprechen, sondern dass sie die Regelungen über die Einschrän-

kung von konventionellen Biokraftstoffen konkretisieren. Auch Art. 17 Abs. 8 EE RL,

der  die  Berücksichtigung  aller  die  Nachhaltigkeitskriterien  erfüllenden Biokraftstoffe

fordert, mag nicht mehr im Wege stehen: Obwohl er durch die ILUC-Reform nicht in

dem Sinne geändert worden ist, dass er den 7 %-Deckel nun berücksichtigen würde, ist

es folgerichtig, zu behaupten, dass die neue Regelung mittelbar auch die Bedeutung des

Art. 17 Abs. 8 EE RL so anpasst,  dass er nur bis  zur Erreichung des Deckels gelten

soll.589 Andererseits können trotz Verabschiedung der ILUC-Richtlinie bei näherer Be-

trachtung weiterhin Widersprüche festgestellt werden. Insbesondere bezog sich die ur-

sprüngliche  Regelung  des  verstärkten  Schutzes  in  den  Leitlinien  auf  den

vorgeschlagenen  5 %-Deckel.  Im  Zuge  der  Verhandlungen  zum  entsprechenden

Gesetzgebungsverfahren  wurde  dieser  Deckel  jedoch  auf  7 %  erhöht.  Das  könnte

bedeuten, dass es Spielraum für weitere Investitionen in konventionelle Biokraftstoffe

(Deutschland/Kommission), Rn. 62.
589Ähnliches soll natürlich gelten, falls ein Mitgliedsstaat ein 7%-Deckel für die THG-Emmissionen aus
Biokraftstoffen einführt, siehe Art. 7a Abs. 2 Unterabs. 2 der aktuellen RL 98/70/EG. 
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gibt, besonders für Mitgliedstaaten, die vom 7 %-Ziel noch weit entfernt sind.590 Diese

Mitgliedstaaten sollten nach der EE RL 2015 die Freiheit haben, unter Berücksichtigung

des  7 %-Deckels  die  Biokraftstoffarten  frei  zu  wählen,  welche  zur  Erreichung  des

Verkehrsziels  beitragen  sollen.  Aus  diesem  Grund  kann  das  Verbot  der

Investitionsbeihilfen durch die Leitlinien als eine Einschränkung des mitgliedstaatlichen

Ermessens  wirken,  welche  über  die  von  der  EE RL  2015  festgelegten  Vorgaben

hinausgeht  und  deswegen  ebenfalls  unzulässig  ist.  Weiterhin  ist  der  Begriff  der

konventionellen,  nicht  mehr  zu  fördernden  Biokraftstoffe  in  den  zwei  Texten

unterschiedlich.  In  den  Leitlinien  ist  die  Rede  von  Biokraftstoffen  aus

Nahrungsmittelpflanzen.  Damit  griff  die  Kommission  den  Begriff  aus  ihrem

Richtlinienvorschlag von 2012 auf, bei welchem es um Biokraftstoffe aus Getreide und

sonstigen  stärkehaltigen  Pflanzen,  Zuckerpflanzen  und  Ölpflanzen  ging.  Die  ILUC-

Richtlinie  fügt allerdings noch eine Kategorie  hinzu, die auch unter den 7 %-Deckel

fallen soll: Die Pflanzen, die „als Hauptkulturen vorrangig für die Energiegewinnung

auf  landwirtschaftlichen  Flächen“  angebaut  werden.  Daraus  wird  deutlich,  dass  der

Begriff  der  neuen  Richtlinie  eine  breitere  Gruppe  von  Biokraftstoffen  umfasst  und

hierdurch eine Diskrepanz entsteht. Ob diese Tatsache zu einer Änderung der Leitlinien

führen wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls entspricht die heutige Version der Leitlinien

nicht den Ergebnissen der Verhandlungen über die ILUC-Reform.

Solche  Diskrepanzen  entstehen  freilich  nicht  nur  bei  den  Umweltschutz-  und  Ener-

gieleitlinien. Ein ähnlicher Fall ist auch in der Rahmenregelung für Agrarbeihilfen zu

finden. Dort sollen Beihilfen für Bioenergievorhaben zur Entwicklung des ländlichen

Raums nur dann gewährt werden, wenn die dort verarbeitete Bioenergie die Nachhaltig-

keitskriterien der EE RL erfüllt.591 Auch wenn diese Initiative keine Biokraftstoffe be-

trifft und sogar in Bezug auf den Umweltschutz als Vorreiter-Regelung begrüßenswert

ist, widerspricht sie der wegweisenden Entscheidung der bisherigen EU-Bioenergiepoli-

tik, wonach die Nachhaltigkeitskriterien nur für Biokraftstoffe gelten sollen. 

Weitere  Widersprüche entstehen schließlich aus der Tatsache,  dass die Leitlinien der

Kommission nur für staatliche Beihilfen gelten und deswegen andere Arten der Bio-

kraftstoffförderung außer Acht lassen. Das betrifft vor allem Förderregelungen, die die

590Siehe  USDA  (Hrsg.),  GAIN  Report,  EU  Biofuels  Annual  2015,
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Biofuels%20Annu-
al_The%20Hague_EU-28_7-15-2015.pdf, zuletzt abgerufen am 4.1.2020.
591Rahmenregelung der Europäischen Union für staatliche Beihilfen im Agrar-  und Forstsektor und in
ländlichen Gebieten 2014-2020, Rn. 141.
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Tatbestandsmerkmale des Beihilferechts nicht erfüllen oder Maßnahmen wie die Liefer-

bzw.  Beimischverpflichtung.  Sogar  für  nicht  anmeldepflichtige  Beihilfen  gelten  die

Leitlinien nicht. Es führt jedoch zu unakzeptablen Ergebnissen, wenn Investitionen in

Anlagen  für  konventionelle  Biokraftstoffe  nicht  durch  staatliche  Beihilfen  gefördert

werden dürfen, mit anderen Mitteln gleichwohl gefördert werden können. Diese Diskre-

panz könnte nur durch eine sekundärrechtliche Regelung gelöst werden, und nicht durch

auf Beihilfen bezogene Vorgaben wie die Leitlinien.

So mag das gezeigte Vorgehen der Kommission einen verstärken Schutz im Vergleich

zu den geltenden Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe gewähren. Allerdings um-

geht  die  Kommission  dadurch  die  Gesetzgebungsprozesse  der  Union,  missachtet  die

Vorgaben der EE RL und bestimmt selbst das Nachhaltigkeitsniveau für Biokraftstoffe.

Sie überschreitet dadurch ihr Ermessen bei der Prüfung staatlicher Beihilfen und ver-

stößt gegen EU-Recht. Das führt überdies zu Widersprüchen in der Biokraftstoffpolitik

und sorgt bei den Mitgliedstaaten für Verwirrung.
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        IV. Schlussfolgerungen zum Rechtsrahmen der Biokraftstoffförderung

Im Zuge der Auseinandersetzung mit der Biokraftstoffpolitik und ihren Eigentümlich-

keiten  wird ihr  Charakter  klarer:  Es  handelt  sich im großen Ganzen um eine  Quer-

schnittspolitik der EE-Förderung. Ihre Fördermaßnahmen finden sich in verschiedensten

Regelungsbereichen und sind sowohl biokraftstoffspezifisch als auch allgemeiner Natur.

Manchmal ist die Biokraftstoffförderung ihr einziger Zweck, in anderen Fällen werden

Biokraftstoffe nur mittelbar oder durch breitere Fördermaßnahmen begünstigt.

Neben diesen Fördermaßnahmen, sogar als Voraussetzungen für ihre Gewährung wur-

den Nachhaltigkeitsregelungen festgelegt, um zu gewährleisten, dass die zu fördernden

Biokraftstoffe tatsächlich ihre Klimaziele erreichen und nicht zulasten weiterer Schutz-

güter des Umweltschutzes gehen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die biokraftstoffspe-

zifischen Nachhaltigkeitskriterien,  welche ein besonderes Zertifizierungssystem schaf-

fen, um die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen nachzuweisen. 

Obwohl die Nachhaltigkeitskriterien auf jegliche biokraftstoffspezifischen Förderrege-

lungen angewendet  werden,  gelten sie  nicht  für  Fördermaßnahmen,  die  ein breiteres

Spektrum aufweisen und weiteren Produkten zugutekommen. Dies ist z. B. der Fall bei

der flächenbezogenen Förderung der GAP (Direktzahlungen, s. C.IV). Für die allgemei-

ne Förderung von Agrarflächen in der EU finden grundsätzlich nur die Auflagen der CC

Anwendung. 

Gleichzeitig haben andere Bereiche, wie das Beihilferecht, neben den Nachhaltigkeits-

kriterien auch ihre eigenen, besonderen Nachhaltigkeitsregelungen. 

So  wird  die  Förderung  der  Biokraftstoffherstellung  in  den  verschiedenen  Bereichen

(GAP,  Beihilferecht)  durch  unterschiedliche  und  manchmal  sogar  widersprüchliche

Standards  gewährt.  Diese  Situation  verursacht  Nachhaltigkeitsdiskrepanzen in  der

Biokraftstoffpolitik. Das gilt vor allem für die Landwirtschaft, wo im Endeffekt unter-

schiedliche Kriterien je nach Endprodukt gelten. Diese Diskrepanzen sind oft auf „histo-

rische[...]  Entwicklungen, unterschiedliche[...]  Zuständigkeiten oder politische[n] Kom-

promisse[...]“ zurückzuführen.592 Vor allem das Agrarrecht wird gegenüber dem Um-

weltschutz noch immer privilegiert und enthält keine hinreichenden Landnutzungsregeln

zum Schutz der Biodiversität und des Klimas. 

592S. Möckel/W. Köck/C. Rutz, Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der
Landwirtschaft, 2014, S. 339.
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Durch die Schaffung der Nachhaltigkeitsregelungen für Biokraftstoffe werden im Endef-

fekt Nachhaltigkeitslücken nicht in dem Bereich behandelt, in dem sie eigentlich entste-

hen (Agrarproduktion), sondern sie werden medien- und produktbezogen angegangen,

was oft zu Konflikten und Widersprüchen führt. Diese Problematik zeigt sich in der Bio-

kraftstoffpolitik besonders im Verhältnis zwischen den Nachhaltigkeitskriterien und der

GAP. Ähnlich ist es bei den Leitlinien des Beihilferechts, wo die Kommission über die

Nachhaltigkeitskriterien  hinaus geht  und ihre eigene Politik  des verstärkten Schutzes

verfolgt. Denn auch die Kommission versucht, innerhalb dieser Widersprüchlichkeit die

Nachhaltigkeitslücken durch ihre Leitlinien teilweise zu beheben. Aufgrund dieser Defi-

zite einer medienbezogenen Nachhaltigkeitspolitik bleiben auch sogenannte Verlagerun-

gen, d. h. Probleme mit komplexen Zusammenhängen wie die ILUC oder soziale Pro-

bleme schlussendlich außer Acht.

Durch die oben erwähnten Punkte wird deutlich, dass der Rechtsrahmen für die Erzeu-

gung von nachhaltigen Biokraftstoffen im Hinblick auf Kohärenz und Vollständigkeit

Defizite aufweist. Es geht im Ergebnis bei der Biokraftstoffpolitik um ein „unkoordi-

nierte[s]  Nebeneinander[...]  der Agrar-, Umwelt- und Naturschutzpolitik“.593 Das führt

unter  anderem dazu,  dass die  EU in der  Biokraftstoffpolitik  über  kein einheitliches

Nachhaltigkeitskonzept verfügt, sondern in den verschiedenen Bereichen oftmals un-

terschiedliche Standards anlegt. Daraus stellt sich die Frage, ob die Behauptung der Bio-

kraftstoffpolitik, nur nachhaltige Biokraftstoffe zu fördern, durch das Recht genügend

gewährleistet wird oder ob sie lediglich eine politische Erklärung ohne rechtliche Be-

deutung darstellt. Diese Fragen werden im folgenden Kapitel untersucht.

593Y.H. Lee/W. Bückmann/W. Haber, Bio-Kraftstoff, Nachhaltigkeit, Boden- und Naturschutz, NuR 2008,
S. 821 (824).
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F. Fair Fuels? Rechtliche Bewertung der europäischen Biokraftstoffförderung

auf Grundlage der nachhaltigen Entwicklung

        I. Der Begriff „Nachhaltige Entwicklung“

Die EE RL bestimmt, dass die Herstellung von Biokraftstoffen auf nachhaltige Weise

erfolgen muss.594 Nach derselben Richtlinie dürfen die biokraftstoffspezifischen Förder-

regelungen nur auf solche Biokraftstoffe Anwendung finden, die die Nachhaltigkeitskri-

terien erfüllen. Demgemäß sollte die Fragestellung, was unter nachhaltigen Biokraftstof-

fen zu verstehen ist, zunächst wie folgt beantwortet werden: Nachhaltig sind diejenigen

Biokraftstoffe, deren Herstellung die Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. 

Aus den Nachhaltigkeitskriterien selbst wird ersichtlich, dass Biokraftstoffe nicht ein-

fach deswegen nachhaltig sind, weil sie erneuerbar sind und Rohöl ersetzen. Zunächst

müssen sie nachweislich eine bestimmte THG-Einsparung erbringen und somit einen

gewissen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Darüber hinaus müssen sie bestimmte Re-

geln zum Schutz der Biodiversität berücksichtigen und – soweit die Rohstoffe innerhalb

der  EU angebaut  werden – einige Vorgaben des  landwirtschaftlichen Fachrechts.  Es

wird schließlich versucht, komplexe ökologische und soziale Auswirkungen einzubezie-

hen, wie die ILUC, die Konkurrenz mit Nahrungsmitteln oder den Einfluss auf Landnut-

zungsrechte. Sogar die Arbeitsbedingungen bei der Biokraftstoffherstellung sollen ge-

prüft werden. Viele dieser Kriterien haben zwar keine zwingende Wirkung und müssen

nur im Rahmen von Berichtspflichten berücksichtigt werden. Sie bilden jedoch ein brei-

tes, fachübergreifendes Netz von Auflagen, welche die Nachhaltigkeit von Biokraftstof-

fen gewährleisten sollen. 

Ein genauerer Blick auf die Entwicklung der Biokraftstoffpolitik verdeutlicht zudem,

dass mit den Nachhaltigkeitskriterien die Faktoren der Nachhaltigkeit nicht abschließend

bestimmt werden,  sondern dass sie nur Teil  eines  Nachhaltigkeitsprozesses zu sein

scheinen. Vor 2009 galten überhaupt keine Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe.

Nunmehr lässt die EE RL ausdrücklich die Möglichkeit offen, zusätzliche Nachhaltig-

keitskriterien einzuführen bzw. die geltenden Nachhaltigkeitskriterien anzupassen. Eine

594Erwägungsgrund 65 EE RL.
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solche Anpassung hat teilweise mit der ILUC-Reform im Jahr 2015 stattgefunden. Auch

die  graduelle  Einstellung  der  Förderung  von  konventionellen  Biokraftstoffen  ist  mit

Nachhaltigkeitsbedenken verbunden. Daraus entsteht eine schnelle und intensive Ent-

wicklung,  wobei  die  Faktoren der  Nachhaltigkeit  immer zahlreicher  und gewichtiger

werden.

Zusammenfassend scheint die Verfolgung der Nachhaltigkeit  eine große Vielfalt  von

Umwelt- und Sozialanliegen miteinander zu verflechten, und zwar in einer offenen und

dynamischen Weise, indem sich die Nachhaltigkeitsziele ständig entwickeln, ihren In-

halt stets an den aktuellen Stand anpassen und jeweils neue Anliegen eingebunden wer-

den. Es stellt sich allerdings die Frage, ob die genauen Inhalte dessen, was der Gesetzge-

ber jeweils unter dem weiten Begriff der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen verfolgt,

beliebig von diesem bestimmt werden können, oder ob Vorgaben, die in der Normenhi-

erarchie übergeordnet sind, d. h. Kriterien primärrechtlicher Natur, Geltung beanspru-

chen und einen Rahmen vorgeben, welchen der Gesetzgeber zu wahren hat. Auf diese

Frage ist im Folgenden tiefer einzugehen.

Der Begriff der Nachhaltigkeit und seine aktuelle Bedeutung595 wurde selbstverständlich

nicht erst mit der EE RL geschaffen, vielmehr folgt er aus dem Begriff der „nachhalti-

gen Entwicklung“ und hat damit eine viel längere Geschichte. Seine Wurzeln sind im

Völkerrecht zu finden und heutzutage ist er auch in den europäischen Verträgen fest ver-

ankert. Zur Klärung der Frage der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen ist es folglich not-

wendig, über die Nachhaltigkeitskriterien hinaus den Inhalt des Begriffs Nachhaltigkeit

und nachhaltige Entwicklung zu skizzieren. Danach kann geprüft werden, ob die Nach-

haltigkeitsregelungen für Biokraftstoffe mit jenen Begriffen im Einklang stehen. 

Es gibt eine unübersichtliche Zahl unterschiedlicher und oft konkurrierender Versuche,

den Nachhaltigkeitsbegriff zu definieren. Viele beziehen sogar rechtsphilosophische Ge-

sichtspunkte ein. Jedoch findet ein solches Unternehmen hier nicht statt, da es über die

Grenzen dieses Vorhabens hinausgehen würde. Im vorliegenden Kapitel wird stattdes-

sen versucht, den  gemeinsamen Nenner des Nachhaltigkeitsbegriffs aus der Summe

dessen zu skizzieren,  was von der  heutigen Rechtspraxis  allgemein  oder  wenigstens

mehrheitlich anerkannt wird sowie seine rechtliche Verankerung im EU-Recht darzu-

stellen. Die vorzunehmende Darstellung des Begriffs erhebt demgemäß nicht den An-

595Für die Vorgeschichte des modernen Nachhaltigkeitsbegriffs und die Bedeutung der Nachhaltigkeit vor
der nachhaltigen Entwicklung, wie sie z.B. im deutschen Forstrecht zu finden ist, siehe  A. Grunwald/J.
Kopfmüller, Nachhaltigkeit, 2006, S. 14 ff.

149



spruch einer abschließenden Wahrheit bzw. einer Definition, die richtiger als andere ist.

Zwar gibt es auch falsche Definitionen, aber für jeden Begriff können mehrere Defi-

nitionen nebeneinander Bestand haben, ohne dass sie sich widersprechen müssen. Insbe-

sondere für einen derart abstrakten Begriff wie jenen der nachhaltigen Entwicklung sind

die Anwendungs- und Interpretationsbereiche sehr vielfältig und bisher jedenfalls auf in-

ternationaler und europäischer Ebene weder vom Gesetzgeber noch durch die Recht-

sprechung genauer eingeschränkt. Dementsprechend handelt es sich hier um einen Ver-

such, den Begriff  für den vorliegenden Untersuchungsbereich  des europäischen Um-

welt- und Energierechts zu analysieren und zu spezifizieren, um anhand dessen die Fra-

ge zu beantworten, welchen Inhalt der Begriff „nachhaltig“ im Fall von Biokraftstoffen

haben sollte. Gegenüber einigen bekannten Definitionen finden sich in der vorliegenden

Untersuchung sowohl Ähnlichkeiten als auch Abweichungen. Zudem bestehen teilweise

Überschneidungen oder ein Nebeneinander verschiedener Definitionen, wobei all diese

Varianten per se keine Widersprüche bedeuten müssen. Genauer muss allerdings  die

Frage beantwortet werden, ob der Begriff der nachhaltigen Entwicklung einen normati-

ven Gehalt hat. 

                1. Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung im Völkerrecht

Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung weist einen hohen Grad an Abstraktheit auf

und aus diesem Grund wird er in den verschiedenen Rechtsordnungen, in denen er An-

wendung findet, oftmals unterschiedlich interpretiert bzw. umgesetzt.596 Der für die vor-

liegende Untersuchung relevante Nachhaltigkeitsbegriff ist aus der europäischen Rechts-

ordnung herzuleiten. Indem dieser europäische Begriff der nachhaltigen Entwicklung je-

doch eng mit dem völkerrechtlichen Begriff verknüpft ist, soll im Folgenden zunächst

sein Ursprung im Völkerrecht beleuchtet werden.

                        a.     Entstehungsgeschichte

Der Nachhaltigkeitsbegriff  trat  erstmals  in solchen gesellschaftlichen und politischen

Bereichen auf, in denen das Spannungsverhältnis zwischen der anzustrebenden ökono-

mischen Tätigkeit und den dafür zur Verfügung stehenden Ressourcen am größten war.

In der Forst- und Fischereiwirtschaft der vergangenen Jahrhunderte wurde der Nachhal-

596K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 7.
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tigkeitsbegriff  genutzt,  um  den  Leitgedanken  einer  langfristig  effizienten  Be-

wirtschaftung natürlicher Ressourcen auszudrücken. Ziel war danach immer die best-

mögliche Ausbeute, die aber gleichzeitig die eigenen Ressourcenbestände nicht auslö-

schen sollte. Es ging dementsprechend um ein ressourcenökonomisches Prinzip,597 wel-

ches die Schonung von Ressourcen als Mittel zum Zweck einer dauerhaften ökonomi-

schen Entwicklung betrachtete.

Dieses Prinzip wurde erst später auf eine globale, sektorübergreifende Ebene übertragen

und mit ökologischen Anliegen verbunden, als die Produktionskräfte der Menschheit ein

solches Niveau erreicht haben, welches erhebliche Auswirkungen auf das globale Öko-

system hat. Dieser Höhepunkt wurde mit dem industriellen Wunder der Nachkriegszeit

erreicht.  Im Westen genoss die Bevölkerung einen beispiellosen Wohlstand, während

die Entwicklungsländer nach dem Ende der Kolonialzeit eine Entwicklung nach westli-

chem Muster in Gang brachten. Durch diese Prozesse sind komplexe Zusammenhänge

zwischen ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren entstanden, die systemi-

sches Denken598 und einen ganzheitlichen Ansatz zu ihrer Handhabung fordern. 

Wie Gehne betont: „Geht es […] darum, eine gemeinsame Basis für die normativen In-

halte zu finden, wie sie heute unter dem Begriff der Nachhaltigen Entwicklung weltweit

Eingang in Politik und Recht gefunden haben, verdichten sich die historischen Wurzeln

in den entwicklungspolitischen Strategien der Vereinten Nationen“599. Obwohl der Um-

weltschutz nicht zu den Aufgaben der UN gehörte, wurde es wegen der bereits erwähn-

ten  Zusammenhänge  deutlich,  dass  eine  erfolgreiche  Entwicklungspolitik  ohne  die

Schonung der Umwelt nicht mehr denkbar ist.600 Aus diesem Grund fand 1972 in Stock-

holm die erste UN-Umweltkonferenz statt und das United Nations Environment Pro-

gramme (UNEP) wurde gegründet. In der Stockholmer Erklärung wurden erstmals Ent-

wicklungsanliegen wie die Verbesserung des Lebensniveaus oder die Gewährung der

Menschenrechte mit dem Umweltschutz verknüpft. Vor allem die Unterentwicklung vie-

ler Länder wurde als Hauptgrund der Umweltverschmutzung angesehen und dement-

sprechend auch deren Entwicklung als Umweltziel festgelegt.601 Gleichzeitig sollte der

Umweltschutz das Streben der Staaten nach Entwicklung nicht hemmen, sondern voran-

597A. Grunwald/J. Kopfmüller, Nachhaltigkeit, 2006, S. 14.
598M. Decleris, The law of sustainable development - General Principles, 2000, S. 8.
599K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 11, wo auch eine ausführliche Entste-
hungsgeschichte der Nachhaltigen Entwicklung zu finden ist. 
600K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 27.
601Principle 9 Stockholm 1972-Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment.
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treiben602, mit ihm koordiniert und darin integriert werden603. Darauffolgend unterstützte

die  UNEP  1980  die  Veröffentlichung  der  „World  Conservation  Strategy“  der  In-

ternational Union for the Conservation of Nature (IUCN). Ziel dieser Strategie war eine

nachhaltige Entwicklung (der Begriff wurde hiermit erstmals in einem offiziellen Doku-

ment genutzt)  durch Ressourcenschonung und insbesondere durch die Steigerung der

Effizienz  und einen integrativen  Ansatz.  In  ihrem letzten  Kapitel  stellt  die  genannte

Strategie  Vorschläge  für  eine  nachhaltige  Entwicklung vor,  welche  Maßnahmen wie

Handelsliberalisierung, Entwicklungshilfe und die Stärkung des Wachstums in Entwick-

lungsländern auf der einen Seite sowie die Schonung von „lebenden Ressourcen“ auf

der anderen Seite  beinhalteten.  Entwicklung und Umweltschutz wurden hier als  eine

Einheit angesehen und dementsprechend sollte es Ziel der Staaten sein, diese miteinan-

der zu harmonisieren und das eine durch das andere zu fördern. 

Der große Durchbruch des Nachhaltigkeitsbegriffs in den politischen Diskurs fand mit

dem 1987 veröffentlichten Bericht der aus der UNO berufenen „World Commission on

Environment  and  Development“  (WCED)  statt,  dem  sogenannten  Brundtland-Be-

richt.604 Dadurch sollte eine neue „Agenda for change“ für die Bekämpfung der Ent-

wicklungs-, Sozial-  und Umweltprobleme der kommenden Jahrzehnte festgelegt wer-

den. Diese Agenda war von der Leitidee der nachhaltigen Entwicklung geprägt, die als

eine Art von Entwicklung definiert ist, welche die heutigen (Grund)Bedürfnisse befrie-

digt, ohne die Bedürfnisse künftiger Generationen außer Acht zu lassen.605 Der Begriff

der Entwicklung wurde ursprünglich für das Ziel der ökonomischen und sozialen Trans-

formation der Dritten Welt genutzt, die das Armutsproblem dieser Länder lösen sollte.

Es war bereits erkennbar, dass die Armut und die Abhängigkeit der Entwicklungsländer

mit Umweltproblemen wie der Ausbeutung von natürlichen Ressourcen verbunden wa-

ren. Darüber hinaus stellte man jedoch fest, dass die bloße Verfolgung des westlichen

Modells von Wachstum und seine Erweiterung auf globaler Ebene ökologisch unvertret-

bar sind. Vielmehr sah man ein, dass die westlichen Lebensstandards mit der Idee der

nachhaltigen Entwicklung genauso unvereinbar  waren.606 Zudem wurde erkannt,  dass

Entwicklung nicht immer zu einer Verminderung der Ungleichheit und der Armut führt,

602Principle 11 Stockholm 1972-Declaration.
603Principle 13 Stockholm 1972-Declaration.
604Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future (Brundtlandt
Bericht), 1987.
605Einleitung Abs. 27 Brundtlandt Bericht.
606Einleitung Abs. 10 Brundtland Bericht; K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S.
13.

152



sondern dass die Verteilungsfrage auch eine wichtige Rolle spielt. Aus diesen Gründen

müsste  ein  alternatives  Entwicklungsmodell  verfolgt  werden,  welches  umwelt-  und

sozialverträglich ist und nicht nur für die Entwicklungsländer,  sondern für die ganze

Welt gilt. 

Der Bericht legte dementsprechend Prinzipien vor, die zur Verwirklichung einer nach-

haltigen Entwicklung beitragen sollen. Das sind vor allem das Recht auf Umwelt, die

Generationengerechtigkeit,  die  nachhaltige  Nutzung  von  Ressourcen,  die  Festlegung

von Umweltstandards,  die  Integration  von Umweltanliegen  in  Entwicklungspolitiken

und die Prüfung ihrer Umweltverträglichkeit, die Beteiligung der Öffentlichkeit bei Pla-

nungsvorhaben, die Kooperation und Solidarität zwischen den Staaten sowie Regeln für

grenzübergreifende Umweltfragen. Prinzipien sozialer Natur sind allerdings nicht ent-

halten.

Die Forderung des Brundtland-Berichts nach einer umwelt- und sozialverträglichen Ent-

wicklung erkennt bereits sehr deutlich die komplexen Zusammenhänge zwischen wirt-

schaftlichen, sozialen und ökologischen Fragen. Demnach kann nachhaltige Entwick-

lung nicht mit den traditionellen sektorspezifischen Ansätzen erreicht werden. Isolierte,

zusammenhanglose Maßnahmen der Sozial- und Umweltpolitik, die nur die Symptome

behandeln, auf einer lokalen Ebene wirken und keine umfassende, die Quellen einbezie-

hende Problemlösung anstreben, sind nicht mehr ausreichend, um den komplexen Fol-

gen von modernen Krisen entgegenzuwirken. Zusammen mit dem menschlichen Poten-

zial sind auch die Gefahren gewachsen und komplizierter geworden. Umweltprobleme

wurden zu Sozialproblemen und drohten sogar, die wirtschaftliche Entwicklung zu un-

terminieren. Sozialprobleme sind wiederum oftmals Quellen von Umweltbelastung. Das

alles macht einen integrativen Ansatz notwendig. Entwicklung und Umweltschutz sind

nunmehr als eine Einheit zu sehen, müssen gleichzeitig verfolgt werden, einander för-

dern und ineinander integriert werden, d. h. die Instrumente zur Erreichung der nachhal-

tigen Entwicklung müssen alle Faktoren sowie deren Wechselwirkungen berücksichti-

gen. 

Die heutige Rezeption des Nachhaltigkeitsbegriffs basiert maßgeblich auf dem Ansatz

der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio und insbesondere auf der

dort unterzeichneten Erklärung sowie auf dem Aktionsprogramm mit dem Namen Agen-

da 21, welches besondere Umwelt- und Entwicklungsziele formuliert und Maßnahmen

zu ihrer Verwirklichung festlegt. Dieser sogenannte „Erdgipfel“ in Rio stellte den Nach-
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folger  der  Stockholm-Konferenz  für  die  Umwelt  dar,  knüpfte  an  den  Nachhaltig-

keitsbegriff des Brundtland-Berichts an und bearbeitete und vervollständigte die dort er-

wähnten Prinzipien.607 

Im Vergleich zu Stockholm wurde allerdings in Rio auf den Druck der Entwicklungslän-

der hin der Schwerpunkt weniger auf Umweltschutz,  und mehr auf Entwicklung ge-

setzt:608 Das Recht auf Umwelt des Brundtland-Berichts wurde umformuliert als „entit-

lement“ (Berechtigung) zu einem gesunden und produktiven Leben im Einklang mit der

Natur609 und ein Recht auf Entwicklung wurde unter der Bedingung der Generationenge-

rechtigkeit anerkannt610. Überdies wurde der freie Handel als Ziel erklärt, welches vor

willkürlichen und ungerechtfertigten Umwelteingriffen geschützt werden sollte.611 Die

Souveränität über natürliche Ressourcen, die 1962 von der UNO anerkannt worden ist,

wurde auch in die Rio-Erklärung übernommen und neben der Verantwortung der Staa-

ten, ihre Umwelt zu schützen,  hinzugefügt.612 Der Aufruf zur Unterstützung der Ent-

wicklungsländer wurde in Form des Prinzips der Kooperation aller Staaten zur Armuts-

bekämpfung und Entwicklung niedergelegt.613

Trotzdem spielte der Umweltschutz in der Erklärung eine wichtige Rolle, ausgedrückt

durch neue und ältere Prinzipien: Die Integration von Umweltanliegen in die Entwick-

lung war immer noch ein zentraler Aspekt. Daneben wurden auch das Verursacherprin-

zip (polluter pays) und das Vorsorgeprinzip (insbesondere in Form von UVP-Pflichten

und der Vermeidung von Risiken, auch angesichts wissenschaftlicher Unsicherheiten)

erwähnt. Die Staaten wurden verpflichtet, effektive Umweltmaßnahmen zur Umsetzung

dieser Prinzipien sowie für den Umweltschutz im Allgemeinen zu verabschieden.614 

Gemäß der Rio-Erklärung haben die Staaten weltweit eine gemeinsame, aber differen-

zierte Verantwortung für die Förderung der nachhaltigen Entwicklung, abhängig von ih-

rer Situation und ihren Fähigkeiten: Die Entwicklungsländer benötigen (ökonomische

und technologische) Hilfe von den Industriestaaten für die Bekämpfung ihrer sozialen

Probleme und müssen gleichzeitig das Bevölkerungswachstum unter Kontrolle bringen,

607J. Viñuales in:  Viñuales (Hrsg.),  The Rio Declaration on Environment and Development : a commen-
tary, 2015, S. 9.
608J. Viñuales in: Viñuales (Hrsg),  The Rio Declaration on Environment and Development : a commen-
tary, 2015, S. 13.
609Prinzip 1 Rio-Erklärung.
610Prinzip 3 Rio-Erklärung.
611Prinzip 12 Rio-Erklärung.
612Prinzip 2 Rio-Erklärung.
613Prinzip 5 Rio-Eklärung.
614Mehr über die Rio-Prinzipien siehe M. Schröder, Archiv des Völkerrechts 1996, S. 251 ff.
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während die entwickelten Staaten nicht-nachhaltige Produktions- und Lebensweisen be-

schränken müssen. Dazu sollen die Bürger miteinbezogen werden, sowohl durch Zu-

gang zu Information als auch durch Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Die Rolle

von Frauen, jungen Menschen und indigenen Völkern wird besonders betont.

Das Prinzip 27 der Rio-Erklärung setzt ein Ziel für die künftige Kooperation zur Weiter-

entwicklung der nachhaltigen Entwicklung: „Die Staaten und Völker müssen in gutem

Glauben und im Geist der Partnerschaft bei der Erfüllung der in dieser Erklärung ent-

haltenen Grundsätze sowie bei der Weiterentwicklung des Völkerrechts auf dem Gebiet

der nachhaltigen Entwicklung zusammenarbeiten“. Dieser Prozess und damit auch die

Konkretisierung der nachhaltigen Entwicklung in verschiedenen Politiken und Maßnah-

men verlief seither mit einigen Höhen und Tiefen.615 

Besonders die Klimaschutzpolitik, die die Erderwärmung und die hiermit verbundenen

ökologischen Katastrophen für künftige Generationen zu verhindern beabsichtigt, stellt

einen Kernbereich der Nachhaltigkeitsstrategie dar. Bereits in Rio 1992 wurde ein Rah-

menübereinkommen (UNFCCC) unterschrieben mit dem Ziel, „die Stabilisierung der

Treibhausgaskonzentrationen in  der Atmosphäre auf  einem Niveau zu erreichen,  auf

dem eine gefährliche anthropogene Störung des Klimasystems verhindert wird“.616 Als

erstes unverbindliches Ziel wurde die Rückkehr auf das Niveau der THG-Emissionen

aus dem Jahr 1990 festgelegt. 

Fünf Jahre später wurde in  Kyoto ein Protokoll zu dem Rahmenübereinkommen mit

konkreten und verbindlichen Emissionsminderungszielen unterzeichnet. Diese Ziele ha-

ben in der Folge Eingang ins Europarecht gefunden und unter anderem die Biokraft-

stoffpolitik mitgestaltet.617 Als neueste Entwicklung gilt das Abkommen der Paris Kli-

makonferenz vom Dezember 2015 zu nennen, welches als  Ergebnis des 11. Treffens

zum Kyoto-Protokoll entstand und das Ziel festlegt, die THG-Emissionen bis spätestens

2060 zu eliminieren.   

Aus der oben erwähnten Genealogie des Begriffs  im Völkerrecht  sowie aus der Be-

schreibung seines Inhalts wird ersichtlich, dass das Leitbild der nachhaltigen Entwick-

lung höchst abstrakt und in gewisser Weise widersprüchlich zu sein scheint. Das liegt

auch an dem Versuch, einen allgemein akzeptierten Begriff zu schaffen, der eine Viel-

615K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 56 ff.
616Art. 2 Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (englisch United Nations
Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).
617Siehe auch Erwägungsgrund 1 EE RL.
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falt  von  Staaten  mit  unterschiedlichen  und  teilweise  gegensätzlichen  Interessen  und

selbst die wohlhabenden Nationen des Westens mit ihren ehemaligen Kolonien zusam-

menbringen könnte.618 Dementsprechend sind in dem gleichen Begriff sehr unterschied-

liche und oft konfligierende Ziele enthalten, die in Harmonie gebracht werden sollen,

um eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Wegen dieser Abstraktheit  ist sowohl

der genaue Inhalt des Begriffs als auch sein rechtlicher Charakter umstritten. 

                        b.     Begriffsdefinition

Die verbreitetste und am meisten akzeptierte Definition der nachhaltigen Entwicklung

ist im Brundtland-Bericht zu finden. Nach dieser ist nachhaltige Entwicklung eine Ent-

wicklung, die den heutigen Bedürfnissen dient, ohne die Möglichkeit der künftigen Ge-

nerationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Aus dieser Definition

sowie aus der oben erwähnten Genealogie können die Hauptmerkmale des Bedeutungs-

gehaltes der nachhaltigen Entwicklung hergeleitet werden. Es handelt sich um die Ver-

folgung einer umweltschonenden, dauerhaften, intra- und intergenerational gerech-

ten Entwicklung. Weiterhin geht es um die  Integration von Umwelt- und Entwick-

lungspolitik für alle Staaten, auf allen Rechtsebenen und in allen Rechtsbereichen. 

Wenn der Kern der nachhaltigen Entwicklung auf den Punkt gebracht werden sollte,

dann könnte dies unter dem Begriff der gerechten Bedürfnisbefriedigung geschehen:

Eine  internationale,  intergenerationale  und  intragenerationale  Gerechtigkeit,  die  mit

ökonomischen, sozialen und ökologischen Mitteln angestrebt werden muss. Alle Länder,

alle  Bevölkerungsschichten  sowie  heutige  und  künftige  Generationen  sollen  einen

gleichwertigen Anspruch auf Bedürfnisbefriedigung haben und die Weltpolitik soll sich

danach richten. 

Alternativ zu der Kernbeschreibung könnte die nachhaltige Entwicklung auch als ein bi-

polares Modell dargestellt werden: Auf dem einen Pol steht die Entwicklung, d. h. ein

Prozess  von wirtschaftlicher  und sozialer  Transformation  der  Gesellschaft,  der  mehr

Wohlstand erschaffen soll.  Auf dem anderen Pol werden besondere Charakteristiken,

Voraussetzungen oder sogar Grenzen der Entwicklung festgelegt. Bereits aus der Ety-

mologie des Begriffs Nachhaltigkeit wird deutlich, dass es um eine dauerhafte Entwick-

lung geht. Das beinhaltet  zunächst ein sparsames Umgehen mit Ressourcen. Darüber

618A. Epiney/M. Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts, 1998, S. 43.

156



hinaus werden weitere Bedingungen an den Entwicklungsbegriff geknüpft. Demgemäß

muss die Entwicklung stets zugleich sozial gerecht sein, da soziale Probleme gleicher-

maßen wie Umweltprobleme die Entwicklung hindern oder rückgängig machen kön-

nen.619 Es geht dementsprechend, wie Klemmer sagt, einerseits um eine zu maximieren-

de Variable (Wohlstand) und andererseits um ihre zu berücksichtigenden Nebenbedin-

gungen (Umwelt- und Ressourcenschutz, Inter- und Intragenerationengerechtigkeit).620

Die Foundation for International Environmental Law and Development  legt wiederum

ihr eigenes bipolares Modell fest, wonach auf der einen Seite die Bedürfnisse der Men-

schen und auf der anderen die (sozialen und technologischen) Grenzen der Ressourcen-

nutzung stehen.621

Diese Konzepte der Gerechtigkeit durch ökonomische, soziale und ökologische Maß-

nahmen sowie einer Entwicklung unter sozialen und ökologischen Bedingungen können

weiterhin als ein Modell mit drei Säulen abgebildet werden: die ökonomische, die sozia-

le und die ökologische Säule. Diese Säulen müssen miteinander abgewogen und in eine

Harmonie gebracht werden. Sie sollen einander fördern und einander nur insoweit hin-

dern, als dass sie alle so weit wie möglich erfüllt werden und keine der drei Säulen un-

angemessen benachteiligt wird. Gleichzeitig sollen diese Säulen nicht als isolierte Berei-

che, sondern als eine Einheit, als gleichwertige, miteinander zu koordinierende und in-

einander zu integrierende Belange angesehen werden.622 Hinzu kommt eine zeit-  und

ortsübergreifende Perspektive.  Weitere  Anliegen können zu dem Begriff  hinzugefügt

werden, wie z. B. der Kulturgüterschutz, entweder als Teil des Sozialen oder als eine

vierte unabhängige Säule.623 Das mehrdimensionale Modell bliebe aber erhalten.

Aus  all  diesen  Beschreibungen  wird  neben  dem inhaltlichen  auch  das  methodische

Kernelement der nachhaltigen Entwicklung ersichtlich, welches die jeweiligen Zusam-

619Kapitel  I  Abs. 27 Brundtland-Bericht;  M. Schröder,  Sustainable Development  - Ausgleich zwischen
Umwelt  und  Entwicklung als  Gestaltungsaufgabe  der  Staaten,  Archiv  des  Völkerrechts  1996,  S.  251
(254).
620P. Klemmer, Nachhaltige Entwicklung – aus ökonomischer Sicht, in:  W. Haber/P. Klemmer/B. Heins,
Sustainable Development - ökologische, ökonomische und soziale Aspekte, Zeitschrift für Angewandte
Umweltforschung 1994, S. 14.
621Foundation for  International  Environmental  Law and Development,  Sustainable  Development:  The
Challenge to International Law, Review of European Community International Environmental Law 1993.
Heft 4 S. r2 (r5).
622Für das 3-Säulen Modell siehe K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 78 ff.; A.
Glaser, Nachhaltige Entwicklung und Demokratie, 2006, S. 44 ff.; W. Kahl, Der Nachhaltigkeitsgrundsatz
im System der Prinzipien des Umweltrechts, in: Bauer/Czybulka/Kahl et al. (Hrsg.), Umwelt, Wirtschaft
und Recht, 2001, S. 111 (122 ff.); C. Katsos, Nachhaltiger Schutz des kulturellen Erbes, 2011 S. 42 ff. mit
einer Vielfalt von Quellen nach S. 44.
623C. Katsos, Nachhaltiger Schutz des kulturellen Erbes, 2011, S. 35 ff., 42 ff.
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menhänge  zwischen  verschiedenen  Zielen  bestimmt,  anstatt  selbst  neue  Ziele  hin-

zuzufügen. Dieses Vorgehen wird mit dem sogenannten Gebot der Retinität beschrie-

ben. Ehemals wurden Umweltschutz und Entwicklung häufig als gesonderte Ziele auf-

gefasst, die unabhängig voneinander, einander ignorierend und dadurch auch einander

unterminierend geregelt  und verfolgt  worden sind.  Nunmehr müssen diese parallelen

Welten zusammen gedacht werden. Diese Retinität, die vor allem mit einem systemi-

schen Denken624 verbunden ist, wird zum Hauptmerkmal und zur Grundvoraussetzung

der nachhaltigen Entwicklung.625

                                     i. Das 3-Säulen- und das 1-Säulen-Modell der nachhalti-

gen Entwicklung: Hin zu einem radikal-integrativen Nachhaltigkeitsbegriff

Viele Autoren haben das 3-Säulen-Modell wegen seines abstrakten und allumfassenden

Charakters kritisiert. Nach Kahl ist der Begriff „zu wenig konturiert und präzis[...], um

juristisch verwertbar zu sein“.626 Gleichzeitig führe das Gebot der Integration von Um-

weltschutz und Entwicklung innerhalb eines Begriffs dazu, dass unterschiedliche und oft

gegensätzliche Ziele zusammengebracht werden und „begriffsimmanente Kollisionsla-

gen und Abwägungsprozesse und damit eine Überfrachtung von Rechtsbegriffen und -

prinzipien“  entstünden.627 Überfrachteten  Rechtsbegriffen  mit  gegensätzlichen  Zielen

könne keine rechtliche Bedeutung zugemessen werden, welche eine Lenkungsfunktion

für die Politik beinhalten könnte, die jener bestimmte Pflichten auferlegt. Auch wenn

man davon absehe, werde durch die Integration aller Belange in einen Begriff letztlich

der Umweltschutz relativiert und abgeschwächt.628 

Nach Epiney/Scheyli besteht wegen der oben erwähnten Gefahr eine „Notwendigkeit der

Trennung“ zwischen den Begriffen „Nachhaltigkeit“ und „Entwicklung“. Die nachhalti-

ge Entwicklung müsse sich auf umweltpolitische Belange beschränken und als Umwelt-

prinzip verstanden werden.629 Nur dadurch könne der Begriff eine juristische Schärfe ge-

winnen. Es werden sogar Managementregeln nach dem Vorschlag der Enquete-Kom-

624M. Decleris, The law of sustainable development - General Principles, 2000, S. 63 f.
625F. Ekardt,  Nachhaltigkeit und Föderalismus – Verortung im globalen Mehrebenensystem, in: Härtel
(Hrsg.), Handbuch Föderalismus - Föderalismus als demokratische Rechtsordnung und Rechtskultur in
Deutschland, Europa und der Welt, 2012, S. 957 (964 f.); K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechts-
prinzip, 2011, S. 53.
626W. Kahl,  Der Nachhaltigkeitsgrundsatz im System der Prinzipien des Umweltrechts,  in:  Bauer/Czy-
bulka/Kahl et al. (Hrsg), Umwelt, Wirtschaft und Recht, 2001, S. 111 (124).
627W. Kahl in: Bauer/Czybulka/Kahl et al. (Hrsg.), S. 111 (124).
628C. Katsos, Nachhaltiger Schutz des kulturellen Erbes, 2011, S. 48.
629A. Epiney/M. Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts, 1998, S. 58 ff.

158



mission festgelegt,630 die diese ökologische Nachhaltigkeit konkretisieren und juristisch

handhabbar machen. Andere Anliegen seien selbstverständlich weiterhin gleichwertig,

sie  seien  aber  nicht  im Begriff  der nachhaltigen  Entwicklung enthalten  und könnten

damit  in  Konflikt  treten  und  miteinander  abgewogen  werden.631 Dem  3-säuligen,

integrativen  Konzept  verbleibe  demnach,  wenn  überhaupt,  nur  eine  politische  Be-

deutung.632

Aus  allen  „Geburtsurkunden“  der  nachhaltigen  Entwicklung  (aus  dem  Stockholmer

Vertrag, dem Brundtland-Bericht sowie aus der Agenda 21) lässt sich allerdings ohne

Zweifel herleiten, dass der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ nicht nur mit Umweltbe-

langen verbunden ist,633 sondern einen engen Zusammenhang zwischen ökonomischen,

sozialen und umweltbezogenen Belangen erkennt und ihr harmonisches Vorantreiben als

Ziel hat,634 d. h. er verfolgt eine ökonomische Entwicklung, die von allen Ländern und

Menschen  genossen  werden  kann  und  gleichzeitig  zugunsten  der  kommenden

Generationen mit den Ressourcen sparsam umgeht. In der Erklärung von Johannesburg

(Abs. 5) wird sogar ausdrücklich über „die interdependenten, sich gegenseitig stützen-

den Säulen der nachhaltigen Entwicklung – wirtschaftliche Entwicklung, soziale Ent-

wicklung und Umweltschutz“ gesprochen. Alle diese Belange stehen nebeneinander und

sind gleichwertig, d. h. keiner darf im Voraus benachteiligt werden, sondern ihr Verhält-

nis zueinander muss in concreto entschieden werden und ihre Einschränkung muss je-

weils angemessen sein. In bestimmten Fällen soll die wirtschaftliche Entwicklung zu-

gunsten des Umweltschutzes zurückstehen, in anderen Fällen wiederum muss eine ge-

wisse Umweltbelastung zugunsten überwiegender ökonomischer oder sozialer Entwick-

lung hingenommen werden. 

Auch verschiedene Länder dürfen unterschiedliche Prioritäten setzen. So mag beispiels-

weise für die wohlhabenden Staaten die Einschränkung des wirtschaftlichen Wachstums

durch die  Berücksichtigung  von Umweltanliegen  der  wichtigste  Schritt  hin  zu  einer

nachhaltigen Entwicklung sein. Für Entwicklungsländer liegt der Schwerpunkt der kon-

630Enquette-Kommission Schutz des Menschen und der Umwelt (Hrsg), Die Industriegesellschaft gestal-
ten, BT-Drs. 12/8260, 1994, S. 27 ff.
631A. Epiney/M. Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts, 1998, S. 61.
632W. Kahl,  Der Nachhaltigkeitsgrundsatz im System der Prinzipien des Umweltrechts,  in:  Bauer/Czy-
bulka/Kahl et al. (Hrsg), Umwelt, Wirtschaft und Recht, 2001, S. 111 (125); J. Nusser, Zweckbestimmun-
gen in Umweltschutzgesetzen, 2007, S. 100 ff.
633M. Schröder,  Sustainable Development  -  Ausgleich zwischen  Umwelt  und Entwicklung als  Gestal-
tungsaufgabe der Staaten, Archiv des Völkerrechts 1996, S. 251 (254).
634Y.H.  Lee,  Nachhaltige  Entwicklung  -  Nachhaltigkeit,  räumliche  Entwicklung,  Umwelt  und  Boden-
schutz, 2000, S. 51 f.
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kreten Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung demgegenüber oftmals im Bereich

des  ökonomischen  Wachstums,  vorausgesetzt,  dass  dieses  Wachstum  in  einer

nachhaltigen Weise realisiert wird.635 

Was allerdings in jedem Fall und für jeden Staat als unentbehrliches Element der nach-

haltigen Entwicklung Geltungsanspruch besitzt, ist die Retinität, d. h. die Integration der

unterschiedlichen Belange,  die  Pflicht,  bei  jeder  Entscheidung systemisch  zu denken

und wirtschaftliche, soziale und ökologische Belange in Betracht zu ziehen. Diese Reti-

nität wird dementsprechend nicht nur als eine Integration von Umweltanliegen in andere

Politiken verstanden, sie funktioniert auch umgekehrt: Nach dem Rahmenübereinkom-

men der Vereinten Nationen über Klimaänderungen aus dem Jahr 1992 müssen auch

Klimamaßnahmen mit der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung koordiniert wer-

den.636 Ekardt betont dabei den richtigen Punkt: „Nachhaltigkeit handelt von der inte-

grierten Bewältigung intergenerationell-globaler Problemlagen […],  ohne dass ökolo-

gisch/ökonomisch/sozial dabei eine maßgebliche Unterscheidung wäre“.637 

Auf  den  ersten  Blick  scheint  die  Natur  unter  den  drei  Säulen  der  nachhaltigen

Entwicklung die einzige erschöpfliche Ressource zu sein. Der Verlust von wirtschaftli-

chen, kulturellen oder sozialen Ressourcen ist zwar destruktiv, er stellt aber keine Ge-

fährdung der Zukunft der Menschheit an sich dar, denn solche Ressourcen können im-

mer – wenigstens für künftige Generationen – erneuert werden. Aufgrund dessen wird

die Ansicht vertreten, dass die Nachhaltigkeit eng an den Ressourcenschutz angelehnt

ist. 

Diese Ansicht missachtet allerdings die Ziele der Erklärungen für eine nachhaltige Ent-

wicklung. Bei der nachhaltigen Entwicklung geht es nämlich nicht einfach um die Be-

wahrung  der  natürlichen  Ressourcen,  sondern  vor  allem  um  eine  Entwicklung  der

menschlichen  Lebensstandards,  die  notwendigerweise  auch  die  Ressourcen  schonen

soll. Die Armutsbekämpfung gilt in den Texten als gleichwertiges Ziel, dessen Verfol-

gung natürlich nicht zur Umweltzerstörung führen darf, denn dadurch kann auch das

Ziel der Entwicklung langfristig nicht verwirklicht werden. Bei der Ressourcenschonung

635J. Viñuales in: Viñuales (Hrsg), The Rio Declaration on Environment and Development: a commentary,
2015, S. 11.
636Siehe Einleitung des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFC-
CC).
637F. Ekardt,  Nachhaltigkeit und Föderalismus – Verortung im globalen Mehrebenensystem, in: Härtel
(Hrsg.), Handbuch Föderalismus – Föderalismus als demokratische Rechtsordnung und Rechtskultur in
Deutschland, Europa und der Welt, S. 957 (964).
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geht es also um ein Mittel zur Erreichung einer dauerhaften Entwicklung und nicht um

einen Selbstzweck. Daraus lässt sich notwendigerweise herleiten, dass soziale und ande-

re Anliegen mit dem Umweltschutz verknüpft sind und deswegen die Reduzierung der

nachhaltigen Entwicklung auf den Ressourcenschutz insbesondere mit Blick auf die In-

teressen der Entwicklungsländer zu einseitig ist.

Überdies geht durch jenes sogenannte 1-Säule-Modell die Retinität und die Leitidee der

Verknüpfung von Anliegen verloren.638 Denn auch soziale und kulturelle Probleme kön-

nen zu Umweltproblemen werden bzw. mit Umweltproblemen verknüpft sein.639 So hin-

dert beispielsweise eine große Armut ebenfalls die nachhaltige Entwicklung und macht

einen effektiven Ressourcenschutz unmöglich. Für den ehemaligen Richter des griechi-

schen obersten Verwaltungsgerichts  Decleris stellt  zwar die Ressourcenschonung den

Kern der nachhaltigen Entwicklung dar, sie sei aber nicht das Ganze des Begriffs, son-

dern nur eine enge Definition, ein Teil der nachhaltigen Entwicklung, der sich mit dem

Schutzprinzip identifiziert. Diese enge Definition sei nicht systemisch und lasse komple-

xe Faktoren (kulturelle, soziale usw.) außer Betracht, die zwar auf den ersten Blick als

nicht relevant für den Ressourcenschutz erscheinen, nach näherer und systemischer Be-

trachtung aber doch eine wichtige Rolle spielen.  Er kritisiert weiterhin: „the simple in-

corporation of environmental criteria into developmental  decisions will  prove inade-

quate in the course of time unless it reveals its broader mission and utility, in other

words unless it fuels  an understanding of the need to harmonise and systematise all

public policies around a system of legitimate values which completes the Rule of Law“.

Diese Kritik stellt sich somit ebenfalls gegen das 1-Säule-Modell. Stattdessen befürwor-

tet Decleris „an organic whole of public policies“.640

Es ist zwar eine Tatsache, dass in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung den umwelt-

bezogenen Prinzipien mehr Achtung geschenkt worden ist, sowie dass diese in ihrer rein

ökologischen Ausrichtung oftmals konkreter erscheinen bzw. dass einzelne konkretere

umweltbezogene Prinzipien herausgearbeitet worden sind. So weisen beispielsweise die

vorgeschlagenen  Rechtsprinzipien  im Anhang  des  Brundtland-Berichts  hauptsächlich

eine umweltbezogene Ausrichtung auf, während dort keine sozialen Prinzipien niederge-

638So auch  M. Schröder, "Sustainable Development - Ausgleich zwischen Umwelt und Entwicklung als
Gestaltungsaufgabe der Staaten, Archiv des Völkerrechts 1996, S. 251 (261).
639P. Klemmer, Nachhaltige Entwicklung – aus ökonomischer Sicht in:  W. Haber/P. Klemmer/B.  Heins,
Sustainable Development - ökologische, ökonomische und soziale Aspekte, Zeitschrift für Angewandte
Umweltforschung 1994, S. 14 (16) sowie B. Heins, Nachhaltige Entwicklung – aus sozialer Sicht in ders.
S. 19.
640M. Decleris, The law of sustainable development - General Principles, 2000, S. 45 ff.
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legt sind.641 Ein anderes Bild liefern jedoch die Texte zur Umsetzung der nachhaltigen

Entwicklung.  Dort stehen soziale und andere Ziele im Vordergrund, wie z. B. in der

Agenda 21.  Die  Betonung  des  Umweltschutzes  sowie  ihre  bessere  rechtliche  Kon-

kretisierung mögen politische Gründe haben. Dies impliziert jedoch nicht, dass den wei-

teren Elementen der nachhaltigen Entwicklung eine nachrangige Bedeutung zugemessen

wird.

Weiterhin  ist  das  Argument der  Vermeidung von begriffsimmanenten  Konflikten  als

Rechtfertigung für die Wahl eines 1-Säule-Modells nicht überzeugend. Denn auch inner-

halb einer Säule, sogar innerhalb des Umweltschutzes können Konflikte entstehen, wie

bei Biokraftstoffen der Konflikt zwischen Klimaschutz und biologischer Vielfalt. Das

führt aber nicht dazu, dass das Gebot des Umweltschutzes dadurch an Bedeutung oder

Tragweite verliert. Für die Lösung des Konflikts muss eine Prüfung stattfinden, welche

alle betroffenen Interessen und Schutzgüter in Betracht zieht und zwischen konfligieren-

den Gütern abwägt. In der heutigen Welt sind die Zusammenhänge ohnehin sehr kom-

plex und es hilft nicht, sie durch eine begriffliche Trennung von Rechtsprinzipien zu be-

handeln. Die Abstraktheit, Vielfältigkeit und die Widersprüchlichkeit, die sich aus den

verschiedenen Facetten der nachhaltigen Entwicklung ergeben, sprechen nicht gegen de-

ren rechtlichen Charakter,  sondern spiegeln genau diese komplexen Zusammenhänge

und das Bedürfnis eines systemischen Denkens wider. Auch das Gegenargument, wo-

nach  beim Konflikt  zweier  Umweltgüter  der  Umweltschutz  nicht  wirklich  gefördert

wird, hilft der Diskussion nicht weiter. Denn auch Eingriffe, die zugunsten des Umwelt-

schutzes vorgenommen werden, belasten oftmals andere Umweltgüter. Dieses Problem

ließ sich seither angemessen lösen, indem auf die jeweils konkret zu bestimmende Ver-

hältnismäßigkeit zwischen Belastung oder Beeinträchtigung eines Gutes gegenüber dem

Nutzen oder Schutzzweck für ein anderes Gut abgestellt wird. Dies spricht aber eben-

falls für ein mehrsäuliges Modell der nachhaltigen Entwicklung, welches für jede Maß-

nahme eine Prüfung aller Auswirkungen (ökologischer, ökonomischer und sozialer Na-

tur) fordert.  Soweit dann eine Auswirkung besonders erheblich ist,  unterläuft  sie den

übergeordneten Nutzen der Maßnahme, und so wird in diesem Fall das Ziel der nachhal-

tigen Entwicklung nicht wirklich vorangetrieben. 

Das 3- oder multidimensionale Modell ist ferner nicht so zu verstehen, dass alle (im

Prinzip gleichwertigen) Anliegen gleichzeitig und gleichwertig gefördert werden müs-

641M. Schröder, Archiv des Völkerrechts 1996, S. 251 (255).
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sen.  Umweltanliegen  sind  beispielsweise  nicht  nur  parallel  zur  Förderung  von  Ent-

wicklungsanliegen zu verfolgen.  Es  ist  vor  allem Aufgabe der  Politik  und nicht  des

Rechts, zu entscheiden, welche Anliegen durch eine Maßnahme vorwiegend gefördert

werden sollen. Die Rolle der nachhaltigen Entwicklung besteht vielmehr darin, die je-

weiligen Maßnahmen insoweit zu begrenzen, als die Verfolgung eines Ziels keine unan-

gemessene  Gefährdung  oder  Beeinträchtigung  anderer  Ziele  mit  sich  bringen  darf.

Nachhaltige Entwicklung bedeutet demnach beispielsweise nicht, dass die Entwicklung

im wohlhabenden Westen nicht mehr gefördert werden darf. Vielmehr bedeutet sie, dass

Umweltschutz und Entwicklung derart miteinander zu vereinbaren sind, dass das eine

das andere nicht unterminiert.

Aus dieser soeben gezeigter Analyse lässt sich festhalten, dass der Begriff der nachhalti-

gen Entwicklung keinen eindimensionalen umweltspezifischen Charakter hat. Stattdes-

sen werden mehrere Bereiche eingeschlossen, die sogar im Geist der Retinität miteinan-

der  in  Wechselwirkung stehen.  Diese  Tatsache  spricht  für  einen  mehrdimensionalen

Nachhaltigkeitsbegriff, der eine radikal-integrative Natur aufweist, denn die einzubezie-

henden Dimensionen haben im Prinzip den gleichen Wert und müssen miteinander ver-

knüpft werden. Das alles heißt natürlich nicht, dass dem umweltrechtlichen Nachhaltig-

keitsbegriff  keine  Bedeutung zukommen soll.  Wie  Rehbinder formuliert,  geht  es bei

dem Umweltschutzprinzip nicht um eine Verengung, sondern um eine Anpassung an

eine Rechtsordnung.642 Anders gesagt, es ist sachgerecht und stimmiger, das 1-Säule-

Modell als den speziellen umweltbezogenen Teil einer breiteren Leitidee der nachhalti-

gen Entwicklung zu verstehen.643 

                                   ii. Die rechtlichen Konturen der nachhaltigen Entwick-

lung

Viele Vertreter des 1-Säule-Modells lehnen das 3-Säulen-Modell der nachhaltigen Ent-

wicklung nicht gänzlich ab. Sie vertreten vielmehr die Meinung, es habe nur politischen

Geltungsanspruch  und könne keine  rechtlichen  Implikationen  entfalten.644 Allein  der

642E. Rehbinder, Nachhaltigkeit als Prinzip des Umweltrechts: konzeptionelle Fragen, in: Dolde (Hrsg),
Umweltrecht im Wandel, 2001, S. 725.
643So auch A. Glaser, Nachhaltige Entwicklung und Demokratie, 2006 S. 44 ff. sowie C. Katsos, Nachhal-
tiger Schutz des kulturellen Erbes, 2011, S. 50 ff.
644So z.B.  A. Epiney/M. Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts, 1998, S. 44;  W. Kahl, Der
Nachhaltigkeitsgrundsatz im System der Prinzipien des Umweltrechts, in: Bauer/Czybulka/Kahl (Hrsg.),
Umwelt, Wirtschaft und Recht, 2001, S. 124.
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Umweltkomponente des Begriffs sei dementsprechend eine rechtliche Bedeutung beizu-

messen. Innerhalb dieser Ansichten und ihrer Abhandlungen ist oft der Versuch zu er-

kennen, aus einem scheinbar abstrakten und widersprüchlichen Begriff einen normati-

ven Kern zu retten, der juristisch handhabbar ist. Denn es wird auch unabhängig vom

Modelldiskurs vertreten, dass einem abstrakten Begriff wie der nachhaltigen Entwick-

lung allein wegen seines hohen Grades an Abstraktheit keine rechtliche Bedeutung zu-

kommen kann. Tatsächlich stellt sich im Zusammenhang mit der nachhaltigen Entwick-

lung die Frage ihres normativen Gehaltes.645

Das Problem des rechtlichen Charakters eines Begriffs spielt sich sowohl auf der for-

mellen als auch auf der materiellen Ebene des Begriffes ab: Auf der formellen Ebene

muss auf die Frage eingegangen werden, ob ein Begriff einer verbindlichen Rechtsquel-

le zugeordnet werden kann und dadurch als Recht anzuerkennen ist. Auf materiell-recht-

licher Ebene stellt sich wiederum die Frage, inwieweit dieser Begriff einen sogenannten

„fundamentally norm-creating character“ hat,646 d. h., ob er bestimmte rechtliche Gebo-

te vorgibt und dementsprechend instrumentalisiert werden kann.647 Diese zwei Ebenen

sind nicht  voneinander  isoliert  zu betrachten,  denn sie beeinflussen sich gegenseitig.

Manchmal hat allerdings ein Begriff trotz seiner Verankerung im Recht aufgrund seines

Inhalts keine rechtliche, sondern nur eine politische Bedeutung. Das gilt vor allem im

Völkerrecht, wo die Grenzen zwischen dem Politischen und dem Rechtlichen besonders

undeutlich sind.648 

Die Frage, ob die nachhaltige Entwicklung auf formeller Ebene Teil des Völkerrechts

ist, wird sehr unterschiedlich beantwortet. Einigkeit besteht zunächst darüber, dass die

Deklaration  von  Rio  sowie  die  Agenda 21  keinen  verbindlichen  Charakter  haben.649

Weiterhin ist der Begriff in den verbindlichen Verträgen, die die Rio-Erklärung begleitet

645Die Frage, ob Nachhaltige Entwicklung ein Rechtsprinzip ist, wird hier nur allgemein behandelt, insbe-
sondere ob der Begriff überhaupt eine rechtliche Bedeutung haben kann. Die genaue Rolle der nachhalti-
gen Entwicklung im Völkerrecht wird hier nicht untersucht. Dafür siehe u.a. J. Nusser, Zweckbestimmun-
gen in Umweltschutzgesetzen, 2007, S. 86 ff.;
646D. French, Sustainable Development, in: Fitzmaurice/Ong/Merkozris (Hrsg.) Research handbook on in-
ternational environmental law, 2010, S. 51 (56).
647Siehe auch V. Barral, Sustainable development in international law: Nature and operation of an evolu-
tive legal norm, European Journal of International Law 2012, S. 377 (383).
648C. Calliess,  Die neue Querschnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung, DVBl 1998, S. 559 (561);
649C. Calliess,  Die neue Querschnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung, DVBl 1998, S. 559 (561); F. Ekardt, Nachhaltigkeit und Fö-
deralismus – Verortung im globalen Mehrebenensystem, in: Härtel (Hrsg.), Handbuch Föderalismus - Fö-
deralismus als demokratische Rechtsordnung und Rechtskultur in Deutschland, Europa und der Welt, S.
957 (971); A. Epiney/M. Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts, 1998, S. 77.
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haben (Klimarahmenkonvention, Konvention zur Erhaltung der Artenvielfalt) nicht ent-

halten.  Ob aber  die  nachhaltige  Entwicklung  außerhalb  des  Völkervertragsrechts  als

Grundsatz  des  Völkergewohnheitsrechts  anzuerkennen ist,  ist  strittig.  Gemäß Art. 38

Nr. 1 b)  IGH-Statut  bedarf  es für  die  Etablierung von Völkergewohnheitsrecht  einer

Staatenpraxis, die von einer entsprechenden Rechtsüberzeugung getragen ist. Für viele

Autoren fehlen – neben der Konkretisierung des Inhaltes – eine Rechtsüberzeugung der

Staaten sowie eine lang anhaltende Übung, die die nachhaltige Entwicklung zum Ge-

wohnheitsrecht machen und den Staaten direkte Verpflichtungen zuweisen könnten.650

Für sie gehört der Begriff bestenfalls zum Soft Law.651 Andere vertreten demgegenüber

die Ansicht, die nachhaltige Entwicklung habe eine Reife erreicht, die ihr einen rechtlich

verbindlichen Charakter erlaubt.652 Ihre noch junge Existenz und Entwicklung (die ange-

sichts der bereits vergangenen Zeit wohlgemerkt nicht mehr allzu jung ist) könne durch

ihre allgemeine Anerkennung und Nutzung – auch in verbindlichen Texten des Völker-

rechts – ausgeglichen werden.653 Außerdem sei ihr Inhalt trotz ihrer Abstraktheit konkret

genug, um rechtliche Gebote daraus herzuleiten.654 Schließlich sei sie – wie zuvor ge-

nannt – in vielen verbindlichen Verträgen erwähnt – oft als Haupt- oder als Nebenziel.655

Um diese schwierige rechtliche Einordnung zu klären, erscheint ein Blick auf die mate-

rielle  Ebene  notwendig,  und zwar  über  die  Ansätze  der  Wissenschaft  hinaus  in  die

Rechtsprechung.  Das  Gabĉikovo-Nagymaros-Verfahren  war  das  erste,  in  welchem
650G. Beaucamp,  Das Konzept  der  zukunftsfähigen  Entwicklung im Recht,  2002 S.  84;  A. Epiney/M.
Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts, 1998, S. 77; J. Nusser, Zweckbestimmungen in Um-
weltschutzgesetzen 2007, S. 90 ff.; M. Schröder, Archiv des Völkerrechts 1996, S. 251 (272).
651A. Epiney/M. Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts, 1998,  S. 77 f.; J. Nusser, Zweckbe-
stimmungen in Umweltschutzgesetzen, 2007, S. 87.
652M. Decleris, The law of sustainable development - General Principles, 2000, S. 47 f.; K. Gehne, Nach-
haltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 56.
653V. Barral,  Sustainable development in international  law: Nature and operation of an evolutive legal
norm, European Journal of International Law 2012, S. 377 (388); C. Calliess, Die neue Querschnittsklau-
sel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung,
DVBl  1998,  S.  559  (561); A.  Glaser,  Nachhaltige  Entwicklung  und  Demokratie,  2006,  S.  54;  H.
Hohmann, Zum Konzept der Nachhaltigen Entwicklung in der Europäischen Union in: Epiney/Scheyli
(Hrsg.), Das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung, 1999, S. 23 (30 ff.);  E. Rehbinder, Nachhaltigkeit
als Prinzip des Umweltrechts: konzeptionelle Fragen, in: Dolde (Hrsg.), Umweltrecht im Wandel, 2001, S.
725 (739).
654C. Calliess,  Die neue Querschnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung, DVBl 1998, S. 559 (561); K. Gehne, Nachhaltige Entwick-
lung als Rechtsprinzip, 2011, S. 81, 207; E. Rehbinder, Die Diskussion der Umsetzung des Nachhaltig-
keitsgebots in das Umwelt- und Planungsrecht, in:  Bückmann/Lee/Schwedler (Hrsg.), Das Nachhaltig-
keitsgebot der Agenda 21: die Umsetzung ins Umwelt- und Planungsrecht, 2002, S. 95 (99); E. Rehbin-
der, Nachhaltigkeit als Prinzip des Umweltrechts: konzeptionelle Fragen in: Dolde (Hrsg), Umweltrecht
im Wandel, 2001, S. 725 (737 ff.); Nach Glaser ist der Begriff wenigstens konkret genug, um als negative
Grenze zu wirken, d.h. um zu bestimmen, was NICHT nachhaltig ist, siehe A. Glaser, Nachhaltige Ent-
wicklung und Demokratie, 2006, S. 52 ff.
655V. Barral,  Sustainable development in international  law: Nature and operation of an evolutive legal
norm, European Journal of International Law 2012, S. 377 (384).
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sich der IGH mit der nachhaltigen Entwicklung beschäftigt hat. Der Sachverhalt betraf

einen Streit zwischen Ungarn und der Slowakei über einen Staudamm, welcher als ge-

meinsames Projekt gebaut werden sollte. Ungarn hatte im Laufe des Projekts ökologi-

sche Bedenken geäußert und nach gescheiterten Verhandlungen mit der Slowakei den

Kooperationsvertrag hierüber gekündigt. Die Slowakei hatte sich in der Folge unter Pro-

test gegen das Verhalten Ungarns einseitig entschieden, den Bau des Staudamms fortzu-

setzen.656 

Das Gericht hat in seiner Entscheidung beide einseitigen Handlungen der Parteien (die

Kündigung und den Weiterbau) als vertragswidrig eingestuft und die Geltung des Ver-

trags bestätigt. Allerdings könnten weder der status quo der letzten Jahre noch die wis-

senschaftlichen Entwicklungen in Bezug auf den Wasserschutz ignoriert werden. In die-

sem Lichte müssten der Vertrag und die daraus entstehenden Verpflichtungen von den

Parteien neu interpretiert, ja sogar neu verhandelt werden. Diese Pflicht der Parteien, er-

neut und unter Berücksichtigung der aktuellen Standards über die Umweltbedingungen

eines bereits existierenden und jetzt  fortzusetzenden Entwicklungsprojekts zu verhan-

deln und eine „befriedigende Lösung“ zu finden, wird außer mit dem Vertrag selbst auch

mit dem „Konzept“ der nachhaltigen Entwicklung begründet.657 Der genaue Inhalt einer

befriedigenden Lösung wird nicht vom Gericht bestimmt, der IGH legt jedoch einige

Voraussetzungen fest: Die Vereinbarung muss demnach a) die Ziele des Vertrags be-

rücksichtigen, b) diese Ziele müssen in einer kooperativen und integrativen Weise ver-

folgt werden und c) die Regeln des Umweltvölkerrechts müssen dabei berücksichtigt

werden.658 

Der Begriff der nachhaltigen Entwicklung scheint also in diesem Fall zwei Funktionen

zu haben, eine  prozedurale und eine  inhaltliche/materielle: In prozeduraler Hinsicht

ergibt sich eine Pflicht zu verhandeln und eine Vereinbarung über Nachhaltigkeitsaspek-

te im konkreten Kontext zu treffen. In materieller oder inhaltlicher Hinsicht muss diese

Vereinbarung integrativ sein und das Umweltrecht berücksichtigen. 

656Für eine ausführliche Zusammenfassung des Falls siehe P. Sands, International Courts and the Applica-
tion of the Concept of "Sustainable Development", Max Planck Yearbook of United Nations Law 1999, S.
389 (390 ff.).
657International Court of Justice, Case concerning the Gabĉikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia),
Judgement of 25.09.1997, Rn. 140.
658Gabĉikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Rn. 141; siehe auch  K. Gehne, Nachhaltige Ent-
wicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 55.
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Ähnliche Ergebnisse zeigt die Untersuchung einer Entscheidung des  WTO Appellate

Body über ein Einfuhrverbot der USA für Garnelen und deren Produkte.659 Die USA

verteidigten die durch sie gesetzten Umweltbedingungen für die Einfuhr von Garnelen

zum Schutz von Meeresschildkröten als eine Maßnahme zur Bewahrung erschöpflicher

Naturressourcen, wie sie im GATT 1994 vorgesehen ist. Die Gegenseite behauptete da-

gegen, dass die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs „erschöpfliche Naturressourcen“

– der mehr als 50 Jahre alt war – mit Mineralien verbunden sei und lebende Naturres-

sourcen wie Meeresschildkröten nicht in diesem Sinne erschöpflich seien. Der Appellate

Body hat diese Ansicht abgewiesen. Indem die bestimmte Tierart gefährdet sei, könne

sie als „erschöpflich“ gelten. Der alte Begriff muss im Lichte der aktuellen Verhältnisse

interpretiert werden. Diese neue Ausrichtung wurde im GATT durch die Einführung der

nachhaltigen Entwicklung in der Präambel des WTO-Vertrages für das gesamte Regime

angenommen.660 Dementsprechend sei der Begriff „erschöpfliche Naturressourcen“ nun-

mehr im Lichte der nachhaltigen Entwicklung derart zu interpretieren, dass er neben Mi-

neralien auch lebende Ressourcen, d. h. in diesem Fall gefährdete Tierarten einschließt.

Die nachhaltige Entwicklung wird hier demnach als „Auslegungsleitlinie für die Trag-

weite der Ausnahmebestimmungen im Bereich des Warenhandels“661 genutzt.

Im Fall „Eiserner Rhein“ vor einem internationalen Schiedsgericht wird die nachhalti-

ge Entwicklung zusammen mit anderen Prinzipien des Umweltvölkerrechts angewendet,

um Umweltbedingungen mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit zu verknüpfen. Nach ei-

nem Abkommen aus dem Jahr 1839 hatte Belgien das Recht auf Transit durch holländi-

sches Gebiet. Die Niederlande forderten demgegenüber, dass dieses Recht mit Umwelt-

bedingungen verknüpft werden müsste, welche bei Vertragsabschluss nicht vorgesehen

waren. Das Schiedsgericht hat dieser Forderung durch Anwendung der Prinzipien des

internationalen Umweltrechts„[a]pplying the principles of international environmental

law“ stattgegeben.662 Obwohl mit  diesem Begriff  der  „Prinzipien  des  internationalen

Umweltrechts“ die nachhaltige Entwicklung nicht unter anderen internationalen umwelt-

659WTO  Appellate  Body,  US-Shrimp,  Dispute  DS58,  verfügbar  unter
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds58_e.htm,  zuletzt  abgerufen  am  09.1.2020  für
eine ausführliche Zusammenfassung des Falls siehe P. Sands, International Courts and the Application of
the Concept of "Sustainable Development", Max Planck Yearbook of United Nations Law 1999, S. 389,
(396 ff.).
660WTO Appelate Body, US-Shrimp, Dispute DS58, Rn. 128 ff.
661 K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 56.
662Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (‘Ijzeren Rijn’) Railway between the Kingdom of
Belgium  and  the  Kingdom  of  the  Netherlands,  Rn.  222  f.,  verfügbar  unter
http://legal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/35-125.pdf zuletzt abgerufen am 09.01.2020.
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rechtlichen Prinzipien ausdrücklich erwähnt wird, gehört sie auch zu der Matrix, die die

Festlegung von Umweltauflagen für die wirtschaftliche Tätigkeit notwendig macht.663 

Dementsprechend werden auch die Kosten verteilt: Nach dem ursprünglichen Vertrag

hatte allein Belgien die Kosten für eine neue Strecke zu tragen. Zwar seien die Arbeiten

zur Anpassung an die neuen (mitunter ökologischen) Bedingungen so intensiv, dass sie

nach dem Schiedsgericht als eine neue Strecke angesehen werden müssen. Allerdings

soll Belgien nicht allein für die Kosten der Anpassungsmaßnahmen aufkommen; viel-

mehr  müssen sie  verteilt  werden,  um das  Gleichgewicht  zwischen  Wirtschafts-  und

Umweltinteressen der beiden Seiten zu bewahren.664 In diesem Fall spielt folglich die

nachhaltige Entwicklung auch eine Rolle bei der Interpretation einer Kostenverteilungs-

regel und als Kriterium einer Konfliktlösung.

Wie nach Prüfung der Rechtsprechung deutlich wird, ist die Frage der genauen Rolle der

nachhaltigen  Entwicklung  im  Völkerrecht  schwer  zu  beantworten.  Obwohl  die

internationalen Gerichte die nachhaltige Entwicklung bei der Konfliktlösung oft ange-

wendet haben, vermieden sie es grundsätzlich, ihr einen bestimmten Rechtscharakter zu-

zuerkennen. So verzichtet beispielsweise der IGH in der genannten Gabĉikovo-Nagyma-

ros-Entscheidung auf jegliche Rechtscharakterisierung des Begriffs und benutzt stattdes-

sen das Wort „Konzept“.665 Eine Ausnahme von dieser Haltung bildet die Stellungnah-

me des IGH-Richters Weeramantry, der die nachhaltige Entwicklung als ein Prinzip des

Völkerrechts mit einem normativen Wert ausdrücklich anerkennt. Eine weitere Ausnah-

me stellt die Entscheidung „Eiserner Rhein“ dar, die über Prinzipien des internationalen

Umweltrechts spricht.666 Die Frage der Einordnung der nachhaltigen Entwicklung wird

auch angesichts der Tatsache nicht leichter, dass das Völkerrecht über keinen numerus

clausus von Rechtsquellen verfügt.667 

663Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (‘Ijzeren Rijn’) Railway between the Kingdom of
Belgium and the Kingdom of the Netherlands, Rn. 58.
664Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (‘Ijzeren Rijn’) Railway between the Kingdom of
Belgium and the Kingdom of the Netherlands, Rn. 220 f.
665Gabĉikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Rn. 140.
666Separate  Opinion  of  Vice-President  Weeramantry  in  Case  Gabĉikovo-Nagymaros  Project
(Hungary/Slovakia), S. 85, 92, 95, Verfügbar unter https://www.icj-cij.org/en/case/92/judgments, zuletzt
abgerufen am 09.01.2017; Award in the Arbitration regarding the Iron Rhine (‘Ijzeren Rijn’) Railway be-
tween the Kingdom of Belgium and the Kingdom of the Netherlands, Rn. 58 f., verfügbar unter http://le-
gal.un.org/riaa/cases/vol_XXVII/35-125.pdf, zuletzt abgerufen am 09.01.2020.
667Graf Vitzthum in Graf Vitzthum/Proelß (Hrsg.) Völkerrecht, 7. Aufl. 2016, Rn. 148. 
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Trotz des unklaren rechtlichen Charakters ist allerdings der Begriff offensichtlich mit

„rechtlichen Implikationen“ verbunden.668 Zunächst wird deutlich, dass die nachhaltige

Entwicklung als Auslegungshilfe wirkt669, womit neues und bereits existierendes Recht

zu interpretieren und anzuwenden ist.670 Diese Auslegungsfunktion ist so stark, dass die

daraus entstehende Interpretation eigentlich über den ursprünglichen Sinn der zu inter-

pretierenden Regelung hinausgeht, ja sogar – wie  Barral  betont – deren Inhalt ändern

kann.671 Das Argument, dass in der oben erwähnten Rechtsprechung die gleichen Ergeb-

nisse auch ohne Berufung auf die  nachhaltige Entwicklung erreicht  werden könnten,

scheint aus diesem Grund zu weit gegriffen. Außerdem ignoriert diese Auffassung die

Tatsache, dass die Elemente, die zu diesem Ergebnis führen könnten, selbst durch die

nachhaltige Entwicklung beeinflusst bzw. durch sie gestaltet worden sind. Es wäre eben-

so wenig denkbar oder sinnvoll, das Mehrheitsprinzip ohne das Demokratieprinzip zu

verstehen. 

Über die Auslegungsfunktion hinaus, die vor allem für die Rechtsprechung erheblich ist,

wird eine weitere Aufgabe ersichtlich, welche die nachhaltige Entwicklung nunmehr an

die Staaten adressiert. Diese wird vor allem aus dem Fall Gabĉikovo-Nagymaro ersicht-

lich. Dort fordert das Gericht von den Parteien, über die Anpassung des Abkommens an

die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse in Bezug auf Umweltschutz zu verhandeln

und zu einer befriedigenden Lösung zu kommen. Diese Forderung offenbart eine Pflicht

für die Politik, welche die nachhaltige Entwicklung als Grundlage hat. Allgemeiner aus-

gedrückt ist dies die Pflicht zum Streben nach einer nachhaltigen Entwicklung. Die

nachhaltige Entwicklung diktiert dementsprechend eine „obligation for means“672 an die

Staaten. Sie stellt ein Leitbild dar,673 welches von der Politik verfolgt werden muss. Sie

ist eine Zielbestimmung mit normativer Wirkung.674 

668Foundation for International Environmental Law and Development (Hrsg.), Review of European Com-
munity International Environmental Law 1993, S. r2, (r5 f.).
669G. Beaucamp, Das Konzept der zukunftsfähigen Entwicklung im Recht, 2002, S. 86.
670Siehe unter anderem D. French, Sustainable Development, in: Fitzmaurice/Ong/Merkouris (Hrsg.), Re-
search Handbook on International Environmental Law, 2010, S. 51, (57 f.), der das WTO Appelate Body
im Fall US- Schrimp zitiert, nach dem die nachhaltige Entwicklung „add colour, texture and shading to
our interpretation of the agreements“ muss.
671V. Barral,  Sustainable development in international  law: Nature and operation of an evolutive legal
norm, European Journal of International Law 2012, S. 377 (397).
672V. Barral,  Sustainable development in international  law: Nature and operation of an evolutive legal
norm, European Journal of International Law 2012, S. 377 (385).
673M. Schröder,  Sustainable Development  -  Ausgleich zwischen  Umwelt  und Entwicklung als  Gestal-
tungsaufgabe der Staaten, Archiv des Völkerrechts 1996, S. 251 (273), der nachhaltige Entwicklung als
eine Dokumentation der Einsicht der Staaten versteht, die allerdings mit keinen Rechtsfolgen verbunden
ist.
674K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 258 ff.
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Der genaue Inhalt dieser Verpflichtung ist nicht im Voraus festgelegt, er ist vielmehr in

Bezug auf die jeweils besonderen Sachverhalte zu formulieren. Oft geht es um Verfah-

ren und Standards, die zu beachten sind.675 Die Maßnahmen zur Erreichung der nachhal-

tigen Entwicklung sind je nach Situation unterschiedlich und werden deswegen der Poli-

tik überlassen, auch wenn sich inzwischen mehrere Instrumente herauskristallisiert ha-

ben und als Standardvoraussetzungen einer Politik der nachhaltigen Entwicklung zu se-

hen sind, wie z. B. die Umweltverträglichkeitsprüfung von Vorhaben. Auch das zu er-

zielende Ergebnis ist nicht vorgeschrieben und die Rechtsprechung will es nicht weiter

konkretisieren. Allerdings scheint die allgemeine Pflicht zur Verfolgung einer nachhalti-

gen Entwicklung, d. h. der Versuch, Umwelt- und Sozialbedingungen an die wirtschaft-

liche Entwicklung zu knüpfen, oder noch abstrakter, bei der Entwicklungspolitik syste-

misch zu denken (Retinitätsgebot), einen eigenen juristischen Kern erlangt zu haben.676

Zusammenfassend lässt sich der völkerrechtliche Begriff der nachhaltigen Entwicklung

in einem Graubereich zwischen Recht und unverbindlichen Zielsetzungen verorten. Es

ist ein dynamischer Begriff, der sich im Laufe der Zeit entwickelt hat und sich weiter

entwickeln  wird.677 Dementsprechend  werden  in  der  Zukunft  auch  seine  rechtlichen

Konturen und dadurch auch sein normativer Inhalt weiter konkretisiert.678 Denn die Ver-

rechtlichung eines Begriffs ist unter anderem eng mit dessen Konkretisierung verbun-

den. Das bedeutet, dass die Klärung des rechtlichen Charakters auch durch die Ausarbei-

tung des genauen Inhalts des Begriffs möglich wird.679 Ohnehin hat der Begriff seinen

Wert durch seine allgemeine Anerkennung und Nutzung bewiesen, sodass der Zurück-

haltung bei seiner Anwendung mehr und mehr der Boden genommen werden sollte.

675Foundation for International Environmental Law and Development (Hrsg.), Review of European Com-
munity International Environmental Law 1993, S. r2 (r5 f.); United Nations Commission on Sustainable
Development (Hrsg.), Report of the Expert group on Identification of Principles of International Law for
Sustainable Development, S. 5. Abs. 14.
676Siehe auch V, Barral, Sustainable development in international law: Nature and operation of an evoluti-
ve legal norm, European Journal of International Law 2012, S. 377 (398);  C. Calliess, Die neue Quer-
schnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des Grundsatzes der nachhaltigen Ent-
wicklung, DVBl 1998, S. 559 (561); K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 199.
677V. Barral,  Sustainable development in international  law: Nature and operation of an evolutive legal
norm, European Journal of International Law 2012, S. 377 (382).
678C. Calliess,  Die neue Querschnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung, DVBl 1998, S. 559 (561); Über Soft Law und seine „Verdich-
tung“ ins Völkerrecht siehe A. Epiney/M. Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts, 1998, S. 79
f.
679So auch D. French, Sustainable Development, in: Fitzmaurice/Ong/Merkouris (Hrsg.), Research Hand-
book on International Environmental Law, 2010, S. 51, (55): „to say sustainable development is – or can
be – a binding rule of treaty law tells us very little about its actual normative effect“.
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                                   iii. Prinzipien der nachhaltigen Entwicklung

Unabhängig vom Streit über den Rechtscharakter der nachhaltigen Entwicklung im Völ-

kerrecht  wird anerkannt,  dass es um ein Leitbild  geht,  welches „näherer normativer

Ausformung bedarf“.680 Wie die Foundation for International Environmental Law and

Development betont, „[t]he concept of sustainable development reflects an international

ideology, or goal, or process, or process of thinking, which requires international law

and institutions to define a legal framework to put the ideology or goal into practice“.681

Ein  wichtiges  Instrument  dieser  Ausformung,  welches  den  universellen  Begriff  der

nachhaltigen Entwicklung konkretisiert,  ist die Nutzung von Prinzipien.  Für  Decleris

sind Prinzipien ein wesentliches Mittel  zur Gestaltung eines neuen Systems, hier des

Systems der nachhaltigen Entwicklung. Denn Prinzipien bringen unterschiedliche Re-

geln aus mehreren Rechtsbereichen zusammen und sichern ein Minimum an Uniformität

in der Praxis.682 

Die Prinzipien zur Konkretisierung der nachhaltigen Entwicklung stellen allgemein for-

mulierte Sätze dar, die grundsätzlich bereits  vor der Rio-Konferenz existierten.  Nun-

mehr werden sie aber zur Verfolgung des Ziels der nachhaltigen Entwicklung systemati-

siert und sollen in Wechselwirkung miteinander agieren. Dadurch werden sie zu Bau-

steinen des Nachhaltigkeitskonstrukts. 

Nachhaltigkeitsprinzipien wurden als solche bereits im Brundtland-Bericht vorgeschla-

gen und in der Rio-Deklaration festgelegt. Ihre Erwähnung in Rio ist aber nicht erschöp-

fend. Es gibt weitere Quellen (wie z. B. die Stockholmer Deklaration, den UNEP- oder

den CSD-Katalog), welche unterschiedliche Prinzipien oder die gleichen Prinzipien mit

anderer  Formulierung enthalten.683 Das  bedeutet,  dass  die  Prinzipienkonstellation  der

nachhaltigen Entwicklung über einen festen Kern hinaus dynamisch ist, dass sie sich än-

dert und entwickelt. Der Rechtscharakter der Prinzipien ist nicht immer klar und unter-

680W. Kahl,  Der Nachhaltigkeitsgrundsatz im System der Prinzipien des Umweltrechts,  in:  Bauer/Czy-
bulka/Kahl et al. (Hrsg.), Umwelt, Wirtschaft und Recht, 2001, S. 111 (128).
681Foundation for  International  Environmental  Law and Development,  Sustainable  Development:  The
Challenge to International Law, Review of European Community International Environmental Law 1993,
S. r2 (r6).
682M. Decleris, The law of sustainable development - General Principles, 2000 S. 61 ff.
683W. Lang, Bedeutung des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung für die Entwicklung des Umweltvöl-
kerrechts, in: Epiney/Scheyli (Hrsg.), Das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung: Völker- und europa-
rechtliche Aspekte, 1999, S. 9, (13 ff.).
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scheidet sich je nach Prinzip.684 Sie richten sich schließlich nicht nur an die Staaten,

sondern auch an die Bürger.685 

Die Beziehung der oben erwähnten Nachhaltigkeitsprinzipien zu dem Kernbegriff der

nachhaltigen Entwicklung kann zutreffend mit dem Ausdruck von Frerichs beschrieben

werden: Demnach handelt es sich um ein Verhältnis zwischen einem „Gesamtkonzept

und seinen einzelnen Elementen“.686 Sie konkretisieren den Begriff der nachhaltigen Ent-

wicklung, sie stellen ihn zusammen, sie sind die Mittel zur Realisierung des Leitbilds

der nachhaltigen Entwicklung. Letztere deckt sich allerdings nicht komplett mit einem

oder sogar mit allen Prinzipien, sondern sie geht über diese hinaus. 

Von einigen Autoren wurde der Versuch unternommen (oft mit dem Ziel der Konkreti-

sierung), die nachhaltige Entwicklung mit einem Prinzip – dem Integrationsprinzip oder

der  Intergenerationengerechtigkeit  –  bzw.  mit  der  „Summe“  ihrer  konkretisierenden

Prinzipien zu identifizieren.687 Dieser Gedanke ist aber an sich fehlerhaft. Wie in vielen

Fällen in der Rechtslehre, identifiziert sich ein allgemeiner Begriff nicht mit seinen kon-

kretisierenden Prinzipien, sondern er stellt einen Regenschirm-Begriff dar und die Prin-

zipien  sind  seine  „Funktionselemente“688,  seine  „Teilaspekte“689 oder  seine  „Eckpfei-

ler“690, d. h. die Sätze, die den Begriff in der jeweiligen Ordnung konkretisieren, instru-

mentalisieren und realisieren. Die Prinzipien können ihren Inhalt ändern oder neue Prin-

zipien können zum Regenschirm-Begriff hinzugefügt werden bzw. alte Prinzipien erset-

zen, aber der Regenschirm-Begriff selbst bleibt als Leitbild erhalten. Oder anders formu-

liert hat der Inhalt des Regenschirm-Begriffs seine eigene relative Autonomie und ändert

sich  unabhängig  oder  parallel  zu  den ihn  konkretisierenden  Prinzipien.  Dementspre-

chend ist zwar das Integrationsprinzip ein Kernelement der nachhaltigen Entwicklung,

684D. French, Sustainable Development, in: Fitzmaurice (Hrsg), Research handbook on international envi-
ronmental law, 2010, S. 51 (58);  Foundation for International Environmental Law and Development,
Sustainable Development: The Challenge to International Law, Review of European Community Interna-
tional Environmental  Law 1993, S. r2 (r9);  United Nations Commission on Sustainable Development
(Hrsg.), Report of the Expert group on Identification of Principles of International Law for Sustainable
Development, 1996, S. 4 Abs. 7.
685Siehe P. Sands, International Law in the field of Sustainable Development, The British Yearbook of In-
ternational Law 1994, S. 303 (336); United Nations Commission on Sustainable Development (Hrsg.),
Report of the Expert group on Identification of Principles of International Law for Sustainable Develop-
ment, 1996, S. 3. Abs. 6 ff.
686S.  Frerichs,  Die  rechtliche  Dimension  einer  nachhaltigen  Entwicklung in der  Europäischen  Union,
2003, S. 18.
687Siehe vor allem A. Epiney/M. Scheyli, Strukturprinzipien des Umweltvölkerrechts, 1998, S. 45 ff.
688K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 183 f.
689 Y.H.  Lee,  Nachhaltige  Entwicklung -  Nachhaltigkeit,  räumliche  Entwicklung, Umwelt  und Boden-
schutz, 2000, S. 33.
690J. Nusser, Zweckbestimmungen in Umweltschutzgesetzen, 2007, S. 87.
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aber es stellt nur einen Teilaspekt derselben dar. Wie Barral sagt, „Sustainable develop-

ment is an objective that the International Community must strive to achieve, whereas

the integration of environmental protection and economic and social development is not.

Rather,  it  is  the  means  by  which  sustainable  development  will  be  achieved.  Hence,

rather than being sustainable development, the principle of integration is the key tech-

nique for its realization“691. 

Dass die in Rio erwähnten Prinzipien die nachhaltige Entwicklung konkretisieren und

realisieren sollen, heißt allerdings nicht, dass diese Prinzipien keine eigenständige Exis-

tenz haben oder dass sie unbedingt engere oder konkretere Prinzipien im Vergleich zur

nachhaltigen Entwicklung darstellen.  Wie erwähnt,  existierten die  meisten Prinzipien

bereits vor ihrer Anknüpfung an die nachhaltige Entwicklung, und sie sind nicht immer

dem Bereich des Umweltschutzes zugehörig, ja oft sind sie bereichsübergreifender oder

prozeduraler Natur, wie z. B. das Prinzip der Kooperation der Staaten. Somit bedeutet

die Konkretisierung der nachhaltigen Entwicklung statt einer Verengung vielmehr die

Realisierung und Ausformung ihres Inhalts. Ihre Beziehung lässt  sich ferner nicht in

Form einer Hierarchiepyramide abbilden. Präziser wäre es, sie als ein Archipel zu ver-

stehen, eine Vielfalt von Inseln, die zwar ihre eigene Existenz bewahren, aber in Zusam-

menhang miteinander funktionieren, um das gesamte System zusammenzustellen.

Einige Prinzipien, die in der Deklaration von Rio erwähnt werden, sind die folgenden:692

- das Vermeidungsprinzip (Prinzip 2): Umweltschaden muss vermieden werden;

- das Vorsorgeprinzip (Prinzip 15): Auch bei Unsicherheit müssen Schutzmaßnahmen

getroffen werden;

- das Kooperationsprinzip (Prinzipien 7, 9, 12, 14, 27): Staaten sollen zur Erreichung der

nachhaltigen Entwicklung und ihrer Einzelaspekte kooperieren;

- die Intergenerationengerechtigkeit (Prinzip 3): Entwicklung muss die künftigen Gene-

rationen berücksichtigen;

- das Verursacherprinzip (Prinzip 16): Polluter pays;
691V. Barral,  Sustainable development in international  law: Nature and operation of an evolutive legal
norm, European Journal of International Law 2012, S. 377 (381).
692Den genauen Inhalt und Rechtscharakter jedes Prinzips hier zu untersuchen, ist eher unangemessen.
Deswegen werden in dieser Stelle die für dieses Vorhaben relevantesten Prinzipien nur zusammenfassend
erwähnt. Für eine ausführliche Auseinandersetzung mit den Prinzipien, ihren Inhalt und Rechtscharakter
siehe  J.  Vinuales,  The  Rio  Declaration  on  Environment  and  Development:  a  commentary,  2015;  D.
French, Sustainable Development, in: Fitzmaurice (Hrsg.), Research handbook on international environ-
mental law, 2010, S. 51 (58 ff.).
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- das Prinzip der gemeinsamen aber unterschiedlichen Verantwortlichkeiten (Prinzip 7);

- das Integrationsprinzip (Prinzip 4): Umweltschutz muss im Entwicklungsprozess inte-

griert werden.

                                   iv. Nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte

Über die Prinzipien hinaus spielen schließlich Menschenrechte als Bausteine des Völ-

kerrechts693 bei der Verfolgung der nachhaltigen Entwicklung eine wichtige Rolle. Dabei

geht es sowohl um klassische Abwehrrechte als auch um soziale Rechte (2. Generation)

oder um kollektive Rechte (3. Generation).694 Diese sind in unterschiedlichen Verträgen

und weiteren Rechtsquellen des Völkerrechts verankert. Darunter stellt die Allgemeine

Erklärung der Menschenrechte der UN aus dem Jahr 1948 einen Meilenstein dar. Dazu

kommen der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie über wirt-

schaftliche,  soziale und kulturelle Rechte. Darüber hinaus besteht eine große Vielfalt

spezieller Verträge. Diese Rechtsquellen machen den „normativen Rahmen“ der Men-

schenrechte aus.695 Schließlich sind Menschenrechte in vielen Resolutionen erwähnt und

anerkannt.696 

Zunächst stellt nachhaltige Entwicklung eine notwendige Bedingung für die Verwirkli-

chung von Menschenrechten dar, vor allem jenen, die einen Bezug zur Umwelt und Ge-

sundheit sowie zur Bildung und einem menschenwürdigen Leben aufweisen. Zugleich

ist andersherum die Berücksichtigung von Menschenrechten selbst ein Element und Ziel

der nachhaltigen Entwicklung, ein unentbehrlicher Bestandteil ihrer sozialen Säule. Das

Leitbild eines nachhaltigen Wohlstands ist nicht in einem System realisierbar, welches

die Freiheiten der Menschen nicht beachtet, ihre Würde verletzt und sie nur als Objekte

des  Rechts  behandelt.  Ungerechtigkeit  und Repression schaffen  Unzufriedenheit  und

Konflikt und dadurch werden alle anderen Ziele der nachhaltigen Entwicklung gefährdet

und oftmals unterlaufen, d. h. nicht nur die sozialen Ziele, sondern auch die Entwicklung

und oft der Umweltschutz. Aus diesem Grund sollen Menschenrechte genauso wie der

Umweltschutz in den Entwicklungsprozess integriert werden.697 

693Siehe K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 23 ff.
694K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 261 f.
695H. Geiser, Sustainable Development from a Human Rights Perspective and the Challenges it Represents
for the Caribbean SIDS, 2007, S. 16.
696H. Geiser, S. 18.
697H. Geiser, S. 11
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Menschenrechte sind aber nicht nur ein Ziel der nachhaltigen Entwicklung. Sie stellen

überdies Instrumente dar, welche die Verfolgung der nachhaltigen Entwicklung fördern

können. Denn Menschenrechte „können als gesellschaftspolitischer Imperativ als anzu-

strebender Sollzustand für staatliches Handeln herangezogen werden“698. Sie wirken als

Schutzmechanismen in den Händen der Bürger und können Staaten dazu verpflichten,

ihre Politik zu ändern bzw. besondere Maßnahmen zu treffen oder auf bestimmte Taten

zu verzichten. Diese Art der Integration von Menschenrechten in die Entwicklung sowie

die Erfüllung der nachhaltigen Entwicklung durch Menschenrechte stellen den Kern des

sogenannten „Human Rights Based Approach“ dar. Nach diesem enthalten Menschen-

rechte einklagbare Ansprüche der Bürger, welche die Staaten dazu zwingen können, not-

wendige Maßnahmen zu treffen bzw. Politiken umzusetzen, die die Erfüllung bestimm-

ter Menschenrechte ermöglichen.  Wie Geiser sagt, „human development goals and ob-

jectives are to be regarded as entitlements, and not simply as human needs or develop-

ment requirements, entitlements that can be claimed by individuals – groups of individu-

als – as right holders against the corresponding duty holders such as the State or the in-

ternational development community“.699 Dadurch können Menschenrechte zu effektiven

Instrumenten mehrerer Politiken werden, sodass sie auch für die nachhaltige Entwick-

lung Bedeutung entfalten können. Dies ist einer der Gründe für die steigende Bedeutung

von Menschenrechten, da diese vom klassischen Bereich der Abwehr staatlicher Inter-

ventionen zugunsten der individuellen Freiheit nunmehr auch eine Rolle bei der Umset-

zung von Politiken für die Allgemeinheit spielen. Es kennzeichnet auch den neuen, sys-

temischen Ansatz des Rechts (Retinität), nach welchem möglichst viele Bereiche und

Instrumente als System und Einheit zu betrachten und ineinander zu integrieren sind. So

stellt heutzutage die Beachtung der Menschenrechte ein Ziel der nachhaltigen Entwick-

lung dar, während gleichzeitig Menschenrechte zur Verfolgung von anderen Zielen der

nachhaltigen Entwicklung, wie dem Umweltschutz, herangezogen werden können. 

Die Existenz eines spezifischen Rechts auf nachhaltige Entwicklung wird weitgehend

verneint.700 Viele verschiedene Menschenrechte können allerdings zur Verfolgung einer

nachhaltigen Entwicklung herangezogen werden. Vor allem spielen die Rechte auf Ent-

698K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 24.
699H. Geiser, Sustainable Development from a Human Rights Perspective and the Challenges it Represents
for the Caribbean SIDS, 2007, S. 33.
700K. Gehne, Nachhaltige Entwicklung als Rechtsprinzip, 2011, S. 262; Allerdings wäre auch plausibel zu
vertreten, dass nach Rio (siehe insbesondere Prinzip 3) das Recht auf Entwicklung nur als Recht auf eine
nachhaltige Entwicklung zu verstehen ist.
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wicklung, Nahrung, Umwelt, Leben und Gesundheit sowie die prozeduralen Rechte auf

Information und Teilnahme eine Rolle. Zudem können auch solche Rechte, die auf den

ersten Blick kaum Bezug zur nachhaltigen Entwicklung zeigen, von Bedeutung für ein

mögliches Recht auf nachhaltige Entwicklung sein. So spielen die kulturellen Rechte der

indigenen  Völker  oder  das  Recht  auf  Eigentum  mitunter  eine  Rolle.  Nachhaltige

Entwicklung lässt sich nur in den jeweils konkreten Konstellationen, und nicht abstrakt

an eine bestimme Auswahl von Menschenrechten binden, da ein Menschenrecht z. B.

für  gewisse  Umweltgüter  sowohl  vorteilhafte  als  auch  nachteilige  Wirkungen  haben

kann. Ähnliches gilt für die Entwicklung, die durch die Menschenrechte gefördert oder

gehindert werden kann. Entscheidend ist es bei alledem, die jeweiligen Menschenrechte

derart anzuwenden und miteinander abzuwägen, dass das Ziel der nachhaltigen Entwick-

lung tatsächlich gefördert wird. 

                                   v. Schlussfolgerung: Der Begriff der nachhaltigen Ent-

wicklung im Völkerrecht

Nach dieser Auseinandersetzung mit dem Begriff der nachhaltigen Entwicklung im Völ-

kerrecht können bestimmte Leitsätze über seinen Inhalt, Charakter sowie seine rechtli-

chen Konturen formuliert werden: Die nachhaltige Entwicklung stellt dementsprechend

ein Leitbild für eine Gesellschaft dar, in der Wohlstand für alle zugänglich ist, ohne dass

die Grundlagen eben jener Gesellschaft selbst gefährdet werden. Es signalisiert eine stei-

gende Komplexität der Zusammenhänge zwischen Menschen und Natur, die in rechtli-

cher Hinsicht eine Retinität verlangt, d. h. einen ganzheitlichen Ansatz, nach dem legis-

lative Abwägungsentscheidungen möglichst alle betroffenen Schutzgüter berücksichti-

gen. 

Diese Leitidee der nachhaltigen Entwicklung ist noch relativ neu und bedarf noch eini-

ger Ausgestaltung und Entwicklung. Sie hat jedoch bereits einen normativen Kern er-

langt: das Gebot der Retinität und Integration. Dieses Gebot kann in der Rechtsordnung

zunächst eine Auslegungsfunktion entfalten, verfügt aber darüber hinaus über eine ge-

wisse zwingende Wirkung, aus der sich ein Gebot für die Legislative ergibt, eine nach-

haltige Entwicklung anzustreben. Insofern legt die nachhaltige Entwicklung eine soge-

nannte „obligation of means“ fest. 
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Über das traditionelle, ressourcenökonomische Prinzip der Nachhaltigkeit im Forstrecht

hinaus, ist der moderne Begriff der nachhaltigen Entwicklung zu einer neuen systemi-

schen Konzeption der Entwicklung geworden, welche mehrere Bereiche (Umwelt- und

Ressourcenschutz, Wirtschaft, soziale Anliegen) zusammen betrachtet und zusammen-

bringt. So sind gemäß der Rio-Deklaration unterschiedliche Politiken ineinander zu inte-

grieren und gemeinsam zu betreiben. Dadurch sprengt die nachhaltige Entwicklung die

Grenzen des Umweltrechts und wird zu einem Leitbild vieler Politiken sowie zu einer

neuen Methode der Rechtsetzung. Ebenso hat sich die nachhaltige Entwicklung aus ei-

nem engeren, an die Entwicklungsländer gerichteten zu einem universellen Begriff ent-

wickelt, der für alle Staaten gilt, auch wenn er jeweils unterschiedlich umgesetzt werden

soll.

Die nachhaltige Entwicklung steht nicht allein in einer Rechtsordnung, sondern sie stellt

ein sogenanntes Regenschirm-Prinzip dar, unter dem eine Vielfalt von Rechtsbegriffen

steckt  und zu dessen Konkretisierung und Anwendung herangezogen wird.  Zunächst

sind das bestimmte Rechtsprinzipien. Im Kern der nachhaltigen Entwicklung liegt insbe-

sondere das Integrationsprinzip. Dazu kommen weitere Prinzipien wie das Vorsorge-,

das Ursprungs-, das Kooperations- oder das Verursacherprinzip. Weiterhin sind auch die

Menschenrechte ein wichtiger Teil des Nachhaltigkeitskonstrukts.

Sowohl Prinzipien als auch Menschenrechte stellen konkrete Gebote (von unterschiedli-

chem Rechtscharakter) an die Politik dar. Zur weiteren Konkretisierung werden – auf se-

kundärrechtlicher Ebene – andere Instrumente angewendet, welche die nachhaltige Ent-

wicklung und deren Prinzipien umsetzen sollen. Ein Instrument der nachhaltigen Ent-

wicklung par excellence stellt z. B. die Umweltverträglichkeitsprüfung dar. Ferner kon-

kretisiert sich die nachhaltige Entwicklung im Zuge jeder Politik, in der sie eine Rolle

spielt. Daneben wird schließlich der Begriff in jeder Rechtsordnung, in welcher er inte-

griert  wird, anders interpretiert  und umgesetzt.  Dies geschieht oft  zusammen mit der

Nutzung unterschiedlicher Prinzipien, Rechte und anderer Instrumente. 

Nach alledem kann die Frage, ob eine Politik in einer bestimmten Rechtsordnung nach-

haltig ist, nur dann beantwortet werden, wenn die genaue Verankerung der nachhaltigen

Entwicklung in dieser Rechtsordnung und dieser Politik, die anerkannten Prinzipien so-

wie die zu diesem Zweck verabschiedeten Instrumente geklärt werden. 
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                2. Die nachhaltige Entwicklung im Europarecht

                        a.     Ein mehrdimensionales integratives Modell

Die Leitidee der nachhaltigen Entwicklung im Europarecht zeigt eine dem Völkerrecht

ähnliche Entwicklung. Der Nachhaltigkeitsgedanke war bereits früh in den europäischen

Verträgen verankert, sowohl implizit als auch durch alternative Formulierungen.701 Aus-

drücklich wurde die nachhaltige Entwicklung auf primärrechtlicher Ebene erstmals im

Jahre 1997 mit dem Amsterdamer Vertrag anerkannt. Seitdem besteht sie mit wenigen

Änderungen fort. Heute wird sie in der Präambel des EUV als Grundsatz anerkannt, der

bei der Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts zu berücksichtigen ist.

Gleichzeitig ist sie als Ziel der Union zu verfolgen, sowohl in der inneren702 als auch in

der auswärtigen Politik, wo sie auf globaler Ebene und vor allem in den Entwicklungs-

ländern zu fördern ist703. 

Die EU-Verträge enthalten neben diesen Verweisen auf die nachhaltige Entwicklung

keine Definition derselben. Bereits daraus kann vermutet werden, dass auf den Nachhal-

tigkeitsbegriff des Völkerrechts verwiesen wird.704 Unterdessen ist die nachhaltige Ent-

wicklung in den europäischen Verträgen mit einem bestimmten System von Begriffen

verbunden, die zu ihrer Konkretisierung dienen. Dies sind insbesondere die Trias Wirt-

schaft-Soziales-Umweltschutz sowie weitere synonyme bzw. konkretisierende Begriffe,

wie der Zusammenhalt, die Preisstabilität, die soziale Gerechtigkeit, der soziale Schutz,

die Geschlechts-  und Generationengerechtigkeit,  die nachhaltige Bewirtschaftung von

Ressourcen usw. Andere Begriffe oder Ausdrücke machen weiterhin die Beziehung der

drei Elemente dieser Trias zueinander klar:  Die Förderung eines ganzheitlichen Fort-

schritts in allen Bereichen („Politiken zu verfolgen, die gewährleisten, dass Fortschritte

bei der wirtschaftlichen Integration mit parallelen Fortschritten auf anderen Gebieten

einhergehen“705),  das  ausgewogene  Wirtschaftswachstum oder  die  wettbewerbsfähige

soziale Marktwirtschaft bringen die Hoffnung zum Ausdruck, dass eine ideale Kombina-
701Zur Vorgeschichte der nachhaltigen Entwicklung im Europarecht siehe W. Frenz/H. Unnerstall, Nach-
haltige Entwicklung im Europarecht: theoretische Grundlagen und rechtliche Ausformung, 1999, S. 153
ff. sowie Frerichs, Die rechtliche Dimension einer nachhaltigen Entwicklung in der Europäischen Union,
2003, S. 21 ff.
702Art. 3 Abs. 3 EUV.
703Art. 3 Abs. 5, Art. 21 Abs. 2 lit. d und f EUV.
704W. Frenz/H. Unnerstall, Nachhaltige Entwicklung im Europarecht: theoretische Grundlagen und rechtli-
che Ausformung, 1999, S. 173;  A. Willand/N. Pippke/ G. Buchholz, Nachhaltigkeit durch Rechtsgestal-
tung, 2005, S. 17.
705Präambel des EUV.
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tion  von  Sozial-,  Wirtschafts-  und  Umweltpolitik  erreichbar  ist.706 Daraus  wird

ersichtlich, dass sich der europarechtliche Nachhaltigkeitsbegriff nicht nur an den völ-

kerrechtlichen anlehnt, sondern sich ganz eindeutig das 3- oder mehrere-Säulen-Modell

zu eigen macht.707 Gleichermaßen wird die  intra-  und intergenerationelle  Perspektive

übernommen. 

Obwohl die nachhaltige Entwicklung nach den europäischen Verträgen aus mehreren

Säulen besteht, scheint jedenfalls eine gewisse Betonung der ökologischen Komponente

zu bestehen. So hat die Integration der „Erfordernisse des Umweltschutzes“ in alle Uni-

onspolitiken und -maßnahmen sowohl unter den allgemeinen Bestimmungen des AEUV

als auch bei der Grundrechtecharta der EU eine besondere Berücksichtigung und Rolle

gefunden.708 Diese Betonung ist dem ursprünglichen Nachhaltigkeitsbegriff auf keinen

Fall  fremd und sie bezeugt die Prioritäten der europäischen Rechtsordnung bei ihrer

Konkretisierung und Umsetzung der nachhaltigen Entwicklung. Sie ändert aber nichts

an der Tatsache, dass die nachhaltige Entwicklung über die Integration von Umweltan-

liegen hinausgeht. 

Die Verschiebung der Integrationsklausel aus dem Umweltkapitel zu den allgemeinen

Grundsätzen der Union liefert auch einen Beweis dafür, dass diese Klausel eine breitere

Rolle und eine zentrale Bedeutung für die nachhaltige Entwicklung, und nicht nur für

die Umweltpolitik zu erfüllen hat. Außerdem finden sich bei den allgemeinen Bestim-

mungen des AEUV mehrere Integrationsklauseln, die womöglich auch für die nachhalti-

ge Entwicklung relevant sind: Zunächst fordert Art. 9 AEUV die Integration von sozia-

len Zielen in die Unionspolitik.  Dazu kann die generelle  Kohärenzklausel  des Art. 7

AEUV („Die Union achtet auf die Kohärenz zwischen ihrer Politik und ihren Maßnah-

men in den verschiedenen Bereichen[...]“) als ein Retinitätsgebot verstanden werden.709

Auch wenn dort die nachhaltige Entwicklung nicht ausdrücklich benannt wird, stellen

diese Klauseln den Ausdruck eines mehrdimensionalen integrativen Modells dar. Das

Gleiche lässt sich schließlich aus Art. 191 Abs. 3 Spiegelstrich 4 AEUV herleiten, nach

706Anders bei  Unnerstall, der die nachhaltige Entwicklung als ein Ziel  neben den anderen versteht und
nicht als ein Rahmen für die Verwirklichung mehrerer Ziele, siehe H. Unnerstall, „Sustainable Develop-
ment” as legal term in European Community Law: Making It Operable within the Habitats Directive and
the Water Framework Directive, 2005, S. 9.
707S.  Frerichs,  Die  rechtliche  Dimension  einer  nachhaltigen  Entwicklung in der  Europäischen  Union,
2003, S. 22, 25;  N. de Sadeleer, Sustainable development in EU law: still a long way to go, Jindal Global
Law Review 2015, S. 39 (41). 
708Art. 11 AEUV sowie Art. 37 GRCh.
709Siehe auch S.R.W. van Hees, Sustainable Development in the EU: Redefining and Operationalizing the
Concept, Utrecht Law Review 2014, S. 60 (63 f.).
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dem auch die Umweltpolitik  „die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der Union

insgesamt sowie die ausgewogene Entwicklung ihrer Regionen“ zu berücksichtigen hat. 

Zur weiteren Klärung der Begriffsinhalte der nachhaltigen Entwicklung im EU-Recht

dient überdies die Anwendung des Begriffs in nicht-rechtlichen Texten der Union über

verschiedene  Politiken.  Das  5.  Gemeinschaftsprogramm  für  Umweltpolitik  1993,

welches der „dauerhafte[n] und umweltgerechte[n] Entwicklung“ gewidmet war, beruht

„auf der zufriedenstellenden Integration der Umweltpolitik und der anderen einschlägi-

gen Politiken“.710 Die nachhaltige Entwicklung gilt auch dort als eine gleichzeitige För-

derung des wirtschaftlichen und sozialen Wohlstands in einer umweltverträglichen Wei-

se, als ein Gleichgewicht „zwischen menschlicher Tätigkeit, Entwicklung und Umwelt-

schutz“711, welches als langfristiges Ziel zu erreichen ist. An erster Stelle steht hier die

Integration des Umweltschutzes in alle Politiken der Union. Das erklärt sich unter ande-

rem durch den Charakter dieses Programms als eine Zielerklärung, die der Umweltpoli-

tik direkt angehört. Das Umweltprogramm fordert insbesondere, dass sich die Logik der

Umweltmaßnahmen ändern muss: Neben der Bekämpfung von Umweltschäden soll sich

auf Prävention konzentriert werden. Ferner sollen neben den Instrumenten des traditio-

nellen  Ordnungsrechts  alternative  Instrumente  wie  marktbasierte  Mechanismen,  For-

schung und Innovation, finanzielle Mittel und weitere unverbindliche Maßnahmen wie

beispielsweise Bildungsmaßnahmen zur Änderung des Bürgerbewusstseins Anwendung

finden. Zudem wird die finanzielle Hilfe für Entwicklungsländer erwähnt, während die

soziale Politik nicht genannt wird.

Auch die von der Kommission vorgeschlagene und vom Rat 2002 angenommene Stra-

tegie zur nachhaltigen Entwicklung  versteht den Begriff mehrdimensional. Die drei

Säulen der nachhaltigen Entwicklung müssen demgemäß „Hand in Hand“ gehen. Sehr

exemplarisch wird betont, dass „das Wirtschaftswachstum den Fortschritt im sozialen

Bereich fördern und die  Umwelt  respektieren,  [...] die Sozialpolitik  die  Leistung der

Wirtschaft unterstützen und die Umweltpolitik kostenwirksam sein“ muss.712 Zwar stellt

diese Strategie  zur nachhaltigen Entwicklung nur die Umweltkomponente der ausge-

710Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom
1. Februar 1993 über ein Gemeinschaftsprogramm für Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf
eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung, ABl. C 138 vom 17.5.1993, S. 1 (2).
711Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten vom
1. Februar 1993 über ein Gemeinschaftsprogramm für Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf
eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung, ABl. C 138 vom 17.5.1993, S. 1 (11).
712KOM (2001) 264 endg. vom 15.5.2001, Nachhaltige Entwicklung in Europa für eine bessere Welt: Stra-
tegie der Europäischen Union für die nachhaltige Entwicklung, S. 2.
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dehnteren europäischen „Lissabon-Strategie“ dar, welche auch weitere wirtschaftliche

und soziale  Ziele  einschloss.  In  ihrem Inhalt  geht  sie  aber  über  die  Integration  des

Umweltschutzes hinaus, erkennt die Nachhaltigkeitsgefährdung durch Armut und Über-

alterung an und fordert die Stärkung der Retinität durch die Berücksichtigung aller Aus-

wirkungen – wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer – sowohl in der EU als auch

weltweit.713 Somit plädiert diese Strategie für ein radikales, mehrdimensionales und inte-

gratives Modell der nachhaltigen Entwicklung, welches zugleich die intra- und interge-

nerationale Perspektive einbezieht. 

Dieses Verständnis der nachhaltigen Entwicklung wird mit der Nachhaltigkeitsstrate-

gie 2006 noch weiter verstärkt. Dort wird sie sogar nicht nur als Komponente der Lissa-

bon-Strategie angesehen, sondern sie soll auch umgekehrt den Rahmen gestalten, inner-

halb dessen die Lissabon-Strategie sich entfalten wird.714 Zahlreiche Ziele des sozialen

Bereichs werden erwähnt, wie die Bekämpfung der Armut, die Behandlung der Überal-

terung,  die  Stärkung  der  Teilhabe  von Frauen  und  Menschen  mit  Behinderung,  der

Schutz der Arbeitnehmer usw. sowie Maßnahmen zu ihrer Erfüllung. Es seien auch Me-

chanismen wie Folgenabschätzungen zu entwickeln, die alle Auswirkungen einer Politik

prüfen. Auch andere Ziele und Maßnahmen wie Bildung, Wissenstransfer, Investitions-

politik usw. werden mitberücksichtigt. Zu beachten ist schließlich, dass die nachhaltige

Entwicklung hier als ein „im Vertrag festgelegtes übergeordnetes Ziel der Europäischen

Union“ beschrieben wird.715 

Über die erwähnten Texte hinaus besteht eine Vielzahl weiterer Dokumente, die den Be-

griff der nachhaltigen Entwicklung verwenden, wie Strategiepapiere oder auch Regel-

werke des europäischen Sekundärrechts, welche die nachhaltige Entwicklung konkreti-

sieren bzw. in bestimmten Bereichen umsetzen.716 Diese Dokumente und Regelungen

bestätigen den oben festgestellten Inhalt des Begriffs und seine breite Bedeutung für die

europäische Politik. 

713KOM (2001) 264 endg. vom 15.5.2001, S. 6.
714Ratsdok. 10917/2006, Überprüfung der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung - Die erneuerte Stra-
tegie, Nr. 7 f.
715Ratsdok. 10917/2006, Überprüfung der EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung - Die erneuerte Stra-
tegie, Nr. 1.
716Siehe z.B. KOM (2002) 347 endg. vom 2.7.2002 Mitteilung der Kommission betreffend die soziale
Verantwortung der Unternehmen: ein Unternehmensbeitrag zur nachhaltigen Entwicklung; Auch zu er-
wähnen sind die Richtlinien 2014/24/EU und 2014/25/EU, die die Berücksichtigung von sozialen und
ökologischen Anliegen bei öffentlichen Ausschreibungen regeln.
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                        b.     Normativer Charakter

Nachdem der Inhalt der nachhaltigen Entwicklung im Europarecht deutlicher geworden

ist, muss ferner die Frage ihrer Instrumentalisierung und Justiziabilität beleuchtet wer-

den. Die nachhaltige Entwicklung ist in den Verträgen zunächst als Ziel verankert, d. h.

als das Streben zur Erreichung eines Idealzustands, wie viele andere Ziele des Art. 3

EUV. Sie stellt eine Leitidee dessen dar, wie Entwicklung aussehen sollte. Gleichzeitig

ist aber die nachhaltige Entwicklung, wie in der Präambel ausdrücklich niedergelegt, ein

Grundsatz, der direkt anwendbar ist. Anders gesagt, sind „Ziele  [...] nicht nur auf die

Zukunft, sondern auch auf progressive Verwirklichung gerichtet“717. Allerdings stellt sie

keine Kompetenznorm dar.718 Sie begründet keinen besonderen Politikbereich der EU,

vielmehr beeinflusst und lenkt sie alle Politikbereiche und die Wechselbeziehungen zwi-

schen diesen. Dies entspricht zugleich der Leitidee der Retinität. Auch der Wortlaut des

Art. 3 Abs. 6 EUV bestätigt jene Ausrichtung, indem hiernach die Ziele der EU, d. h.

auch die nachhaltige Entwicklung „entsprechend den Zuständigkeiten,  die ihr in den

Verträgen übertragen sind“ mit  allen Mitteln zu verfolgen sind. Ferner zeigt Art. 13

Abs. 1 EUV eben jenes Verständnis der nachhaltigen Entwicklung, wonach die Union

ihre Ziele durch Inanspruchnahme ihres institutionellen Rahmens verfolgt.

Es ist unbestritten, dass Art. 3 EUV und die dort enthaltenen Ziele  rechtsverbindlich

sind.719 Als Teil der Verträge kann die nachhaltige Entwicklung nicht allein politische

Bedeutung haben, vielmehr muss sie als Norm verstanden werden. Als solche stellt sie

eine „verbindliche Vorgabe für die inhaltliche Gestaltung“ der Maßnahmen der EU-Po-

litiken dar,720 oder anders gesagt bestimmt sie „das politische Ermessen der Unionsor-

gane im Rahmen ihrer Handlungskompetenzen“.721 Dazu hat sie eine starke722 Ausle-

gungs- und  Lückenfüllungsfunktion:723 Die europäischen Verträge, die zu verfolgen-

717U. Becker, in: Schwarze (Hrsg.), EU-Kommentar, 3. Aufl. 2012, Art. 3 EUV, Rn. 10.
718U. Becker, in: Schwarze (Hrsg), Art. 3 EUV, Rn. 9.
719J. Bitterlich in Lenz/Borchardt (Hrsg.), EU-Verträge Kommentar, 6. Aufl. 2012, Art. 3 EUV, Rn. 2;  R.
Geiger  in: Geiger/Khan/Kotzur (Hrsg.), EUV/AEUV, 6. Aufl. 2017, Art. 3 EUV, Rn. 2;  M. Ruffert  in:
Calliess/Ruffert (Hrsg), EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art 3 EUV, Rn 5; M. Pechstein in: Streinz (Hrsg.),
EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 3 EUV, Rn. 3; Contra A. Schmeichel, Towards Sustainability of Biomass
Importation: An Assessment of the EU Renewable Energy Directive, 2014, S. 43. Die Frage, ob die Prä-
ambel  ebenfalls  verbindlich ist,  spielt  bei  der  nachhaltigen  Entwicklung keine besondere  Rolle,  denn
durch Art. 3 EUV wird ihre Verbindlichkeit bereits begründet.
720M. Pechstein in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 3 EUV, Rn. 3.
721R. Geiger in: Geiger/Khan/Kotzur (Hrsg.), EUV/AEUV, 6. Aufl. 2017, Art. 3 EUV, Rn. 3.
722V. Barral,  Sustainable development in international  law: Nature and operation of an evolutive legal
norm, European Journal of International Law 2012, S. 377 (397).
723R. Geiger in: Geiger/Khan/Kotzur (Hrsg.), EUV/AEUV, 6. Aufl. 2017, Art. 3 EUV, Rn. 2; M. Ruffert,
in Calliess/Ruffert (Hrsg), EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art 3 EUV, Rn 9; M. Pechstein in: Streinz (Hrsg.),
EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 3 EUV, Rn. 4.
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den Ziele und Politiken sowie die Beachtung der Menschenrechte müssen im Licht der

Verfolgung einer nachhaltigen Entwicklung (ggf. neu) interpretiert werden.

Über diese allgemein akzeptierte Rechtsverbindlichkeit hinaus wird allerdings genauso

überwiegend der nachhaltigen Entwicklung eine Justiziabilität verwehrt724 bzw. nur in

den engen Grenzen eines schweren und evidenten Verstoßes anerkannt725. Auch nach

der Rechtsprechung des EuGH können die Ziele der Union grundsätzlich wegen ihrer

Abstraktheit „weder rechtliche Pflichten der Mitgliedstaaten noch Rechte Einzelner be-

gründen“.726 Obwohl diese Rechtsprechung angesichts einer gewissen Vertiefung und

Umgestaltung  der  Union  in  den  letzten  Jahren  möglicherweise  bereits  veraltet  ist,

scheint sich diese Rechtsauffassung bis heute durchzusetzen.  Der EuGH erwähnt die

nachhaltige Entwicklung nur selten und wenn, dann nur – genauso wie die anderen Ziele

des Art. 3 EUV – „im Sinne einer allgemeinen Bestätigung“727.

Auch wenn eine ganz konkrete Instrumentalisierung der nachhaltigen Entwicklung auf-

grund ihrer Natur und ihres Inhalts als unmöglich erscheint, ist auf der anderen Seite

eine totale Verwehrung ihrer Justiziabilität wenigstens aus dogmatischer Sicht proble-

matisch: Zunächst muss im Prinzip jede Norm einen normativen Inhalt haben und kann

nicht einfach als eine vermeintliche politische Erklärung beiseitegelegt werden. Mit dem

normativen Inhalt muss wiederum notwendigerweise eine gewisse Justiziabilität verbun-

den sein, auch wenn sie begrenzt ist. Der EuGH ist für die Beachtung des Primärrechts

verantwortlich, sodass er auch die Wahrung der Ziele der EU überprüft. Früher war der

EuGH zwar nach Art. 46 EUV a. F. (Amsterdam-Vertrag) nicht zuständig für die Um-

setzung des damaligen Art. 2 EUV a. F., der die Unionsziele enthielt. Mit dem Lissabon-

Vertrag hat aber die EU eine Rechtspersönlichkeit erlangt und dadurch erstreckt sich die

Zuständigkeit  des EuGH auf den ganzen EUV. Aus diesem Grund wird der heutige

Art. 3 EUV wenigstens vom Prinzip her unter die Jurisdiktion des EuGH gestellt. 

Weiterhin spricht auch Art. 4 Abs. 3 Unterabs. 3 EUV für die Kontrolle der Umsetzung

der Unionsziele. Denn wenn die Mitgliedstaaten jegliche Maßnahmen zu unterlassen ha-

ben, die diese Ziele gefährden, folgt daraus, dass es im Prinzip feststellbar sein muss,

724G. Beaucamp, Das Konzept der zukunftsfähigen Entwicklung im Recht, 2002, S. 153; S. Frerichs, Die
rechtliche Dimension einer nachhaltigen Entwicklung in der Europäischen Union, 2003, S. 27; M. Pech-
stein in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 3 EUV, Rn. 3; 
725J. Ukrow, in: Calliess/Ruffert (Hrsg), EUV/EGV, 2. Aufl. 2002, Art 2 EGV, Rn 29; M. Ruffert, in Cal-
liess/Ruffert (Hrsg), EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art 3 EUV, Rn 5.
726EuGH, C-126/86 vom 29.09.1987, Rn. 11; EuGH, C-339/89 vom 24.01.1991, Rn 9.
727U. Becker, in: Schwarze (Hrsg), EU-Kommentar, 3. Aufl. 2012, Art. 3 EUV, Rn. 7.
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welche Handlung zielgefährdend wirkt. Eine Justiziabilität ist dementsprechend grund-

sätzlich vorhanden. 

Dass die Ziele der Union wenigstens teilweise justiziabel sein können, kann schließlich

durch analoge Auslegung des Art. 2 EUV i. V. m. Art. 7 EUV festgestellt werden. Diese

Artikel betreffen den Fall, in welchem ein Mitgliedstaat die Grundwerte der Union ver-

letzt bzw. zu verletzen droht und sehen Maßnahmen vor, die von der EU in einem sol-

chen Fall ergriffen werden können. Es handelt sich hier zwar nicht um ein gerichtliches,

sondern um ein politisches Verfahren, bei welchem es sehr unwahrscheinlich ist, dass es

zu vollstreckbaren Ergebnissen kommt. Zudem sind die dort genannten „Grundwerte“

nicht den aus Art. 3 EUV zu verfolgenden Zielen gleichzustellen. Allerdings lässt sich

aus Art. 7 der Schluss ziehen, dass auch solche abstrakten Begriffe wie die Freiheit oder

die Menschenwürde instrumentalisiert werden können, was gleichzeitig bedeutet, dass

ein Verstoß gegen diese jedenfalls  in evidenten Fällen feststellbar  und kontrollierbar

sein kann. 

Eine gewisse Justiziabilität der nachhaltigen Entwicklung als primärrechtliche Norm ist

dementsprechend dogmatisch zu bejahen. Die Frage, wie stark diese Norm wirkt, hängt

jeweils davon ab, wie konkret das Ziel ist bzw. inwieweit seine Verfolgung dem Ermes-

sen des Gesetzgebers überlassen ist. In diesem Sinne scheint zunächst der Begriff der

nachhaltigen Entwicklung mit seinem Gebot der Retinität und der Integration von öko-

nomischen,  sozialen  und  ökologischen  Belangen  relativ  abstrakt  zu  sein,  sodass  es

schwierig erscheint, daraus konkrete Pflichten und Rechte herzuleiten.

Allerdings wäre das Vorgehen, die nachhaltige Entwicklung allein als ein in Art. 3 EUV

verankertes Konzept zu betrachten und ihr daher aufgrund ihrer inhaltlichen Unschärfe

jegliche Instrumentalisierung zu verwehren, nicht nur dogmatisch problematisch, son-

dern es würde zudem die Konkretisierung des Begriffs durch die Verträge missachten.

Denn Art. 3 EUV stellt „nur die oberste Ebene der Zielvorgaben dar, die durch weitere

vertragliche  Vorgaben  ausdifferenziert  werden“.728 Dementsprechend  muss  auch  die

nachhaltige Entwicklung als ein  System von Regeln anerkannt werden, welches sich

zwar maßgeblich auf Art. 3 EUV stützt, aber zugleich durch weitere Vorgaben des Pri-

märrechts ausgestaltet wird. Dies gilt entsprechend für weitere Ziele der EU, wie bei-

spielsweise die  Errichtung des Binnenmarktes.  Diese Konkretisierung ist  gleichzeitig

eine weitere Reduzierung des gesetzgeberischen Ermessens, was den Begriff als Gegen-

728M. Pechstein in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 3 EUV, Rn. 1.
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stand richterlicher Kontrolle greifbarer macht. Aus dieser Tatsache, dass die Ziele des

Art. 3 EUV abstrakt gefasst sind und durch andere Vorgaben konkretisiert und erreicht

werden können, folgt, dass der Verstoß gegen diese Ziele der Union auch über einen

Verstoß gegen die sie konkretisierenden Normen festgestellt werden kann. 

Das  oben  dargestellte  Verständnis  der  Nachhaltigkeit  als  ein  in  den  Verträgen

verankertes System steht im Einklang mit der Rechtsprechung des EuGH. Nach Ansicht

des Gerichtshofs lassen sich zwar keine bestimmten Rechte und Pflichten aus dem Ziel-

artikel herleiten. Gleichzeitig erkennt er jedoch im Fall des Zieles der Errichtung eines

gemeinsamen Marktes an, dass dieses Ziel durch andere Artikel der Verträge konkreti-

siert wird und dass diese Konkretisierungsfunktion wiederum für die Auslegung dieser

Artikel eine wichtige Rolle spielt.729 Das Ziel des gemeinsamen Marktes agiere sogar als

Grenze der vom Vertrag vorgesehenen Wettbewerbseinschränkungen, was eine gewisse

Instrumentalisierung bezeugt.730 Eine Verletzung der Wettbewerbsregeln im Vertrag be-

deutet nach der Rechtsprechung des EuGH letztlich eine Verletzung des Zieles des ge-

meinsamen Marktes, sodass auch die jeweilige Zielbestimmung selbst betroffen ist. 

Ähnliche Erwägungen des Gerichtshofs sind weiterhin in Bezug auf Ziele der Union zu

finden, die einen vergleichsweise noch höheren Grad an Abstraktheit  aufweisen, wie

z. B. die in Art. 1 Abs. 2 EUV verankerte „Verwirklichung einer immer engeren Union

der Völker Europas [...], in der die Entscheidungen möglichst offen und möglichst bür-

gernah getroffen werden“. Aus diesem Artikel folgt nach Ansicht des Gerichtshofs die

Pflicht der Union, bei der Verabschiedung einer Verordnung über den Zugang der Öf-

fentlichkeit zu Dokumenten von EU-Organen das „größtmögliche Recht auf Zugang“ zu

gewähren.731

Das gleiche Verständnis eines Ziels als System lässt sich ohne Weiteres auf die nachhal-

tige Entwicklung übertragen. Der Begriff, sein Inhalt, seine Instrumentalisierung sowie

seine Verletzung sind nicht unabhängig von den jeweils konkretisierenden und umset-

zenden Vorgaben zu verstehen. 

Den Kern der Konkretisierung und Instrumentalisierung der nachhaltigen Entwicklung

im europäischen Primärrecht bilden zunächst die verschiedenen Integrationsklauseln in

Titel II des AEUV (vor allem die Umweltklausel) sowie das Kohärenzgebot in Art. 7

729EuGH C-6/72 vom 21.2.1973 (Europemballage Corporation), Slg. 1973, S. 215 (Rn. 23 ff.); EuGH, C-
339/89 vom 24.01.1991, Rn. 10; EuGH, C-341/95 vom 14.07.1998, Rn. 76.
730EuGH, C- 6/72 vom 21.2.1973, Rn. 24.
731EuGH, C-506/08 P vom 21.07.2011 (Schweden/MyTravel und Kommission), Rn. 73.
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AEUV.732 Sie schaffen einen Rahmen der Systemität, welche die Gesetzgebung bei Aus-

übung ihrer Tätigkeit in jedem Bereich zu beachten hat. Durch sie gewinnt das Retini-

tätsgebot an Schärfe und sein normativer Charakter wird begründet.

Weiterhin erlangen viele politikspezifische Prinzipien über die Integrationsklausel eine

bereichsübergreifende Bedeutung. Insbesondere im Rahmen der Umweltpolitik handelt

es sich um Prinzipien und Grundsätze wie das hohe Umweltschutzniveau, das Vorsor-

ge-, Vorbeugungs-, Ursprungs- und Verursacherprinzip. Diese finden nun über Art. 11

AEUV auf alle Unionspolitiken Anwendung.733 Ähnliches gilt für die sozialpolitischen

Erfordernisse  des  Art. 9  AEUV (Förderung eines  hohen Beschäftigungsniveaus,  Ge-

währleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, Bekämpfung der sozialen Ausgren-

zung, hohes Niveau der allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschut-

zes). Über diese Integrationsklausel wird ein breites Spektrum von Zielen, Prinzipien

und Regeln des Primärrechts  in  das System der nachhaltigen Entwicklung integriert,

welches auf die Letztere wiederum konkretisierend wirkt. 

Über die im Primärrecht enthaltenen Normen hinaus kann durch die  Rechtsprechung

eine Konkretisierung der nachhaltigen Entwicklung erfolgen. Wenn der Richter nämlich

mit einem neuen abstrakten Konzept konfrontiert ist und dessen Beachtung prüfen muss,

dann entwickelt er oft neue Regeln und Prinzipien. Diese tragen nicht nur zur Kontrolle

der Umsetzung des Konzepts bei, sondern sie schaffen durch ihre regelmäßige Anwen-

dung Rechtssicherheit und Transparenz. Sie interagieren weiterhin mit den Konkretisie-

rungsregeln des Konzepts im Primärrecht und durch diesen Prozess erhält das Letztere

einen immer festeren und konkreteren Inhalt. 

Oft wird die Vagheit eines Begriffs, welcher der Politik (d. h. dem Sekundärrecht) Spiel-

raum zu überlassen beabsichtigt,  durch die Rechtsprechung deutlicher gefasst,  indem

ihm konkrete Konturen zugewiesen werden. Nach dem ehemaligen Richter des obersten

Verwaltungsgerichts Griechenlands Decleris  hat die Rechtsprechung insbesondere dort

Spielraum, ein Konzept mit eigenen Prinzipien zu konkretisieren, wo der Gesetzgeber

zurückhaltend gehandelt hat. Insbesondere weist er auf Folgendes hin: „[W]here a con-

stitutional clause exists but, for many reasons one need not go into, legislators are indif-

732C. Calliess,  Die neue Querschnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des
Grundsatzes  der  nachhaltigen  Entwicklung,  DVBl  1998,  S.  559  (562); J.P.  Jacqué,  in:  von  der
Groeben/Schwarze/Hatje (Hrsg.), Europäisches Unionrecht, 7. Auflage 2015, Art. 3 EUV, Rn. 1. 
733Siehe auch L.A. Avilés, Sustainable Development and the Legal Protection of the Environment in Euro-
pe, Sustainable Development Law & Policy 2012, S. 29 (31 f.); S. Frerichs, Die rechtliche Dimension ei-
ner nachhaltigen Entwicklung in der Europäischen Union, 2003, S. 34.
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ferent  to  it  or  slow to  act,  responsibility  for  applying  the  principles  of  sustainable

development is transferred to the courts […]. The intention of the constitutional clause

is precisely to exempt the realization of sustainable development from current political

will which is subservient to fluctuations of short-term expediencies. Thus, the judiciary

have no alternative but to undertake that responsibility  and fulfill  it,  abiding by the

prime duty conferred upon them directly by the Constitution to protect the environment

and the quality of life of their fellow-men“.734 Im Fall Griechenlands wurde genau diese

Lücke, die aufgrund der Untätigkeit bzw. der Willkür des Gesetzgebers bei der Erfül-

lung seiner verfassungsrechtlichen Aufgaben in der Umweltpolitik entstanden ist, teil-

weise durch die Entwicklung von Prinzipien vonseiten des Gerichts geschlossen, die für

die Kontrolle der Einhaltung des Nachhaltigkeitsprinzips dienlich waren. Nichts spricht

gegen die Annahme, dass im Europarecht ein ähnliches Vorgehen möglich ist.   

Der EuGH hat zwar bisher nur in kleinem Umfang vom Begriff der nachhaltigen Ent-

wicklung  Gebrauch  gemacht,  indem er  ihn  vornehmlich  als  zusätzlichen  Rechtferti-

gungsgrund oder als Auslegungsnorm für Regeln des Sekundärrechts verwendete.735 Ein

Verstoß gegen die nachhaltige Entwicklung selbst war bis dato nie Gegenstand der ge-

richtlichen Kontrolle des EuGH.736 Erst recht wurden von den europäischen Gerichten

keine Prinzipien zur Konkretisierung der nachhaltigen Entwicklung festgelegt. Damit ist

aber noch nicht alles gesagt. Denn wenn die nachhaltige Entwicklung als System von

Normen zu verstehen ist, dann kann es wohl sein, dass ihre Einhaltung durch die Kon-

trolle der Umsetzung anderer, die nachhaltige Entwicklung konkretisierender Normen

des Primärrechts kontrolliert wird. Wenn z. B. ein Verstoß gegen die Integrationsklausel

oder das Vorsorgeprinzip vom EuGH festgestellt  wird, dann kann darin zugleich ein

Verstoß gegen die nachhaltige Entwicklung begründet sein. Dadurch könnten die Prinzi-

pien, welche die Rechtsprechung in solchen Fällen formuliert, ebenfalls für die Konkre-

tisierung der nachhaltigen Entwicklung eine Rolle spielen. 

Es stellt sich bei alledem jedoch die Frage, ob vielleicht anzunehmen wäre, dass die Jus-

tiziabilität der nachhaltigen Entwicklung schlicht aus der Summe der Justiziabilität aller

Regeln hervorgeht, die sie konkretisieren. Im Grunde ist jedoch ein System etwas mehr

als die Gesamtsumme seiner Elemente. In einem System entsteht aus den Wechselwir-

734Siehe M. Decleris, The law of sustainable development - General Principles. 2000, S. 9 f. Siehe auch S.
69.
735Siehe z.B. EuGH, C-43/10 vom 11.09.2012 (Acheloos), Rn. 134-139.
736N. de Sadeleer, Sustainable development in EU law: still a long way to go, Jindal Global Law Review
2015, S. 39 (58).
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kungen  der  Elemente  ein  Gesamtkonzept  oder  umgekehrt,  das  Gesamtkonzept

inkorporiert mehrere Elemente, es macht sie sich zu eigen oder es „schafft“ neue. Diese

Elemente  sind  dann  im  Licht  des  Gesamtkonzepts  zu  verstehen.  Am  Ende  dieser

Wechselwirkungen innerhalb eines Systems ist sowohl im Hinblick auf das Gesamtkon-

zept als auch auf dessen Elemente etwas Neues entstanden. Dies ist auch im Rahmen der

nachhaltigen Entwicklung anzunehmen. Ihre Einhaltung bedeutet die Einhaltung ihrer

Elemente, welche ihrerseits im Licht der nachhaltigen Entwicklung neu verstanden und

interpretiert werden. Hier trifft zu, was der römische Jurist Ulpian gesagt hat: „Sobald

durch Gesetz irgendetwas so oder so eingeführt ist,  besteht gute Gelegenheit,  übrige

Normen, die dem gleichen Zweck zuneigen, durch Auslegung oder natürlich Rechtspre-

chung zu ergänzen“.737 

Gleichzeitig sind, wie vorher in Bezug auf das Völkerrecht erwähnt worden ist (F.I.1.b),

die konkretisierenden Vorgaben nicht ausschließlich als Teil der nachhaltigen Entwick-

lung zu verstehen. Viele haben eine eigenständige Rolle in den Verträgen, einige sind

sogar älter als der Nachhaltigkeitsbegriff und haben ihn entweder mitgestaltet oder sie

haben durch die Anerkennung der nachhaltigen Entwicklung eine neue Bedeutung er-

langt, ohne ihre ggf. weiter gehende Bedeutung zu verlieren. Ein gutes Beispiel ist die

Umweltintegrationsklausel selbst, die den Kern der nachhaltigen Entwicklung im Euro-

parecht ausmacht. Die in Art. 11 AEUV niedergelegte Integrationsklausel dient explizit

der  Förderung einer  nachhaltigen  Entwicklung.  Das bedeutet  zunächst,  dass sich die

Klausel nicht mit dem Ziel identifiziert, sondern neben anderen Vorgaben wie insbeson-

dere dem Umweltschutz die nachhaltige Entwicklung verfolgt. Aus diesem Blickwinkel

verfügt die Integrationsklausel über einen breiteren Inhalt als die nachhaltige Entwick-

lung. Gleichzeitig ist sie jedoch enger als die nachhaltige Entwicklung, indem die Letz-

tere nicht allein die Integration von Umweltaspekten fordert, sondern zudem eine Abwä-

gung mit sozialen und ökonomischen Zielen verlangt. Weiterhin hat sich die Integrati-

onsklausel selbst durch die veränderte Stellung des Konzepts der nachhaltigen Entwick-

lung im EU-Recht gewandelt.  Während die nachhaltige Entwicklung früher allein im

Kapitel zur Umweltpolitik der EU verankert war, erlangte sie erst im Rahmen des Nach-

haltigkeitssystems durch die Novellierungen der Verträge eine zentralere und zugleich

breitere Bedeutung, die sich nicht zuletzt in der neuen Position am Anfang des EUV in-

nerhalb der allgemeinen Grundsätze widerspiegelt. 

737Zitiert und übersetzt von K. Walter, Rechtsfortbildung durch den EuGH, 2009, S. 17 f.
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Dementsprechend  kann  das  System  der  nachhaltigen  Entwicklung  nicht  durch  eine

Summe von Prinzipien ersetzt werden. Andersherum erfordern auch diese Prinzipien das

Regenschirm-Prinzip, d. h. das Gesamtkonzept der nachhaltigen Entwicklung, welches

ihr Verhältnis im System beschreibt und ihnen einen neuen Inhalt verleiht. 

                        c.     Nachhaltige Entwicklung und Menschenrechte im Europa-

recht

Die  Menschenrechte  sind  in  der  europäischen  Rechtsordnung  durch  die  Charta  der

Grundrechte der Europäischen Union (EUChGR) inkorporiert, die seit dem Lissabon-

Vertrag den Status des europäischen Primärrechts erlangt hat (Art. 6 Abs. 1 EUV). Die

Charta enthält im Gegensatz zu einigen völkerrechtlichen Texten keine besonders inno-

vativen Menschenrechte. So ist hier kein Recht auf Umwelt, auf Entwicklung, auf Nah-

rung oder auf Wasser zu finden. Die Erwähnung sowohl des Umweltschutzes als auch

des Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung in Art. 37 EUChGR weist keinen Men-

schenrechtsbezug auf, sondern sie stellt nur eine Wiederholung der Ziele der Verträge

dar und wirkt deswegen allein als Programmsatz.  Diese Erwähnung macht allerdings

deutlich,  dass das verfügbare Menschenrechtsinstrumentarium, nach dem Vorbild des

Völkerrechts und des Human Rights Based Approach, je nach Tatbestand zur Verfol-

gung der nachhaltigen Entwicklung von den Betroffenen genutzt werden kann.

                        d.     Schlussfolgerung: Die nachhaltige Entwicklung im Europa-

recht

Im europäischen Recht ist nach dem Vorbild des Völkerrechts ein mehrdimensionales,

integratives Modell der nachhaltigen Entwicklung verankert. So sind alle Aspekte der

nachhaltigen Entwicklung (Umweltschutz, Sozialschutz, Entwicklung) eng mit einander

verbunden und sollen gleichzeitig vorangetrieben und gegeneinander abgewogen wer-

den. So spielt auch in der europäischen Rechtsordnung das sogenannte Retinitätsgebot

eine zentrale Rolle, auch wenn der Schwerpunkt eindeutig auf den Umweltschutz ge-

setzt wird. 

Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung ist zunächst aufgrund seiner Verankerung in

den europäischen Verträgen rechtsverbindlich und agiert  als Leitlinie für die Bestim-
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mung des Ermessens der Politik sowie als Auslegungshilfe. Darüber hinaus ist es aber

auch – trotz der vielen Vorbehalte der Literatur und der Rechtsprechung – mit einer

gewissen Justiziabilität  versehen. Diese entsteht nicht nur aus der ausdrücklichen Er-

wähnung der nachhaltigen Entwicklung in den Verträgen, sondern sie ist dazu mit einem

komplexen, dynamischen und breiten System einzelner Prinzipien und weiterer Vorga-

ben verbunden, die aus dem Primär- und Sekundärrecht sowie aus der Rechtsprechung

stammen.  Diese  Vorgaben  erlangen  ihre  bereichsübergreifende  Bedeutung durch  die

verschiedenen Integrationsklausel der Verträge sowie durch das Kohärenzgebot. Dieses

System ist, genauso wie im Völkerrecht, offen und dynamisch, es ändert und entwickelt

sich, es ist flexibel und passt sich an unterschiedliche Sachverhalte und Politiken an. So

gibt es weder im Primärrecht noch in der Rechtsprechung eine fixierte und abgeschlos-

sene Liste von Zielen, Regeln und Prinzipien, die die nachhaltige Entwicklung erschöp-

fend bestimmen könnten. Über seinen Kern hinaus wird der Begriff ständig konkretisiert

und gestaltet.  Die Kontrolle  der Berücksichtigung dieser konkretisierenden Vorgaben

durch die Rechtsprechung des EuGH stellt zugleich eine Verstärkung der Justiziabilität

der nachhaltigen Entwicklung dar.  
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        II. Prüfung von möglichen Verstößen der Biokraftstoffpolitik gegen das eu-

ropäische Prinzip der nachhaltigen Entwicklung 

Der Rahmen dieses Vorhabens lässt keine ausführliche Darstellung aller Ausprägungen

der nachhaltigen Entwicklung im europäischen Recht zu. Dies ist der Tatsache geschul-

det, dass diese Ausprägungen nicht nur unüberschaubar und vielfältig sind, sondern dass

sie wie erwähnt als Teil eines offenen und dynamischen Systems zu verstehen sind. Au-

ßerdem weisen die spezifischen Anforderungen der Realisierung einer nachhaltigen Ent-

wicklung in jedem Bereich besondere Charakteristika und Eigenarten auf.738 

So hat auch die Biokraftstoffpolitik ihre eigene Ausdrucksform der Nachhaltigkeit, die

sich in ihren Nachhaltigkeitsregelungen widerspiegelt, wie sie in Kapitel D dargestellt

worden sind. Die Frage, ob diese Nachhaltigkeitsregelungen mit den Anforderungen des

Nachhaltigkeitskonzepts im Einklang stehen, wie es im Europarecht verankert und durch

andere Prinzipien konkretisiert wird, soll nun behandelt werden. Als Rahmen für diese

Untersuchung dienen die Kritikpunkte, die sich aus der Prüfung der Nachhaltigkeitsre-

geln (unter E) ergeben haben. 

                1. Das Retinitätsgebot und die Integration von ökologischen und sozia-

len Anliegen in die Biokraftstoffpolitik

Im Herzen der nachhaltigen Entwicklung liegt wie gesagt das sogenannte Retinitätsge-

bot: Das ist die Forderung nach Systemität, welche verlangt, dass alle Politiken die öko-

logischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen als Einheit betrachten. Es ist zu prü-

fen, ob der Rechtsrahmen für Biokraftstoffe diesem Gebot gerecht wird. 

Die europäische Biokraftstoffpolitik verfolgt vor allem den Klimaschutz und daneben

auch die Versorgungssicherheit und die ländliche Entwicklung. Ihr tatsächlicher Beitrag

zum Klimaschutz ist aber wie erwähnt nicht ohne Weiteres gesichert. Dazu hat sie mög-

licherweise negative Auswirkungen auf Mensch und Natur. Aus diesem Grund wird die

nachhaltige Entwicklung in der Biokraftstoffpolitik vor allem so konkretisiert, dass diese

negativen  ökologischen und sozialen  Auswirkungen durch Nachhaltigkeitsregelungen

berücksichtigt und möglichst bekämpft werden (s. Kapitel D). Einige dieser Nachhaltig-
738V. Barral,  Sustainable development in international  law: Nature and operation of an evolutive legal
norm, The European Journal of International Law 2012, S. 377 (382).
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keitsregelungen sollen gewährleisten, dass das Hauptziel der Biokraftstoffpolitik, d. h.

der  Klimaschutz  erreicht  wird.  Das  gilt  vor  allem  für  die  THG-Emissionsein-

sparungsziele (D.I.1). Andere Regelungen zielen dagegen auf die Bekämpfung negativer

Auswirkungen, die mit dem Klimaschutz oder sogar mit dem Umweltschutz nicht ver-

bunden sind. Beispiele hierfür sind die Regeln zum Biodiversitätsschutz (D.I.2), die Re-

geln der CC (D.I.3) oder die Behandlung sozialer Fragen wie die Konkurrenz mit Nah-

rungsmitteln, die Kinderarbeit, der Landraub usw. (D.I.4). Es ist dementsprechend im

Folgenden (unter F.II.1) zu bewerten, inwieweit die Biokraftstoffpolitik mit ihren Nach-

haltigkeitsregelungen  1)  die  Anforderungen des  Umweltschutzes  erfüllt  (ökologische

Nachhaltigkeit) und 2) soziale Anliegen berücksichtigt (soziale Nachhaltigkeit).

                        a.     Die  Berücksichtigung  von  Umweltanliegen  in  der  Biokraft-

stoffpolitik

Wie bereits  gezeigt,  wird die  ökologische Nachhaltigkeit  der  Biokraftstoffpolitik  da-

durch gesichert,  dass Umweltanliegen an allen Stellen und bei allen Maßnahmen be-

rücksichtigt werden müssen. Es muss nun geprüft werden, ob diese Anforderungen bei

Erlass  des  einschlägigen  Sekundärrechts  tatsächlich  eingehalten  worden sind.  Vorab

sind der Einfluss der primärrechtlichen Grundlagen der Biokraftstoffpolitik sowie die

Rolle der Integrationsklausel in Bezug auf den zu gewährenden Umweltschutz zu prüfen

(F.II.1.a.i).  Danach  ist  auf  die  Frage  der  Justiziabilität  des  Umweltziels  einzugehen

(F.II.1.a.ii). Schließlich ist die Berücksichtigung von Umweltanliegen in der Biokraft-

stoffpolitik juristisch zu bewerten (F.II.1.a.iii).

                                    i. Die primärrechtlichen Grundlagen und der zu gewäh-

rende Umweltschutz: Die Funktion der Integrationsklausel 

Die europäische Biokraftstoffpolitik beruht bisher grundsätzlich auf dem Umweltkapitel

des AEUV und muss daher nach den dort verankerten Vorgaben erfolgen.739 Das heißt,

dass die in Art. 191 Abs. 1 AEUV verankerten Ziele sowie die in Abs. 2 enthaltenen

Prinzipien  (hohes  Schutzniveau,  Vorsorge-,  Vorbeugungs-,  Ursprungs-  und  Verursa-

739Über die Umweltpolitik der Union in Bezug auf die nachhaltige Entwicklung siehe u.a. C. Calliess, Die
neue Querschnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des Grundsatzes der nach-
haltigen Entwicklung, DVBl 1998, S. 559 (562);  W. Frenz/H. Unnerstall, Nachhaltige Entwicklung im
Europarecht: theoretische Grundlagen und rechtliche Ausformung, 1999, S. 157 ff.
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cherprinzip) beachtet werden müssen. Gleichzeitig müssen nach Art. 191 Abs. 3 solche

Faktoren berücksichtigt werden, die den Inhalt der Umweltpolitik mitbestimmen bzw.

einschränken.  Unter  diesen  zeigt  insbesondere  der  vierte  Spiegelstrich,  der  die  Be-

rücksichtigung der „wirtschaftliche[n] und soziale[n] Entwicklung der Union insgesamt

sowie  [...der] ausgewogene[n] Entwicklung ihrer Regionen“ fordert, dass eine erhöhte

Retinität  auch  bei  der  Umsetzung  der  Umweltpolitik  verlangt  wird.  Der  Inhalt  des

Art. 191 AEUV bestimmt also die Art und Weise, nach welcher der Umweltschutz in

der EU zu verfolgen ist. 

Allerdings  stützen  sich einige  Regelwerke,  die  Fördermaßnahmen zu Biokraftstoffen

enthalten, nicht auf den Umweltartikel: Die Richtlinie 98/70/EG zur Kraftstoffqualität

dient der Rechtsangleichung und zielt darauf ab, gemeinsame Spezifikationen für Kraft-

stoffe festzulegen.740 Die Richtlinie 2003/96/EG zur Besteuerung von Energieerzeugnis-

sen (s. C.II) hat als Ziel die (Teil-)Harmonisierung der Verbrauchsteuer für Energieer-

zeugnisse durch die Festlegung von Mindestsätzen. Diese Fälle stellen eine Rechtsan-

gleichung im Rahmen des Binnenmarktes dar und stützen sich auf die eigens hierfür be-

stehende Rechtsgrundlage des Art. 113 AEUV. Die Richtlinie  zur Verwendung tieri-

scher Nebenprodukte (s. C.III) verfolgt den Schutz der menschlichen Gesundheit und

stützt sich demgemäß auf den entsprechenden Artikel des AEUV (Art. 168 Abs. 4 lit. b

AEUV). Noch bemerkenswerter ist die Tatsache, dass selbst die Nachhaltigkeitskriterien

(s. D.I) primär dem Binnenmarkt zugeordnet wurden, indem die EU-Legislative diese

explizit auf die Binnenmarktkompetenz des AEUV und nicht auf die Umweltkompetenz

stützt (s. E.II.5). Dies wirft zunächst die Frage auf, ob die unterschiedlichen Kompetenz-

grundlagen eine Rolle für das zu gewährende Umweltschutzniveau in der Biokraftstoff-

politik spielen.

Dies  ist  zu verneinen.  Durch die  vielfältige  Zielverfolgung  und kompetenzrechtliche

Stützung dieser Regelungen (es sei an dieser Stelle dahingestellt, wie eine solche Mehr-

fachabstützung eines Rechtsaktes auf verschiedene Kompetenznormen grundsätzlich zu

bewerten ist) dürfen keine Einbußen bezüglich der Berücksichtigung der Umweltschutz-

anliegen  entstehen.  Dies  lässt  sich  damit  begründen,  dass  die  Integrationsklausel  in

Art. 11 AEUV als eine Metanorm dient, durch welche die Ziele und Prinzipien des Um-

740Allerdings sind die Maßnahmen zur THG-Minderung und die dort enthaltenen Biokraftstoffmaßnahmen
(mit Ausnahme der Nachhaltigkeitskriterien), die mit der RL 2009/30/EG in die RL 98/70/EG integriert
worden sind, durch Doppelabstützung auf den Umweltartikel gestützt. 
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weltkapitels  in  anderen  Unionspolitiken  und -maßnahmen Anwendung finden.741 Die

Berücksichtigung des Umweltschutzes über die Anwendung der Querschnittsklausel in

anderen Kompetenzbereichen soll in keinem Punkt hinter den Maßnahmen, die sich di-

rekt auf den Umweltartikel des Vertrags beziehen, zurückstehen.742 Art. 11 AEUV ist

ganz im Gegenteil so zu verstehen, dass der Umweltschutz keine isolierte Politik dar-

stellt, sondern dass ein hohes Schutzniveau in alle Politiken der EU zu integrieren ist.743

Überdies ist auch im Binnenmarktartikel die Forderung enthalten, bei der Rechtsanglei-

chung von einem hohen Umweltschutzniveau auszugehen.744 

Dementsprechend hat die jeweilige Kompetenznorm, auf die sich ein Sekundärrechtsakt

stützt, keinen Einfluss auf das an den EU-Gesetzgeber gerichtete Gebot der Berücksich-

tigung der (ökologischen) Nachhaltigkeit. Das spiegelt sich auch in der Tatsache wider,

dass die Nachhaltigkeitskriterien in alle biokraftstoffspezifischen Förderregelungen inte-

griert werden. So wird gewährleistet, dass die Nachhaltigkeitskriterien ihr Klimaziel tat-

sächlich erreichen und zugleich nicht mehr Nachhaltigkeitsprobleme verursachen, als sie

zu lösen versuchen. Das bedeutet zwar nicht, dass die Abstützung überhaupt keine Rolle

spielt. Wie unter E.II.5 gesehen, ist es z. B. schwieriger, bei den auf den Binnenmarktar-

tikel gestützten Nachhaltigkeitskriterien einen verstärkten nationalen Schutz festzuset-

zen. Allerdings müssen die Erfordernisse des Umweltschutzes in allen Politiken jeden-

falls berücksichtigt werden.

                                   ii. Die Justiziabilität der Erfordernisse des Umweltschut-

zes

Wie erwähnt (E.II.1.a.i),  müssen Umweltanliegen entweder direkt oder indirekt (über

den Art. 11 AEUV) nach Maßgabe des Art. 191 AEUV bei allen Maßnahmen der Bio-

741L.A. Avilés, Sustainable Development and the Legal Protection of the Environment in Europe, Sustain-
able Development Law & Policy 2012, S. 29 (31 f.); M. Bungenberg in: Birnstiel/Bungenberg/Heinrich
(Hrsg.), Europäisches Beihilfenrecht, 2013, Rn.131. 
742Siehe auch L. Krämer in: Groeben/Schwarze/Hatje, Europäisches Unionrecht, 7. Auflage 2015, Art. 11
AEUV, Rn. 6: „...die Einordnung einer Maßnahme in die Umweltpolitik oder die Transport-, Landwirt-
schafts- oder Handelspolitik nicht dazu führen darf, dass auf solche Maßnahmen unterschiedliche Grund-
sätze anzuwenden sind“.
743Über die Integrationsklausel der Art. 11 siehe u.a. L.A. Avilés, Sustainable Development and the Legal
Protection of the Environment in Europe,  Sustainable Development Law & Policy 2012, S. 29 (32);  G.
Beaucamp, Das Konzept der zukunftsfähigen Entwicklung im Recht, 2002, S. 154 ff.;  C. Calliess, Die
neue Querschnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des Grundsatzes der nach-
haltigen Entwicklung, DVBL 1998, S. 559 (567); A. Epiney, Nachhaltigkeitsprinzip und Integrationsprin-
zip, in: Kahl (Hrsg.), Nachhaltigkeit durch Organisation und Verfahren, 2016, S. 103 (108 ff.).
744Art. 114 Abs. 3 AEUV.
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kraftstoffpolitik berücksichtigt werden.745 Es ist  dennoch fraglich,  inwieweit  konkrete

und vom Gericht prüfbare Regeln aus dem Umweltartikel entwickelt werden können,

die ihm einen wirksamen normativen Charakter verleihen.

Die Verbindlichkeit des Umweltziels des AEUV ist nicht zu bestreiten.746 Das Umwelt-

kapitel stellt eine Politik der Union dar und beinhaltet verbindliche Vorgaben zur Aus-

führung dieser Politik. Auch die Verbindlichkeit der Integrationsklausel ist jedenfalls in-

soweit offensichtlich, als dass sie auf den Umweltartikel verweist.747 Als Unionsziel gibt

aber der Umweltschutzartikel lediglich eine Reihe von Unterzielen sowie einige Grund-

sätze zu ihrer Verfolgung vor. Er legt weder konkrete Umweltstandards fest, noch be-

stimmt er die Maßnahmen, mit denen die Ziele zu verfolgen sind.748 Dementsprechend

sind auch die in Art. 191 AEUV enthaltenen Begriffe, die für die Formulierung der Ziele

verwendet  werden,  konkretisierungsbedürftig.  Begriffe  wie  die  „Erhaltung und  [der]

Schutz  der  Umwelt“,  die  „Verbesserung [der  Umwelt-]Qualität“,  der  „Schutz  der

menschlichen Gesundheit“ oder die „umsichtige und rationelle Verwendung der natürli-

chen Ressourcen“ sind allein kaum geeignet, rechtliche Konturen für die Kontrolle ihrer

Erfüllung vorzugeben. Ähnliches gilt  für die Grundsätze des Art. 191 Abs. 2 AEUV,

auch wenn daraus ein wenig greifbarere Aussagen entnommen werden können. 

Die Abstraktion von Rechtsbegriffen ist allerdings an sich kein Hindernis für deren ge-

richtliche Kontrolle,  da die Konkretisierung von abstrakten Rechtssätzen ohnehin die

Aufgabe des Richters darstellt. Obwohl die Rechtsprechung die abstrakten Rechtsbegrif-

fe auf konkrete Einzelfälle anwendet, formieren sich im Lauf der Zeit bzw. mit steigen-

der Anzahl einzelner Anwendungsbeispiele Aussagen, die den Inhalt der abstrakten Be-

griffe ausgestalten oder wenigstens beeinflussen. Diese konkretisierende Funktion des

europäischen Richters wird vor allem in Bereichen wie dem Wettbewerbs- und Beihilfe-

745A. Epiney, Nachhaltigkeitsprinzip und Integrationsprinzip, in: Kahl (Hrsg), Nachhaltigkeit durch Orga-
nisation und Verfahren, S. 103 (109).
746EuGH, C-284-95 vom 14.07.1998 (Safety Hi-Tech Srl.), Rn. 36;  C. Calliess, in Calliess/Ruffert (Hrsg),
EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 191 AEUV, Rn. 47; W. Kahl in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl.
2012, Art. 191 AEUV, Rn. 47.
747C. Calliess,  Die neue Querschnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung, DVBl 1998, S. 559 (567 f.); W. Frenz/H. Unnerstall, Nach-
haltige Entwicklung im Europarecht: theoretische Grundlagen und rechtliche Ausformung, 1999, S. 197;
M. Niestedt, Das Integrationsprinzip nach Art. 6 EGV: Grundsätze und Organisation der Berücksichtigung
umweltpolitischer Belange in anderen Politiken, 1999, S. 13, Rn. 23.
748C. Calliess, in Calliess/Ruffert (Hrsg), EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art 191 AEUV, Rn. 47; D. Murs-
wiek, Möglichkeiten und Probleme bei der Verfolgung und Sicherung nationaler und EG- weiter Umwelt-
schutzziele im Rahmen der europäischen Normung: Einflussmöglichkeiten der nationalen Politik auf die
Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen von Normungsprozessen auf der Ebene der Europäi-
schen Union, 1995, S. 53.
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recht  deutlich.  Dort  hat  der  EuGH  Begriffe  wie  die  „Störung  des  Gemeinsamen

Marktes“, die „beherrschende Stellung im Gemeinsamen Markt“ und eine ganze Reihe

weiterer Termini des Beihilferechts detailliert konkretisiert und eine ausführliche Prü-

fung ihrer Umsetzung unternommen.749 Allein die Abstraktion von Begriffen steht der

Wirkung und Anwendung einer Vorschrift demnach nicht im Wege, sodass auch die

Kontrolle der Erfüllung der Ziele und Grundsätze des Art. 191 AEUV möglich ist. 

Der Hauptgrund, der für eine begrenzte Kontrollmöglichkeit des Richters spricht, ist die

Natur  der  Umweltpolitik,  deren  Verfolgung  primär  dem  Gesetzgeber  anvertraut  ist.

Nach Art. 192 AEUV ist es Aufgabe des Rates und des Parlaments, „über das Tätigwer-

den der Union zur Erreichung der in Artikel 191 genannten Ziele“ zu entscheiden. Die

beiden  Institutionen  sind  als  demokratisch  legitimierte  Organe  die  Hauptakteure  der

Umweltpolitik und sie müssen dabei allen Interessen Rechnung tragen750 sowie die not-

wendigen Abwägungen vornehmen.751 Dementsprechend verfügen sie über ein breites

Ermessen bei der Ausgestaltung der Umweltpolitik. Dieses Ermessen ist z. B. im Beihil-

ferecht nicht vorhanden. Dort sind die Vorgaben der Verträge viel konkreter, sie legen

klare Voraussetzungen fest und verbieten ein bestimmtes Verhalten; sie stellen also eine

negative Grenze dar, während der Umweltschutz  positive politische Ziele beinhaltet.

Außerdem hat die Europäische Kommission, die mit der Kontrolle der Berücksichtigung

der Regeln des Wettbewerb- und Beihilferechts beauftragt ist, keine demokratische Le-

gitimation wie der Rat und das Parlament, und aus diesem Grund ist die Verantwortung

des EuGH, ihr Vorgehen zu kontrollieren, viel größer. Als anderes Extrem hat der Ge-

richtshof bei sogenannten „staatsorganisatorischen Grundentscheidungen“752 wie der Er-

füllung des Subsidiaritätsprinzips, wo es um höchst politische Entscheidungen geht, eine

noch stärker eingeschränkte Kontrollbefugnis als beim Umweltschutz.

Ein  breites  Ermessen  bedeutet  allerdings  nicht,  dass  der  Gesetzgeber  von  jeglichen

Grenzen befreit ist und keiner Kontrolle unterliegt. Vielmehr ist die Legislative bei der

Verfolgung eines Unionsziels an die Vorgaben des jeweiligen Vertragsartikels gebun-

den, der die Bedingungen der Zielverfolgung bestimmt. Auch bei einem breiten Ermes-

sen muss die Einhaltung dieser Grenzen prüfbar sein. Der Umweltschutz stellt seit Lan-

749C. Calliess, Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union: Vorgaben für die An-
wendung von Art. 5 (ex-Art. 3b) EGV nach dem Vertrag von Amsterdam, 1999, S. 282 f. 
750EuGH C-127/07 vom 16.12.2008 (Societe Arcelor Atlantique et Lorraine), Rn. 59.
751W. Kahl in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 191 AEUV, Rn. 48.
752C. Calliess, Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union: Vorgaben für die An-
wendung von Art. 5 (ex-Art. 3b) EGV nach dem Vertrag von Amsterdam, 1999, S. 275.
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gem ein mit der Vollendung des Binnenmarktes gleichwertiges Ziel der Union dar. Auch

wenn  seine  Verfolgung  eher  durch  positive  Ziele  und  in  einer  abstrakten  Weise

formuliert wird, ist sie trotzdem genauso wie das Funktionieren des Binnenmarktes von

der Justiz zu gewährleisten. 

Weiterhin ist zu beachten, dass das Hauptorgan der europäischen Legislative, der Rat,

eine eher indirekte demokratische Legitimation genießt (über die nationalen Parlamente)

und deswegen einer demokratischen Kontrolle auf Unionsebene nur eingeschränkt un-

terliegt. Aus diesem Grund hat der europäische Richter als Gegengewicht eine verstärkte

Verantwortung, die europäische Rechtsstaatlichkeit gegen politische Willkür zu sichern

und die Beachtung der Verträge durch die Legislative ausgiebig zu überprüfen. Schließ-

lich spielt auch hier das Ziel der Verfolgung einer nachhaltigen Entwicklung eine wich-

tige Rolle. Mit seiner Verankerung im Primärrecht verleiht es dem Umweltschutz eine

zusätzliche Bedeutung sowie eine breitere, sektorübergreifende Funktion, da der Um-

weltschutz zentrale Bedeutung für die nachhaltige Entwicklung im Europarecht hat. Da-

durch wird auch der Richter unter zusätzlichen Druck gesetzt, das Vorgehen der Politik

im Umweltbereich zu kontrollieren.753

Bisher hat der EuGH gegenüber der Umweltpolitik eine eher zurückhaltende Stellung

bezogen. Die Logik hinter dieser Zurückhaltung ist nach eigenen Angaben des Gerichts

sowohl technischer als auch politischer Natur. Zunächst seien im Umweltartikel unter-

schiedliche Ziele und Grundsätze verankert, die von der Legislative zu beachten sind

und gegeneinander abgewogen werden müssen. Dieses Verfahren besitzt einen hohen

Grad an Komplexität. Vor allem bei komplexen Prüfungen wirtschaftlicher oder wissen-

schaftlicher  Natur  sei  die  Möglichkeit  der  Kontrolle  sehr  stark eingeschränkt.754 Der

Richter solle angesichts solch komplexer Sachverhalte nicht die Rolle des Gesetzgebers

einnehmen, vielmehr habe er das Ergebnis der Abwägung grundsätzlich zu respektieren.

Weiterhin lege der Umweltartikel nur die Ziele der Politik fest, über ihre genaue Umset-

zung entscheide der Gesetzgeber.755 

In diesem Rahmen sei vom Richter  nur zu prüfen,  ob der Gesetzgeber  die  „Anwen-

dungsvoraussetzungen“ des Umweltartikels „offensichtlich falsch beurteilt hat“.756 Eine

solche falsche Beurteilung sei in den folgenden Fällen anzunehmen:
753M. Decleris, The law of sustainable development - General Principles, 2000, S. 9 f.
754EuG, T-13/99 vom 11.09.2002 (Pfizer Animal Health), Rn. 168 f.
755EuGH, C-284/95 vom 14.07.1998 (Safety Hi-Tech Srl), Rn. 43.
756EuGH, C-284-95 vom 14.07.1998 (Safety Hi-Tech Srl),  Rn.  37;  EuGH, C-341/95 vom 14.07.1998
(Bettati/Safety Hi-Tech Srl), Rn. 35.
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- bei einem offensichtlichen Irrtum,

- beim Ermessensmissbrauch,

- bei einer offensichtlichen Überschreitung des Ermessensspielraums,

- bei der Missachtung von Verfahrensgarantien.757

Die Tatbestandsvoraussetzung „offensichtlicher Irrtum“ bezieht sich auf Fälle, in wel-

chen die zuständigen Organe „von zutreffenden Tatsachen [nicht] ausgegangen sind […]

und sich von sachgerechten Erwägungen [nicht] leiten haben lassen“758 und dadurch zu

erheblichen Fehlern in ihren Entscheidungen gekommen sind. 

Ein Ermessensmissbrauch liegt nach dem EuGH vor, wenn die Maßnahme:

- dem Zweck, für den sie erlassen worden ist, fremd ist, d. h. tatsächlich einem anderen

Zweck dient,

- offensichtlich unzweckmäßig ist (objektiv ungeeignet),

-  wichtige  relevante  Umstände  unberücksichtigt  lässt,  was  wiederum  auch  einen

offensichtlichen Irrtum darstellt,

- zur Verfahrensumgehung erlassen worden ist.759

Die  Überschreitung des Ermessensspielraums soll  erst dann angenommen werden,

wenn der Gesetzgeber weit über den von den Verträgen eingeräumten Rahmen gegan-

gen ist. Selbstverständlich muss der EuGH einen gewissen Spielraum des Gesetzgebers

bei der Erfüllung der Vertragsziele respektieren, sonst würde der Richter die Abwägung

des Gesetzgebers schlicht durch seine eigene Abwägung ersetzen. Dieser Spielraum darf

andererseits vom Gesetzgeber nicht offensichtlich überschritten werden. Ein Indiz für

eine Ermessensüberschreitung kann sein, dass zu berücksichtigende Ziele „vollständig

aufgeopfert“ werden.760 

Die Einhaltung der Verfahrensgarantien wird schließlich umso wichtiger für die Jus-

tiziabilität des Umweltziels, je weniger das Ermessen der Politik kontrollierbar ist. Dies

gilt insbesondere für komplexe Sachverhalte. Durch die genauere Überprüfung des Ver-

757EuG, T-13/99 vom 11.09.2002 (Pfizer Animal Health), Rn. 166; EuGH, T-263/07 vom 23.09.2009 (Est-
land/Kommission), Rn. 55.
758C. Calliess, Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union: Vorgaben für die An-
wendung von Art. 5 (ex-Art. 3b) EGV nach dem Vertrag von Amsterdam, 1999, S. 271 f. 
759Siehe auch EuGH, C-310/04 vom 07.09.2006 (Spanien/Rat), Rn. 69.
760C. Calliess, Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union: Vorgaben für die An-
wendung von Art. 5 (ex-Art. 3b) EGV nach dem Vertrag von Amsterdam, 1999, S. 280.
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fahrens  versucht  der  Gerichtshof,  seine  Zurückhaltung  gegenüber  dem  Abwägungs-

ergebnis des Gesetzgebers auszugleichen.761 Das zuständige Organ habe diesbezüglich

die Pflicht, „sorgfältig und unparteiisch alle relevanten Gesichtspunkte des Einzelfalls

zu untersuchen und seine Entscheidung hinreichend zu begründen“762. Diese Untersu-

chung und ihre Ergebnisse sind zu veröffentlichen und jede Maßnahme muss hinrei-

chend Bezug zu den Ergebnissen der Untersuchungen aufweisen und zudem hinreichend

begründet  sein.763 Das dient  nicht  nur als  Verfahrensgarantie,  sondern erleichtert  den

Richtern gleichzeitig die Ermittlung aller Tatsachen, die für den Rechtsakt relevant sind

und damit auch für dessen gerichtliche Kontrolle eine Rolle spielen können. Weiterhin

müssen zur Erfüllung der Begründungspflicht die relevanten Tatsachen nicht bloß er-

wähnt werden, sondern sich in der ergriffenen Maßnahme niederschlagen, d. h. es muss

eine gewisse Kausalität zwischen den zugrunde liegenden Tatsachen und den rechtli-

chen Maßnahmen ersichtlich sein. Die Bedeutung dieser Garantie wird dadurch unter-

strichen, dass sie durch ihre Verankerung in Art. 296 Satz 2 AEUV primärrechtlichen

Rang erlangt hat. Neben der Begründung, die grundsätzlich in den Erwägungsgründen

eines jeden Rechtsaktes zu finden ist, dienen auch Instrumente wie die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung und die Folgenabschätzung als Verfahrensgarantien sowie zur Tatsa-

chenermittlung. 

Ein Beispiel, welches die Befugnisse der richterlichen Kontrolle in der Umweltpolitik

deutlich  macht,  liefert  das  Urteil  des  Europäischen  Gerichts  (EuG) in  der  Sache T-

333/10 aus dem Jahr 2013. In diesem Fall wurde die Kommission verklagt, weil sie ein

allgemeines Einfuhrverbot exotischer Vögel als Schutzmaßnahme gegen die Vogelgrip-

pe erlassen hat764. Nach dem Gericht hätte die Kommission, statt eines weltweiten Ver-

botes, ihre Maßnahme auf diejenigen Länder beschränken sollen, in denen eine konkrete

Gefahr für die Gesundheit bestand. Zudem gehe „weder aus den Gründen der  [ange-

fochtenen]  Entscheidung 2005/760 noch aus den im laufenden Verfahren vorgelegten

761C. Calliess, Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip in der Europäischen Union: Vorgaben für die An-
wendung von Art. 5 (ex-Art. 3b) EGV nach dem Vertrag von Amsterdam, 1999, S. 282, 295; D. Murs-
wiek, Möglichkeiten und Probleme bei der Verfolgung und Sicherung nationaler und EG- weiter Umwelt-
schutzziele im Rahmen der europäischen Normung: Einflußmöglichkeiten der nationalen Politik auf die
Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen von Normungsprozessen auf der Ebene der Europäi-
schen Union, 1995, S. 26; M. Niestedt, Das Integrationsprinzip nach Art. 6 EGV: Grundsätze und Organi-
sation der Berücksichtigung umweltpolitischer Belange in anderen Politiken, 1999, S. 29.
762EuG, T-333/10 vom 16.09.2013 (Animal Trading Company), Rn. 84.
763Siehe auch EuGH, C-343/09 vom 08.07.2010 (Afton Chemical Ltd), Rn. 34.
764Entscheidung der Kommission vom 27. Oktober 2005 mit Maßnahmen zum Schutz gegen die Ein-
schleppung der hoch pathogenen Aviären Influenza bei der Einfuhr von in Gefangenschaft gehaltenen Vö-
geln aus bestimmten  Drittländern, ABl. L 285 vom 28.10.2005, S. 60.
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Schriftsätzen der Kommission hervor,  dass diese sich in irgendeiner Form um Aufklä-

rung über die Frage bemüht hätte, ob das Risiko oder die ernsthafte Gefahr für die Ge-

sundheit, das bzw. die Vögeln aus diesen Drittländern zugeschrieben wurde [Asien und

Lateinamerika], entsprechend in Drittländern eintreten konnte, die u. a. in Afrika oder

in Ozeanien liegen“765. Die Kommission hätte nach entsprechenden Informationen su-

chen und die Ergebnisse ihrer wissenschaftlichen Untersuchung in dem Rechtsakt deut-

lich machen sollen. Die ergriffenen Maßnahmen sollten dann mit den Ergebnissen der

Untersuchung in Zusammenhang stehen und nicht über diese hinausgehen.  Auch bei

Ungewissheit über die Gefahrenquellen sei die Kommission gemäß dem Vorsorgeprin-

zip zum Handeln berechtigt, vorausgesetzt, dass diese Ungewissheit das Ergebnis einer

sachlichen Untersuchung gewesen sei. Da im hier entschiedenen Fall jedoch keine sol-

che Untersuchung bei der Verabschiedung der Maßnahme erwähnt worden war, habe

die Kommission ihre Sorgfalts- und Begründungspflichten verletzt.766 Weiterhin sei die

Maßnahme wegen des Fehlens wissenschaftlicher Beweise unverhältnismäßig und stelle

eine Überschreitung des Ermessens der Kommission dar.767 Zusammenfassend sei die

Kommission verpflichtet, „erstens eine sorgfältige und vollständige Prüfung der in die-

sem Stadium verfügbaren relevanten Gesichtspunkte vorzunehmen, um eine möglichst

erschöpfende wissenschaftliche Risikobewertung zu erhalten, die wissenschaftliche Ob-

jektivität der beabsichtigten Maßnahme zu gewährleisten und den Erlass willkürlicher

Maßnahmen zu verhindern, und zweitens in der fraglichen Entscheidung eine hinrei-

chende Begründung zu liefern“.768

Wie anhand dieses Beispiels ersichtlich, sind die einzelnen Fallgruppen einer „falschen

Beurteilung“  nicht  immer  voneinander  zu  trennen.  Sie  stellen  zwar  unterschiedliche

Prüfpunkte dar, oft kann aber ein Fehler unter mehrere Tatbestandsvoraussetzungen ka-

tegorisiert  werden.  Ein  Irrtum bei  den  zu  berücksichtigenden  Umständen kann z. B.

gleichzeitig einen Ermessensmissbrauch bzw. eine Ermessensüberschreitung darstellen

sowie mit einer Verletzung von Verfahrensgarantien verbunden sein. Diese oben gezeig-

ten Fallgruppen der Rechtsprechung zu den Ermessensfehlern dienen demnach mehr als

Hilfe zur Systematisierung der Kontrolle und zur Konkretisierung des Fehlerbegriffs.

765EuG, T-333/10 vom 16.09.2013 (Animal Trading Company), Rn. 88.
766EuG, T-333/10, Rn. 91.
767EuG, T-333/10, Rn. 103.
768EuG, T-333/10, Rn. 91.
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                                  iii. Bewertung der Berücksichtigung von Umweltanliegen 

in der Biokraftstoffpolitik

Ausgehend von den oben genannten Ergebnissen zur Justiziabilität des Umweltartikels

sowie der Umwelt-Integrationsklausel  soll  die Berücksichtigung von Umweltanliegen

im europäischen Rechtsrahmen für Biokraftstoffe anhand bestimmter Fragen bewertet

werden.

                                         α.  Zu der Notwendigkeit und der Angemessenheit von 

Nachhaltigkeitskriterien

Zunächst ist auf die Ausgangsfrage einzugehen, ob insbesondere die Verabschiedung

von  Nachhaltigkeitskriterien  für  Biokraftstoffe  überhaupt  zwingend  ist.  Diese  Frage

scheint heutzutage ohne Bedeutung zu sein, da die Nachhaltigkeitskriterien bereits in

Geltung sind. Allerdings ist die Förderung von Biokraftstoffen etwas älter als die Nach-

haltigkeitskriterien: Im ALTENER-Programm aus dem Jahr 1993 (s. B.I) waren keine

Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe vorgesehen und in der Richtlinie 2003/30/EG

zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder anderen erneuerbaren Kraft-

stoffen im Verkehrssektor (s. B.I) war nur abstrakt die Ökobilanz der Biokraftstoffe bei

deren Förderung zu berücksichtigen.769 Darüber hinaus hat die Frage nach der Notwen-

digkeit der Nachhaltigkeitskriterien eine prinzipielle Bedeutung für die Rolle der nach-

haltigen  Entwicklung und die  Erforderlichkeit  der  Integration  von Nachhaltigkeitsre-

geln, die auch für andere Bereiche des EU-Rechts nützlich sein kann. 

Wie  mehrmals  erwähnt,  ist  das  Hauptziel  der  Biokraftstoffpolitik  der  Umweltschutz.

Das ergibt sich unter anderem aus der primärrechtlichen Grundlage und der Begründung

ihres  Hauptregelwerks,  der  EE RL,  sowie ihres  biokraftstoffspezifischen Vorgängers,

der Richtlinie 2003/30/EG. Vor allem der Klimaschutz und die Klimaziele der EU im

Rahmen ihrer internationalen Verpflichtungen müssen durch die Biokraftstoffförderung

verfolgt werden. Darüber hinaus kommen die Fördermaßnahmen anderen Zielen zugute,

wie beispielsweise der regionalen Entwicklung und der Energieversorgungssicherheit.770

All diese Ziele müssen oft miteinander abgewogen werden: Denn es kann z. B. sein,

dass die Stärkung des Agrareinkommens (jedenfalls kurzfristig) mit dem Umweltschutz

konkurriert. Eine Abwägung vorzunehmen bedeutet unter anderem, dass andere Interes-

sen nicht vollständig außer Acht gelassen werden dürfen und Einbußen zugunsten dieser

769Erwägungsgründe 24 ff., Art. 3 Abs. 4 RL 2003/30/EG.
770Siehe z.B. Art. 1 RL 2003/30/EG.
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auch im Bereich des Umweltschutzes hinzunehmen sind. Dennoch muss in der Biokraft-

stoffpolitik dem Umwelt- und vor allem dem Klimaschutz Priorität eingeräumt werden.

Wenn der europäische Gesetzgeber also mit der Biokraftstoffpolitik dem Umwelt- und

Klimaschutz dienen soll, dann ist das Gebot der ökologischen Nachhaltigkeit zunächst

so zu verstehen, dass die Biokraftstoffpolitik diese Ziele tatsächlich erfüllt  und nicht

vollständig verfehlt. 

In erster Linie muss also durch die Förderung von Biokraftstoffen tatsächlich eine Treib-

hausgaseinsparung erzielt werden. Daneben ist möglicherweise auf andere Belange ein-

zugehen, damit das erreichte Ergebnis nicht durch Umweltschäden in anderen Bereichen

aufgehoben wird. Die Art und Weise, wie dieses Ergebnis zu erreichen ist, bleibt dem

Ermessen des Gesetzgebers überlassen.771 Somit ist die Verabschiedung von Nachhaltig-

keitskriterien selbst keine Pflicht des Gesetzgebers. Sie bedeutet aber zugleich von allei-

ne keine Gewährleistung der Nachhaltigkeit. Vielmehr muss jede Nachhaltigkeitsrege-

lung inhaltlich daraufhin untersucht werden, ob und inwieweit sie die Ziele der Biokraft-

stoffpolitik – wie sie oben beschrieben wurden – fördert bzw. nicht verfehlt. 

Dementsprechend ist für die Prüfung der Nachhaltigkeitsregelungen der Biokraftstoffpo-

litik nicht deren besondere Form entscheidend, sondern vielmehr die Frage, ob sie je-

weils  tatsächlich  zur  Zielerreichung  der  Biokraftstoffpolitik  dienen.  Das  gleiche  gilt

auch für die Frage, ob das Instrument der Nachhaltigkeitskriterien ausreichend ist, oder

ob strengere Maßnahmen wie z. B. jene des Ordnungsrechts in Anspruch zu nehmen wä-

ren. Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden, sondern richtet sich ebenfalls

danach, inwieweit jeweils die Ziele mit den Regelungen erreichbar sind. So entscheidet

zunächst der Gesetzgeber, welche Maßnahme geeignet und angemessen für die von ihm

festgelegten Ziele ist. Nur beim Missbrauch dieses Ermessens ist er zur Rechenschaft zu

ziehen. Im Fall der Nachhaltigkeitskriterien wäre also das Ordnungsrecht nur dann eine

zwingende Lösung, wenn andere Maßnahmen die Ziele der Biokraftstoffpolitik zweifel-

los verfehlen würden.

                                         β.  Ein hohes Schutzniveau?

Anschließend an die nun beantwortete  Ausgangsfrage zur generellen Erforderlichkeit

der Nachhaltigkeitskriterien, ergibt sich die Frage danach, welches Umweltschutzniveau

771Siehe auch  D. Murswiek, Möglichkeiten und Probleme bei der Verfolgung und Sicherung nationaler
und EG- weiter Umweltschutzziele im Rahmen der europäischen Normung: Einflußmöglichkeiten der na-
tionalen Politik auf die Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen von Normungsprozessen auf
der Ebene der Europäischen Union, 1995, S. 61.
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in der Biokraftstoffpolitik als akzeptabel gilt. Dies sowohl in quantitativer Hinsicht, in-

dem das Ausmaß des Umweltschutzes zu klären ist, als auch in qualitativer Hinsicht, in-

dem die Auswahl der einzelnen Umweltanliegen bestimmt werden muss. So stellt sich

z. B. die Frage, wie viel Prozent an Treibhausgaseinsparung als nachhaltig gilt, ab wel-

chem Überschirmungsgrad die Wälder schutzwürdig sind oder warum manche Kohlen-

stoffspeicher nicht in den Nachhaltigkeitskriterien enthalten sind. Weiterhin, warum be-

stimmte Probleme wie die indirekten Landnutzungsänderungen nicht mit  Nachhaltig-

keitskriterien bekämpft worden sind, obwohl sie als Probleme längst anerkannt werden.

Stellen  bloße Berichtspflichten eine befriedigende Gewährleistung der Nachhaltigkeit

von Biokraftstoffen dar? Es könnte auch hinterfragt werden, warum die Nachhaltigkeits-

kriterien nicht für Direktzahlungen der GAP gelten, wenn sie der Biokraftstoffherstel-

lung zugutekommen.  Sogar  die  Reform der  EE RL 2015 ist  von solchen Problemen

nicht befreit, z. B. kann die Frage aufgeworfen werden, ob der 7 %-Deckel nachhaltig

genug ist oder ob er einen effektiven Schutz vor indirekten Landnutzungsänderungen

gewährleistet. Im Endeffekt kann bei jeder Nachhaltigkeitsregelung geprüft werden, ob

sie tatsächlich ein hohes Umweltschutzniveau gewährleistet, wie es in Art. 191 Abs. 2

AEUV verankert ist und durch die Integrationsklausel unabhängig vom Politikbereich

Anwendung findet. 

Das Ziel  des hohen Umweltschutzniveaus liefert  „einen materiellen Maßstab für den

Umfang der gebotenen Zielverwirklichung“.772 Demgemäß ist nicht jegliche Maßnahme

des Umweltschutzes zur Zweckerfüllung hinreichend, sondern es bedarf einer gewissen

Intensität.  Darüber hinaus ist aber das Niveau des erwünschten Umweltschutzes nicht

konkreter festgelegt. Der EuGH hat darauf verzichtet,  den Inhalt des hohen Umwelt-

schutzniveaus in abstracto zu bestimmen, und stattdessen hat er bei Bedarf eine fallbezo-

gene negative Prüfung unternommen, indem jeweils ein möglicher Verstoß gegen die

Schutzklausel für die einzelnen zu prüfenden Maßnahmen untersucht wurde. Als Maß-

stab wurden unter  anderem die internationalen Verpflichtungen der Union angewen-

det.773 

772D. Murswiek, Möglichkeiten und Probleme bei der Verfolgung und Sicherung nationaler und EG- wei-
ter Umweltschutzziele im Rahmen der europäischen Normung: Einflußmöglichkeiten der nationalen Poli-
tik auf die Ausgestaltung der rechtlichen Rahmenbedingungen von Normungsprozessen auf der Ebene der
Europäischen Union, 1995, S. 58.
773EuGH Rs C-284/95 vom 14.07.1998 (Safety Hi-Tech Srl), Rn. 48 sowie C-341/95 (Bettati/Safety Hi-
Tech Srl), Rn. 46.
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Darüber hinaus ist das hohe Niveau des Umweltschutzes im Zusammenhang mit den

anderen Geboten des Umweltartikels zu bestimmen: Zunächst sind die restlichen Um-

weltprinzipien in Art. 191 Abs. 2 in Betracht zu ziehen, daneben spielen auch die Fakto-

ren des Abs. 3 eine bedeutende Rolle. So müssen zur Bestimmung des erwünschten Ni-

veaus die „verfügbaren wissenschaftlichen und technischen Daten“, die „Umweltbedin-

gungen in den einzelnen Regionen der Union“, die „wirtschaftliche und soziale Entwick-

lung der Union“, ja sogar die „Vorteile und die Belastung aufgrund des Tätigwerdens

bzw. eines Nichttätigwerdens“ berücksichtigt werden. Schließlich verleiht das Nachhal-

tigkeitsprinzip  dem zu erreichenden  Schutzniveau einen zukunftsorientierten  Charak-

ter.774 

Daraus wird ersichtlich, dass es beim hohen Umweltschutzniveau nicht um ein sofort er-

reichbares, sondern eher um ein langfristig zu verfolgendes Ziel geht.775 Das Prinzip be-

stimmt kein pauschales, EU-weites Niveau für den Umweltschutz, sondern es fordert die

Verbesserung der  Umweltstandards  auf  Grundlage  des  jeweils  aktuellen  Standes  der

Wissenschaft  und der Technik776 und unterscheidet  sich je nach Gebiet.  Dabei ist es

nicht erforderlich, dass das jeweils höchste mögliche Niveau erreicht wird. Wäre das der

Fall, hätte der Gesetzgeber kein Ermessen und keine Möglichkeit, Abwägungen vorzu-

nehmen, wie sie nach Art. 191 erforderlich sind. Überdies liefe dann die Regelung des

Art. 193  AEUV leer,  wonach  Mitgliedstaaten  verstärkte  Schutzmaßnahmen  im  Ver-

gleich zu dem erwünschten Niveau ergreifen können.

Nachdem durch die Anforderungen internationaler Verpflichtungen der EU und des Pri-

märrechts die Grundrisse des hohen Umweltschutzniveaus skizziert  wurden, bleibt es

dem Gesetzgeber überlassen, das Prinzip in die Praxis umzusetzen und somit zu konkre-

tisieren. Dabei unterliegen seine Handlungen selbstverständlich der gerichtlichen Kon-

trolle. Nach dem EuGH verfügt der Gesetzgeber „in einem komplexen technischen, sich

ständig weiterentwickelnden Rahmen […]  über ein weites  Ermessen insbesondere in

Bezug auf die Beurteilung der hoch komplexen wissenschaftlichen und technischen tat-

sächlichen Umstände bei der Festlegung von Art und Umfang der Maßnahmen, die er

erlässt“.777 Diese Aussage betrifft sowohl den qualitativen (Art) als auch den quantitati-

774D. Murswiek, S. 64.
775GA Leger, Schlussanträge vom 3.2.1998 in Bezug auf EuGH, C-284/95 und C-341/95, Rn. 67.
776GA Leger,  Schlussanträge  vom 3.2.1998 in Bezug auf EuGH,  C-284/95 und C-341/95,  Rn.  67;  A.
Schmeichel, Towards Sustainability of Biomass Importation: An Assessment of the EU Renewable Ener-
gy Directive, 2014, S. 213, 217; W. Kahl in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 191 AEUV,
Rn. 64.
777EuGH, C-343/09 vom 08.07.2010 (Afton Chemical Ltd), Rn. 28.
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ven (Umfang) Aspekt  des Umweltziels  und des zu verfolgenden Schutzniveaus.  Das

gesetzgeberische  Ermessen  erstreckt  sich  sogar  teilweise  auf  die  „Feststellung  der

Grunddaten“.778 Das  heißt,  dass  die  Politik  sogar  unter  einer  Vielfalt  von  wis-

senschaftlichen Daten ein Ermessen bezüglich der Auswahl derjenigen Daten besitzt, die

sie als Grundlage einer Maßnahme festlegen will.

Allerdings ist die Legislative, so der EuGH, verpflichtet zu beweisen, dass sie tatsäch-

lich von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht hat und dass „alle erheblichen Faktoren

und Umstände der Situation, die mit diesem Rechtsakt geregelt werden sollte, berück-

sichtigt worden sind“.779 Diese Berücksichtigung hat die Politik schließlich „beizubrin-

gen und klar und eindeutig darzulegen“.780 Auch Kahl sieht den Schwerpunkt der Prü-

fung in der Begründung eines Rechtsaktes. Dort muss insbesondere mit schlüssigen Be-

weisen aufgezeigt werden, dass die ergriffenen Maßnahmen den beabsichtigten Umwelt-

schutz erreichen können.781 Im Endeffekt stellt das eine Prüfung der Frage dar, ob der

Gesetzgeber die von ihm (innerhalb breiter Grenzen) gesetzten Ziele mit dafür geeigne-

ten Maßnahmen verfolgt.

Von diesen Folgerungen ausgehend kann das Schutzniveau der Biokraftstoffpolitik über

deren Entwicklung im EU-Recht hinweg verfolgt und konkreter bewertet werden. Die

Förderung von Biokraftstoffen wurde in der EU als eine Politik mit dem Hauptziel der

Verringerung  von  Treibhausgasemissionen  initiiert.  Die  Kommission  beurteilte  Bio-

kraftstoffe in Bezug auf die Schadstoffe als „grundsätzlich umweltschonend“.782 Dazu

galten sie als klimaneutral, frei von bestimmten Schadstoffen wie Schwefelverbindun-

gen und geeignet für ökologische Anbaumethoden.783 Das war damals Grund genug, um

die Förderung von Biokraftstoffen als Umweltpolitik einzuordnen. Gleichzeitig sah die

Union  Vorteile  in  der  alternativen  Nutzung  von überschüssigen  landwirtschaftlichen

Produkten.784 

Mit dem ALTENER-Programm im Jahr 1993 (s. B.I) wurde dementsprechend allein ein

Zielwert für Biokraftstoffe festgelegt; weitere Belange wurden nicht angesprochen, ob-

778EuGH, C-343/09, Rn 33.
779EuGH, C-343/09, Rn 34.
780EuGH, C-310/04, Rn. 123.
781W. Kahl in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 191 AEUV, Rn. 66.
782Begründung KOM (92) 36 endg. Vom 24.3.1992, Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über den Ver-
brauchssteuersatz auf Kraftstoffe aus landwirtschaftlichen Rohstoffen. 
783Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Rates über den Verbrauchsteuersatz auf Kraft-
stoffe aus landwirtschaftlichen Rohstoffen, ABl. C 223 vom 31.8.1992, S. 1 (Rn 3.6.4 f.) 
784Ergänzende  Stellungnahme  zum  Thema  „Verwendung  landwirtschaftlicher  Rohstoffe  im  Nichtnah-
rungsmittelsektor'', ABl C 332 vom 31.12.1990, S. 67 (Rn 2.1).
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wohl der Wirtschafts- und Sozialausschuss der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft

bereits damals davor gewarnt hat, „Produktionspraktiken [zu]  entwickeln,  die [...]  die

Umwelt belasten“785. Dem ALTENER-Programm könnte also, wenigstens im Nachhin-

ein vorgeworfen werden, dass die Nutzung von Biokraftstoffen ohne jegliche Bedenken

mit der Treibhausgaseinsparung identifiziert wurde. Damals waren allerdings Biokraft-

stoffe in der EU nur ein Nischenmarkt und hatten wahrscheinlich noch keine spürbaren

Auswirkungen. Weiterhin war die europäische Landwirtschaft zu jener Zeit von großen

Überschüssen an Agrarprodukten geplagt und es wurde dringend nach Wegen gesucht,

mittels  derer  die  Agrarproduktion  für  Nahrungsmittel  reduziert  werden konnte,  ohne

gleichzeitig große Agrarlandverluste und eine Entvölkerung des ländlichen Raumes zu

verursachen.  Eine  solche Lösung war die  Maßnahme der  Stilllegungspflicht  und die

gleichzeitige Einführung der Möglichkeit, auf stillgelegten Flächen Energiepflanzen an-

zubauen. 

Aus diesen Gründen gab es wenig Bedenken, dass Biokraftstoffe tatsächlich nicht THG-

emissionseinsparend sein könnten bzw. dass sie zu einer Überbeanspruchung von Flä-

chen beitragen würden.786 Außerdem war das 5 %-Biokraftstoffziel des ALTENER-Pro-

gramms eher niedrig angesetzt und diente nur als Richtwert, was wiederum bedeutet,

dass die Mitgliedstaaten bei der Zielerfüllung erheblichen Spielraum hatten und zu kei-

nen  Maßnahmen  gezwungen  waren,  die  negative  Umweltauswirkungen  herbeiführen

könnten. Schließlich war der Rat nicht daran gebunden, den Stellungnahmen der Aus-

schüsse zu folgen, diese waren lediglich zu berücksichtigen. Dementsprechend kann in

dem Fehlen besonderer Nachhaltigkeitsregelungen im ALTENER-Programm kein Er-

messensfehler erkannt werden.

Die Richtlinie 2003/30/EG zur Förderung von Biokraftstoffen führte zehn Jahre später

keine bedeutenden Änderungen in die Biokraftstoffpolitik  ein. Die Mindestwerte, die

von den Mitgliedstaaten festgelegt werden sollten, waren vielmehr eine Wiederholung

des ALTENER-Programms (2 % bis Ende 2005, 5,75 % bis Ende 2010).  Ihre Errei-

chung war wiederum nicht verbindlich, sondern die Mitgliedstaaten waren nur aufgeru-

fen, diese Mindestwerte festzulegen, wobei sie mit entsprechender Begründung sogar

kleinere Werte bestimmen konnten. Unterdessen wurden hier erstmals andere Umwelt-

785Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine Entscheidung des Rates zur  Förderung der  erneuerbaren
Energieträger in der Gemeinschaft, ABl C 19 vom 25.1.1993, S. 7  (Rn 3.5.3).
786Ergänzende Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschußes zum Thema „Verwendung landwirt-
schaftlicher Rohstoffe im Nichtnahrungsmittelsektor'', ABl C 332 vom 31.12.1990, S. 67 (Rn. 2.1 f.).
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anliegen angesprochen und Maßnahmen dazu eingeführt. So waren die Mitgliedstaaten

zur Berücksichtigung der „gesamte[n] Klima- und Ökobilanz“ aufgefordert, was für eine

ganzheitliche Betrachtung der Umweltauswirkungen spricht. Sie hatten darüber hinaus

die  Möglichkeit,  die  umweltfreundlichsten  Biokraftstoffe  vorrangig  zu  fördern.787

Obwohl die Forderung der Berücksichtigung der Ökobilanz eher schwach formuliert,

und die vorrangige Förderung von besonders umweltfreundlichen Biokraftstoffen nur

fakultativ war, stellten diese Maßnahmen zweifellos eine Verbesserung gegenüber dem

ALTENER-Programm dar und sind als Nachhaltigkeitsauflagen für relativ niedrige und

nur teilweise verbindliche Ziele als angemessene Regelungen zu beurteilen.

Die EE RL und die Richtlinie 2009/30/EG legten zum ersten Mal verbindliche Biokraft-

stoffziele fest (s. C.I.1), da die Effektivität der bisher gesetzten Richtwerte nicht beson-

ders groß war, bis dahin keine geeigneten Fördersysteme geschaffen und die Ziele ver-

fehlt worden sind.788 Gleichzeitig wird in den Richtlinien anerkannt, dass Biokraftstoffe

auf nachhaltige Weise hergestellt werden müssen.789 Bis zu diesem Zeitpunkt stammten

die meisten einheimischen Biokraftstoffe aus stillgelegten Agrarflächen oder aus Flä-

chen,  die aufgegeben werden sollten.790 Aus diesem Grund hatte  die Produktion von

Biokraftstoffen keine bedeutenden negativen Auswirkungen auf Böden und Gewässer

verursacht. Es wurde nun jedoch erkannt, dass eine Intensivierung der Biokraftstoffpro-

duktion zusätzliche Maßnahmen erforderlich machen wird. Ferner waren die Umwelt-

auswirkungen von importierten Biokraftstoffen oft problematisch.791 

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen sind verbindliche Nachhaltigkeitskriterien

eingeführt  worden, die für alle biokraftstoffspezifischen Förderregelungen gelten und

mehrere Umweltbereiche berühren (s. D.I). Die Höhe des 10 %-igen verbindlichen Ziels

der EE RL wurde im Zusammenhang mit Annahmen über die Verfügbarkeit nachhalti-

ger  Biokraftstoffe  festgelegt  und seine  Angemessenheit  wurde  durch eine  Folgenab-

schätzung  begründet.792 Auch  die  Auswahl  der  Nachhaltigkeitskriterien  und  weiterer

Nachhaltigkeitsregeln ist ausreichend begründet793 und bezeugt die Absicht, einen star-

787Art. 3 Abs. 4 RL 2003/30/EG.
788KOM (2006) 848 endg vom 10.1.2007, Fahrplan für erneuerbare Energien Erneuerbare Energien im 21.
Jahrhundert: Größere Nachhaltigkeit in der Zukunft, S. 5, 8.
789Erwägungsgrund 65 EE RL.
790KOM (2009) 192 endg. vom 24.4.2009, Fortschrittsbericht „Erneuerbare Energien“: Bericht der Kom-
mission gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2001/77/EG und Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie 2003/30/EG so-
wie über die Umsetzung des EU-Aktionsplans für Biomasse (KOM(2005)628), S. 10.
791KOM (2009) 192 endg. vom 24.4.2009, S. 10.
792KOM (2006) 848 endg. vom 10.1.2007, S. 11.
793Siehe auch den Vorschlag der EE RL, KOM (2008) 19 endg. vom 23.1.2008, S. 7, 9.

207



ken  und  bereichsübergreifenden  Schutz  zu  gewähren:  Insbesondere  entsteht  die  Be-

rechnung des THG-Einsparungspotenzials der Biokraftstoffe aus einer Well-to-Wheels-

Analyse, d. h. sie stellt eine ganzheitliche Betrachtung der verursachten THG-Emissio-

nen dar, die den Stand der Technik und Wissenschaft berücksichtigt.794 Die allmähliche

Erhöhung der Einsparungsziele motiviert die Unternehmen zur Steigerung ihrer Effizi-

enz. Die Einbeziehung der CC in die Biokraftstoffförderung für einheimischen Rohstof-

fe sowie die Möglichkeit der Vereinbarung von Übereinkünften für importierte Biomas-

se sind sehr positive Schritte im Sinne der Retinität des Rechtsrahmens.795 Das gilt auch

für die zu treffenden Maßnahmen zum Schutz von Boden, Wasser und Luft.796 Weiterhin

sind die Umwandlung degradierter Flächen sowie die Begünstigung von Abfällen, Rest-

stoffen und anderen fortschrittlichen Biokraftstoffen zu begrüßen.  Auch komplizierte

Themen wie die ILUC werden angesprochen, z. B. bei den mit Drittländern zu treffen-

den Übereinkünften.797 Die Richtlinie versucht dadurch, Maßnahmen zur Bekämpfung

des ILUC-Problems zu ergreifen, und fordert eine weitere Prüfung des Themas. Die tat-

sächliche Umsetzung der Nachhaltigkeitskriterien sowie die Zuverlässigkeit der vermit-

telten Informationen werden ebenfalls geregelt. Schließlich werden die Grundlagen für

eine künftige Verbesserung der Biokraftstoffpolitik gelegt: Die Nutzung fortschrittlicher

und umweltfreundlicher Biokraftstoffe sowie die Entwicklung von neuen Kraftstoffarten

sollen gefördert798 sowie die „Einbeziehung weiterer  Biomasseanwendungen“799 über-

prüft werden. 

Zusammenfassend stellen die Nachhaltigkeitskriterien eine erhebliche Verbesserung des

Umweltschutzes in der europäischen Biokraftstoffpolitik dar, die mit der Verabschie-

dung von verbindlichen Biokraftstoffzielen Schritt hält, und neue Erkenntnisse der Wis-

senschaft und Technik zu berücksichtigen scheint. Auch im Vergleich zu internationalen

Standards gewähren die Nachhaltigkeitskriterien einen hohen Umweltschutz.800 

Einige spezielle Fragen zum Schutzniveau der Nachhaltigkeitskriterien sind allerdings

noch zu prüfen: Die Auswahl des Zeitpunkts für den Bestandsschutz empfindlicher Flä-

794Art. 19 EE RL.
795Erwägungsgrund 74, Art. 17 Abs. 7 EE RL.
796Art 17 Abs 7 RL 2009/28/EG.
797Erwägungsgrund 85, Art. 18 Abs. 4, Art. 19 Abs. 6 EE RL.
798Erwägungsgrund 66 EE RL.
799Erwägungsgründe 68,75 sowie Art. 17 Abs. 9 EE RL. 
800A. Schmeichel,  Towards Sustainability of Biomass Importation: An Assessment of the EU Renewable
Energy Directive, 2014, S. 212.
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chen gegen den Anbau von Rohstoffen für Biokraftstoffe sowie die Definition von Wald

in der Richtlinie. 

Was die erste Frage betrifft, so gelten bestimmte Nachhaltigkeitskriterien für den Schutz

besonderer Flächen nur dann, wenn diese ihren Status im Januar 2008 oder später nach-

weislich innehatten.801 Dieser Zeitpunkt ist nicht beliebig, vielmehr handelt es sich um

das Datum der Veröffentlichung des EE RL-Vorschlags. Dadurch wird zugleich die not-

wendige  Rechtssicherheit  gewährt  und  der  Regelung  stehen  keine  (jedenfalls  keine

rechtlichen) Nachhaltigkeitsbedenken entgegen. 

Fraglich ist ferner, ob die Bestimmung des zu schützenden Waldes einen hohen Schutz

gewährleistet. Diese Frage steht vor allem im Fokus, weil Diskrepanzen im Waldbegriff

gegenüber anderen Regelwerken (Verordnung (EG) Nr. 2152/2003 für das Monitoring

von Wäldern) zu verzeichnen sind. Wie schon erwähnt, enthält die europäische Rechts-

ordnung jedoch keine allgemeingültige Definition für den Begriff des Waldes. Ohnehin

ist der Wald an sich kein Schutzgut der Nachhaltigkeitskriterien. Wälder werden nur in-

soweit in das Schutzregime der Biokraftstoffe einbezogen, als dass sie eine Bedeutung

für den Biodiversitätsschutz oder als Kohlenstoffspeicher haben. Die zu diesem Zweck

gewählten Grenzwerte müssen folglich nicht mit jedweder Definition des Waldes iden-

tisch sein. Ihre wissenschaftliche Fundiertheit wird in der Richtlinie hinreichend begrün-

det, indem ein Verweis auf die Definition zum Primärwald der FAO sowie auf Ver-

zeichnisse der weltweiten Kohlenstoffbestände802 enthalten ist. Mithin ist sie nicht zu be-

streiten.

Die Fördermaßnahmen aus dem Jahr 2009 haben zu einer beträchtlichen Steigerung der

Nutzung von Biokraftstoffen geführt.803 Eine  gewisse THG-Einsparung wurde erzielt

und Schutzmaßnahmen sowie Übereinkünfte mit Drittländern wurden wegen jener Vor-

gaben abgeschlossen. Dieser Erfolg bedeutete aber gleichzeitig, dass der Druck auf die

Umwelt durch die steigende Nachfrage nach Rohstoffen erhöht wurde. Vor allem Pro-

bleme wie die ILUC drohten, die erreichten positiven Umweltauswirkungen und beson-

ders die THG-Einsparungen deutlich zu reduzieren oder sogar aufzuheben.804 

801Art. 17 Abs. 3-5 EE RL.
802Erwägungsgründe 69 und 73 EE RL.
803Siehe KOM (2013) 175 vom 27.3.2013, Fortschrittsbericht "Erneuerbare Energien".
804KOM (2013) 175 vom 27.3.2013, Fortschrittsbericht "Erneuerbare Energien", S. 20; Siehe auch KOM
(2010) 811 endg vom 22.12.2010, Bericht der Kommission über indirekte Landnutzungsänderungen im
Zusammenhang mit Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen.
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Diese Entwicklungen stellten ein erhebliches Hindernis für die Entwicklung der Bio-

kraftstoffpolitik  dar und setzten  der weiteren Kopplung zwischen Biokraftstoffpolitik

und Landwirtschaft ein Ende. Die überschüssigen Agrarprodukte und die Agrarlandver-

luste der 90er-Jahre wurden durch eine weltweite Überbeanspruchung von Flächen, die

Rodung von Primär- und Regenwald, den Biodiversitätsverlust  und eine Verteuerung

von Nahrungsmitteln ersetzt. 

Vor diesem Hintergrund wurde mit der EE RL 2015 (s. D.I.6) entschieden, die Förde-

rung von Biokraftstoffen, welche Anbauflächen in Anspruch nehmen, einzuschränken

und „verstärkte Anreize zur Förderung der Entwicklung von Biokraftstoffen der zweiten

Generation auf Non-Food-Basis, etwa aus Abfällen oder Stroh, einzuführen“.805 Auch

wenn der zu diesem Zweck verabschiedete 7 %-Deckel nicht als Nachhaltigkeitskriteri-

um im engeren Sinne zu verstehen ist, bewirkt er einen effektiven Umweltschutz, indem

er ganz konkrete Grenzen für die Förderung konventioneller Biokraftstoffe setzt.  Der

Deckel  ist  zwar im Vergleich  zu dem Vorschlag der  Kommission von 5 % deutlich

schwächer, er stellt aber eine zur Zweckerfüllung geeignete Maßnahme dar. Außerdem

waren gleichzeitig die Rechts- und Investitionssicherheit zu berücksichtigen, aufgrund

derer ein sofortiger Stopp der Förderung konventioneller Biokraftstoffe ggfs. zu radikale

wirtschaftliche Einschnitte mit sich gebracht hätte.806 Schließlich stellt der 7 %-Deckel

eine Obergrenze dar und die Mitgliedstaaten können sich für eine noch stärkere Begren-

zung entscheiden. 

Was die  laut  der  EE RL 2015 durch ILUC hervorgerufenen geschätzten  Emissionen

betrifft, werden diese zwar lediglich bei der Berichterstattung und nicht bei der tatsäch-

lich  ermittelten  THG-Einsparung  berücksichtigt.807 Das  ist  jedoch  keine  willkürliche

Entscheidung. Die Gründe dafür liegen eher darin, dass die genaue Berechnung der aus

ILUC verursachten Emissionen bisher nicht möglich war und wegen ihrer Natur (keine

Möglichkeit  der  genauen Zuordnung der  Emissionen  aus  ILUC) vielleicht  sogar  nie

möglich sein wird.808 Als Ersatzmaßnahme wurden neben dem 7 %-Deckel die THG-

805KOM (2013) 175 vom 27.3.2013, Fortschrittsbericht "Erneuerbare Energien", S. 20.
806Erwägungsgrund 20 RL (EU) 2015/1513 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September
2015 zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur
Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. 
807Art. 23 Abs. 4 i.V.m. Anhang VIII EE RL.
808Folgenabschätzung (SWD (2012) 343 final, SWD (2012) 344 final (Zusammenfassung)) für den Vor-
schlag der Kommission für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der
Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie
2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen (COM (2012) 595 final),
S. 16.
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Einsparungsziele (nach Ablauf einer Übergangszeit) erhöht um zu gewährleisten, dass

nur solche Biokraftstoffe gefördert werden, die tatsächlich und trotz ILUC zum Klima-

schutz beitragen. Darüber hinaus ist die Kommission beauftragt, eine künftige Integrati-

on der geschätzten Werte in die Nachhaltigkeitskriterien zu prüfen.809

Auch  fortschrittliche  Biokraftstoffe  werden  durch  die  EE RL 2015  mit  zusätzlichen

Nachhaltigkeitsauflagen ausgestattet. Insbesondere sollen bei der Verwendung von Ab-

fall  die  Abfallhierarchie810 und  bei  Biomasse  die  Kaskadennutzung811 berücksichtigt

werden. Obwohl diese Klauseln nicht zu den Nachhaltigkeitskriterien gehören und sehr

abstrakt formuliert sind, stellen sie eine Verbesserung der Nachhaltigkeit von Biokraft-

stoffen dar,  indem hier zusätzlich die Grundsätze der Ressourcenschonung und -effizi-

enz Beachtung gefunden haben.

Zusammenfassend geht auch die EE RL 2015 von einem hohen Umweltschutzniveau

aus.  Die  neuen  Regelungen  zur  Bekämpfung  der  ILUC stellen  eine  zögerliche  aber

wichtige Verbesserung dar und gleichzeitig einen Umbruch im Rechtsrahmen für die

Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen. Diese Zurückhaltung beim Umbruch ist aus Grün-

den der Investitionssicherheit auch gerechtfertigt und läuft damit nicht dem Ziel des ho-

hen Schutzniveaus im Sinne des Art. 191 Abs. 2 AEUV zuwider. 

Ein wenig konkreter ist nun der qualitative Aspekt des hohen Umweltschutzniveaus zu

prüfen, d. h. die Frage, ob die Außerachtlassung bestimmter ökologischer Belange zu ei-

nem  Primärrechtsverstoß  des  Rechtsrahmens  für  Biokraftstoffe  führen  könnte.  Das

wichtigste Beispiel ist gewiss das ILUC-Phänomen, das seit Jahren bekannt ist und ge-

gen welches dennoch erst mit der letzten Reform (indirekte) Maßnahmen ergriffen wur-

den (s. D.I.6). In der EE RL 2009 bestand lediglich die Möglichkeit, in Übereinkünften

mit  Drittländern  Maßnahmen  zur  ILUC-Bekämpfung  zu  ergreifen.  Auch  nach  der

EE RL 2015 blieben THG-Emissionen aus ILUC außerhalb der Berichtspflichten unbe-

rücksichtigt. Die Missachtung gewisser Belange in den CC-Regelungen (s. D.I.3) könnte

für diese möglichen qualitativen Defizite ein weiteres Beispiel sein. 

Wie bereits erwähnt, ist der Umweltschutz ein langfristig zu verfolgendes Ziel, welches

nicht pauschal erfüllt werden kann, sondern vielmehr im Sinne einer stetigen Verbesse-

rung zu verstehen ist, deren Standards sich mit der Zeit, mit den Umweltentwicklungen

809Erwägungsgrund 12 RL (EU) 2015/1513.
810Art. 3 Abs. 4 Unterabs. 2 lit e) iii EE RL i.V.m. Erwägungsgrund 15 RL (EU) 2015/1513.
811Art. 22 Abs. 1 Unterabs. 2 lit i EE RL.
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sowie mit den Erkenntnissen der Wissenschaft und der Technik ändern. Weiterhin wur-

de dargestellt, dass die Art und Weise der Zielerfüllung von der Legislative innerhalb ei-

nes breiten Ermessensspielraumes zu bestimmen ist. 

Das bedeutet, dass weder pauschal noch im Voraus konkret festgestellt werden kann,

welche Umweltbelange innerhalb einer Politik zu berücksichtigen sind. Zunächst muss

selbstverständlich das Hauptziel mit jeweils geeigneten Mitteln verfolgt werden. Eine

Klimapolitik, die keine Maßnahmen des Klimaschutzes enthält, ist keine Klimapolitik

und verstößt damit gegen den Umweltartikel (Ermessensmissbrauch). Daneben sind auf-

grund des primärrechtlich verankerten Zieles eines hohen Schutzniveaus andere ökologi-

sche Belange nicht außer Acht zu lassen. 

Welche Belange im Einzelnen berücksichtigt werden müssen, bestimmt weitestgehend

die Legislative. Bei der Auswahl genießt sie ein umso breiteres Ermessen, je komplizier-

ter das Thema und je unsicherer die Auswirkungen einer Maßnahme sind812. Nur offen-

sichtliche Fehler sind vom Richter kontrollierbar.813 So dürfen klare Erkenntnisse der

Wissenschaft  und  allgemein  anerkannte  Umweltprobleme  nicht  gänzlich  außer  Acht

bleiben. Der Gesetzgeber darf ferner die positiven Auswirkungen einer Politik nicht un-

terminieren, indem er andere Belange vernachlässigt, sodass beispielsweise im Rahmen

der Förderung von Biokraftstoffen die Biodiversität nicht vollständig außer Acht gelas-

sen werden darf. Zwar sind negative Nebenauswirkungen bei jeder Politik in gewissem

Maße unvermeidbar, sie dürfen allerdings nicht ein Maß erreichen, welches erhebliche

Schaden verursacht. Das würde den Umweltcharakter der Maßnahme nichtig machen

(Ermessensüberschreitung).  Schließlich  müssen  die  (wissenschaftlichen  und  techni-

schen) Grundlagen der Entscheidung klar und eindeutig öffentlich gemacht werden.814 

Dementsprechend und folgerichtig argumentiert der EuGH, der Gesetzgeber dürfe selbst

„über das Tätigwerden“815 entscheiden. Er darf nämlich innerhalb der oben beschriebe-

nen Grenzen über das anzusprechende Umweltproblem sowie über den Zeitpunkt und

die Weise seines eigenen Eingreifens entscheiden. Weiterhin darf er Maßnahmen erlas-

sen, welche „nur bestimmte Aspekte der Umwelt betreffen“,816 wobei er nicht verpflichtet

ist, sich zur selben Zeit um alle ökologischen Belange zu kümmern.817

812Siehe auch EuGH, C-310/04 vom 07.09.2006 (Spanien/Rat), Rn. 120.
813EuGH, C-310/04, Rn. 120.
814EuGH, C-310/04, Rn 123.
815EuGH, C-284/95 vom 14.07.1998 (Safety Hi-Tech Srl), Rn. 43.
816EuGH, C-284/95, Rn. 45. 
817EuGH, C-284/95,  Rn. 44.
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Das Subsidiaritätsprinzip im Europarecht stellt einen weiteren Grund für die Tatsache

dar,  dass Lücken eines Schutzregimes nicht stets als Fehler zu verstehen sind. Denn

nach dem Subsidiaritätsprinzip wird den Mitgliedstaaten Priorität bei der Gesetzgebung

in den Bereichen eingeräumt, in welchen die Union keine ausschließliche Zuständigkeit

hat. Der europäische Gesetzgeber darf in solchen Fällen nur tätig werden, „sofern und

soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder

auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden

können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene

besser zu verwirklichen sind“818. Dieses Prinzip spielt eine besondere Rolle bei der Ver-

folgung der nachhaltigen Entwicklung, denn diese kann oft eine bereichsübergreifende

Politik sein, die unterschiedliche Anliegen betrifft. So könnte der europäische Gesetzge-

ber auf die Verabschiedung einer Schutzmaßnahme in einem Bereich verzichten, weil

die Regulierung auf nationaler Ebene als ausreichend betrachtet wurde, und nicht, weil

ihm der Verzicht auf eine Regelung als solche als eine bessere Lösung erscheint. Soweit

sich das Unterlassen des Tätigwerdens durch den EU-Gesetzgeber auf das Subsidiari-

tätsprinzip stützt, kann selbstverständlich kein Ermessensfehler angenommen werden.

Wenn der Gesetzgeber über sein Tätigwerden (innerhalb der oben beschriebenen Gren-

zen) selbst entscheiden darf, dann darf er erst recht im Fall der Unsicherheit über gewis-

se Problematiken lediglich Berichtspflichten auferlegen. Dieses Vorgehen zeigt, dass ein

Anliegen berücksichtigt wurde, welches wegen Unsicherheiten oder anderer Probleme

noch nicht durch rechtliche Maßnahmen geregelt werden kann und weiterhin im Hin-

blick auf mögliche Auswirkungen einer künftigen Regelung geprüft wird.

In diesem Licht betrachtet, scheint die Biokraftstoffpolitik auch in qualitativer Hinsicht

dem Prinzip des hohen Schutzniveaus zu entsprechen. Die Berichtspflichten für ILUC,

für  die  daraus  entstehenden  THG-Emissionen  sowie  für  weitere  Maßnahmen  zum

Schutz von Boden, Wasser oder Luft819 sind angesichts der Komplexität des Problems

eine  angemessene  und effektive  Nachhaltigkeitsregelung.  Außerdem wurden  mit  der

ILUC-Reform konkretere Schritte zur Behandlung des Problems unternommen. Die Ein-

beziehung nur einiger Bereiche der CC ist auch unproblematisch, denn die ausgenom-

menen Bereiche (Tierschutz,  Lebensmittelsicherheit)  betreffen ohnehin nicht die Bio-

kraftstoffherstellung.820 Schließlich liegt die angekündigte aber immer noch anstehende

818Art. 5 Abs. 3 EUV.
819Siehe Art. 17 Abs. 7 und Art. 18 Abs. 4 der EE RL.
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„Einbeziehung weiterer Biomasseanwendungen“821 in die Nachhaltigkeitskriterien auch

im Ermessen der Politik, die „über das Tätigwerden“822 entscheidet.  

Zusammenfassend bezeugt die Biokraftstoffpolitik  seit  Beginn ein relativ  hohes Um-

weltschutzniveau, welches sich mit der Zeit verbessert und an die aktuellen Entwicklun-

gen der  Wissenschaft  und Technik  angepasst  hat.  Zu beobachten  ist  dabei,  dass  die

Nachhaltigkeitsregelungen jeweils strenger wurden, je ambitionierter die Biokraftstoff-

ziele angelegt waren. Die wissenschaftliche Fundiertheit der Nachhaltigkeitskriterien ist

alles in allem nicht zu beanstanden. Die wichtigsten Bereiche, in denen sich Umweltaus-

wirkungen der Biokraftstoffherstellung zeigen, wurden erkannt und entsprechende Um-

weltmaßnahmen verabschiedet. Auch komplexe Zusammenhänge wie die ILUC werden

vom Rechtsrahmen nicht außer Acht gelassen, obwohl konkrete Auflagen zu ihrer Be-

kämpfung noch nicht zustande gekommen sind.

                                          γ.  Die Inanspruchnahme des Vorsorgeprinzips im Fall 

der ILUC

Die ILUC (s. B.II.3) sind ein wichtiger Faktor für die Nachhaltigkeit von Biokraftstof-

fen.  Sie werden zwar nicht  direkt  durch den Anbau von Energiepflanzen verursacht,

stellen aber eine Verlagerung der negativen Auswirkungen der Biokraftstoffpolitik dar.

Indem das Phänomen gerade erst mittelbar in Erscheinung tritt, ist es sehr schwer zu er-

fassen und auch seine Integration in die Nachhaltigkeitskriterien, z. B. durch die Zumes-

sung einer bestimmten Menge an THG-Emissionen, ist nicht unproblematisch. Das führt

wiederum zu Unsicherheiten in Bezug auf die genauen Auswirkungen der ILUC für die

Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen. 

Aus diesem Grund stützte sich der Gesetzgeber in der ILUC-Richtlinie auf das Vorsor-

geprinzip und führte an, auch angesichts solcher Unsicherheiten Maßnahmen zur ILUC-

Bekämpfung verabschieden zu dürfen. Es ist im Folgenden zu prüfen, ob diese Behaup-

tung rechtlich überzeugen kann und inwieweit die ergriffenen Maßnahmen die Voraus-

setzungen des Vorsorgeprinzips als Bestandteil des Systems der nachhaltigen Entwick-

lung beachten.

820Die Frage, ob die CC alle wichtigen Regeln des landwirtschaftlichen Fachrechts enthält, geht weit über
die Biokraftstoffpolitik hinaus und kann hier nicht behandelt werden.
821Erwägungsgründe 68,75 sowie Art. 17 Abs. 9 EE RL.
822EuGH, C-284/95 vom 14.07.1998 (Safety Hi-Tech Srl), Rn. 43.
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Das Vorsorgeprinzip ist im Umweltartikel des AEUV (Art. 191 Abs. 2 AEUV) veran-

kert, und zwar als ein Grundsatz, der die Umweltpolitik prägt823. Es ist, entsprechend der

Einordnung von  Calliess,  ein „rechtsverbindliches Leit- und Strukturprinzip des Um-

weltrechts“824. Als solches spielt es oftmals eine wichtige Rolle für die Gestaltung der

Umweltpolitik oder bei der Berücksichtigung von Umweltbelangen in anderen Politiken.

Es besagt, dass auch bei wissenschaftlicher Unsicherheit in Bezug auf die genauen Fol-

gen einer Gefahr Schutzmaßnahmen ergriffen werden dürfen. 

Eine Definition des Vorsorgeprinzips ist im Primärrecht nicht verankert. Die Kommissi-

on hat zwar versucht, Leitlinien zu seinem Inhalt und seiner Anwendung festzulegen,825

sie stellte darin jedoch zugleich fest, es sei vor allem „Sache der politischen Entschei-

dungsträger und letztlich der Gerichtsbarkeit, diesen Grundsatz im einzelnen zu definie-

ren“826. Dementsprechend hat die Rechtsprechung den Inhalt des Prinzips wie folgt be-

schrieben: „Wie der Gerichtshof und das Gericht bereits entschieden haben, können die

Gemeinschaftsorgane,  wenn wissenschaftliche  Ungewissheiten bezüglich  der Existenz

oder des Umfangs von Risiken für die menschliche Gesundheit bestehen, nach dem Vor-

sorgegrundsatz Schutzmaßnahmen treffen, ohne abwarten zu müssen, bis das tatsächli-

che Vorliegen und die Schwere dieser Risiken in vollem Umfang nachgewiesen sind“.827 

Durch die Praxis der Gesetzgebung sowie die Kontrolle der Rechtsprechung hat sich ein

Verfahrensmuster für die Anwendung des Vorsorgeprinzips entwickelt. So sei für den

Rückgriff auf das Prinzip zunächst das Vorliegen eines potenziellen Risikos für die Um-

welt oder die Gesundheit notwendig.828 Sobald ein solches Risiko festgestellt wird, muss

dies zum Gegenstand einer wissenschaftlichen Bewertung gemacht werden. Wenn als

Ergebnis dieser Bewertung Unsicherheiten verbleiben, muss zumindest das Ausmaß der

Unsicherheit möglichst klar und konkret bestimmt werden.829 Gleichzeitig muss auf abs-

trakter Ebene das erwünschte Schutzniveau bestimmt werden, insbesondere der akzepta-

ble Risikograd.830 Wenn eine Wahrscheinlichkeit erkennbar ist, dass dieser Risikograd

823Das Vorsorgeprinzip lässt sich allerdings nicht auf den Umweltbereich reduzieren, sondern es ist sekto-
renübergreifend  anwendbar,  siehe  W. Kahl  in:  Streinz  (Hrsg.),  EUV/AEUV,  2.  Aufl.  2012,  Art.  191
AEUV, Rn. 76 sowie KOM (2000) 1 endg. vom 2.2.2000, Die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips, S.
10.
824C. Calliess,  Die neue Querschnittsklausel des Art. 6 ex 3c EGV als Instrument zur Umsetzung des
Grundsatzes der nachhaltigen Entwicklung, DVBl 1998, S. 559 (563).
825KOM (2000) 1 endg. vom 2.2.2000, Die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips.
826KOM (2000) 1 endg vom 2.2.2000, Die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips, S. 11.
827EuG, T-13/99 vom 11.09.2002 (Pfizer Animal Health), Rn. 139. 
828KOM (2000) 1 endg. vom 2.2.2000, Die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips, S. 15.
829EuG, T-13/99 vom 11.09.2002 (Pfizer Animal Health), Rn. 144.
830EuG, T-13/99, Rn. 149 ff.; B. Arndt, Das Vorsorgeprinzip im EU-Recht, 2009, S. 181.
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überschritten werden könnte, dann ist zu entscheiden, ob und wie gehandelt werden soll.

Dies stellt das sogenannte Risikomanagement dar. Im Rahmen der Entscheidungsfin-

dung kommt sodann die Anwendung des Vorsorgeprinzips zum Zug, falls trotz Unsi-

cherheit Maßnahmen ergriffen werden sollen. Schließlich fordert das Vorsorgeprinzip

für die Zeit nach dem Ergreifen der Maßnahmen, dass die wissenschaftlichen und tech-

nischen Entwicklungen verfolgt werden, damit festgestellt werden kann, ob Unsicher-

heiten ggf. aufgeklärt werden und Anpassungen der Maßnahmen (oder sogar des Nichts-

Tuns) notwendig sind.831

Die Verbindlichkeit des Vorsorgeprinzips wird nicht bestritten und auch vom EuGH be-

stätigt.832 Seine genaue Funktion ist dagegen etwa komplizierter. Vor allem wirkt das

Vorsorgeprinzip ermessenserweiternd. Es erlaubt nämlich den Erlass von Maßnahmen

auch angesichts einer Situation, in der deren Notwendigkeit noch nicht sicher festgestellt

werden kann.833 Das Vorsorgeprinzip dient auch als Grundlage für die Verabschiedung

von  Zulassungsverfahren zu bestimmten Vorhaben.834 Als  primärrechtliches  Prinzip

hat es weiterhin eine  interpretative Funktion, beispielsweise für die Beurteilung der

Frage, ob eine Umweltgefahr für ein Schutzgebiet besteht. Nach der Rechtsprechung des

EuGH muss für die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzung einer solchen Umweltge-

fahr  die  drohende Umweltbeeinträchtigung  nicht  absolut  bewiesen werden,  vielmehr

„liegt  eine solche Gefahr  dann vor,  wenn anhand objektiver  Umstände nicht  ausge-

schlossen  werden kann,  dass  der  betreffende  Plan  oder  das  betreffende  Projekt  das

fragliche Gebiet erheblich beeinträchtigt“.835 So können die Fälle, in denen eine Pflicht

zur Verabschiedung von Umweltmaßnahmen vorliegt, durch eine dem Vorsorgeprinzip

entsprechende Interpretation erweitert werden.836 

Eine  aus  dem  Vorsorgeprinzip  selbst  stammende,  originäre Handlungspflicht ist

allerdings  schwieriger  festzustellen.  Grundsätzlich entscheidet  die Politik  darüber,  ob

und wie sie tätig wird. Allein in Extremfällen, die das Risiko einer Bedrohung des Kern-

bestands der Umweltziele (z. B. des hohen Schutzniveaus) bergen, kann das Ermessen

der Politik auf null reduziert sein und damit eine Pflicht zum Handeln anerkannt wer-

831KOM (2000) 1 endg. vom 2.2.2000, Die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips, S. 23.
832EuGH, C-154/04 und C-155/04 vom 12.07.2005 (National Association of Health Stores),  Rn. 68.
833B. Arndt, Das Vorsorgeprinzip im EU-Recht, 2009, S. 153 ff. unterscheidet bei der Ermessenserweite-
rung zwischen Ermächtigungsfunktion und Legitimationsfunktion.
834B. Arndt, Das Vorsorgeprinzip im EU-Recht, 2009, S. 155.
835EuGH, C-127/02 vom 7.9.2004 (Waddenvereniging und Vogelsbeschermingvereniging), Rn. 43 f.
836Siehe auch W. Kahl in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 191 AEUV, Rn. 85.
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den.837 Dementsprechend darf sich nach dem EuG eine öffentliche Stelle zwar für ein

Nichttätigwerden entscheiden, bis größere Sicherheit geschaffen wird. Diese Entschei-

dung hängt allerdings „vom Risikograd ab, den die betreffende Stelle als für die Gesell-

schaft nicht hinnehmbar festgelegt hat“,838 d. h. vom festgelegten Schutzniveau. Wenn

nun  die  zu  behandelnde  Gefahr  den festgelegten  Risikograd  übersteigt  und  dadurch

selbst das Prinzip eines hohen Umweltschutzniveaus gefährdet, dann könnte eine Ent-

scheidung für das Nichttätigwerden sogar einen Ermessensmissbrauch darstellen.  Au-

ßerdem muss die Entscheidung über den Risikograd „mit dem Grundsatz des Vorrangs

des Schutzes der öffentlichen Gesundheit, der Sicherheit und der Umwelt vor wirtschaft-

lichen Interessen sowie mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und dem Diskrimi-

nierungsverbot in Einklang stehen“. 839 

Die EE RL vor der ILUC-Reform (EE RL 2009) spricht das Thema ILUC im Zusam-

menhang mit der Erhöhung der Nachfrage an landwirtschaftlichen Rohstoffen wegen

der Biokraftstoffherstellung an. So wird die Kommission aufgefordert, die mit Biokraft-

stoffen verbundenen ILUC zu erforschen, die daraus verursachten THG-Emissionen zu

berechnen und die Entwicklung von in dieser Hinsicht nachhaltigen Biokraftstoffen zu

fördern. Gleichzeitig wird sie beauftragt, einen Bericht zu diesen Problematiken zu er-

stellen,  zusammen mit einem Vorschlag, wie die THG-Emissionen infolge ILUC be-

rücksichtigt werden könnten.840 

Die Kommission erstellte diesen Bericht im Jahr 2010. Sie kam darin zu dem Ergebnis,

dass große Abweichungen bei den unterschiedlichen Studien zu ILUC-Auswirkungen

bestehen und darüber hinaus eine Reihe von Faktoren in den untersuchten Studien unbe-

rücksichtigt geblieben waren. Dementsprechend war eine präzise Berechnung der Aus-

wirkungen von ILUC unmöglich. Mit einer Folgenabschätzung im nächsten Jahr wurde

weiterhin festgestellt, dass es trotz der mit ILUC verbundenen Unsicherheiten genügend

bewiesen war, dass die THG-Einsparung insgesamt durch den Einsatz von Biokraftstof-

fen gesteigert werden kann. Deswegen seien „im Einklang mit dem Vorsorgeprinzip“

Maßnahmen erforderlich.841 

837Siehe EuG, T- 13/99 vom 11.09.2002 (Pfizer Animal Health), Rn. 152, 158; J. Jans/A. Heide, Europäi-
sches Umweltrecht, 2003, S. 26.
838EuG, T- 13/99, Rn. 161.
839Siehe auch EuG T-74/00, T-76/00 vom 26.11.2000 (Artedogan u.a./Kommission), Rn. 186;  B. Arndt,
Das Vorsorgeprinzip im EU-Recht, 2009, S. 166 f. auch mit Gegenargumenten sowie S. 169.
840Art. 19 Abs. 6 EE RL. 
841SWD (2012) 344 final, 17.10.2012, Zusammenfassung der Folgeabschätzung zu Indirekten Landnut-
zungsänderungen im Zusammenhang mit Biokraftstoffen und Flüssigen Biobrennstoffen, S. 5 f.
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Unterschiedliche Instrumente wurden geprüft und gegen andere Anliegen abgewogen.

Mit der EE RL 2015 wurde ein Maßnahmen-Mix vorgeschlagen, welcher als ausgewo-

gen beurteilt worden ist: die Begrenzung der Verwendung konventioneller Biokraftstof-

fe zusammen mit einer Anhebung der THG-Einsparungsziele. Darüber hinaus wurden

Maßnahmen zur künftigen Fortführung der Untersuchungen und zum Einbezug neuer

Erkenntnisse zu ILUC verabschiedet. Nach diesen sollen die geschätzten Emissionen,

die auf ILUC zurückzuführen sind, in die Berichterstattung der Kommission einbezogen

werden, um damit ein klares Bild des Problems für die Zukunft zu schaffen. Schließlich

sollen Nachweissysteme für eine nachhaltige Herstellung ohne ILUC entwickelt842 und

neue  Forschungsergebnisse  berücksichtigt  werden,  um die  Unsicherheiten  zu  verrin-

gern.843 

Die Art und Weise, wie die Biokraftstoffpolitik mit dem Unsicherheitsfaktor ILUC um-

gegangen ist, scheint zusammenfassend unproblematisch zu sein. Sobald das Risiko er-

kannt wurde, hat die EU eine Bewertung vorgenommen, woraus die Unsicherheiten und

deren Gründe klargestellt worden sind. Bereits vor dieser Bewertung wurden dazu mit

der EE RL 2009 neben den Berichtspflichten Maßnahmen ergriffen: Die Mitgliedstaaten

wurden aufgerufen, beim Abschluss von Übereinkünften mit Drittländern ILUC eine be-

sondere Beachtung zu schenken. Dieser Umgang kann als ein sachliches Vorgehen gel-

ten und stellt keinen Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip bzw. keinen Ermessensmiss-

brauch dar. Mit der Bewertung wurde sodann der Risikograd im Verhältnis zum festge-

legten Schutzniveau – die Verringerung der THG-Emissionen – eingeschätzt.  Da dort

eine gewisse Gefahr erkannt wurde, sind mit der Richtlinienreform trotz Unsicherheiten

Maßnahmen ergriffen worden. 

Obwohl Emissionen aus ILUC weiterhin unberücksichtigt geblieben sind (mit Ausnah-

me der Berichterstattung), liegt keine Untätigkeit der EU vor. Nach Abwägung wurde

stattdessen  ein  anderes  Vorgehen bevorzugt  und die  Förderung  von konventionellen

Biokraftstoffen im Allgemeinen eingeschränkt. Diese Abwägung bewegt sich zweifellos

innerhalb des Ermessens des Gesetzgebers und ist deswegen als angemessen anzusehen.

Schließlich wird durch bestimmte Mechanismen die Entwicklung der Wissenschaft ver-

folgt und die geschätzten Emissionen werden bei den Berichten berücksichtigt, um Un-

842Erwägungsgrund 27 RL (EU) 2015/1513 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September
2015 zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur
Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen.
843Art. 2 Abs. 10 lit. c RL (EU) 2015/1513.
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sicherheiten zu verringern und die Maßnahmen künftig zu verbessern. Die sekundär-

rechtliche Handhabung des Problems der ILUC zeigt sich nach alledem insgesamt als

kohärent mit den Anforderungen des Vorsorgeprinzips, sodass die EE RL insoweit nicht

zu beanstanden ist.

                        b.     Die Berücksichtigung von sozialen Anliegen in der Biokraft-

stoffpolitik

Die Verfolgung der nachhaltigen Entwicklung hat, wie oben dargestellt, neben der öko-

logischen auch eine soziale Dimension und verlangt neben der Förderung des Umwelt-

schutzes den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. Dieses Gebot muss sich auch in

der Biokraftstoffpolitik niederschlagen. Insbesondere soll die Förderung von Biokraft-

stoffen das Einkommen der Produzenten stärken, sowohl der Betreiber als auch ihrer

Angestellten.  Weiterhin muss die Herstellung von Biokraftstoffen unter Bedingungen

stattfinden, die einen hinreichenden sozialen Schutz sowie einen Schutz der Gesundheit

der Arbeiter gewährleisten. Fraglich ist jedoch, wie dieses Gebot rechtlich zu konkreti-

sieren und zu instrumentalisieren ist. 

Im europäischen Recht ist die Sozialpolitik in einem besonderen Kapitel des AEUV ver-

ankert.844 Dort werden Themen wie die Beschäftigung, der soziale Schutz und die Be-

kämpfung von Ausgrenzungen (vor allem wegen des Geschlechts) angesprochen. Wei-

terhin finanziert die Union über ihren Sozialfonds entsprechende Politiken.

Die europäische Biokraftstoffpolitik ist zwar keine Sozial-, sondern vor allem eine Um-

weltpolitik. Soziale Anliegen sollen jedoch über Art. 9 AEUV Berücksichtigung finden,

der eine soziale Querschnittsklausel  darstellt. Der Artikel verweist nicht vollumfäng-

lich auf das Kapitel zur Sozialpolitik des AEUV und den Art. 151: Zum einen werden

nur einige Ziele des Art. 151 AEUV genannt, und diese werden oft mit unterschiedlicher

Formulierung erwähnt. Weiterhin werden zusätzliche Bereiche einbezogen, wie z. B. der

Gesundheitsschutz.845 Weitere „soziale“ Querschnittsklauseln sind schließlich in Art. 8

(Beseitigung von Ungleichheit) und in Art. 10 AEUV (Bekämpfung von Diskriminie-

rungen) zu finden. 

844Art. 151ff. AEUV.
845S. Krebber in: Calliess/Ruffert (Hrsg.) EUV/AEUV, 5. Aufl. 2016, Art. 9 AEUV Rn. 1.
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Wie der Art. 11 AEUV ist auch die soziale Querschnittsklausel des Art. 9 verbindlich.

Jedoch kann bereits aus der Formulierung „Rechnung tragen“ hergeleitet werden, dass

es um eine für europäische Standards und im Vergleich zum Umweltintegrationsgebot

des Art. 11 AEUV sehr schwache Klausel geht, die nur die Berücksichtigung von sozia-

len Zielen fordert und das Ergebnis offenlässt.846 So setzt die Union in Bezug auf soziale

Anliegen, wie bereits festgestellt (unter F.I.2.a.), ein deutlich niedrigeres Schutzniveau

als jenes im Umweltschutz und überlässt hiermit der Politik einen noch breiteren Spiel-

raum. 

Innerhalb der Nachhaltigkeitsregelungen der Biokraftstoffpolitik sind keine sozialen An-

liegen als verbindliche Standards zu finden. Demzufolge geht es bei der Zertifizierung

der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen in der Praxis ausschließlich um die ökologische

Nachhaltigkeit.847 Jedoch ist das Soziale nicht vollständig unbeachtet geblieben: Bereits

die  Richtlinie  2003/30/EG fordert  eine Analyse der  sozialen  Auswirkungen der Bio-

kraftstoffherstellung,848 obwohl als konkrete Maßnahme nur die Berücksichtigung der

Klima- und Ökobilanz festgelegt wurde.849 Die EE RL 2009 führt konkretere Vorgaben

ein und fordert  eine weitgehende Untersuchung der sozialen Auswirkungen der Bio-

kraftstoffpolitik. Es soll insbesondere darüber berichtet werden, welche sozialen Aus-

wirkungen  die  erhöhte  Biokraftstoffherstellung  mit  sich  bringt  (Landnutzungsrechte,

Nahrungsmittelpreise, Entwicklung) und ob die Hauptproduzenten der Mitglieds- und

Drittstaaten über einen hinreichenden rechtlichen Rahmen des sozialen Schutzes verfü-

gen, vor allem durch die Ratifizierung und Umsetzung von Übereinkünften der Interna-

tionalen Arbeitsorganisation.850 Mit der EE RL 2015 werden schließlich die Berichts-

pflichten in Bezug auf die sozialen Auswirkungen weitergeführt und neue hinzugefügt,

ohne jedoch entsprechende Nachhaltigkeitskriterien zu verabschieden.851 

Diese Berichtspflichten allein reichen allerdings, um den Anforderungen der schwachen

sozialen Querschnittsklausel des AEUV nachzukommen. Der ergebnisoffene Charakter

der Sozialpolitik der Union, wie er sich auch in den Verträgen widerspiegelt, lässt keine

andere Schlussfolgerungen zu. Auch das dreidimensionale Modell  der Nachhaltigkeit

846F. Schorkopf in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 60. Ergänzungs-
lieferung – Stand Oktober 2016, Art. 9 AEUV, Rn. 20f.
847Siehe auch Y.H. Lee/W. Bückmann/W. Haber, Bio-Kraftstoff, Nachhaltigkeit, Boden- und Naturschutz,
NuR 2008, S. 821 (828 f. und 830).
848Erwägungsgrund 25 RL 2003/30/EG.
849Art. 3 Abs. 4 RL 2003/30/EG.
850Erwägungsgrund 9, Art. 17 Abs. 7, Art. 23 Abs. 5 lit. b und Abs. 8 lit. b EE RL. 
851Siehe Art. 23 Abs. 5 lit. g, Abs. 8 Unterabs. 1 lit. b) EE RL sowie der Art. 3 RL (EU) 2015/1513.
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kann diese Beurteilung nicht ändern, denn seine Konkretisierung und die dementspre-

chende Instrumentalisierung werden von der Politik  nach den Vorgaben der europäi-

schen  Verträge  vorgenommen.  Eine  völlige  Missachtung  der  sozialen  Aspekte  wäre

zwar nicht nachhaltig und damit auch rechtswidrig. Das ist allerdings wegen der detail-

lierten Berücksichtigung von sozialen Anliegen der Biokraftstoffpolitik nicht der Fall. 

Über die soziale Querschnittsklausel hinaus gibt es einen speziellen Artikel für die Ent-

wicklungszusammenarbeit, der für die hier behandelte Frage eine Rolle spielen könnte.

Denn die EU kann durch internationale Übereinkünfte zur sozialen Nachhaltigkeit der

Biokraftstoffproduktion in Entwicklungsländern beitragen. Nach Art. 208 AEUV ist das

Hauptziel  der Entwicklungszusammenarbeit  die  Bekämpfung der Armut.  Dieses Ziel

wirkt sektorübergreifend für die Verfolgung sozialer Politiken und kann viele Anliegen

einschließen, die auch für die (externe) Biokraftstoffpolitik von Bedeutung sind. Aller-

dings ist die Formulierung hier genauso schwach wie in Art. 9 AEUV: Den Zielen der

Entwicklungszusammenarbeit muss lediglich Rechnung getragen werden. 

Dementsprechend gelten für die internationale Dimension der europäischen Sozialpoli-

tik (nicht überraschend) die gleichen Bedingungen wie bei der internen. Außerdem ist

hier sowohl das allgemeine Ziel der Entwicklungszusammenarbeit als auch die Armuts-

bekämpfung sehr abstrakt formuliert; sie enthalten deswegen keine konkreten Pflichten

für den Gesetzgeber, nicht einmal für spezielle Bereiche, in denen die Maßnahmen zu

ergreifen wären, wie z. B. das Arbeitsrecht. 

Aus diesen Gründen kann unbeschadet der tatsächlich existierenden Defizite hinsichtlich

der sozialen Schutzstandards im Zusammenhang mit der Biokraftstoffförderung aus EU-

verfassungsrechtlicher Sicht keine Beanstandung festgestellt werden.

                        c.     Zusammenfassung

Wenn das Gebot der Retinität  im Kern des Nachhaltigkeitsprinzips  steht,  dann muss

auch eine nachhaltige Biokraftstoffpolitik vor allem dieses Gebot beachten,  was sich

hauptsächlich in Form einer Integration von ökologischen und sozialen Anliegen nieder-

schlägt. Dabei ist es nicht relevant, auf welche primärrechtlichen Kompetenzgrundlagen

die jeweiligen Maßnahmen der Biokraftstoffpolitik gestützt werden (F.II.1.a.i). Obwohl

die Kompetenzgrundlagen den Schwerpunkt einer Maßnahme widerspiegeln, sind öko-
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logische und soziale Anliegen durch die Querschnittsklauseln der Art. 11 und 9 AEUV

in alle Politiken der Union zu integrieren, so auch in die Biokraftstoffpolitik.

Diese Integration ist als abstraktes Gebot verbindlich (F.II.1.a.ii). Darüber hinaus hängt

ihre Justiziabilität von der Formulierung der entsprechenden Artikel in den Verträgen

ab, wobei es offensichtlich wird, dass die Union dem ökologischen Aspekt der Nachhal-

tigkeit eine größere Bedeutung beimisst als den sozialen Aspekten und in diesem Be-

reich strengere Anforderungen an den Gesetzgeber gestellt werden. 

So scheint die Biokraftstoffpolitik im Allgemeinen die europarechtlichen Anforderun-

gen des Umwelt- und Sozialschutzes zu erfüllen (F.II.1.a.iii). Sie verfügt über Regeln,

welche die Erreichung der festgelegten (Klima-)Ziele tatsächlich und effektiv verfolgen

und dabei  ein hinreichendes  Umweltschutzniveau gewährleisten,  vor allem durch die

Nachhaltigkeitskriterien für Biokraftstoffe. Dieses Schutzniveau hält Schritt mit der Ent-

wicklung der Biokraftstoffpolitik sowie mit den Erkenntnissen der Wissenschaft über

die Gefahren der Herstellung und Nutzung von Biokraftstoffen.

  Weiterhin  wird  angesichts  der  Probleme  und  Unsicherheiten  der  ILUC nach  den

Geboten  des  Vorsorgeprinzips  gehandelt:  Eine  Risikobewertung  wurde  ausgeführt,

Maßnahmen zur Bekämpfung des Risikos wurden ergriffen und Mechanismen für die

Verfolgung der Entwicklungen der Wissenschaft wurden geschaffen. 

Schließlich findet in der Biokraftstoffpolitik auch die nach Art. 9 AEUV gebote-

ne Berücksichtigung von sozialen Anliegen statt,  auch wenn das Ergebnis dieser Be-

rücksichtigung offenbleibt und der zu gewährende Schutz im Vergleich zu dem der Um-

welt deutlich niedriger ist.

                2. Die inkohärente Umsetzung der Nachhaltigkeit und das Problem der

Verlagerung

Die  bisherige  Untersuchung  hat  gezeigt,  dass  die  Integration  von  ökologischen  und

sozialen Anliegen in die Biokraftstoffpolitik in Übereinstimmung mit den Vorgaben der

Verträge stattfindet.  Dabei wird auch ein juristisch unbedenkliches  Schutzniveau ge-

währleistet. Die Biokraftstoffpolitik scheint trotzdem bei der Frage der Nachhaltigkeit

von Inkohärenzen geprägt zu sein. Diese Inkohärenzen wurden bereits ausführlich dar-

gestellt (siehe Ε) und sind sowohl extern – die Nachhaltigkeitskriterien gelten weder für
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Biomasse (außer flüssige Biobrennstoffe) noch für andere landwirtschaftliche Produkte

– als auch intern, z. B. bei der Anwendungslücke der CC für importierte Biokraftstoffe.

Sie führen dazu, dass unterschiedliche oder sogar widersprüchliche Nachhaltigkeitsrege-

lungen  in  verschiedenen  Bereichen  oder  Sachverhaltskonstellationen  gelten.  Diese

Nachhaltigkeitsdiskrepanzen sind wiederum oft für Verlagerungen verantwortlich, wie

es im Fall von ILUC ersichtlich wird.

So entsteht das Phänomen, dass eine Politik an sich betrachtet  zwar über genügende

Nachhaltigkeitsstandards verfügt und die unterschiedlichen Anliegen auch berücksich-

tigt, das Nachhaltigkeitsrisiko aber nicht wirksam bekämpft, sondern in andere, weniger

geschützte Bereiche verlagert. Es ist demnach ergänzend zu prüfen, ob diese Inkohären-

zen der Biokraftstoffpolitik gegen das Ziel der nachhaltigen Entwicklung und insbeson-

dere gegen das Retinitätsgebot verstoßen.

Wie bereits erwähnt (s. F.II.1.a.iii.1), steht es dem Gesetzgeber grundsätzlich frei zu ent-

scheiden, welche besonderen Belange zu welchem Zeitpunkt adressiert werden.852 Dem-

entsprechend verfügt auch die Nachhaltigkeit über keinen im Voraus bestimmbaren In-

halt oder Standards, die in allen relevanten Bereichen gelten müssen, vielmehr kann sie

in jedem Bereich unterschiedlich umgesetzt werden. In diesem Sinne ist auch die Schaf-

fung von Pionier-Bereichen, in denen ein höheres Schutzniveau angelegt wird, vollkom-

men üblich und grundsätzlich zulässig. Diese auf den ersten Blick inkohärent wirkende

Politik  ist  demgemäß lediglich eine anerkannte Stufe der rechtlichen und politischen

Entwicklung hin zu einer bestimmten Zielverfolgung. Vor allem bei komplexen Sach-

verhalten ist ein schrittweises Vorgehen angemessen, soweit die Wirksamkeit und Aus-

wirkungen der Maßnahmen regelmäßig überprüft werden und gegebenenfalls Anpassun-

gen eingeführt werden können.853 Dieses Ermessen des Gesetzgebers bei der Umsetzung

einer Politik darf zwar nicht missbraucht werden und ist an gewisse Grundsätze wie den

Verhältnismäßigkeits-  oder Gleichheitsgrundsatz gebunden. Allerdings ist daraus kein

„eindeutiger Grundsatz ausgewogener Nachhaltigkeits- oder Umweltpolitik [zu] entneh-

men“.854 Die Grundsätze wirken eher  als  extreme Grenzen, die vor Verstößen gegen

Rechte schützen. 

852Siehe auch für die schrittweise Erfüllung des Ziels der Gleichstellung von Männern und Frauen EuGH,
236/09 vom 1.3.2011, Rn. 20 f.
853W. Kahl in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, 2. Aufl. 2012, Art. 191 AEUV, Rn. 49.
854I. Appel, Staatliche Zukunfts- und Entwicklungsvorsorge: zum Wandel der Dogmatik des Öffentlichen
Rechts am Beispiel des Konzepts der nachhaltigen Entwicklung im Umweltrecht, 2005, S. 439 f.
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                        a.     Pflicht zur gleichen Nachhaltigkeit? Der Gleichheitsgrundsatz

In Bezug auf die oben erwähnten Inkohärenzen der Biokraftstoffpolitik käme zunächst

ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz in Betracht. Denn es lässt sich auf den ers-

ten Blick nicht erklären, warum die CC-Regeln nicht auf importierte Biokraftstoffe an-

wendbar sein sollen, wenn für diese die gleichen Förderregelungen gelten wie bei ein-

heimischen Biokraftstoffen. Gleichermaßen mag die Beschränkung der Nachhaltigkeits-

kriterien auf Biokraftstoffe und flüssige Biobrennstoffe infrage gestellt werden. 

Nach dem Gleichheitsgrundsatz sollen vergleichbare Sachverhalte gleichbehandelt wer-

den. Ungleichbehandlungen sind nur insoweit zulässig, als sie sich auf sachliche Gründe

zurückführen lassen, sie müssen überdies angemessen sein. Somit ist zu untersuchen, in-

wieweit es sich bei den Inkohärenzen der Biokraftstoffpolitik um gleichartige Sachver-

halte handelt. Soweit die Gleichartigkeit bejaht werden kann, sind Gründe für die Un-

gleichbehandlung zu suchen und es muss geprüft werden, ob diese Gründe gerechtfertigt

sind.

Wegweisend für die Instrumentalisierung des Gleichheitsgrundsatzes bei Inkohärenzen

in der Biokraftstoffpolitik ist die Entscheidung Société Arcelor Atlantique et Lorraine

des EuGH.855 In diesem Verfahren wurde unter anderem die Vereinbarkeit des damali-

gen Treibhausemissionshandelssystems mit dem Gleichheitsgrundsatz  infrage gestellt,

da der Stahlsektor hiervon betroffen war, wohingegen der Aluminium- und Kunststoff-

sektor von den Regelungen ausgeschlossen war. 

Zunächst konkretisiert der Gerichtshof die Kriterien, nach denen beurteilt werden soll,

inwieweit die Sachverhalte vergleichbar sind und als solche grundsätzlich gleich behan-

delt werden sollen: Dies seien vor allem das Ziel der zu prüfenden Maßnahmen und fer-

ner die Grundsätze und Ziele des gesamten Regelungsbereichs.856 Demgegenüber seien

Kriterien  wie  die  Wettbewerbsbeziehung  zwischen  den  Sektoren  oder  die  emittierte

Menge  von CO2
 nicht  erheblich.  Weiterhin  müsse  die  Ungleichbehandlung  der  ver-

gleichbaren Sachverhalte bestimmte Personen benachteiligen.857 Wenn beide Vorausset-

zungen (Ziel,  betroffene Personen) erfüllt seien, liege ein Verstoß gegen den Gleich-

heitsgrundsatz vor, es sei denn, dass die Ungleichbehandlung „auf einem objektiven und

angemessenen Kriterium beruht, d. h., wenn sie im Zusammenhang mit einem rechtlich

855EuGH, C-127/07 vom 16.12.2008.
856EuGH, C-127/07 vom 16.12.2008, Rn. 26.
857EuGH, C-127/07 vom 16.12.2008, Rn. 39.
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zulässigen Ziel steht, das mit der in Rede stehenden Regelung verfolgt wird, und wenn

diese unterschiedliche Behandlung in angemessenem Verhältnis zu dem mit der betref-

fenden Behandlung verfolgten Ziel steht“.858 Dieses Kriterium der Ungleichbehandlung

wird vom Gesetzgeber bestimmt und unterliegt der Kontrolle des Gerichts. Schließlich

solle die Maßnahme die Erkenntnisse der Wissenschaft und der Technik berücksichtigen

und sich an deren Entwicklung anpassen.859 

Im Zuge dieser Prüfung kam der EuGH zu dem Ergebnis, dass die unterschiedlichen

Quellen der Emissionen im Hinblick auf die Ziele des Emissionshandelssystems (Klima-

schutz, Emissionsreduktion) grundsätzlich vergleichbar sind und dennoch unterschied-

lich behandelt werden. Diese Ungleichbehandlung benachteilige auch den dem Emissi-

onshandel unterworfenen Stahlsektor, indem der Letztere über eine Genehmigung für

seine Emissionen verfügen muss und bei einer Überschreitung der festgelegten Emissi-

onsgrenzen sanktioniert wird. Allerdings läge hier eine Reihe von Gründen vor, die die

Ungleichbehandlung rechtfertigen: Der Emissionshandel sei ein neues System, welches

sich noch in der Einführungsphase befinde und dazu politisch, wirtschaftlich und ver-

waltungstechnisch komplex sei. Aus diesen Gründen sei ein schrittweiser Ansatz und

ein selektives Vorgehen gerechtfertigt, insbesondere, weil hier das wichtigste Treibhaus-

gas (CO2) und die größten und wichtigsten Emittenten einbezogen seien, die sogar eine

übersichtliche Anzahl von Anlagen betreiben. Die Existenz von Berichtsmechanismen

zur künftigen Anpassung der Politik spiele schließlich auch eine wichtige Rolle für die

Beurteilung der Angemessenheit der Maßnahmen.860 Nach dem Gerichtshof ist der Ge-

setzgeber sogar verpflichtet, die Möglichkeit der Einbeziehung weiterer Sektoren regel-

mäßig zu überprüfen.861

Aus der Entscheidung Société Arcelor Atlantique et Lorraine können Prüfungskriterien

herausgearbeitet werden, die sich auch für die Biokraftstoffpolitik als nützlich erweisen

können. Die Einführung des Emissionshandels weist zahlreiche Ähnlichkeiten zur Bio-

kraftstoffförderung auf. Aus diesem Grund sollen externe und interne Nachhaltigkeits-

diskrepanzen  in  Bezug auf  ihre  Konformität  mit  dem Gleichheitsgrundsatz  bewertet

werden. Aus der ersten Kategorie soll zunächst die Nicht-Anwendung der Nachhaltig-

keitskriterien bei den Direktzahlungen der GAP sowie bei Biomasse unter die Lupe ge-

858EuGH, C-127/07 vom 16.12.2008, Rn. 47.
859EuGH, C-127/07 vom 16.12.2008, Rn. 58.
860EuGH, C-127/07 vom 16.12.2008, Rn. 35.
861EuGH, C-127/07 vom 16.12.2008, Rn. 62.
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nommen werden.  Schließlich  soll  als  interne  Diskrepanz die  Beschränkung der  CC-

Regeln auf einheimische Biokraftstoffe bewertet werden. 

Bei der Frage der Direktzahlungen soll zunächst geprüft werden, inwieweit sie mit den

biokraftstoffspezifischen Förderregelungen in Bezug auf ihre Ziele vergleichbar  sind.

Letztere verfolgen im Rahmen der Biokraftstoffpolitik hauptsächlich den Klimaschutz

und ferner Ziele wie den Biodiversitätsschutz. Darüber hinaus sollen Ziele wie die Ver-

sorgungssicherheit und die Stärkung des ländlichen Einkommens mitberücksichtigt wer-

den. Die Direktzahlungen der Agrarpolitik zielen wiederum hauptsächlich auf die ländli-

che Entwicklung durch Aufstockung des Agrareinkommens. Diese eingeschränkte Ge-

meinsamkeit reicht allerdings nicht, um eine Vergleichbarkeit zu begründen.862 Denn die

Direktzahlungen dienen nicht in erster Linie den Umweltzielen. Die CC führt zwar eine

Verknüpfung der Agrarförderung u. a. mit ökologischen Kriterien ein, dies bewirkt je-

doch keine grundlegende Veränderung des Charakters der Direktzahlungen. 

Auch die Ökologisierungskomponente der Direktzahlungen (siehe C.IV.2 und D.II.2)

reicht für eine solche Änderung der Kernausrichtung der Direktzahlungen nicht aus. Wie

oben gezeigt, macht die bloße Integration von Umweltanliegen – auch im Rahmen der

nachhaltigen Entwicklung – nicht jedwede Politik zur Umweltpolitik. Außerdem enthal-

ten die Regeln der CC keine Maßnahmen zum Klimaschutz. Somit kommt hier ein Ver-

stoß gegen den Gleichheitsgrundsatz nicht in Frage. 

Anders verhält es sich demgegenüber bei einem Vergleich zwischen der Regulierung für

Biokraftstoffe und jener sonstiger Formen von Biomasse. Die Förderung von Biomasse

dient nicht nur dem gleichen Ziel wie die Biokraftstoffförderung, nämlich dem Klima-

schutz, sie ist vielmehr sogar Regelungsgegenstand derselben Richtlinie, der EE RL. Die

Sachverhalte scheinen demnach vergleichbar zu sein. Die Gründe der Ungleichbehand-

lung sind jedoch fast identisch mit denjenigen im Fall des Emissionshandelssystems:

Zunächst ist auch die Förderung von Biokraftstoffen ein neues und komplexes System.

Für die Kontrolle der Erfüllung der Nachhaltigkeitskriterien ist die Schaffung von Zerti-

fizierungsmechanismen nötig, die oft sehr komplexe Prozesse beinhalten. Weiterhin hat

der Verkehrssektor eine besondere Bedeutung für die Klimapolitik: Wie erwähnt sind

dort Alternativen zu Öl am schwierigsten zu finden und dementsprechend sind die Kli-

maziele schwer zu erreichen. Biokraftstoffe sind demnach „eine der wenigen Maßnah-

862Contra S. Möckel/W. Köck/C. Rutz, Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in
der Landwirtschaft, 2014, S. 382.
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men, die mittelfristig  die konkrete Perspektive erheblicher Treibhausgaseinsparungen

im Verkehrssektor eröffnen.“863 Aus diesem Grund ist der Verkehrssektor als Pionier-

Bereich besonders geeignet. Schließlich wird in der EE RL die Überprüfung der Politik

vorgesehen  sowie  die  Möglichkeit,  die  Nachhaltigkeitskriterien  auf  weitere  Bio-

masseanwendungen zu erweitern.864 Vor diesem Hintergrund lässt sich begründen, dass

sich die ungleiche Behandlung der Biokraftstoffe gegenüber anderen Formen der Bio-

masse auf objektive Kriterien stützt und zudem angesichts der Bedeutung des Transport-

sektors für die Klimapolitik angemessen ist.

Bei der Bewertung der internen Inkohärenz der CC werden importierte und einheimi-

sche Biokraftstoffe unter die Lupe genommen. Hier ist der Regelungsgegenstand ver-

gleichbar und die einheimischen Biokraftstoffe erfahren durch die Geltung von CC bei

der Biokraftstoffförderung eine Benachteiligung. Ob nun sachliche Gründe für diese Un-

gleichbehandlung vorliegen, ist  schwer zu beurteilen.  Einerseits  ist CC ein Verknüp-

fungsmechanismus für Regeln des europäischen landwirtschaftlichen Fachrechts.  Ihre

Anwendung auf importierte Biokraftstoffe aus Ländern,  in denen diese Regeln keine

Geltung haben, scheint auf den ersten Blick besonders komplex zu sein. Weiterhin sind

wie  erwähnt  die  CC-Regeln  keine  Nachhaltigkeitskriterien  im  engeren  Sinne.  Ihre

Beachtung wird nicht zertifiziert, sondern durch Mechanismen der GAP stichprobenar-

tig kontrolliert. Solche Mechanismen gibt es selbstverständlich in Drittländern nicht. Zu-

sammenfassend ist die genaue Übertragung des CC-Systems – auch nur in Bezug auf

Biokraftstoffe – auf globaler Ebene unmöglich. 

Andererseits gäbe es vielleicht andere Möglichkeiten, ein gleichwertiges Ergebnis mit

Maßnahmen zu erzielen, die nicht EU-spezifisch sind, wie z. B. mit auf globaler Ebene

anwendbaren und zertifizierbaren Mindeststandards für eine nachhaltige Biokraftstoff-

produktion865. Diese Alternative wurde vom Gesetzgeber nicht genügend berücksichtigt.

Der Abschluss von Übereinkünften mit Drittländern oder die Anerkennung von freiwil-

ligen Regelungen des Art. 18 par. 4 EE RL (s. E.II.2) dienen zwar demselben Zweck, sie

gewähren aber nicht den gleichen Schutz: Zunächst sind sie nicht zwingend, sondern un-

terliegen dem Ermessen der Akteure. Auch der genaue Inhalt dieser Regelungen bleibt

863KOM (2006) 845 endg. vom 10.01.2007, Bericht über die Fortschritte bei der Verwendung von Bio-
kraftstoffen und anderen erneuerbaren Kraftstoffen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, S. 2.
864Erwägungsgrund 68 EE RL; Siehe auch KOM (2010) 11 endg. vom 25.2.2010, Bericht der Kommission
an den Rat und das Europäische Parlament über Nachhaltigkeitskriterien für die Nutzung fester und gas-
förmiger Biomasse bei Stromerzeugung, Heizung und Kühlung.
865Y.H. Lee/W. Bückmann/W. Haber, Bio-Kraftstoff, Nachhaltigkeit, Boden- und Naturschutz, NuR 2008,
S. 821 (830).
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relativ  offen  und  muss  nicht  mit  den  Regelungen  und Themenbereiche  der  CC de-

ckungsgleich sein. Die Kommission bemerkt zwar, dass die freiwilligen Regelungen oft

über „Anforderungen der guten landwirtschaftlichen Praxis“ verfügen, „so dass die bes-

te landwirtschaftliche Praxis für den Schutz von Luft, Boden und Wasser durch die Re-

gelungen begünstigt wird“,866 dieses Ergebnis wird aber von der Regelung selbst keines-

wegs gewährleistet. 

Insgesamt scheint es, als wolle oder könne die EU keine strengen Voraussetzungen für

die Methoden der landwirtschaftlichen Produktion von importierten Biokraftstoffen er-

zwingen. Obwohl die Unmöglichkeit der Übertragung der CC auf eine Weltebene si-

cherlich einen sachlichen Grund für die ungleiche Behandlung darstellt, ist es noch er-

klärungsbedürftig, ob die gefundene Lösung effektiv war. 

                        b.     Unter den Teppich gekehrt? Die Verlagerungsproblematik

Die gezeigten Verlagerungen in der Biokraftstoffpolitik stellen, selbst wenn kein Ver-

stoß gegen den Gleichheitsgrundsatz  angenommen wird,  ein  großes  Problem für  die

Nachhaltigkeit dar, weshalb eine tiefere Auseinandersetzung mit ihnen unentbehrlich ist.

Diese Verlagerungsprobleme konzentrieren sich auf das Phänomen von ILUC und be-

schäftigen die Biokraftstoffpolitik seit der Einführung der Nachhaltigkeitskriterien mit

der EE RL 2009, denn hiermit wurde ein im Vergleich zur sonstigen Landwirtschaft hö-

heres Schutzniveau geschaffen. Die Verlagerungen unterminieren die Biokraftstoffpoli-

tik, indem sie die dort gewährte Nachhaltigkeit durch Einbußen in anderen Bereichen

bzw. Politiken aufzuheben drohen. 

Wie mehrmals betont, darf die Politik im Grunde genommen selbst entscheiden, wo sie

eingreift sowie welches Umweltschutzniveau in jedem Bereich angestrebt wird, voraus-

gesetzt, dass dieses hoch genug ist, um den Mindestanforderungen der Verträge gerecht

zu werden. Die Frage, ob das europäische Agrarrecht ein hohes Umweltschutzniveau ge-

währleistet, auch wenn es im Vergleich zu den Nachhaltigkeitskriterien defizitär ist, ist

nicht Teil der vorliegenden Untersuchung und kann hier dahinstehen.867 Es mag auch

866KOM (2013) 175 vom 27.3.2013, Fortschrittsbericht "Erneuerbare Energien", S. 18.
867Siehe z.B.  F. Ekardt/A. Heym/J. Seidel, Die Privilegierung der Landwirtschaft im Umweltrecht, ZUR
2008, S. 169; G. Queisner, Rahmenbedingungen für eine umweltverträgliche Landwirtschaft im Europa-
recht: Zugleich ein Beitrag zur Reform der GAP, Cross Compliance und Klimaschutz, 2013;  L. Ribbe,
Von den Schwierigkeiten, Nachhaltigkeit und Landwirtschaft zusammenzubringen oder: die Historie der
europäischen Agrarpolitik, 2011. 
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sein, wie die Kommission schreibt, dass Europa „die weltweit strengsten Kriterien für

die nachhaltige Herstellung von Biokraftstoffen“ hat.868 Wenn allerdings ein verstärktes

Umweltschutzregime  in  der  Biokraftstoffpolitik  die  negativen  Umweltauswirkungen

nicht wirklich bekämpft, sondern diese nur in andere Bereiche wie die allgemeine Pro-

duktion von Agrarprodukten verlagert, dann stellen diese Defizite zugleich ein Nachhal-

tigkeitsproblem für die Biokraftstoffpolitik selbst dar. 

Dementsprechend  genügt  es  dem Retinitätsgebot  und  der  nachhaltigen  Entwicklung

nicht, ein Regelwerk oder sogar einen Politikbereich wie die Biokraftstoffpolitik isoliert

zu betrachten. Vielmehr ist eine bereichsübergreifende, systemische Betrachtung nö-

tig. Im Rahmen der Biokraftstoffpolitik bedeutet ein solcher Ansatz, dass ggf. Verlage-

rungen auf andere Bereiche geprüft werden müssen. Denn diese Verlagerungen drohen

nicht nur das von der EE RL selbst verfolgte Schutzniveau für Biokraftstoffe zu unter-

minieren, sondern darüber hinaus die Lage in den von ihnen betroffenen Bereichen zu

verschlechtern, was sowohl gegen die Erfordernisse des Umweltartikels, als auch gegen

das Ziel des hohen Schutzniveaus verstoßen würde. 

Das Problem der Verlagerung bestand freilich nicht seit Beginn der Biokraftstoffförde-

rung. Solange das Angebot an Flächen, insbesondere dasjenige an Brachland und stillge-

legten Feldern hoch genug war, blieben auch Landnutzungsänderungen (direkte und in-

direkte) beschränkt. Die Kommission wies in diesem Rahmen darauf hin, dass sich die

globale Landwirtschaft nicht nur durch Landnutzungsänderungen, sondern in verschie-

denen Formen an die Erhöhung der Nachfrage nach Biokraftstoffen angepasst habe.869 

Allerdings war es schon vor 2009 klar, dass Naturschutzmaßnahmen auch gegen direkte

Landnutzungsänderungen ergriffen werden sollten. So stellte die Kommission bereits im

Jahr 2006 fest, dass die Förderregelungen so zu konzipieren seien, „dass sie auch künftig

zu  einer  nachhaltigen  Entwicklung  beitragen,  insbesondere  für  den  Fall,  dass  die

Verwendung von Biokraftstoffen in einer über den heutigen Umfang hinausgehenden

Größenordnung zunimmt.“870 Aus diesem Grund enthalten die Nachhaltigkeitskriterien

Aspekte, die nicht nur auf die Sicherung der THG-Einsparung ausgerichtet sind, sondern

daneben Landschaften und Biodiversität vor direkten Landnutzungsänderungen schützen

sollen. Auch in Bezug auf Verlagerungen war die Union bereits zu dieser Zeit aufmerk-
868KOM (2011) 31 endg. vom 31.1.2011, Erneuerbare Energien: Fortschritte auf dem Weg zum Ziel für
2020, S. 7.
869SWD(2015) final, 15.6.2015, Technical assessment of the EU biofuel sustainability and feasibility of
10% renewable energy target in transport, S. 3.
870KOM (2006) 845 endg. vom 10.1.2007, S. 10
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sam. Die Anwendung der Nachhaltigkeitskriterien auf flüssige Biobrennstoffe ist eine

solche  Maßnahme,  die  verhindern  sollte,  dass  nicht-nachhaltige  Biokraftstoffe  „als

flüssige  Biobrennstoffe  im Wärme- oder  im Elektrizitätssektor  verwendet  werden“.871

Die  Übereinkünfte  mit  Drittländern  sollten  weiterhin  Maßnahmen  gegen  ILUC

enthalten.872 Schließlich sollte darüber berichtet werden, welche THG-Emissionen mit

ILUC verbunden sind und wie diese bei den Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt wer-

den könnten.873 

Wie auch im Kapitel über das Vorsorgeprinzip (F.II.1.a.iii.3) dargestellt wurde, ist die

Union besonders in Bezug auf die aus ILUC stammenden THG-Emissionen sachlich

vorgegangen. Zunächst hat sie das Thema weitgehend erforscht und ist zum Ergebnis

gekommen, dass nach dem aktuellen Standard die meisten Biokraftstoffe trotz ILUC

weniger THG-Emissionen aufweisen als die entsprechenden konventionellen Energie-

quellen und deswegen die Klimabilanz auch nach einer Gesamtbetrachtung positive Er-

gebnisse liefert. Im Anschluss daran hat sie Änderungen der EE RL 2009 vorgeschlagen

und nach langen Verhandlungen wurden mit der EE RL 2015 entsprechende Maßnah-

men eingeführt. Dieses Vorgehen entspricht den Erfordernissen der Verträge. 

Allerdings wurde hiermit nicht auf die anderen Anliegen eingegangen, welche mit den

Nachhaltigkeitskriterien behandelt werden und auch durch ILUC verschärft werden kön-

nen: Die Prüfung der Auswirkungen von ILUC auf die THG-Emissionen fokussiert sich

zwar auf die Hauptproblematik der Biokraftstoffpolitik, d. h. den Klimaschutz. Neben

dem Klimaschutz gelten jedoch auch der Naturschutz und der Schutz der Biodiversität

als Ziele, wie auch andere, schwächere aber genauso wichtige, soziale Anliegen. Die

Zusammenhänge zwischen ILUC und der Beeinträchtigung oder Zerstörung empfindli-

cher  Ökosysteme wurden zwar  erkannt,874 aber  nicht  weiterverfolgt.  Etwaige  soziale

Auswirkungen von ILUC wurden in den Untersuchungen vollständig ausgeklammert.

Wie  Gawel/Ludwig bemerken:  „Außer der  Treibhausgasbilanz  beeinflussen  indirekte

871Erwägungsgrund 67 EE RL.
872Art. 18 Abs. 4 EE RL.
873Art. 19 Abs. 6 EE RL.
874Siehe KOM (2010) 811 endg. vom 22.12.2010, Bericht der Kommission über indirekte Landnutzungs-
änderungen im Zusammenhang mit Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen, S. 3; Siehe auch das
Arbeitspapier  der  Kommissionsdienststellen für den Fortschrittsbericht  „Erneuerbare  Energien“  [KOM
(2015), 293 endg. vom 15.06.2015], SWD (2015) 117 final, 15.06.2015, Commission Staff Working Do-
cument, Technical assessment of the EU biofuel sustainability and feasibility of 10% renewable energy
target in transport, S. 3: „Habitat destruction due to both direct and indirect land use change […] are the
greatest risk to biodiversity caused by biofuel production.  [...] While the clearing of natural forests to
plant oil palms is not permitted by the EU biofuels sustainability criteria, the indirect effect of EU biofuel
demand could be associated with forest fragmentation and related impacts on habitats in the region.“
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Landnutzungsänderungen auch die biologische Vielfalt,  den Boden- und Wasserhaus-

halt sowie soziale Rechte, was in der aktuellen Debatte oft übersehen wird.“875 

So beschränkt sich der Bericht der Kommission über ILUC im Zusammenhang mit Bio-

kraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen, der nach Art. 19 Abs. 6 EE RL verfasst wor-

den ist, ausdrücklich auf die mit ILUC verbundenen THG-Emissionen. Weitere Auswir-

kungen sollen in den Zweijahresberichten der Kommission geprüft werden.876 In keinem

Bericht wird aber speziell auf die Auswirkungen von ILUC auf den Naturschutz und die

Biodiversität rekurriert, sondern solche Problematiken werden nur in Bezug auf direkte

Landnutzungsänderungen erfasst.877 Auch der Vorschlag zur Änderung der EE RL sowie

die RL 2015/1513 selbst enthalten Angaben zur Problematik der ILUC nur insoweit, als

dass sie im Rahmen der Belastungsfaktoren für die THG-Einsparung von Biokraftstof-

fen genannt werden. Sogar die Umwandlung von wichtigen Biotopen wie tropischen

Wäldern aufgrund von ILUC spielt für die neue Richtlinie nur in Bezug auf die dadurch

verursachten THG-Emissionen eine Rolle.878 Die gleiche Orientierung gilt für die Be-

richterstattung, was auch die künftige Entwicklung der Biokraftstoffpolitik bezeugt.879 

Durch dieses Vorgehen werden das Thema ILUC und seine Auswirkungen auf die zu

schützenden Umweltmedien nur mangelhaft geprüft (da der Naturschutz und der Schutz

der Biodiversität ausgeklammert sind) und die Verfahrensgarantien (die Berücksichti-

gung aller  Belange)  nicht beachtet.  Dadurch wird auch kein hohes Schutzniveau ge-

währleistet. Deswegen verstoßen die Regelungen der Biokraftstoffpolitik über ILUC ge-

gen den AEUV, insbesondere gegen die Erfordernisse des Umweltartikels – direkt oder

indirekt über den Art. 11 AEUV – sowie gegen Art. 9 AEUV und den sozialen Schutz.

Die EE RL 2015 nimmt zwar mittelbar Bezug auf die Herausforderung einer ganzheitli-

chen Bekämpfung der ILUC („zur Minimierung der Gesamtfolgen indirekter Landnut-

zungsänderungen“880), indem sie einen Deckel auf die Förderung konventioneller Bio-

875E. Gawel/G. Ludwig, Nachhaltige Bioenergie – Instrumente zur Vermeidung negativer indirekter Land-
nutzungseffekte, NuR 2011, S 329. 
876KOM (2010) 811 endg. vom 22.12.2010, Bericht der Kommission über indirekte Landnutzungsände-
rungen im Zusammenhang mit Biokraftstoffen und flüssigen Biobrennstoffen, S. 3. 
877Siehe z.B. KOM (2011) 31 endg. vom 31.1.2011, Erneuerbare Energien: Fortschritte auf dem Weg zum
Ziel für 2020; KOM (2013) 175 endg. vom 27.3.2013, Fortschrittsbericht "Erneuerbare Energien", S: 20;
KOM (2015) 293 endg. vom 15.6.2015, Fortschrittsbericht „Erneuerbare Energien“ sowie SWD (2015)
117 final, 15.06.2015, Commission Staff Working Document, Technical assessment of the EU biofuel su-
stainability and feasibility of 10% renewable energy target in transport, S. 4.
878Erwägungsgrund 12 RL (EU) 2015/1513 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September
2015 zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG über die Qualität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur
Änderung der Richtlinie 2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen.
879Erwägungsgrund 12 RL (EU) 2015/1513.
880Erwägungsgrund 17 RL (EU) 2015/1513. 
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kraftstoffe  einführt.  Das  7 %-Ziel  stellt  eine  klare  Grenze  dar,  die  auch  der  ILUC-

Problematik entgegenwirken soll. Ein weiterer positiver Schritt in diese Richtung ist die

Förderung der Entwicklung von fortschrittlichen Biokraftstoffen sowie von Nachweis-

systemen, die beweisen, dass die Rohstoffe für die Biokraftstoffherstellung keine ILUC

verursachen, d. h. keine Produktion für andere Zwecke verdrängen.881 Allerdings wer-

den, wie gezeigt, im Fall ILUC die Verfahrensgarantien nicht beachtet – indem der Na-

tur- und Biodiversitätsschutz sowie soziale Anliegen nicht berücksichtigt sind – und ein

gutes Ergebnis kann die Verfahrensfehler nicht wiedergutmachen. Denn wären auch die

oben erwähnten Faktoren berücksichtigt, hätte die Reform der EE RL zu anderen Ergeb-

nissen kommen können.

                        c.     Zusammenfassung: Nachhaltig auch im systemischen Sinne?

Auf den ersten Blick scheint die Biokraftstoffpolitik besonders fortschrittlich zu sein

und  Rücksicht  auf  die  Auswirkungen  der  Biokraftstoffproduktion  zu  nehmen.  Ihre

Nachhaltigkeitsregelungen zielen auf ein besonders hohes Umweltschutzniveau. Auch

soziale Anliegen bleiben nicht unberücksichtigt. Jedoch sind einige Inkohärenzen und

Diskrepanzen festzustellen, welche die Verfolgung einer nachhaltigen Entwicklung hin-

dern. 

So finden zunächst CC-Regeln keine Anwendung auf importierte Biokraftstoffe,

was weniger nachhaltigen Biokraftstoffen aus dem EU-Ausland einen Marktvorteil ge-

währen könnte. Auch wenn für diese Ungleichbehandlung sachliche Gründe bestehen,

wird nicht überzeugend bewiesen, dass keine Alternative einen effektiven Schutz für die

Landwirtschaft weltweit gewähren könnte. 

Dazu  finden  Verlagerungen  der  mit  der  Biokraftstoffproduktion  verbundenen

Umweltgefahren auf andere Bereiche statt, welche die Ziele der Biokraftstoffpolitik un-

terminieren. Solche Verlagerungen erfolgen insbesondere in Form von ILUC. Aufgrund

solcher Problematiken wird eine sehr detaillierte sowie auch systemische Prüfung aller

Faktoren erforderlich. Das bedeutet, dass nicht nur die direkten Auswirkungen der Bio-

kraftstoffherstellung zu prüfen sind, sondern darüber hinaus auch komplexe Zusammen-

hänge und bereichsübergreifende Effekte.

881Erwägungsgrund 27 RL (EU) 2015/1513.
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Im Fall der Biokraftstoffpolitik sind dementsprechend solche Mängel besonders bei der

defizitären Berücksichtigung der Auswirkungen von ILUC zu verzeichnen, denn Letzte-

re werden nur im Hinblick auf das Kriterium der THG-Emissionen behandelt. Andere

Schutzgüter – wie die Biodiversität, die nur als direkte Auswirkung der Biokraftstoffpo-

litik durch die Nachhaltigkeitskriterien behandelt wird und nicht als indirekte (ILUC) –

sowie einige soziale Kriterien bleiben außer Betracht. Die EE RL 2015 versucht, dem

Problem entgegenzuwirken, indem die Förderung konventioneller, mit ILUC verbunde-

ner  Biokraftstoffe  mengenmäßig  eingeschränkt  und  stattdessen  fortschrittlichen  Bio-

kraftstoffen der Vorzug gegeben wird. Dadurch werden zwar im Ergebnis die Gesamt-

folgen der ILUC angegangen. Trotzdem kann das Ergebnis nicht die Defizite des Ver-

fahrens (die Nicht-Berücksichtigung aller Belange) heilen. In diesem Sinne verfehlt die

Biokraftstoffpolitik vor allem bei einer systemischen Betrachtung ihre Nachhaltigkeits-

ziele. 
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G. Schluss: Gesamtbewertung der Biokraftstoffpolitik aus Sicht der Nachhal-

tigkeit

Die Biokraftstoffpolitik der EU stellt, in einem globalen Vergleich betrachtet, eine be-

eindruckende, integrierte Politik dar, deren Regeln sich in der gesamten Rechtsordnung

verteilen. Sie setzt sich zusammen aus einer Mischung von verbindlichen Prozentzielen,

marktbasierten oder ordnungsrechtlichen Maßnahmen auf nationaler Ebene, die durch

EU-Recht koordiniert und reguliert werden sowie aus der Förderung durch EU-eigene

Mittel (Kapitel C). Auch die GAP, mit ihrer allgemeinen Förderung der Agrarprodukti-

on sowie mit einigen besonderen Maßnahmen, die früher gezielt auf Biokraftstoffe und

später auf eine umweltverträgliche Landwirtschaft gezielt haben, kommt der Herstellung

von Biokraftstoffen zugute (C.IV). Schließlich enthält das Beihilferecht Regeln, welche

die Gewährung von Beihilfen zur Biokraftstoffförderung erleichtern (C.VI.).

Gegenüber diesen sogenannten Förderregeln gibt es ein ebenso breites, integrier-

tes Netz von Nachhaltigkeitsregelungen (Kapitel D). Diese Nachhaltigkeitsregelungen,

sowohl  biokraftstoffspezifische  (die  Nachhaltigkeitskriterien  der  EE RL  und  der

Kraftstoffqualitätsrichtlinie,  s.  Kapitel  D.I)  als  auch  allgemeinere  (CC  der  GAP,  s.

Kapitel D.II, Regeln zur Gewährung von Beihilfen für die Entwicklung und Produktion

von Biokraftstoffen, s. Kapitel D.IV) begleiten alle Förderregeln. Dieses Netz der Nach-

haltigkeit setzt hohe Umweltstandards für die Biokraftstoffherstellung. Dies entspricht

dem allgemeinen Trend der EE-Politik der EU, welche immer mehr als Umweltpolitik

verstanden wird und in erster Linie  Umweltziele  verfolgt  (Kapitel  B).  Dabei werden

auch Sozialanliegen nicht vollständig ausgeklammert. 

Trotz  dieses  relativ  hohen  Schutzniveaus  wird  allerdings  die  Effektivität  der

europäischen Biokraftstoffpolitik durch Lücken und Widersprüche eingeschränkt (Kapi-

tel E). So gelten zwar für biokraftstoffspezifische Förderregelungen die Nachhaltigkeits-

kriterien der EE RL, welche das Hauptinstrument der Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen

darstellen. Gleichzeitig werden aber Biokraftstoffe durch allgemeine Förderregelungen

begünstigt, vor allem in der Agrarpolitik, für welche die Nachhaltigkeitskriterien keine

Anwendung finden,  sondern nur  das  allgemeine  Nachhaltigkeitsregime  des  landwirt-

schaftlichen Fachrechts gilt. Dieses Problem entfaltet besondere Brisanz, indem die Bio-

kraftstoffpolitik großenteils Teil der Agrarpolitik ist. Sie bezweckt aber vorrangig den
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Klimaschutz, während die Gemeinsame Agrarpolitik der EU trotz der Berücksichtigung

von Umweltbelangen in erster Linie ökonomische und soziale Aspekte der Stärkung und

Erhaltung der Landwirtschaft verfolgt (Kapitel C.IV). Besonders der Klimaschutz spielt

in der GAP kaum eine Rolle, während der Bodenschutz über kein systematisches Regel-

werk verfügt und nur durch spezielle  Auflagen der Agrarförderung Beachtung findet

(Kapitel D.II). 

Diese  Zurückhaltung  der  Bindung  der  Landwirte  an  Umweltregeln  beeinflusst

notwendigerweise die Kohärenz und die Effektivität der Biokraftstoffpolitik.  Auf den

ersten Blick scheint Letztere durch ihre Nachhaltigkeitskriterien einen verstärken Schutz

im Vergleich zu der konventionellen Landwirtschaft zu gewähren, etwa wie der ökologi-

sche Landbau, und ist sogar mit ihrem eigenen Zertifizierungssystem versehen. So kann

sie gezielt auf bestimmte Nachhaltigkeitsprobleme eingehen und ihre Umsetzung kann

besser als durch das allgemeine Ordnungsrecht kontrolliert werden. Andererseits bleibt

sie aber zwangsweise unvollständig,882 indem sie nur auf biokraftstoffspezifische Maß-

nahmen angewendet wird. Darüber hinaus kann ein spezielles, sektorspezifisches Nach-

haltigkeitsregime die  indirekten  Auswirkungen der  Biokraftstoffherstellung  mit  ihren

komplexen Zusammenhängen und multiplen Ursachen nicht bekämpfen, wie vor allem

die ILUC (durch die Biokraftstoffherstellung verursachte Verlagerung der konventionel-

len Landwirtschaft in neue Gebiete) oder der Anstieg der Nahrungsmittelpreise zeigen.

Diese Probleme der Nachhaltigkeit (CO2-Emissionen, Schutz der Natur, der Biodiversi-

tät, der menschlichen Gesundheit, sozialer Schutz), die in der Biokraftstoffpolitik allein

als Probleme der Biokraftstoffherstellung behandelt werden, sind im Prinzip Probleme

der gesamten Landwirtschaft, die aufgrund der Biokraftstoffherstellung verschärft wer-

den. Sie entstehen an vielen Stellen, auch außerhalb der Biokraftstoffpolitik, und haben

eine breite Reichweite an Auswirkungen. Dementsprechend können sie nicht mit spezi-

ellen Nachhaltigkeitsvoraussetzungen der Biokraftstoffförderung gelöst werden. Letzte-

re schaffen im Endeffekt unterschiedliche Nachhaltigkeitsstandards je nach Endprodukt,

die für Widersprüche sowie für die Außerachtlassung bestimmter komplexer Probleme

verantwortlich sind. Zudem können solche Regeln umgangen werden (s. Kapitel E.II). 

Nachhaltigkeitskriterien für die Landnutzung als isolierte Regelungen der Biokraftstoff-

politik können nicht den allumfassenden Schutz einer kohärenten Bodenschutzpolitik er-

setzen. Wie  Möckel  ganz deutlich betont: „Ein Schutz von biologisch wertvollen bzw.

882Ludwig, Nachhaltigkeitsanforderungen beim Anbau nachwachsender Rohstoffe im europäischen Recht,
ZUR 2009, S. 317 (321).

235



kohlenstoffreichen Flächen vor der Umwandlung in Acker lässt sich wirksam nur errei-

chen, wenn alle ackerbaulichen Nutzungen und Produkte den gleichen Schutzvorschrif-

ten unterliegen“883. 

Alle diese Probleme haben die EU gezwungen, die Förderung von Biokraftstoffen, wel-

che  landwirtschaftliche  Flächen  in  Anspruch  nehmen,  einzuschränken.  Obwohl  Bio-

kraftstoffe während der Verabschiedung der EE RL im Jahr 2009 die beste Chance auf

einen „grünen“, nachhaltigen Verkehr darstellten, ist die Lage zehn Jahre später ganz

anders. Die Nachhaltigkeitsprobleme der Biokraftstoffpolitik, im Endeffekt der ganzen

Landwirtschaft, haben das Potenzial der Biokraftstoffe erheblich gemindert und die erste

Stelle einer fairen Mobilität wird nunmehr von Elektroautos besetzt.

Die Frage, ob die europäische Biokraftstoffpolitik mit ihren Erfolgen und Verfehlungen

letztlich als nachhaltig bewertet werden kann, muss nicht nur politisch, sondern auch

rechtlich beantwortet werden. Der Gesetzgeber ist in seinem Ermessen zur Beurteilung

dessen, was nachhaltig ist, nicht vollkommen frei. Vielmehr unterliegt auch die Recht-

mäßigkeit einer Politik in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit – wie in jeder Rechtsordnung

so auch in derjenigen der EU – den Anforderungen einer Vielfalt von Prinzipien und Re-

geln primärrechtlichen Ranges. Diese Prinzipien sind Bestandteile des Regenschirm-Be-

griffs der nachhaltigen Entwicklung (Kapitel F.I) und anhand ihrer sind die Maßnahmen

der Biokraftstoffpolitik zu bewerten (Kapitel F.II).

Die nachhaltige Entwicklung stellt eine „fortlaufende gesellschaftliche Optimalvorstel-

lung“884 dar. Ihre Verfolgung ist in vielen Rechtsordnungen und unzähligen Politiken auf

jeder Ebene (kommunale, nationale, regionale, internationale) verankert. Das sogenann-

te Recht der nachhaltigen Entwicklung stellt keinen an sich neuen, besonderen Rechts-

bereich dar, sondern eher eine besondere Art von Planung und Rechtsetzung, die in je-

dem Bereich umgesetzt werden kann. Sie ist eine dynamische Leitidee, die sich ständig

entwickelt und sich auf eine Vielzahl von Rechtsbereichen erstreckt. 

Trotz  dieser  Dynamik  wurde  die  nachhaltige  Entwicklung  im  EU-Recht  allerdings

aufgrund ihrer Abstraktheit von Rechtsprechung und Literatur als konturlos und unver-

bindlich  verstanden  und  dementsprechend  kaum instrumentalisiert.  Jedoch  sollte  die

nachhaltige Entwicklung nicht als isolierter, abstrakter und unverbindlicher Begriff, son-

dern als System von Regeln und Prinzipien verstanden werden, welche zu ihrer Konkre-

883S. Möckel/W. Köck/C. Rutz, Rechtliche und andere Instrumente für vermehrten Umweltschutz in der
Landwirtschaft, 2014, S. 151.
884J. Nusser, Zweckbestimmungen in Umweltschutzgesetzen, 2007, S. 98.
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tisierung beitragen und ihr rechtliche Konturen verleihen, die sich für die Kontrolle der

Politik als sehr wertvoll erweisen können. 

So stehen im Kern der nachhaltigen Entwicklung das Retinitätsgebot und der integrative

Ansatz, d. h. die Forderung nach einer systemischen, bereichsübergreifenden, mehrdi-

mensionalen Betrachtung einer Politik und ihrer Folgen. Dadurch, sowie durch die Inte-

grationsklauseln der europäischen Verträge, verlangt die nachhaltige Entwicklung die

Beachtung einer Vielzahl anderer Prinzipien und Vorgaben des Umwelt-  und Sozial-

schutzes. Begriffe wie die nachhaltige Entwicklung, der Vorsorgegrundsatz, das hohe

Schutzniveau usw. sind als zusammenhängende Begriffe zu verstehen. Ihre Beziehung

soll nicht als eine Beziehung zwischen einzelnen, völlig voneinander abgrenzbaren ge-

nerellen und speziellen Normen verstanden werden, sondern eher als ein Archipel von

Rechtsprinzipien,  die  miteinander  interagieren  und  ihren  Inhalt  wechselseitig

beeinflussen. So soll die nachhaltige Entwicklung als System verstanden werden. Dieses

Verständnis verleiht ihr hinreichende rechtliche Konturen und kann dem gesetzgeberi-

schen Ermessen effektiv die äußersten Grenzen setzen (Kapitel F.I.2). 

Wenn die Biokraftstoffpolitik unter dem Blickwinkel der nachhaltigen Entwicklung als

System bewertet wird, dann werden ihre Defizite deutlicher. Auch wenn das festgelegte

Schutzniveau sowie die Berücksichtigung der direkten Auswirkungen der Biokraftstoff-

politik, wenn isoliert betrachtet, juristisch nicht zu beanstanden sind, dürfen – wie das

Retinitätsgebot fordert – ihre Auswirkungen außerhalb der Biokraftstoffpolitik – die so-

genannten Verlagerungen – nicht außer Betracht bleiben. Somit verstößt die Biokraft-

stoffpolitik bei einer systemischen Betrachtung aufgrund der fehlerhaften Berücksichti-

gung ihrer externen Auswirkungen gegen das Retinitätsgebot und gegen die nachhaltige

Entwicklung (Kapitel F.II). 

Die Nachhaltigkeit von Biokraftstoffen und die Nachhaltigkeit der Landwirtschaft wer-

den in der europäischen Rechtsordnung getrennt betrachtet, was zu Konflikten und Dis-

krepanzen führt und im Endeffekt das Schutzniveau mindert. Wie  Ekardt  betont, wird

ein „lediglich additives, unverbundenes Bemühen verschiedener wissenschaftlicher Fä-

cher dem Nachhaltigkeitsgedanken nur schwer gerecht“.885 Das Gleiche gilt für ein addi-

tives und unverbundenes Vorgehen in den verschiedenen Bereichen der landwirtschaftli-

chen Produktion. Die nachhaltige Entwicklung legt auch Erfordernisse für die Beziehun-

885Ekardt in: Härtel (Hrsg), Handbuch Föderalismus - Föderalismus als demokratische Rechtsordnung und
Rechtskultur in Deutschland, Europa und der Welt, S. 965.
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gen zwischen unterschiedlichen Bereiche fest, damit die positiven Auswirkungen einer

Politik nicht durch Defizite in einer anderen Politik aufgehoben werden. 

Der Bereich der Biokraftstoffe eignet sich sehr gut, um die Frage der Nachhaltigkeit ge-

nauer zu untersuchen, da hier Nachhaltigkeitsprobleme innerhalb einer Politik zur Ver-

folgung der Nachhaltigkeit bestehen. Biokraftstoffe sind zwar selbst ein Instrument für

den Klimaschutz, sie dürfen aber nicht nur allein aus diesem Grund und ohne Weiteres

als nachhaltig eingestuft werden. Das integrative Modell der nachhaltigen Entwicklung

legt für sie zusätzliche Voraussetzungen fest und fordert eine allumfassende und syste-

mische Berücksichtigung von ökologischen und sozialen Auswirkungen. Die Nachhal-

tigkeitskriterien der Biokraftstoffpolitik machen deutlich, dass auch innerhalb der Um-

weltpolitik verschiedene Umwelt- und Sozialanliegen zu beachten sind, weshalb stets

eine  umfassende Untersuchung der  gesamten Auswirkungen auf  die  Schutzgüter  der

Nachhaltigkeit erforderlich ist. Denn eine Nachhaltigkeitspolitik muss auch selbst nach-

haltig sein. 
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H. Nachtrag: Die Richtlinie 2018/2001 zur Förderung von Erneuerbaren Ener-
giequellen

Ende  des  Jahres  2018  ist  eine  neue  Richtlinie  in  Kraft  getreten886,  welche  bis  zum

30.06.2021 von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden und die geltende EE RL ersetzen

soll. Eine umfassende Beschäftigung mit der neuen Richtlinie kann hier nicht unternom-

men werden, da die vorliegende Arbeit in ihrem Kern die EE RL aus dem Jahr 2009

zum Gegenstand hat und das ganze geltende System der Biokraftstoffpolitik mit dieser

Richtlinie verbunden ist. Da dieser Rechtsrahmen ungefähr alle zehn Jahre reformiert

wird, um neue Umweltziele zu erreichen und Verbesserungen einzubringen, gehört die

Richtlinie 2018/2001 zu der neuen Ära und bringt ein neues Netz von Förder- und Nach-

haltigkeitsregelungen mit  sich,  welches  alle  Bereiche beeinflussen  soll  (Agrarpolitik,

Beihilferecht  usw.).  Allerdings  signalisiert  sie  einige  Entwicklungen in der  Biokraft-

stoffpolitik, die für die hier gezogenen Schlussfolgerungen von Bedeutung sein könnten.

Die Richtlinie 2018/2001 setzt das verbindliche Ziel für 2030, einen 32 %-igen Anteil

von Energie aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch der Union zu er-

reichen. Dieses Ziel entspricht den Zielen des Pariser Klimaschutzübereinkommens von

2015 (Übereinkommen von Paris) im Anschluss an die 21. Konferenz der Vertragspar-

teien  des  Rahmenübereinkommens  der  Vereinten  Nationen  über  Klimaänderungen

(COP 21), die auch für die EU verbindlich sind. Gleichzeitig stellt es einen notwendigen

Schritt dar, um das Unionsziel zu erreichen, THG bis 2030 um mindestens 40 % gegen-

über dem Stand von 1990 zu senken.

Im Verkehrssektor wird mit der neuen Richtlinie ein Ziel von 14 % festgelegt, welches

durch  die  Verwendung erneuerbarer  Kraftstoffe  aller  Art,  sowohl biogenen als  auch

nicht biogenen Ursprungs, erreicht werden soll. Dazu wird ein  zwingender nationaler

Zielpfad für den Verbrauch fortschrittlicher Biokraftstoffe eingeführt. Letztere sollen bis

2022 0,2 %, bis 2025 1 % und bis 2030 3 % des Endenergieverbrauchs im Verkehrssek-

tor betragen. Im Vergleich zu dem nicht verbindlichen Ziel vom 0,5 % der EE RL 2015

(s. D.6), scheint der neue Zielpfad zwar einen mäßigen Start  festzusetzen,  allerdings

sind die Ziele für die Zukunft ambitionierter. 

886Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur
Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen.
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Neben den neuen Verkehrszielen haben sich die Nachhaltigkeitskriterien für die Kraft-

stoffe entwickelt. Ihr Inhalt hat sich teilweise geändert und es wurden zusätzliche Kate-

gorien  von  Nachhaltigkeitskriterien  für  andere  Kraftstoffe  reguliert.  Die  Nachhaltig-

keitskriterien  des  Art. 29  gelten  nunmehr,  neben  Biokraftstoffen  und  flüssigen  Bio-

brennstoffen, auch für Biomasse-Brennstoffe, also auch für feste Biomasse für den Ver-

kehr.  Das stellt  eine  wichtige  Erweiterung  des  Anwendungsbereichs  der  Nachhaltig-

keitskriterien dar und soll zur Reduzierung von Verlagerungen beitragen. Dazu gibt es

weitere Nachhaltigkeitsregelungen, sowohl für konventionelle Biokraftstoffe,887 als auch

für  neue  Kategorien,  wie  flüssige  und  gasförmige  Kraftstoffe  nicht  biogenen  Ur-

sprungs888 oder für Elektrizität aus Biomasse-Brennstoffen889.

So  dürfen  erneuerbare  Kraftstoffe  immer  noch  nicht  auf  Flächen  mit  hohem  Wert

hinsichtlich der biologischen Vielfalt gewonnen werden, wobei zusätzliche Kategorien

erwähnt werden: Neben Primärwald soll nunmehr Wald mit großer biologischer Vielfalt

geschützt  werden.890 Flächen  mit  hohem Kohlenstoffbestand  werden unter  denselben

Bedingungen (s. D.I.2) geschützt.891 Dazu wurden Nachhaltigkeitskriterien für Kraftstof-

fe aus forstwirtschaftlicher Biomasse eingeführt,892 sowie sogenannte Anforderungen für

Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft893. Andererseits ist die Anfor-

derung, die CC-Regelungen zu beachten, kein Nachhaltigkeitskriterium für erneuerbare

Kraftstoffe mehr. Dadurch wird die Agrarförderung von der Biokraftstoffförderung total

abgekoppelt und die Letztere wird kohärenter, da nunmehr dieselben Förderkriterien für

EU-einheimische und importierte Biokraftstoffe gelten. 

Die Ziele der THG-Einsparung sind auch noch ein Teil der Nachhaltigkeitskriterien,894

und sind sogar ambitionierter geworden. Ein besonderes THG-Einsparungsziel gilt zu-

sätzlich für flüssige und gasförmige Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs.895

Die Förderung konventioneller Biokraftstoffe soll in der neuen Richtlinie weiter einge-

schränkt und bis 2030 komplett gestrichen werden. So dürfen konventionelle Biokraft-

stoffe in einem Mitgliedstaat (bei der Berechnung des Bruttoendverbrauchs von Energie

887Art 26 RL 2018/2001.
888Art 25 Abs 2 RL 2018/2001.
889Art 29 Abs 11 RL 2018/2001. 
890Art 20 Abs 3 RL 2018/2001.
891Art 29 Abs 4 RL 2018/2001.
892Art 29 Abs 6 RL 2018/2001.
893Art. 29 Abs 7 RL 2018/2001.
894Art 29 Abs 10 RL 2018/2001.
895Art 25 Abs 2 RL 2018/2001.
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aus erneuerbaren Quellen) gegenüber dem Jahr 2020 maximal 1 % zunehmen, jedenfalls

sollen sie höchstens einen 8 %-igen Anteil erreichen.896 In Mitgliedstaaten mit einem hö-

heren Anteil werden konventionelle Biokraftstoffe nur mit 8 % für die EE-Ziele berück-

sichtigt. Nach 2023 sinkt dieser Grenzwert der Berücksichtigung konventioneller Bio-

kraftstoffe stufenweise auf 0 %. So sollen konventionelle Biokraftstoffe in der Zukunft

nicht als EE berücksichtigt werden. 

Schließlich muss in Betracht gezogen werden, dass die RL 2018/2001 als ihre primär-

rechtliche Grundlage den Art. 194 Abs. 2 AEUV in Anspruch nimmt. Die Verwendung

des Energieartikels ist neu, da er erst nach Inkrafttreten der EE RL 2009 mit dem AEUV

eingeführt wurde. Sie funktioniert hier als ein Mittelweg und als ein Kompromiss zwi-

schen Umweltschutz und Binnenmarkt (siehe E.II.5), da der Energieartikel sowohl die

Förderung (eher Entwicklung) erneuerbarer Energiequellen als auch die Sicherstellung

der Harmonisierung des Binnenmarktes durch die Nachhaltigkeitskriterien bezweckt.897

So entfällt  auch die  Doppelabstützung  der  EE RL 2009.  Eine  Abweichung  von den

Nachhaltigkeitskriterien bleibt auch nach dieser Richtlinie verboten, ist allerdings für

Biomasse-Brennstoffe grundsätzlich möglich.898 

So scheint in Bezug auf Biokraftstoffe die neue Richtlinie zur EE-Förderung einen brei-

teren und kohärenteren Schutz zu bieten, auch gegen Verlagerungen. Allerdings bleiben

die Nachhaltigkeitskriterien immer noch medienbezogen, deswegen bleibt auch vor al-

lem der europäische Bodenschutz widersprüchlich und unvollständig. Als Gegenmittel

dazu wird die Verwendung konventioneller Biokraftstoffe stufenweise eingestellt und

Elektrizität nimmt nunmehr eine zentrale Rolle ein, sie zählt sogar vierfach für die Errei-

chung  des  Verkehrsziels899.  Hiermit  kommt im  Endeffekt die  Ambition  graduell  zu

einem  Ende,  durch  die  breite  Verwendung  von  Biokraftstoffen  einen  nachhaltigen

Verkehr zu erreichen. 

896Art 26 RL 2018/2001. 
897Siehe auch D. Granas, Die primärrechtlichen Grundlagen für die Förderung von Erneuerbaren Energien
im Europarecht, EuR 2013, S. 619, 626 und die dort enthaltene Literatur.
898Art 29 Abs.14 RL 2018/2001.
899Art 27 Abs 2 b RL 2018/2001.
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